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Vorwort 

Wie so viele Lehrbücher ist auch diese Einführung in das Umsatzsteuerrecht aus einem 

Vorlesungsskript entstanden. Seit bald zwanzig Jahren halte ich an der Juristischen Fa-

kultät der Universität Augsburg die Vorlesung Umsatzsteuerrecht. Über die Jahre ist das 

Vorlesungsskript gewachsen, zwischenzeitlich ist es mit mehr als 90 Kurzvideos angerei-

chert.  

Mit drei Vertiefungskapiteln (Reverse-Charge-Verfahren, Umsatzbesteuerung im EU-Bin-

nenmarkt und Umsatzbesteuerung von Immobilien) geht das vorliegende Werk über 

eine Einführung in das Umsatzsteuerrecht hinaus. Dies liegt darin begründet, dass die 

Vertiefungskapitel die Basis für vier Klausuren aus dem Umsatzsteuerrecht bilden. Die 

Klausurangaben finden Sie im Anhang zu dieser Einführung.  

Zu Beginn eines jeden Sommersemesters wird diese Einführung in das Umsatzsteuer-

recht aktualisiert werden. Es lohnt sich also, jeweils im April eines jeden Jahres auf unserer 

Kanzleiwebsite www.kmlz.de die aktualisierte Fassung kostenlos herunterzuladen. Dort – 

unter der Rubrik News & Knowledge / Für Einsteiger, Studenten & Doktoranden – finden 

Sie auch vier Klausuren aus dem Umsatzsteuerrecht (Angabe und Lösung) samt Video-

besprechung. 

Hinweise auf Unrichtigkeiten und Anregungen nehme ich gerne per E-Mail unter 

oliver.zugmaier@kmlz.de entgegen.  

Augsburg, München im März 2026 Oliver Zugmaier 

http://www.kmlz.de/
mailto:oliver.zugmaier@kmlz.de
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I. EIN ERSTER ÜBERBLICK ÜBER DAS UMSATZSTEUERSYS-
TEM 

1. Einleitung 

Die Umsatzsteuer nimmt den Unternehmer in die Pflicht, um den Endverbraucher zu be-

steuern. Wie funktioniert dieser „Umweg“ über den Unternehmer? Damit kommen wir 

direkt zum Umsatzsteuersystem und der Stellung der Umsatzsteuer im allgemeinen 

Steuersystem. 

Nachdem Sie das Kapitel „Ein erster Überblick über das Umsatzsteuersystem“ durchge-

arbeitet haben, werden Sie die folgenden Fragen beantworten können: 

▪ Wer muss die Umsatzsteuer an das Finanzamt bezahlen? 

▪ Wie funktioniert die Abwälzung der Umsatzsteuer auf den Endverbraucher? 

▪ Was ist die Vorsteuer? 

▪ Was ist der Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer? 

2. Ausgangspunkt: Die Steuerspirale  

Zum Start in das Kapitel betrachten wir zunächst, welche Steuerarten es in Deutschland 
gibt und wie hoch deren Aufkommen ist. Die folgende sog. Steuerspirale zeigt, wie sich 
Bund, Länder und Gemeinden über die verschiedenen Steuern finanzieren. 

Die Umsatzsteuer liegt mit einem jährlichen Aufkommen von ca. 302 Mrd. € seit einigen 

Jahren weit vor der Lohnsteuer. Das entspricht einem Anteil am gesamten Steueraufkom-

men von mehr als 30 %. Diese Zahlen unterstreichen, die Bedeutung der Umsatzsteuer 

für die Finanzierung des Staates und die Besteuerungspraxis. 
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Da die Lohnsteuer eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer ist, rückt die 

Umsatzsteuer an die zweite Stelle, wenn man das Aufkommen von Einkommen- und 

Lohnsteuer addiert. In vielen Ländern Süd- und Osteuropas erzielt die Umsatzsteuer so-

gar ein höheres Aufkommen als die Einkommensteuer. 

 
Die vorliegende Grafik bildet die Steuereinnahmen 2015 bis 2024 ab. Dabei zeichnet 

sich ein erheblich steigender Trend ab, der die kontinuierliche Zunahme der staatlichen 

Steuereinnahmen verdeutlicht. In der politischen Diskussion ist immer wieder die Rede 

von sinkenden Steuereinnahmen. Das ist nicht korrekt. Die Einnahmen sinken nicht, sie 

steigen nur nicht so stark wie früher prognostiziert. Die Steuereinnahmen sind vielmehr – 

mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 – ständig gestiegen. Diese Entwicklung wird 

voraussichlich auch weiterhin so verlaufen. Gleiches gilt für das Umsatzsteuer-

aufkommen. 

3. Die Umsatzsteuer als Steuer auf die Einkommensverwendung 

Jede Steuer knüpft an der Leistungsfähigkeit (Zahlungsfähigkeit) eines Bürgers an, die 
sich zu Gunsten des Staates abschöpfen lässt. Das heutige Steuersystem sieht im Wesent-
lichen drei Indikatoren dieser Leistungsfähigkeit: 

 Zufluss von Einkommen 

 Vermögensbestand 

 Verwendung dieses Einkommens 

So greift z.B. die Einkommensteuer (als bestes Beispiel für die 1. Kategorie) auf das am 
Markt erzielte Einkommen im Augenblick seines Zuflusses zu. Die Umsatzsteuer greift 
hingegen auf die Zahlungsfähigkeit bei der Verwendung des Einkommens zu.  
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Schauen wir uns die drei Indikatoren der Leistungsfähigkeit noch einmal detaillierter an: 

Steuern auf den Hinzuerwerb (Zufluss von Einkommen) sind: 

 Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 

 Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer1) 

 Gewerbesteuer 

 Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) 

Aber auch der Vermögensbestand indiziert Leistungsfähigkeit. Die Vermögensteuer2 wird 
heute jedoch nicht mehr erhoben3, so dass insoweit lediglich die Grundsteuer verbleibt. 

 

Die Einkommensverwendung kann direkt oder indirekt besteuert werden: 

 Direkte Einkommensverwendungssteuern: Die Steuer greift direkt auf den Einkom-

mensverwender als Steuerschuldner zu. Auslösendes Moment ist der Akt des Rechts-

verkehrs. Daher spricht man von Verkehrssteuern: Paradebeispiel ist die Grunderwerb-

steuer, die z.B. greift, wenn ein Kaufvertrag über ein inländisches Grundstück abge-

schlossen wird (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). Der zivilrechtliche Akt des Rechtsverkehrs, 

also der Abschluss des Kaufvertrags, löst die Grunderwerbsteuer aus. 

 Indirekte Einkommensverwendungssteuern greifen bereits auf der Vorstufe zu, also 

auf die Unternehmer, die als Versorger eines Endverbrauchers auftreten. Der Einkom-

mensverwender wird damit indirekt betroffen: Der Unternehmer ist Steuerschuldner 

und führt die Steuer an das Finanzamt ab. Er gibt diese aber über den zivilrechtlichen 

 

1 Die Kirchensteuer ist eine Steuer, die Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern zur Finanzierung der 
Ausgaben erheben. Bemessungsgrundlagen für die Kirchensteuern sind die Einkommensteuer bzw. die Lohn-
steuer und die Grundsteuer, sie stellen also einen Zuschlag auf diese Steuern dar. Daher zählen sie zu den 
Zuschlagsteuern. 
2 Die Vermögensteuer ist eine Steuer auf das Gesamtvermögen eines Steuerpflichtigen. Zur Bemessungsgrund-
lage gehörten Immobilien, Sparguthaben, Wertpapiere und Lebensversicherungen, außerdem Sachvermögen 
(z.B. Kraftfahrzeuge, Kunstgegenstände). 
3 Nach dem Vermögensteuerbeschluss des BVerfG v. 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, wird die Ver-
mögensteuer heute nicht mehr erhoben, der Gesetzgeber hat sie aber nie aufgehoben. 

Indikatoren der Leistungsfähigkeit

Indikatoren der 
Leistungsfähigkeit

Zufluss von 

Einkommen

Verwendung des 

Einkommens

Vermögens-

bestand

VIDEO 005:  
Indikatoren der 
Leistungsfähigkeit 
 

 

https://vimeo.com/396873238
https://vimeo.com/396873238
https://vimeo.com/396873238
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Preis weiter. Er wälzt sie also auf den Endverbraucher ab. Dieser ist es, der die Steuer 

wirtschaftlich trägt (Steuerträger). Paradebeispiel ist die Umsatzsteuer4. 

Der Staat besteuert an unterschiedlichen Stellen und damit auch mehrmals. 

BEISPIEL: 

Die Großtante schenkt dem 18-jährigen Großneffen einen größeren Geldbetrag, 

den sie sich von ihrem Lohn beiseitegelegt hatte. Der Großneffe erwirbt damit von 

einem Autohändler ein Auto, lässt es zu und betankt es. 

Die Großtante versteuert den Lohn im Rahmen der Einkommensteuer (Lohnsteuer). 

Die Schenkung löst Schenkungsteuer aus. Der Autohändler schuldet Umsatzsteuer, 

die er über den zivilrechtlichen Preis auf den Großneffen abwälzt. Die Zulassung 

des Autos führt zur Kraftfahrzeugsteuerpflicht. Der Treibstoff ist mit Energiesteuer 

(früher: Mineralölsteuer) und Umsatzsteuer belastet. 

 

  

 

4 BVerfG v. 6.12.2007, 1 BvR 2129/07: Die Erhöhung der Umsatzsteuer (z.B. von 15 % auf 16 % zum 1.4.1998, 
von 16 % auf 19 % zum 1.1.2007) belastet Familien mit Kindern stärker als Kinderlose, weil sie wegen ihres 
höheren Bedarfs mehr Waren und Leistungen erwerben müssen. Diese stärkere Belastung der Familien ist je-
doch im System der indirekten Steuern notwendig angelegt. Sie ist bei der direkten Besteuerung durch die 
Einkommensteuer im dort verankerten System des Familienlastenausgleichs zu kompensieren. 
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https://vimeo.com/396878176
https://vimeo.com/396878176
https://vimeo.com/396878176
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4. Die Steuerabwälzung bei der Umsatzsteuer 

  

Ob die Steuerabwälzung auf den Endverbraucher (Steuerträger) immer funktioniert, 
steht auf einem anderen Blatt. Das Umsatzsteuersystem ist jedenfalls – im Gegensatz zur 
Einkommensteuer – auf Abwälzung angelegt. Der Unternehmer soll daher – in dieser Ei-
genschaft – nicht mit Umsatzsteuer belastet sein. Stattdessen soll der Verbraucher die 
Steuerlast tragen5. 

Das deutsche Steuersystem kennt spezielle Verbrauchsteuern sowie die Umsatzsteuer als 
allgemeine Verbrauchsteuer:  

 Spezielle Verbrauchsteuern: Bier, Tabak, Mineralöl etc. werden mit Biersteuer, Tabaks-
teuer und Energiesteuer (früher: Mineralölsteuer) belastet. 

 Allgemeine Verbrauchsteuern: Neben die speziellen Verbrauchsteuern tritt die Um-
satzsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer. Im Unterschied zu den speziellen Ver-
brauchsteuern zielt die Umsatzsteuer in die Totale und belastet schlechthin den End-
verbrauch.  Mit anderen Worten: Jede Warenlieferung und jede Dienstleistung, die 
von einem Unternehmer an den Endverbraucher gelangt, wird von der Umsatzsteuer 
erfasst. 

Beide Steuern stehen nebeneinander: Verlässt beispielsweise ein Tanklaster mit Treib-
stoff das Steuerlager eines Mineralölkonzerns, schuldet der Mineralölkonzern die Ener-
giesteuer (früher: Mineralölsteuer) und gibt sie über den Preis weiter. An der Zapfsäule 
wird auf diesen Preis (inkl. Energiesteuer) Umsatzsteuer fällig, so dass der Endverbrau-
cher letztlich doppelt belastet ist.  

  

 

5 BVerfG, Beschluss v. 13.6.1997, 1 BvR 201/97: Keine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG durch Nichtanerkennung 
eines Existenzminimums bei der Erhebung von Umsatzsteuer. 

Steuerabwälzung bei der Umsatzsteuer

Ware (100)

Finanzamt

19  USt

Bemessungsgrundlage 100 

+ 19 USt = 119

(= zivilrechtlicher Preis)

Unternehmer Endverbraucher

(Steuerschuldner) (Steuerträger)

VIDEO 015:  
Steuerabwälzung 
bei der Umsatz-
steuer 
 

 

https://vimeo.com/396872861
https://vimeo.com/396872861
https://vimeo.com/396872861
https://vimeo.com/396872861
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4.1 Die Umsatzsteuer als Allphasensteuer 

Bis 1967 gab es ein Brutto-Allphasensystem. Allphasensteuer bedeutet, dass jeder Um-
satzakt auf jeder Wirtschaftsstufe steuerlich belastet wird. Bis 1967 wurde die Umsatz-
steuer auf das volle Entgelt einschließlich der im Preis überwälzten Umsatzsteuer selbst 
erhoben. Der Steuersatz auf dieses Bruttoentgelt (= Kaufpreis) betrug durchgängig in je-
der Umsatzphase 4 %. Ein Vorsteuerabzug wurde nicht gewährt. Je mehr Wirtschaftsstu-
fen vom Hersteller bis zum Endverbraucher durchlaufen wurden, desto höher wurde die 
endgültige Steuerbelastung.  

BEISPIEL: 

Der Fabrikant verkauft ein Produkt für 100 + 4 % USt = 104 an den Großhändler. 
Dieser verkauft das Produkt für 204 + 4 % = 212,16 weiter an den Einzelhändler. 
Dieser wiederum veräußert es für 312,16 USt + 4 % = 324,65 weiter an den End-
verbraucher. Auf jeder Handelsstufe wurde ein Gewinnaufschlag von 100 reali-
siert.  

 

 
  

Die Umsatzsteuer als Brutto-Allphasensteuer 

(bis 1967)
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Hätte der Fabrikant das Produkt direkt an den Endverbraucher für 300 veräußert, 
wäre die Umsatzsteuer in Höhe von 4 % nur einmal angefallen, so dass sich ein 
schlussendlicher Kaufpreis von 312 ergeben hätte. 

 

 

Das heutige Netto-Allphasensystem mit Vorsteuerabzug vermeidet diese Nachteile. Die 
heutige Umsatzsteuer ist eine Allphasensteuer. Als Bemessungsgrundlage eines jeden 
Umsatzes ist aber das Entgelt ohne Umsatzsteuer heranzuziehen (Nettosystem). Umsatz-
steuerliches und zivilrechtliches Entgelt differieren damit. Außerdem mindert sich die 
Steuerbelastung eines Unternehmers um die Umsatzsteuer, die ihm selbst von seinen 
Vorlieferanten in Rechnung gestellt worden ist (Vorsteuer). Die Umsatzsteuerschuld an 
den Fiskus aus dem Ausgangsumsatz wird mit der Vorsteuerforderung an den Fiskus aus 
dem Eingangsumsatz zu einer sog. Zahllast verrechnet, so dass allein der Mehrwert be-
lastet ist, der auf der jeweiligen Wirtschaftsstufe geschaffen wird (Mehrwertsteuer). Indem 
die aus dem Ausgangsumsatz geschuldete Umsatzsteuer über den zivilrechtlichen Preis 
an den Umsatzsteuerschuldner zurückfließt, ist die Umsatzsteuer per Saldo innerhalb der 
Unternehmerkette kostenneutral. Allein der Endverbraucher genießt schließlich keinen 
Vorsteuerabzug mehr. Letztlich ist also der Unternehmer ein Steuereinsammler für Rech-
nung des Fiskus: Als dessen Verwaltungshelfer hat er die Arbeit, wird aber durch die 
Steuer selbst nicht belastet.  

Die Umsatzsteuer als Brutto-Allphasensteuer 

(bis 1967)

Fabri-
kant (F)

FA

100 + 4 %
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USt 4 % =

4,00

Groß-
händler 

(G)

FA

USt 4 % = 

8,16

Einzel-
händler 

(E)

FA

USt 4 % = 

12,49

Endver-

braucher 

(EV)

204 + 4 %

212,16

312,16 + 4 %

324,65

Ware

(100)

Ware

(204)

Ware 

(312,16)

300 + 4 % = 312

VIDEO 020:  
Die Umsatzsteuer 
als Brutto-Allpha-
sensteuer (bis 
1967) 
 

 

https://vimeo.com/400532360
https://vimeo.com/400532360
https://vimeo.com/400532360
https://vimeo.com/400532360
https://vimeo.com/400532360
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BEISPIEL: 

Der Fabrikant F liefert ein Produkt für ein Netto-Entgelt (zivilrechtlicher Kaufpreis 
./. Umsatzsteuer = Bemessungsgrundlage) von 100 € an den Großhändler G. Die-
ser liefert ihm für netto 200 € an den Einzelhändler E weiter. Dieser wiederum lie-
fert das Produkt für netto 300 € an den Endverbraucher EV. 

 

Mehrwertsteuer: Jeder der Unternehmer hat die auf die Bemessungsgrundlage seines 
Ausgangsumsatzes (= Nettopreis 100 € / 200 € / 300 €) entfallende Umsatzsteuer von 
19 %6 (= 19 € / 38 €/ 57 €) an das jeweilige Finanzamt abzuführen. Jeder Unternehmer 
kann außerdem die steuerliche Belastung seines Eingangsumsatzes, die ihm von seinen 
Vorlieferanten im zivilrechtlichen Preis weiterberechnet wurde (= 0 € / 19 € / 38 €), als 
Vorsteuer von dieser Umsatzsteuer-Schuld in Abzug bringen. Dem Finanzamt bleibt in 
Höhe der Zahllast die Steuer auf den auf jeder Unternehmerstufe geschaffenen Mehrwert 
(= 19 € / 19 €/ 19 €). Auf der letzten Stufe – beim Endverbraucher EV – entfällt der Vor-
steuerabzug. Weil auf jeder Unternehmerstufe nur der Mehrwert besteuert worden ist, 
addiert sich die steuerliche Belastung beim Endverbraucher zur Summe der Steuern auf 
diese Mehrwerte auf. Letztendlich ist das der Ertrag, der dem Finanzamt hier insgesamt 
zufließt. Dieser Ertrag entspricht der Steuer auf den Nettowert der Ware, unabhängig 
davon, wie viele Umsatzstufen durchlaufen worden sind. Die Mehrwertsteuer ist wettbe-
werbsneutral. 

„Durchlaufender Posten“ innerhalb der Unternehmerkette: Jeder Unternehmer gibt 
schließlich die Umsatzsteuer, die er aus seinem Ausgangsumsatz schuldet, über den zi-
vilrechtlichen Preis an seinen Abnehmer weiter (= 19 € / 38 € / 57 €). In der Kombination 

 

6 Vom 1.7. bis 31.12.2020 hat der Gesetzgeber durch Art. 3 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise vom 29.6.2020 – Zweites Corona-Steuerhilfegesetz (BGBl. I 
2020, S. 1512) den Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG) von 19 % auf 16 % und den ermäßigten Steuersatz (§ 12 
Abs. 2 UStG) von 7 % auf 5 % gesenkt, s. § 28 UStG.  

Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug
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Groß-
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(G)
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Einzel-
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(E)
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(EV)

Ware

(100)

Ware

(200)
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USt    
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200 + 19 %
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38

USt    

57

- 38

19

300 + 19 %

357

VIDEO 025:  
Die Umsatzsteuer 
als Netto-Allpha-
sensteuer mit Vor-
steuerabzug 
 

 

https://vimeo.com/400546864
https://vimeo.com/400546864
https://vimeo.com/400546864
https://vimeo.com/400546864
https://vimeo.com/400546864
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mit einem Abzug der Eingangsumsatzsteuer als Vorsteuer und einer zivilrechtlichen Ab-
wälzung der Umsatzsteuer über den Preis auf den Ausgangsumsatz erscheint die Um-
satzsteuer innerhalb der Unternehmerkette lediglich als durchlaufender Posten – dies je-
denfalls im wirtschaftlichen Ergebnis. Betrachtet man den Großhändler G, neutralisiert er 
die Steuer auf seinen Eingangsumsatz von 19 € über den Vorsteuerabzug und die Steuer 
auf seinen Ausgangsumsatz von 38 € über den zivilrechtlichen Preis. Das Finanzamt geht 
gleichwohl nicht leer aus. Ihm verbleibt die Steuer in Höhe der Zahllast von 19 € auf den 
von G geschaffenen Mehrwert (100 € x 19 % = 19 €).  

Einnahmequelle des Fiskus ist die jeweilige Zahllast: Der Betrag, mit dem der Endver-
braucher als Steuerträger zivilrechtlich belastet bleibt (= 57 €), wird steuerschuldrechtlich 
und dem Finanzamt gegenüber von F / G / E mit jeweils 19 € / 19 € / 19 € aufgebracht. 
Man spricht hier von einer sog. „fraktionierten“ Zahllast. Wirtschaftlich wird dieser Betrag 
allein vom Endverbraucher aufgebracht, weil F / G / E ihre steuerschuldrechtliche Belas-
tung jeweils über den zivilrechtlichen Preis zurückholen. Diese fraktionierte Zahllast von 
jeweils 19 € hat für den Fiskus den Vorteil, dass sich sein Ausfallrisiko verteilt. Wird einer 
der Unternehmer insolvent und fällt daher als Steuerschuldner aus, verliert der Fiskus nur 
19 €.  

Endverbraucher ist Steuerträger: Der Endverbraucher bleibt als einziger auf der ihm in 
Rechnung gestellten Vorsteuer sitzen, da er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Die 
Steuerbelastung, die er über den zivilrechtlichen Preis (= 357 €) tragen muss, entspricht 
19 % des Nettowerts der Ware auf der Endstufe (300 € + 19 % = 357 €).  

ÜBUNG: 

Gehen Sie davon aus, dass es sich bei der verkauften Ware von F über G und E an den 
Endverbraucher EV um einen Wintersportartikel handelt. Um sein Lager für die Som-
merware leer zu räumen, verkauft der Einzelhändler E die Ware mit Verlust, und zwar 
zu einem Verkaufspreis von netto 150 €. Funktioniert das Mehrwertsteuermodell dann 
trotzdem noch?  

Bitte versuchen Sie, zunächst selbst auf die Lösung zu kommen. Erst dann sehen Sie 

sich das folgende Video an.  
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Das Mehrwertsteuermodell funktioniert auch in diesem Fall. Der Einzelhändler E erhält 
den Vorsteuerabzug unabhängig von der Höhe seines Ausgangsumsatzes. Es kommt 
daher bei ihm zu einem negativen Saldo (28,50 € Ausgangsumsatzsteuer ./. 38 € Vor-
steuerabzug = ./. 9,50 €), der von seinem Finanzamt ausbezahlt wird. In Summe erhalten 
die drei Finanzämter (19 € + 19 € ./. 9,50 € =) 28,50 €. Das ist der Umsatzsteuerbetrag, 
der im zivilrechtlichen Preis für den Endverbraucher enthalten ist. Das System funktio-
niert also weiterhin. 

4.2 Die Umsatzsteuer und das Zivilrecht 

Die Umsatzsteuer bemisst sich in der Regel nach dem Entgelt (§ 10 Abs. 1 S. 1 UStG). 

Entgelt ist nach § 10 Abs. 1 S. 2 UStG „alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die 

der leistende Unternehmer vom Leistungsempfänger (…) erhält oder erhalten soll (…), 

jedoch abzüglich der für diese Leistung gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer“. Das um-

satzsteuerliche Entgelt ist mithin das Nettoentgelt. Zivilrechtlich ist die Umsatzsteuer hin-

gegen in aller Regel im vereinbarten Kaufpreis (§ 433 Abs. 2 BGB) oder der vereinbarten 

Vergütung (§ 631 Abs. 1 BGB) enthalten. Es gilt hier die Grundregel, dass die Umsatz-

steuer ein rechtlich unselbstständiger Teil des vertraglich vereinbarten Preises ist. Verein-

barte Preise sind demnach grundsätzlich Bruttopreise und die – gesetzlich geschuldete – 

Umsatzsteuer ist daher im vereinbarten Preis enthalten. Für Rechtsbeziehungen zwischen 

Unternehmern und Verbrauchern wird diese Grundregel durch die ordnungsrechtlichen 

Vorschriften der Preisangabenverordnung verdeutlicht. So ist in § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Nr. 3 

PAnGV normiert, dass gegenüber Verbrauchern der „Gesamtpreis“ anzugeben ist, also 

der „Preis, der einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile für eine 

Ware oder eine Leistung zu zahlen ist“. 

Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug II
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VIDEO 030:  
Die Umsatzsteuer 
als Netto-Allpha-
sensteuer mit Vor-
steuerabzug II 
 

 

https://vimeo.com/400565799
https://vimeo.com/400565799
https://vimeo.com/400565799
https://vimeo.com/400565799
https://vimeo.com/400565799
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BEISPIEL: 

Der Buchhändler B verkauft der Studentin S die KMLZ-Umsatzsteuer-Textausgabe 

für 16,90 €.  

 

Nach § 10 Abs. 1 S. 2 UStG ist das umsatzsteuerliche Entgelt „alles, was den Wert 

der Gegenleistung bildet, die der leistende Unternehmer vom Leistungsempfän-

ger (…) erhält oder erhalten soll (…), jedoch abzüglich der für diese Leistung ge-

setzlich geschuldeten Umsatzsteuer“. Da Bücher nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 iVm. An-

lage 2, lfd. Nr. 49 UStG dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen, 

muss aus dem zivilrechtlichen Preis von 16,90 € die 7 %-ige Umsatzsteuer heraus-

gerechnet werden: 

16,90 € / 1,07 = 15,79 €.  

Der Buchhändler B muss daher eine Umsatzsteuer von 1,11 € an das Finanzamt 

abführen. 

 

 

Die Umsatzsteuer und das Zivilrecht

Buchhändler (B) Studentin (S)

Finanzamt

USt-Textausgabe

16,90 €

1,11 € USt

16,90 € / 1,07 = 15,79 €

15,79 € x 7 % = 1,11 €

VIDEO 035:  
Die Umsatzsteuer 
und das Zivilrecht 
 

 

https://vimeo.com/400893786
https://vimeo.com/400893786
https://vimeo.com/400893786
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Wie kommen wir auf die folgende Formel? 

Bemessungsgrundlage = zivilrechtlicher Kaufpreis / 1,07 

Die Antwort finden Sie im Video 040: Die Umsatzsteuer und das Zivilrecht II. 

Für die Rechtsbeziehungen unter Kaufleuten gilt nach der Rechtsprechung ebenfalls, 

dass vereinbarte Preise grundsätzlich Bruttopreise sind und die – gesetzlich geschuldete 

– Umsatzsteuer daher im vereinbarten Preis enthalten ist. Etwas anderes gilt jedoch, so-

fern ausdrücklich abweichendes – insbesondere ein klar als solcher bezeichneter „Netto-

preis zzgl. Umsatzsteuer“ – vereinbart ist. So wird insbesondere auch ein genereller Han-

delsbrauch, dass vereinbarte Preise unter Kaufleuten stets Nettopreise wären, verneint7. 

BEISPIEL: 

Die OB Maschinenfabrik KG verkauft eine Stanzmaschine zu einem Preis von 

500.000 € netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer an einen unternehmerischen Kun-

den. Der zivilrechtliche Preis beträgt damit 595.000 €. Das umsatzsteuerliche Ent-

gelt nach § 10 Abs. 1 UStG beträgt 500.000 €. Die Umsatzsteuer, die die OB Ma-

schinenfabrik KG dem Finanzamt schuldet, beläuft sich auf 95.000 €.  

 

  

 

7 Wittmann/Zugmaier, Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007 – Zivilrechtliche Ausgleichsansprüche des leis-
tenden Unternehmers, NJW 2006, S. 2150 ff. Vgl. auch BGH, Urteil v. 20.2.2019, VIII ZR 7/18, BFH/NV 2019, 
S. 671 = NJW 2019, S. 2298, dazu Rust, Zivilrechtliche Rückforderung von Umsatzsteuer trotz Bruttopreisverein-
barung, KMLZ-Newsletter 12/2019, https://www.kmlz.de/de/Umsatzsteuer/Newsletter_12_2019 (zuletzt abge-
rufen am 25.3.2026) sowie Streit/Dietz-Vellmer, Zivilrechtliche Erstattungs- und Ausgleichsansprüche bei feh-
lerhafter umsatzsteuerrechtlicher Behandlung, DB 2019, 2259 ff. Vgl. dazu auch Zugmaier/Siegel, (Keine) 
Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Waldflächen, UVR 2023, S. 61 ff., 64. Grundlegend hierzu Karrer, Umsatz-
steuer und der zivilrechtliche Vertrag – Möglichkeiten einer Vertragsanpassung, Diss. Augsburg, 2024. 

Die Umsatzsteuer und das Zivilrecht III

OB 
Maschinenfabrik 

Unternehmer

Finanzamt

Maschine

595.000 €

95.000 € USt

„500.000 € zzgl. 

gesetzlicher USt“

VIDEO 040:  
Die Umsatzsteuer 
und das Zivilrecht 
II 
 

 

VIDEO 045:  
Die Umsatzsteuer 
und das Zivilrecht 
III 
 

 

https://www.kmlz.de/de/Umsatzsteuer/Newsletter_12_2019
https://vimeo.com/924336208
https://vimeo.com/924336208
https://vimeo.com/924336208
https://vimeo.com/924336208
https://vimeo.com/401576620
https://vimeo.com/401576620
https://vimeo.com/401576620
https://vimeo.com/401576620
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Das folgende Schaubild fasst den Grundsatz und die drei Ausnahmen grafisch zusam-
men.  

 

5. Zusammenfassung 

Umsatzsteuer müssen nur umsatzsteuerlicher Unternehmer an das Finanzamt bezahlen. 
Dabei tragen sie die Steuerlast jedoch nicht selbst, sondern wälzen die Umsatzsteuer 
über den zivilrechtlichen Kaufpreis auf ihre Kunden ab. Ist der Kunde ein Unternehmer, 
kann er grundsätzlich die im zivilrechtlichen Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer als sog. 
Vorsteuer abziehen. Schlussendlich wird beim Unternehmer der Mehrwert, den er ge-
neriert, besteuert. Daher kann man zur Umsatzsteuer auch Mehrwertsteuer sagen, bei-
des ist richtig. 

Ist der Kunde hingegen Endverbraucher, wird er endgültig mit der Umsatzsteuer belas-
tet, denn Endverbraucher sind nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Steuerschuldner 
der Umsatzsteuer ist der Unternehmer, der Endverbraucher ist der Steuerträger. 

  

Die Umsatzsteuer und das Zivilrecht III

Bemessungsgrundlage

Ausnahmen

- zivilrechtlich wirksame 

Nettopreisvereinbarung

- innergemeinschaftlicher 

Erwerb (§ 1a UStG)

- Leistungsempfänger als 

Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Grundsatz

Entgelt ist alles, was den Wert 

der Gegenleistung bildet, die der 

leistende Unternehmer … für die 

Leistung erhält oder erhalten soll, 

…, jedoch abzüglich der für diese 

Leistung gesetzlich geschuldeten 

Umsatzsteuer.

(§ 10 Abs. 1 UStG).
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II. HARMONISIERUNG DER UMSATZSTEUER IN EUROPA 

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die europäische Harmonisierung das nationale Um-
satzsteuergesetz (UStG) beeinflusst. In dem darauffolgenden Kapitel III sehen wir uns 
dann das nationale UStG im Überblick an.  

1. Harmonisierungsgebot 

Das nationale Umsatzsteuerrecht wird durch das Unionsrecht geprägt. Nach Art. 113 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind die Rechtsvorschrif-
ten über die Umsatzsteuern zu harmonisieren, soweit dies für die Errichtung und das 
Funktionieren des Binnenmarktes und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
notwendig ist. Dies geschieht durch einstimmig8 zu erlassende Gesetzgebungsakte (vor 
allem Verordnungen und Richtlinien, Art. 288 Abs. 2, 3 AEUV) des Rates auf Vorschlag 
der Kommission. Das Unionsrecht hat Vorrang vor innerstaatlichem Recht. 

2. Mittel der Harmonisierung 

Das Umsatzsteuerrecht ist vor allem durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwSt-
SystRL)9 sowie die Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStVO)10 geprägt11. Während sich die MwStSystRL an die Mitgliedstaaten richtet und 
von diesen – unter freier Wahl der Form und der Mittel – in nationales Recht umzusetzen 
ist (Art. 288 Abs. 3 AEUV), gilt die MwStVO unmittelbar in jedem Mitgliedstaat (Art. 288 
Abs. 2 AEUV). 

 

 

8 Bei 27 Mitgliedstaaten erschwert das Einstimmigkeitserfordernis eine Entscheidungsfindung und speziell grö-
ßere Reformvorhaben ganz erheblich, Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage, 2024, Rz. 17.5. 
9 Richtlinie 2006/112/EG v. 28.11.2006 mit späteren Änderungen  
10 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 v. 15.3.2011 mit späteren Änderungen  
11 Andere Staatengemeinschaften kennen ebenfalls Rahmengesetzgebungen im Bereich der Mehrwertsteuer. 
So haben etwa die arabischen Golfstaaten ein Gemeinsames Mehrwertsteuerabkommen geschlossen, das von 
den jeweiligen Mitgliedstaaten umzusetzen ist, vgl. hierzu Zimmermann/Zugmaier, Die Umsatzsteuer in den 
arabischen Golfstaaten, IStR 2023, S. 56 ff. 

Harmonisierung der Umsatzsteuer in Europa

Nationales Recht Unionsrecht

§ Umsatzsteuergesetz 
(UStG)

§ Umsatzsteuer-

Durchführungsverordnung 

(UStDV)

§ Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie 

(MwStSystRL)

§ Durchführungsverordnung

zur MwStSystRL (EU-VO 

282/2011)

VIDEO 050:  
Harmonisierung 
der Umsatzsteuer 
in Europa  
 

 

https://vimeo.com/676178484
https://vimeo.com/676178484
https://vimeo.com/676178484
https://vimeo.com/676178484
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Die MwStSystRL ist damit als Richtlinie kein unmittelbar wirkendes innerstaatliches Recht. 
Sie bedarf der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten; in Deutschland ist dies durch das 
UStG (und die UStDV) geschehen. Kommt ein Mitgliedstaat der Umsetzung nicht, verspä-
tet oder fehlerhaft nach, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Wege der richterli-
chen Rechtsfortbildung ein Sanktionssystem entwickelt, das Richtlinien unter bestimmten 
Voraussetzungen innerstaatliche Wirkung gewährt12. 

Zunächst müssen Finanzgerichte und Finanzverwaltung die Normen des nationalen Um-
satzsteuerrechts – soweit als möglich – richtlinienkonform auslegen. Diese Pflicht zur richt-
linienkonformen Auslegung13 wird überwiegend aus dem in Art. 4 Abs. 3 EU-Vertrag nie-
derlegten Gebot der Unionstreue abgeleitet. 

Ist eine richtlinienkonforme Auslegung nicht möglich, kann sich der Steuerpflichtige un-
ter bestimmten Voraussetzungen unmittelbar auf einzelne Bestimmungen der MwStSys-
tRL berufen. Man spricht hier vom Rechtsinstitut der unmittelbaren Wirkung von Richtli-
nien. Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

▪ Die Richtlinie wurde nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß in natio-
nales Recht umgesetzt. 

▪ Die Bestimmung einer Richtlinie muss dem Steuerpflichtigen einen Anspruch ge-
genüber dem Staat (z.B. auf eine Steuerbefreiung) geben. 

▪ Die Richtlinienregelung muss inhaltlich unbedingt und hinreichend bestimmt 
sein. 

▪ Der Steuerpflichtige kann sich auf die günstigere Richtlinienbestimmung beru-
fen.  

Anwendungsbeispiel: Die nationale Vorschrift des § 4 Nr. 21 UStG kannte bis zum 
31.12.2024 keine Steuerbefreiung für Privatlehrer. Die Kommission hatte daher ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet14. Mit dem JStG 2024 wurde 
ein neuer Buchst. c an § 4 Nr. 21 UStG angefügt, so dass ab dem 1.1.2025 auch Schul- 
und Hochschulunterricht, der von Privatlehrern erteilt wird, umsatzsteuerfrei ist. Zuvor 
konnten sich Privatlehrer auf die Steuerbefreiung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. j MwStSyst-
RL berufen. 

3. Gegenwärtiger Stand der Harmonisierung 

Das gegenwärtige gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Europa ist das Ergebnis einer 
schrittweisen Harmonisierung durch aufeinanderfolgende Richtlinien sowie deren Ände-
rung. So wurde beispielsweise die seit 1977 geltende 6. EG-Richtlinie zum 1.1.2007 
durch die MwStSystRL neu gefasst und seitdem sehr oft geändert15.  

Gleichwohl bestehen noch erhebliche Harmonisierungsdefizite. Es bestehen weiterhin 
viele Übergangs- und Sonderregelungen, die den Mitgliedstaaten ermöglichen, von der 
MwStSystRL abweichende Regelungen beizubehalten16 oder neu einzuführen.  

 

12 Lippross, Umsatzsteuer, 25. Auflage, 2022, S. 46 ff., auch zur unmittelbaren Anwendung begünstigender 
Richtlinienbestimmungen. 
13 Eine richtlinienkonforme Auslegung ist nicht nur zugunsten, sondern auch zulasten des Steuerpflichtigen 
möglich. 
14 EU-Kommission, Pressemitteilung v. 7.2.2024, INFR(2015)2011 
15 Sehr plakativ der Schlussantrag des Generalanwalts Szpunar vom 23.3.2023 zum EuGH-Verfahren in der 
Rs. C-180/22 – Mensing II, Tz. 62: Die MwStSystRL gehöre zu den am häufigsten geänderten Rechtsakten der 
Union; Änderungen seien geradezu an der Tagesordnung.  
16 So z.B. die unten unter Gliederungspunkt III.1.2.3 dargestellte Steuerbefreiung des § 4 Nr. 19 UStG. Die Be-
freiungsvorschriften der MwStSystRL enthalten keine Steuerbefreiung zugunsten der Blinden und Blindenwerk-
stätten. § 4 Nr. 19 UStG beruht lediglich auf einer Übergangsbestimmung, vgl. Art. 371 i.V.m. Anhang X Teil B 
Nr. 5 MwStSystRL. 
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Vor allem können die Mitgliedstaaten unterschiedliche Steuersätze festlegen, die ledig-
lich durch die Regelungen über Mindeststeuersätze in Art. 96 ff. MwStSystRL begrenzt 
sind. So müssen die Mitgliedstaaten genau einen Normalsatz von mindestens 15 % erhe-
ben (Art. 97 MwStSystRL). Sie können gemäß Art. 98 f. MwStSystRL für die im Anhang III 
abschließend aufgelisteten Vergünstigungstatbestände einen oder zwei ermäßigte Steu-
ersätze von mindestens 5 % vorsehen. Weitere Vorschriften erlauben einzelnen Mitglied-
staaten, bestimmte frühere bestehende Steuersatzermäßigungstatbestände beizubehal-
ten.  

Die Mitgliedstaaten können nach Art. 98 Abs. 2 MwStSystRL einen ermäßigten Satz von 
unter 5 % und eine Befreiung mit Vorsteuerabzug („Nullsteuersatz“) auf maximal sieben 
Kategorien anwenden, die als zur Deckung der Grundbedürfnisse notwendig eingestuft 
werden. Darunter fallen Nahrungsmittel, Arzneimittel und pharmazeutische Erzeugnisse, 
aber auch die Lieferung und Installation von Solarpaneelen unter bestimmten Vorausset-
zungen (Anhang III). Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber Gebrauch 
gemacht, und zwar ab dem 1.1.2023 mit § 12 Abs. 3 UStG. Danach greift vor allem bei 
der Lieferung /Installation von kleineren, privaten Photovoltaikanlagen ein Nullsteuersatz. 
Nullsteuersatz bedeutet, dass der Lieferant / Installateur keine Umsatzsteuer schuldet 
(Steuersatz 0 %), aber gleichwohl für seine Eingangsleistungen Vorsteuern abziehen 
kann17. Insofern wirkt der Nullsteuersatz ähnlich wie eine echte Steuerbefreiung18. 

4. Zuständigkeitswechsel an den EU-Gerichten 

Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) spielt eine zent-
rale Rolle im Umsatzsteuerrecht, das durch Vorgaben des EU-Rechts, vor allem durch die 
MwStSystRL, bestimmt wird. Damit das EU-Recht in den Mitgliedstaaten einheitlich ange-
wendet wird, entscheidet der EuGH über dessen Anwendung und Auslegung. Die nati-
onalen Gerichte sind an die Rechtsauslegung des EuGH gebunden. Bestehen Zweifel an 
der Gültigkeit oder Auslegung des EU-Rechts, können sich nationale Gerichte im Rah-
men sog. Vorabentscheidungsersuchen gem. Art. 267 AEUV an den EuGH wenden. Teil-
weise sind Gerichte sogar dazu verpflichtet. Kläger und Beklagter haben lediglich die 
Möglichkeit, beim nationalen Gericht eine Vorlage anzuregen. Bislang war es Aufgabe 
des EuGH, über entsprechende Ersuchen zu entscheiden. Neben dem EuGH gibt es auf 
EU-Ebene auch das sog. Gericht (EuG). Dieses war bisher überwiegend mit Nichtigkeits-
klagen, d. h. Klagen gegen Rechtsakte der EU-Organe, und mit Beamtenrechtsstreitig-
keiten befasst. Eine bedeutende Änderung der Satzung des Gerichtshofs der EU bewirkt 
nun eine Neuverteilung der Zuständigkeiten. Die neuen Regelungen wurden am 
12.8.2024 im Amtsblatt veröffentlicht und sind zum 1.9.2024 in Kraft getreten. 

Die Reform soll letztlich zu einer Entlastung des EuGH führen, damit dieser sich stärker 
auf seine Aufgaben als Verfassungs- und Höchstgericht der EU konzentrieren kann. Die 
Zuständigkeitsübertragung betrifft Vorabentscheidungsersuchen, die seit dem 
1.10.2024 vorgelegt werden. Der EuGH bearbeitet weiterhin Ersuchen, die „eigenstän-
dige Fragen der Auslegung des Primärrechts, des Völkerrechts, der allgemeinen Grunds-
ätze des Unionsrechts oder der Grundrechtecharta aufwerfen“. Damit er selbständig 
überprüfen kann, ob er nach diesen Maßstäben auch künftig zuständig ist, legen die na-
tionalen Gerichte die Ersuchen wie in der Vergangenheit zunächst stets dem EuGH vor. 
Dort entscheidet der Präsident des EuGH nach einer Vorprüfung und Anhörung des Vi-

 

17 Vgl. ausführlich hierzu Zugmaier/Mateev, JStG 2022-Entwurf: Null Prozent Umsatzsteuer für Photovoltaikan-
lagen – aber auch null Fragen?, DStR 2022, S. 2337 ff.; Mateev, Umsatzsteuer von null bei Photovoltaikanlagen: 
Die einzelnen Voraussetzungen vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens v. 27.2.2023, DStR 2023, S. 975 ff.; 
Mateev, Umsatzsteuer von null bei Photovoltaikanlagen: BMF veröffentlicht ein Ergänzungsschreiben und er-
weitert den Anwendungsbereich der Norm, DStR 2024, S. 468 ff. 
18 Zu diesem Begriff zu unten Gliederungspunkt III.1.2.4.  
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zepräsidenten und des Ersten Generalanwalts „so schnell wie möglich“, ob er das Verfah-
ren an das EuG weiterleitet. Stellt das EuG bei genauerer Prüfung fest, dass die Frage 
doch in den Zuständigkeitsbereich des EuGH fällt, muss es das Ersuchen an den EuGH 
zurückverweisen. Ist das EuG der Ansicht, dass die Rechtssache eine Grundsatzentschei-
dung erfordert, die die Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte, kann 
es das Ersuchen an den EuGH abgeben.  

Entscheidet das EuG selbst, kann der Erste Generalanwalt innerhalb eines Monats nach 
Verkündung der Entscheidung dem EuGH vorschlagen, die Entscheidung des EuG zu 
überprüfen. Dies jedoch nur, wenn er der Auffassung ist, dass die ernste Gefahr einer 
Beeinträchtigung der Einheit oder der Kohärenz des Unionsrechts besteht. Der EuGH 
entscheidet dann – ebenfalls innerhalb eines Monats – ob die Entscheidung des EuG zu 
überprüfen ist oder nicht. Dieses Überprüfungsverfahren ist konzeptionell vom primären 
Unionsrecht als Ausnahmefall gestaltet (s. Art. 256 Abs. 3 Unterabs. 3 AEUV „in Ausnah-
mefällen“)19. Infolgedessen werden EuG-Urteile in Vorabentscheidungsersuchen meis-
tens nach Ablauf der ab Verkündung beginnenden einmonatigen Überprüfungsvor-
schlagsfrist wirksam. Dennoch besteht das Überprüfungsverfahren, so dass es bei prob-
lematischen EuG-Urteilen durchaus zu einer Überprüfung durch den EuGH kommen 
kann20.  

5. Zusammenfassung 

Das Umsatzsteuerrecht wird vor allem durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStSystRL) harmonisiert. Die MwStSystRL ist als Richtlinie kein unmittelbar wirkendes 
innerstaatliches Recht. Sie bedarf der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten; in Deutsch-
land ist dies durch das UStG (und die UStDV) geschehen. 

  

 

19 Ausführlich hierzu Monfort, EuG bejaht Vorsteuerabzug trotz späterem Rechnungseingang: Traum oder Alb-
traum?, UR 2026, S. 161 ff., 165 f. sowie Müller/Wu, Rückwirkender Vorsteuerabzug schon bei Vorliegen der 
Rechnung bis zur Erklärungsabgabe – Revolution für die deutsche Praxis und zugleich Widerspruch zum EuGH?, 
DStR 2026, S. 641 ff. 
20 Das erste Überprüfungsverfahren im Mehrwertsteuerrecht wurde vom Ersten Generalanwalt hinsichtlich des 
EuG-Urteils v. 11.2.2026, T-689/24, in der Rechtssache Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej eingeleitet. Das 
EuG hatte den Vorsteuerabzug trotz späterem Rechnungseingang bejaht. Das Verfahren wird beim EuGH unter 
dem neuen Aktenzeichen C-167/26 RX geführt. Das zusätzliche Kürzel „RX“ steht hierbei für „réexamen“, zu 
deutsch „erneute Überprüfung“.  
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III. DAS (NATIONALE) UMSATZSTEUERGESETZ IM ÜBER-
BLICK 

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie das nationale Umsatzsteuergesetz (UStG) aufgebaut 
ist und welche grundlegenden Regelungen es enthält. So erhalten Sie einen ersten Über-
blick über die Struktur und die Regelungssystematik des deutschen Umsatzsteuerrechts. 

Zunächst schauen wir uns das Inhaltsverzeichnis des UStG an, um einen ersten Überblick 
zu erhalten, und zwar auf der Website 

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/ 

 

UMSATZSTEUERLICHE TERMINOLOGIE: 

Ein steuerbarer Umsatz liegt vor, wenn die Merkmale eines Umsatzsteuertatbe-
stands erfüllt sind. Der Umsatz ist damit steuerbar. Ist ein Umsatz hingegen nicht 
steuerbar (nichtsteuerbar), so ist der sachliche Anwendungsbereich des Umsatz-
steuergesetzes (UStG) gar nicht eröffnet. Oder mit anderen Worten: Das UStG ist 
nicht einschlägig.  

Ist ein Umsatz hingegen steuerbar, ist weiter zu prüfen, ob er ggf. steuerfrei ist. 
Wenn das nicht der Fall ist, ist der Umsatz steuerpflichtig.  

 

Diese umsatzsteuerliche Terminologie ist deshalb wichtig, weil das UStG daran anknüpft. 
Wird beispielsweise eine Eingangsleistung für einen steuerbaren, aber steuerfreien Aus-
gangsumsatz verwendet, ist der Vorsteuerabzug grundsätzlich ausgeschlossen (§ 15 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG). Wir werden später noch sehen, dass ein Orthopäde, der sich ein 
neues Röntgengerät anschafft, keinen Vorsteuerabzug aus der Anschaffung hat, weil er 
das Röntgengerät für eine steuerbare, aber steuerfreie ärztliche Heilbehandlung (§ 4 
Nr. 14 Buchst. a UStG) verwendet. 

Die umsatzsteuerliche Terminologie

Der Umsatz ist …

steuerbar nichtsteuerbar.

und 

steuerpflichtig.
aber 

steuerfrei.

VIDEO 055:  
Die umsatzsteuer-
liche Terminolo-
gie 
 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/
https://vimeo.com/401590430
https://vimeo.com/401590430
https://vimeo.com/401590430
https://vimeo.com/401590430
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1. Das Steuerobjekt der Umsatzsteuer 

Während das Einkommensteuergesetz in § 1 EStG das Steuersubjekt (persönliche Steu-
erpflicht) an den Anfang stellt, beginnt das Umsatzsteuergesetz in § 1 UStG mit dem Steu-
erobjekt. Die persönliche Steuerpflicht wird erst mit § 2 UStG, dem umsatzsteuerlichen 
Unternehmer, geregelt. 

1.1 Der steuerbare Umsatz 

Steuerbare Umsätze zerfallen nach § 1 Abs. 1 UStG in drei Grundtatbestände: 

 Nr. 1: Der umsatzsteuerliche Leistungsaustausch (Hauptanwendungsfall) 

 Nr. 4: Die Einfuhr 

 Nr. 5: Der innergemeinschaftliche Erwerb  

Die Tatbestände der Nr. 2 und Nr. 3 sind vor geraumer Zeit weggefallen und heute in § 3 
Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG geregelt. 

 

1.1.1 Leistung gegen Entgelt  

Der Haupttatbestand der Umsatzsteuer findet sich in § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Danach un-
terliegen der Umsatzsteuer „die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unter-
nehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt.“ § 1 Abs. 1 
Nr. 1 UStG enthält damit folgende Tatbestandsmerkmale:  

 Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) und sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) 

 Unternehmer (§ 2 UStG)  

 im Inland 

 gegen Entgelt 

 im Rahmen seines Unternehmens 

Der steuerbare Umsatz

§ 1 Abs. 1 UStG

Nr. 1

umsatzsteuer-

licher Leistungs-

austausch

Nr. 5

innergemein-

schaftlicher 

Erwerb

Nr. 4

Einfuhr

VIDEO 060:  
Der steuerbare 
Umsatz 
 

 

https://vimeo.com/401592612
https://vimeo.com/401592612
https://vimeo.com/401592612
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Primär handelt es sich um reale Lieferungen oder sonstige Leistungen gegen reales Ent-
gelt. In § 3 Abs. 1b UStG und in § 3 Abs. 9a UStG werden sie durch fiktive Leistungen 
ergänzt, die man im Einkommensteuerrecht als Entnahmen charakterisieren würde und 
im Umsatzsteuerrecht unentgeltliche Wertabgaben nennt.  

Wie schon eben erwähnt, gibt es reale Leistungen gegen Entgelt, aber auch unentgeltli-
che Wertabgaben. 

1.1.1.1 Reale Leistungen gegen Entgelt / Leistungsaustausch 

Steuerbar sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein 
Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens gegen Entgelt im Inland ausführt.  

UMSATZSTEUERLICHE TERMINOLOGIE: 

Der Begriff Leistung ist der Oberbegriff für die Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) und 
der sonstigen Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG).  

Liegt eine Leistung gegen Entgelt vor, spricht man von einem Leistungsaustausch.  

Der Leistungstatbestand realisiert sich bei Umsätzen zwischen Unternehmern und End-
verbrauchern ebenso wie bei Umsätzen zwischen Unternehmern. 

BEISPIEL: 

Verkauft der Buchhändler B der Studentin S die Umsatzsteuer-Textausgabe für 
16,90 €, erbringt der Buchhändler B eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) gegen Ent-
gelt (= Leistungsaustausch). 

BEISPIEL: 

Berät die Steuerberaterin StB den Rechtsanwalt RA für 1.190 €, erbringt die Steu-
erberaterin StB eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) gegen Entgelt. Ein Leis-
tungsaustausch ist gegeben. 

Lieferung: Die Lieferung ist in § 3 Abs. 1 UStG geregelt und ist durch die Verschaffung 
der Verfügungsmacht an einem Gegenstand gekennzeichnet.  

Leistung gegen Entgelt

§ 1 Steuerbare Umsätze

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden 

Umsätze:

1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein 

Unternehmer im Inland gegen Entgelt

im Rahmen seines Unternehmens ausführt. …

§ 3 Abs. 1 

UStG

§ 3 Abs. 9 

UStG

§ 2 UStG

VIDEO 065:  
Leistung gegen 
Entgelt 
 

 

https://vimeo.com/401862865
https://vimeo.com/401862865
https://vimeo.com/401862865
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Sonstige Leistung: Sonstige Leistungen sind nach § 3 Abs. 9 UStG Leistungen, die keine 
Lieferungen sind. Sie können auch in einem Unterlassen oder im Dulden einer Handlung 
oder eines Zustands bestehen. Hauptanwendungsfall ist das Erbringen von Dienstleis-
tungen.  

Ein Unternehmer handelt im Rahmen seines Unternehmens: Wenn ein Nichtunterneh-
mer Leistungen erbringt, unterfallen diese nicht der Umsatzsteuer, z. B. eine Studentin 
verkauft nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums ihre Studienliteratur auf einem Bü-
cherbasar. Verkauft ein umsatzsteuerlicher Unternehmer einen Gegenstand aus seinem 
Privatvermögen, ist dieser Vorgang ebenfalls nicht umsatzsteuerbar; z.B., wenn ein Mö-
belhändler (umsatzsteuerlicher Unternehmer) einen Bauernschrank aus seinem Privatver-
mögen an einen Freund verkauft. 

Leistung im Inland: Anders als bei der Einkommensteuer (§ 1 EStG) und bei der Körper-
schaftsteuer (§ 1 KStG) gibt es bei der Umsatzsteuer kein Nebeneinander unbeschränkter 
und beschränkter Steuerpflicht. Nur ein Umsatz im Inland löst die Umsatzsteuer aus. Ge-
boten ist daher eine „Verortung“ auf das Inland, was technisch im Umsatzsteuergesetz 
durch eine Vielzahl von relativ komplizierten Regelungen erreicht wird (Ort der Lieferung 
– § 3 Abs. 5a, Abs. 6 - 8 UStG, § 3c UStG, § 3e UStG und § 3g UStG; Ort der sonstigen 
Leistung – § 3a UStG, § 3b UStG, § 3e UStG). International setzt dies eine weitgehende 
Harmonisierung der Umsatzsteuern und eine übereinstimmende Interpretation der Re-
geln über den Besteuerungsort voraus. In Europa geschieht das durch die Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL). 

 

BEISPIEL: 

Der Sportboothändler S aus Izola (Slowenien) verkauft dem Lottogewinner L aus 
Leipzig (Inland) ein gebrauchtes Sportboot, das am Gardasee (Italien) liegt. Es 
handelt sich um eine unbewegte (ruhende) Lieferung, da das Boot weder beför-
dert noch versendet wird. Nach § 3 Abs. 7 S. 1 UStG liegt der Ort dort, wo sich der 
Gegenstand im Zeitpunkt der Verschaffung der Verfügungsmacht befindet, also 
in Italien. Der Umsatz unterliegt daher weder in Slowenien noch im Inland der Um-
satzsteuer, er ist somit dort nicht umsatzsteuerbar. Der Umsatz ist jedoch nach ita-
lienischem Umsatzsteuerrecht in Italien umsatzsteuerbar.  

Leistung im Inland / Grundsystematik 

(ohne Spezialvorschriften)

Ort der Leistung

Ort der

Lieferung

Ort der sonst-

igen Leistung

bewegte Lfg. 

§ 3 Abs. 6 S. 1 

UStG

unbewegte Lfg. 

§ 3 Abs. 7 S. 1 

UStG

B2C

§ 3a Abs. 1 

UStG

B2B

§ 3a Abs. 2 

UStG

VIDEO 070:  
Leistungsaus-
tausch – Beispiele  
 

 

VIDEO 075:  
Leistung im Inland 
 

 

https://vimeo.com/401872582
https://vimeo.com/401872582
https://vimeo.com/401872582
https://vimeo.com/401885886
https://vimeo.com/401885886
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Umsatzsteuerbar sind nach § 1 Abs. 1 UStG allein Umsätze im Inland. Es ist damit uner-
heblich, ob der Unternehmer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder wo er seinen 
(Wohn-)Sitz hat (§ 1 Abs. 2 S. 3 UStG). Allein maßgebend ist, dass der Umsatz im Inland 
ausgeführt wird, bzw. der Gegenstand ins Inland eingeführt wird oder der innergemein-
schaftliche Erwerb im Inland erfolgt.  

BEISPIEL: 

Die Rechtsanwältin RA, italienische Staatsangehörige, betreibt eine Kanzlei in 
Rohrschach (Schweiz) und verfügt über eine österreichische Anwaltszulassung. Sie 
vertritt den Unternehmer U in einer zivilrechtlichen Streitigkeit vor dem Landesge-
richt Feldkirch (Österreich). Unternehmer U ist französischer Staatsangehöriger 
und betreibt sein Unternehmen in Lindau (Deutschland). 

Die Rechtsanwältin RA ist umsatzsteuerliche Unternehmerin (§ 2 Abs. 1 UStG). Sie 
erbringt mit Vertretung vor Gericht eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Die 
sonstige Leistung wird nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG an dem Ort ausgeführt, von 
dem aus der Empfänger sein Unternehmen betreibt. Das ist Lindau (Deutschland). 
Der Umsatz ist somit im Inland umsatzsteuerbar21. Es kommt weder auf die Staats-
angehörigkeit der beteiligten Unternehmer noch darauf an, dass die Prozessver-
tretung tatsächlich in Österreich stattfindet.  

Der Inlandsbegriff des Umsatzsteuergesetzes (§ 1 Abs. 2 S. 1 UStG) stimmt nicht völlig 
mit dem staatsrechtlichen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland überein.  

Wann ein Umsatz im Inland ausgeführt ist, ergibt sich aus einer Vielzahl von technischen 
Regelungen. Die Grundsystematik haben wir gerade eben schon kennengelernt. Die fol-
gende Grafik gibt einen Überblick über die weiteren Regelungen: 

 

21 Der Umsatz ist zwar in Deutschland umsatzsteuerbar, die Steuerschuld muss aber nicht die Rechtsanwältin 
RA begleichen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 UStG vorgesehen, dass die Steuer-
schuld auf den Leistungsempfänger U übergeht (Umkehr der Steuerschuldnerschaft / Reverse-Charge-Verfah-
ren). U betreibt sein Unternehmen in Deutschland und muss hier sowieso Umsatzsteuererklärungen abgeben. 

VIDEO 130:  
Umsatzsteuerbar-
keit im Inland  
 

 

https://vimeo.com/403964931
https://vimeo.com/403964931
https://vimeo.com/403964931
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Leistung gegen Entgelt: An einer Leistung gegen Entgelt fehlt es nicht nur bei den un-
entgeltlichen Wertabgaben (siehe dazu sogleich unter Gliederungspunkt 1.1.1.2), son-
dern auch beim nichtsteuerbaren Gesellschafterbeitrag. Eine Leistung, die der Gesell-
schafter gegenüber der Personengesellschaft erbringt, wird nicht im Rahmen eines um-
satzsteuerlichen Leistungsaustausches ausgeführt, wenn sie als Gesellschafterbeitrag iSd. 
§ 709 Abs. 1 BGB durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und durch die Beteili-
gung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft abgegolten wird22. Die Leistung wird nicht 
an die Gesellschaft (Leistungsaustausch), sondern für die Gesellschaft erbracht (Leis-
tungsvereinigung). Abzugrenzen ist der nichtsteuerbare Gesellschafterbeitrag von der 
Leistung gegen Sonderentgelt. 

1.1.1.2 Unentgeltliche Wertabgaben 

In bestimmten Fällen leistet der Unternehmer, aber erhält für seine Leistung kein Entgelt, 
wird also unentgeltlich tätig. So verzehrt zum Beispiel ein Bäcker sein eigenes Brot. Oder 
eine Steuerberaterin nutzt den Firmenwagen für private Zwecke. Man spricht hier von 
unentgeltlichen Wertabgaben.  

Die unentgeltlichen Wertabgaben sind in § 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG gere-
gelt und sind durch eine Fiktion gekennzeichnet: „Einer Lieferung gegen Entgelt werden 
gleichgestellt …“ und „Einer sonstigen Leistung gegen Entgelt werden gleichgestellt …“. 
Die beiden Tatbestände betreffen im Schwerpunkt die Selbstversorgung eines Unterneh-
mers aus dem eigenen Unternehmen. Der Unternehmer soll hier nicht gegenüber End-
verbrauchern bevorzugt werden. Vor diesem Hintergrund wird im Ergebnis der Vorsteu-
erabzug, den der Unternehmer auf Eingangsleistungen vornehmen konnte, durch die 
Steuerbarkeit seines „Eigenverbrauchs“ (so auch die frühere Bezeichnung im Umsatz-
steuergesetz) rückgängig gemacht.  

 

 

22 Abschn. 1.6 Abs. 3 S. 2 UStAE. Der Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) ist eine allgemeine Verwaltungs-
vorschrift iSv. Art. 108 Abs. 7 GG (ähnlich wie z.B. die Einkommensteuer-Richtlinien – EStR). Der UStAE bindet 
die Finanzverwaltung, nicht aber die Finanzgerichte. Für die Praxis kommt dem UStAE eine große Bedeutung 
zu. 

Überblick über die Ortsbestimmungen

Ort der Leistung

Lieferung sonstige Leistung

§ 3 Abs. 5a, Abs. 6 – 8,
§ 3c, § 3e, § 3g UStG

§ 3a, § 3b, § 3e UStG

VIDEO 135:  
Überblick über 
die Ortsbestim-
mungen 
 

 

KNOLL-VIDEO: 
Leistungen des 
Gesellschafters  
 

 

https://vimeo.com/403965375
https://vimeo.com/403965375
https://vimeo.com/403965375
https://vimeo.com/403965375
https://youtu.be/Oa2azWqRy-Q
https://youtu.be/Oa2azWqRy-Q
https://youtu.be/Oa2azWqRy-Q
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BEISPIEL: 

Ein selbständiger Bäcker kauft die Zutaten für seine Backwaren beim Großhändler 
ein und zieht die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer ab. Einen 
Teil seiner Backwaren verzehrt er selbst.  

Mangels Entgelt (und auch mangels zweier Beteiligter) liegt kein Leistungsaus-
tausch in Form des Verzehrs der Backwaren vor. Eine Steuerbarkeit nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 UStG scheidet erst einmal aus. Ins Spiel kommt nun die Regelung des § 3 
Abs. 1b S. 1 Nr. 1 UStG: Einer Lieferung gegen Entgelt werden gleichgestellt die 
Entnahme eines Gegenstands durch einen Unternehmer aus seinem Unterneh-
men für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens (in der Regel privat) liegen.  

BEISPIEL: 

Die selbständige Steuerberaterin StB hat sich einen Firmenwagen für 50.000 € 
zzgl. USt angeschafft. Die Umsatzsteuer in Höhe von 9.500 € hat sie in voller Höhe 
als Vorsteuer abgezogen. Verwendet sie den Pkw nun nicht mehr ausschließlich 
für unternehmerische Fahrten, sondern auch für private Zwecke, hat sie insoweit 
nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG eine unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern. 

1.1.2 Einfuhr 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG wird die Einfuhr von Gegenständen im Inland (oder in den 
österreichischen „Sondergebieten“ Jungholz und Mittelberg) mit Einfuhrumsatzsteuer 
belegt.  

HINWEIS: 

Die Steuerbarkeit der Einfuhr setzt nicht die Unternehmereigenschaft voraus. 
Auch Privatpersonen können den Tatbestand der Einfuhr verwirklichen. Gerade 
bei der Einreise aus Drittländern kommt es an deutschen Flughäfen immer wieder 
zu Fällen von Steuerhinterziehung. Wer statt des roten den grünen Ausgang („an-
meldefreie Waren“) nimmt, obwohl er die entsprechenden Freigrenzen über-
schritten hat, hinterzieht die Einfuhrabgaben (Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und even-
tuell Verbrauchsteuern).   

Unentgeltliche Wertabgaben – Beispiele

Unentgeltliche Wertabgaben

§ 3 Abs. 1b UStG

„Einer Lieferung gegen Entgelt 

werden gleichgestellt …“

§ 3 Abs. 9a UStG

„Einer sonstigen Leistung gegen 

Entgelt werden gleichgestellt …“

VIDEO 080:  
Unentgeltliche 
Wertabgaben – 
Beispiele  
 

 

https://vimeo.com/402474950
https://vimeo.com/402474950
https://vimeo.com/402474950
https://vimeo.com/402474950
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Damit es nicht zu einer Doppelbesteuerung (Besteuerung im exportierenden Staat sowie 
Besteuerung der Einfuhr im importierenden Staat) kommt, gewährt der exportierende 
Staat den dort ansässigen Unternehmern eine Umsatzsteuerbefreiung (vgl. § 4 Nr. 1 
Buchst. a UStG i.V.m. § 6 UStG – Ausfuhrlieferungen).  

Im Ertragsteuerrecht ist der Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) das 
Mittel, um Doppelbesteuerung zu vermeiden oder jedenfalls zu minimieren. Die Umsatz-
steuer geht hier einen anderen Weg. Man versucht, durch korrespondierendes Gesetzes-
recht, Doppelbesteuerung (oder auch doppelte Nichtbesteuerung) zu verhindern. 

Man unterscheidet hier zwei grundlegende Prinzipien: 

 Ursprungslandprinzip 

 Bestimmungslandprinzip 

Ursprungslandbesteuerung liegt vor, wenn allein der Importstaat auf die Besteuerung 
verzichtet; die Ware behielte im Inland das Steuerbelastungsniveau des Exportstaates.  

Nach dem Bestimmungslandprinzip wird verfahren, wenn der Exportstaat die Ausfuhr 
von Umsatzsteuer freistellt und der Importstaat die Einfuhr besteuert, so dass die Ware 
dem Belastungsniveau des Bestimmungslandes unterliegt. International wird dem Be-
stimmungslandprinzip Vorrang eingeräumt.  

Einfuhr ist das Verbringen eines Gegenstands aus einem Nicht-EU-Staat (Drittland) in das 
Inland, was nicht nur durch Unternehmer verwirklicht werden kann, sondern auch von 
Personen, die nicht Unternehmer sind. Die durch eine Einfuhr ausgelöste Einfuhrumsatz-
steuer (EUSt) genießt ein Sonderstatut: Sie wird von Bundeszollbehörden nach zollrecht-
lichen Vorgaben verwaltet (§ 21 UStG), also durch den Zoll und wie ein Zoll erhoben. 

 

Ausfuhr und Einfuhr 
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1.1.3 Innergemeinschaftlicher Erwerb 

Mit Wegfall der Grenzen innerhalb Europas zum 1.1.1993 musste sich der Gesetzgeber 
für innereuropäische Umsätze ein neues Konzept erarbeiten. Dies vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass die Umsatzsteuersätze in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten stark variie-
ren. 

Für den exportierenden Unternehmer ist die Lieferung vom EU-Exportstaat in einen an-
deren EU-Importstaat als sog. innergemeinschaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei (§ 4 
Nr. 1 Buchst. b UStG i.V.m. § 6a UStG), sofern er an einen umsatzsteuerlichen Unterneh-
mer liefert. Dieser erwerbende Unternehmer im EU-Importstaat schleust die nun nicht mit 
Umsatzsteuer belastete Ware mit der Besteuerung eines sog. innergemeinschaftlichen 
Erwerbs (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG i.V.m. § 1a UStG) auf das inländische Umsatzsteuerniveau 
hinauf. Dieses gesetzgeberische Konzept trägt dem Bestimmungslandprinzip Rechnung.  

Damit funktioniert dieses Konzept ähnlich wie bei der Einfuhr (siehe oben 1.1.2). Dies 
jedoch mit der Besonderheit, dass Steuergrenzen und Grenzkontrollen im innereuropäi-
schen Handel weggefallen sind und die Einfuhrumsatzsteuer klassischer Prägung durch 
eine Steuer auf den Erwerb der Ware im Inland ersetzt worden ist. Die Einfuhr an der 
Grenze wurde sozusagen in das Inland verlängert und durch einen Erwerbstatbestand im 
Inland ersetzt. 

BEISPIEL:  

Der französische Damenunterwäschehersteller F beliefert mit eigenem Lkw den in 
Augsburg ansässigen Einzelhändler D.  

F erbringt eine Lieferung (eine dem deutschen § 3 Abs. 1 UStG entsprechende 
Vorschrift kennt auch das französische Umsatzsteuerrecht, im Folgenden § 3 
Abs. 1 UStG entspr.). Der Ort der Lieferung liegt nach § 3 Abs. 6 S. 1 UStG entspr. 
in Frankreich. Die in Frankreich steuerbare Lieferung ist jedoch nach § 4 Nr. 1 
Buchst. b UStG i.V.m. § 6a UStG entspr. in Frankreich steuerfrei.  

Der deutsche Unternehmer D hat in Deutschland einen innergemeinschaftlichen 
Erwerb nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG i.V.m. § 1a UStG zu versteuern. Als umsatzsteu-
erlicher Unternehmer kann er die Erwerbsteuer nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG 
als Vorsteuer abziehen. 

 

Innergemeinschaftliche Lieferung / i.g. Erwerb

DessousDamenunter-
wäschehersteller

Einzelhändler

FR �

Finanzamt

steuerfreie innergemein-

schaftliche Lieferung V
o
rs

te
u
e

r

U
S

t

DE �

innergemein-

schaftlicher

Erwerb

VIDEO 090:  
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1.1.4 Die Sondertatbestände des unrichtigen und unberechtigten 
Steuerausweises (§ 14c UStG) 

Nur das Umsatzsteuerrecht kennt mit § 15 UStG den Vorsteuerabzug. Über den Vorsteu-
erabzug können umsatzsteuerliche Unternehmer die ihnen in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer bei Eingangsleistungen von ihrer Umsatzsteuerschuld für ihre Ausgangsleis-
tungen in Abzug bringen. Der Hauptanwendungsfall für den Vorsteuerabzug ist der § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG. Voraussetzung dafür ist, dass der leistende Unternehmer eine 
Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis ausstellt. Nur wenn eine solche Rech-
nung vorliegt, ist der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt. Eine ord-
nungsgemäße Rechnung ist damit für den Leistungsempfänger wirtschaftlich betrachtet 
wie mit einem Scheck zu vergleichen, den der Leistungsempfänger beim Finanzamt ein-
lösen kann.  

Wer Rechnungen jedoch unberechtigt oder unrichtig in den Verkehr bringt, gefährdet 
aus Sicht des Fiskus das Steueraufkommen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in 
§ 14c UStG zwei Gefährdungstatbestände geschaffen. § 14c Abs. 1 UStG regelt die Steu-
erschuld bei einem sog. unrichtigen Steuerausweis. § 14c Abs. 2 UStG führt zu einer Steu-
erschuld bei einem unberechtigten Steuerausweis.  

 

1.2 Geschäftsveräußerung im Ganzen 

Nach § 1 Abs. 1a UStG unterliegen Umsätze „im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an 
einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen“ nicht der Umsatzsteuer.  

1.2.1 Voraussetzungen  

Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung 
eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgelt-
lich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird (§ 1 Abs. 1a S. 2 UStG). Die 
Nichtsteuerbarkeit des Übertragungsvorgangs setzt voraus, dass der Erwerber Unterneh-
mer ist oder wird und das Unternehmen oder den gesondert geführten Betrieb fortsetzt 

Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis nach

§ 14c UStG

§ 14c UStG

Abs. 1 – unrichtiger 

Steuerausweis 

Beispiel: Unternehmer weist in 

einer Rechnung statt 7 % USt 

fälschlicherweise 19 % USt aus

Abs. 2 – unberechtigter 

Steuerausweis

Beispiel: 

Nichtunternehmer weist USt in 

einer Rechnung aus

VIDEO 095:  
Unrichtiger oder 
unberechtigter 
Steuerausweis 
nach § 14c UStG 
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oder jedenfalls fortsetzen will. Das letztgenannte Tatbestandsmerkmal findet sich so nicht 
explizit im deutschen UStG, es resultiert aus der Rechtsprechung des EuGH23. 

 Beispiel: 

 Heizungsbauunternehmer Werner Zink veräußert kurz nach seinem 65. Geburts-

tag sein Heizungsbauunternehmen an die langjährige Angestellte Ramona 

Deininger für 500.000 €, die das Heizungsbauunternehmen weiterbetreibt. 

 Lösung: 

 Die Veräußerung des Heizungsbauunternehmens stellt eine Geschäftsveräußerung 

im Ganzen dar (§ 1 Abs. 1a S. 2 UStG). Die der Veräußerung zugrunde liegenden 

Umsätze unterliegen nach § 1 Abs. 1a S. 1 UStG nicht der Umsatzsteuer, sind also 

nicht steuerbar. Es fällt daher keine Umsatzsteuer an. 

Es muss nicht das gesamte Unternehmen übertragen werden, auch gesondert geführte 
Betriebe genügen für die Nichtsteuerbarkeit einer Geschäftsveräußerung. Ein in der Glie-
derung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb iSv. § 1 Abs. 1a S. 2 UStG liegt 
vor, wenn der veräußerte Teil des Unternehmens vom Erwerber als selbständiges wirt-
schaftliches Unternehmen fortgeführt werden kann. Oftmals wird einkommensteuerlich 
ein Teilbetrieb iSd. § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG vorliegen, so dass die dort entwickelten 
Grundsätze zur Abgrenzung herangezogen werden können. An dieser Stelle sei aber be-
tont, dass dies keine rechtliche Verknüpfung zwischen Ertragsteuer- und Umsatzsteuer-
recht ist! 

 Beispiel: 

 Die Steuerberatungsgesellschaft Mailer GmbH veräußert ihre Düsseldorfer Nie-

derlassung an die Steuerberaterin Dobrinka Navratilova für 1 Mio. €, die den Düs-

seldorfer Mandantenstamm und das angemietete Büro im dortigen Medienhafen 

übernimmt. Die Münchner Niederlassung, die organisatorisch und personell von 

der Düsseldorfer Niederlassung getrennt ist, ist von der Veräußerung nicht tan-

giert und wird weiterhin von der Mailer GmbH betrieben. 

 Lösung: 

 Die Düsseldorfer Niederlassung ist ein gesondert geführter Betrieb, so dass mit deren 

Veräußerung eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung vorliegt (§ 1 Abs. 1a S. 2 

UStG). 

Die Übereignung des Unternehmens im Ganzen erfordert die Übertragung der wesent-
lichen Grundlagen des Unternehmens (wesentliche Betriebsgrundlagen). Die Zurückbe-
haltung unwesentlicher Wirtschaftsgüter ist für die Annahme einer nichtsteuerbaren Ge-
schäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG unschädlich. Eine nicht umsatzsteuerbare Ge-
schäftsveräußerung kann trotz Zurückbehaltung der für die Unternehmensführung not-
wendigen Immobilie vorliegen. Voraussetzung ist aber, dass die Immobilie an den Erwer-
ber langfristig vermietet wird, z.B. für acht Jahre24. Ebenfalls ausreichend ist eine Vermie-
tung oder Verpachtung auf unbestimmte Zeit25.  

Auch die Veräußerung eines einzelnen Grundstücks kann eine nichtsteuerbare Ge-
schäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG darstellen, siehe dazu ausführlich unten Glie-
derungspunkt VIII.2.5. sowie sogleich der nächste Übungsfall. 

 

23 Die sofortige Abwicklung der übernommenen Geschäftstätigkeit schließt eine Geschäftsveräußerung aus, 
EuGH, Urteil v. 27.11.2003, Rs. C-497/01 – Zita Modes. 
24 BFH, Urteil v. 23.8.2007, V R 14/05, BStBl. II 2008, S. 165.  
25 EuGH, Urteil v. 10.11.2011, Rs. C-444/10 – Christel Schriever, BStBl. II 2012, S. 848 = DStR 2011, S. 2196 
m.Anm. Salder/Zugmaier. 
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1.2.2 Rechtsfolgen 

Alle im Rahmen der Geschäftsveräußerung bewirkten Umsätze unterliegen nach § 1 
Abs. 1a S. 1 UStG nicht der Umsatzsteuer, sie sind also nicht steuerbar. Umsatzsteuer fällt 
somit nicht an. 

Nach § 1 Abs. 1a S. 3 UStG tritt der Erwerber bei der Veräußerung eines Unternehmens 
im Ganzen oder eines gesondert geführten Betriebs an die Stelle des Veräußerers. Dies 
hat vor allem große Auswirkungen für den Vorsteuerabzug. Der Erwerber tritt – was den 
Vorsteuerabzug anbelangt – gewissermaßen in die Fußstapfen des Veräußerers („Fuß-
stapfentheorie“). Die Regelung des § 1 Abs. 1a S. 3 UStG wird flankiert durch § 15a 
Abs. 10 UStG: Bei einer Geschäftsveräußerung wird der für das Wirtschaftsgut maßgeb-
liche Berichtigungszeitraum (BRZ) nicht unterbrochen. Damit der Erwerber eine wegen 
geänderter Verwendungsverhältnisse durchzuführende Vorsteuerberichtigung vorneh-
men kann, ist der Veräußerer verpflichtet, dem Erwerber die für die Durchführung der 
Berichtigung erforderlichen Angaben zu machen. 

ÜBUNGSFALL:  

Der pensionierte Ministerialbeamte Kurt Susanek lässt im Jahr 05 auf einem von 

seiner Mutter geerbten, unbebauten Grundstück am Rande der Innenstadt von 

Landsberg/Lech ein Geschäftshaus errichten. Im ersten Halbjahr stellt ihm der Ge-

neralunternehmer 500.000 € zzgl. 95.000 € Umsatzsteuer in Rechnung, die er als 

Vorsteuer abzieht, da er das Gebäude ab 1.7.05 steuerpflichtig an eine Unterneh-

mensberatung und einen Rechtsanwalt zu vermieten beabsichtigt und auch tat-

sächlich vermietet. Die Unternehmensberatung zahlt für die 200 m² im Erdge-

schoss eine monatliche Miete von 22 €/m², der Rechtsanwalt für die 200 m² im 

Obergeschoss eine monatliche Miete von 20 €/m², jeweils zzgl. Umsatzsteuer. 

Nach dem Tod seiner Ehefrau zu Jahresbeginn 06 entschließt sich Kurt Susanek, 

seine Zelte in Deutschland abzubrechen und nach Südamerika auszuwandern. Mit 

notariellem Vertrag vom 15.3.06 (Übergang Nutzen und Lasten am 1.4.06) veräu-

ßert er seine einzige Immobilie für 400.000 € an die SKL Vermögensverwal-

tungs AG. Die AG tritt in die Mietverträge ein und setzt die Vermietungstätigkeit 

unverändert fort. 

 

Geschäftsveräußerung – Rechtsfolgen 
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LÖSUNG:  

Als Vermieter ist Kurt Susanek umsatzsteuerlicher Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG). 

Mit den Vermietungen an die Unternehmensberatung und an den Rechtsanwalt 

führt Kurt Susanek sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) in Form von Teilleistun-

gen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 2, S. 3 UStG) aus. Der Ort der sonstigen Leis-

tungen ist gem. § 3a Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Buchst. a UStG Landsberg/Lech. Die im In-

land steuerbaren Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) sind grundsätzlich gem. § 4 

Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfrei. Kurt Susanek hat jedoch nach § 9 Abs. 1, 

Abs. 2 UStG auf die Steuerfreiheit verzichtet, so dass die Vermietungen steuer-

pflichtig sind. Monatl. BMGr Erdgeschoss: 200 m² x 22 €/m² = 4.400 €; monatl. 

USt: 19 % = 836 €; monatl. BMGr Obergeschoss: 200 m² x 20 €/m² = 4.000 €; 

monatl. USt: 19 % = 760 €. 

Er hat daher den Vorsteuerabzug aus der Rechnung des Generalunternehmers zu 

Recht nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG in Höhe von 95.000 € vorgenommen. 

Die Veräußerung des nun bebauten Grundstücks an die AG stellt eine nicht steu-

erbare Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG dar, da Kurt Susanek sein ge-

samtes (Vermietungs-)Unternehmen an einen anderen Unternehmer veräußert. 

Die AG setzt die Vermietungstätigkeit fort.  

Die AG tritt als erwerbende Unternehmerin an die Stelle des Veräußerers Kurt 

Susanek (§ 1 Abs. 1a S. 3 UStG). Die Geschäftsveräußerung unterbricht den 

§ 15a UStG-Berichtigungszeitraum nicht (§ 15a Abs. 10 UStG). Verwendet die AG 

die Immobilie innerhalb des zehnjährigen Berichtigungszeitraums (1.7.05 - 

30.6.15) zu steuerfreien Zwecken, die den Vorsteuerabzug ausschließen (§ 15 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG), muss sie den von Kurt Susanek (!) vorgenommenen Vor-

steuerabzug (95.000 €) im Wege der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG zu 

ihren Ungunsten berichtigen. 

KLAUSURHINWEIS: 

Geschäftsveräußerungen iSv. § 1 Abs. 1a UStG sind in der Regel Weichenstellun-
gen in der Klausur. Wer sich hier falsch entscheidet, erhält nicht nur an dieser Stelle 
keine Wertungspunkte, sondern gelangt auf das falsche Gleis mit der Folge, dass 
es für die weiteren Ausführungen idR. auch keine Punkte mehr gibt. Wenn Sie in 
einer Klausur an eine solche Weichenstellung kommen, müssen Sie also beson-
dere Sorgfalt walten lassen. Nehmen Sie sich die für eine genaue Prüfung notwen-
dige Zeit. 

1.3 Umsatzsteuerbefreiungen 

Umsatzsteuerbare Umsätze können ausnahmsweise einer Steuerbefreiung nach § 4 
UStG unterliegen. Der Umsatz ist dann zwar steuerbar, aber steuerfrei, also nicht steuer-
pflichtig.  

1.3.1 Sinn und Zweck von Steuerbefreiungen 

Übung: Sehen Sie sich den umfangreichen Katalog des § 4 UStG genauer an. Welchen 
Sinn und Zweck haben die folgenden Steuerbefreiungen? 

▪ § 4 Nr. 1 UStG 

▪ § 4 Nr. 9 Buchst. a und Buchst. b UStG und § 4 Nr. 10 UStG  

▪ § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG 

VIDEO 100:  
Sinn und Zweck 
von Steuerbefrei-
ungen 
 

 

https://vimeo.com/396146287
https://vimeo.com/396146287
https://vimeo.com/396146287
https://vimeo.com/396146287


39 

 

▪ § 4 Nr. 21 UStG 

▪ § 4 Nr. 8 Buchst. a UStG26 

1.3.2 Steuerbefreiungen mit Vorsteuerausschluss 

Bei allen anderen Steuerarten ist der Steuerpflichtige froh, wenn eine Steuerbefreiung 
greift. Dann hat er keine Steuer zu entrichten. In der Umsatzsteuer ticken mitunter die 
Uhren etwas anders. Grund ist der Vorsteuerabzug und die Regelung des § 15 Abs. 2 
UStG. Wer als umsatzsteuerlicher Unternehmer ausgangsseitig umsatzsteuerfreie Leis-
tungen erbringt, ist nach § 15 Abs. 2 UStG grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt. Der Unternehmer soll nicht doppelt begünstigt werden. Man spricht hier auch 
von unechten Steuerbefreiungen (im Gegensatz zu den echten Steuerbefreiungen mit 
Vorsteuerabzugsrecht, s. unten. Gliederungspunkt 1.3.4). 

BEISPIEL: 

Der selbstständige Orthopäde Dr. Vollmerig schafft sich ein neues Röntgengerät 
für 100.000 € zzgl. 19.000 € USt an. Ausgangsseitig erbringt er sonstige Leistun-
gen (§ 3 Abs. 9 UStG), mit Ort im Inland (§ 3a Abs. 1 S. 1 UStG). Seine umsatzsteu-
erbaren Umsätze sind jedoch nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei. Im 
Gegenzug wird ihm nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG der Vorsteuerabzug aus der 
Anschaffung des Röntgengeräts versagt. Die in § 15 Abs. 3 UStG geregelten Ge-
genausnahmen greifen nicht.  

 

1.3.3 Steuerbefreiungen mit Vorsteuerausschluss – Optionsmöglichkeit  

In bestimmten Fällen führt der Ausschluss des Vorsteuerabzugs jedoch zu ungewünsch-
ten Ergebnissen, insbesondere bei Umsätzen innerhalb der Unternehmerkette. Aus die-
sem Grund hat das Umsatzsteuergesetz mit § 9 UStG eine Besonderheit vorgesehen, die 
ausschließlich das Umsatzsteuerrecht kennt. Es handelt sich dabei um den Verzicht auf 
Steuerbefreiungen. Nach § 9 Abs. 1 UStG kann ein Unternehmer bestimmte – eigentlich 

 

26 Grundlegend hierzu Kamps, Kreditgewährung im europäischen Mehrwertsteuersystem, UR 2023, S. 638 ff. 
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steuerfreie - Umsätze als steuerpflichtig behandeln. Die Regelung ist als Wahlrecht aus-
gestaltet („kann“). Man spricht daher auch von der sog. Option.  

BEISPIEL: 

Der Vermieter V vermietet eine Wohnung, die er für 500.000 € zzgl. USt hat her-
stellen lassen, für 1.000 € monatlich an die Studentin S.  

V erbringt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) mit Ort im Inland (§ 3a Abs. 3 
Nr. 1 S. 2 Buchst. a UStG). Der steuerbare Umsatz ist jedoch nach § 4 Nr. 12 S. 1 
Buchst. a UStG steuerfrei. Vermieter V hat daher nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG 
keinen Vorsteuerabzug aus seinen Eingangsleistungen (Anschaffung der Immobi-
lie, Reparaturen etc.). 

 

BEISPIEL: 

Der Vermieter V vermietet Kanzleiräumlichkeiten, die er für 500.000 € zzgl. USt hat 
herstellen lassen, für monatlich 1.000 € zzgl. USt an die Steuerberaterin S.  

V erbringt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) mit Ort im Inland (§ 3a Abs. 3 
Nr. 1 Buchst. a UStG). Der steuerbare Umsatz ist grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 S. 1 
Buchst. a UStG steuerfrei. Um den Vorsteuerabzug aus seinen Eingangsleistungen 
nicht zu verlieren, hat nun der Vermieter V nach § 9 Abs. 1 UStG die Möglichkeit, 
auf die Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten; dies ist möglich, weil die Mieterin 
eine umsatzsteuerliche Unternehmerin ist, die das Mietobjekt für ihr Unternehmen 
verwendet. Die Einschränkungen des § 9 Abs. 2 UStG greifen nicht. Es entsteht 
eine Umsatzsteuer von 190 € monatlich.  

Bei ordnungsgemäßer Rechnungstellung kann Steuerberaterin S diese als Vor-
steuer nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG abziehen, so dass sie hierdurch umsatz-
steuerlich nicht belastet wird. Die Steuerneutralität in der Unternehmerkette ist 
durch die Option hergestellt.  
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V kann die Umsatzsteuer in Höhe von 95.000 € nach § 15 UStG als Vorsteuer ab-
ziehen. 

 

Die oben in den beiden Beispielen dargestellten Steuerbefreiungen (§ 4 Nr. 12 S. 1 
Buchst. a UStG und § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG) waren beide Steuerbefreiungen mit Vor-
steuerausschluss. Bei der Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG war unter 
bestimmten Voraussetzungen (§ 9 UStG) der Verzicht auf die Steuerbefreiung (Option) 
möglich. 

Kommen die Steuerbefreiungen mit Vorsteuerausschluss (z.B. § 4 Nr. 8 bis 29 UStG) in-
nerhalb der Unternehmerkette zur Anwendung, kann sich eine im Ergebnis nachteilige 
Kumulationswirkung ergeben. 

BEISPIEL: 

Das Sägewerk S liefert für 100 € zzgl. 19 € USt Holz an den Inhaber B einer aner-
kannten Blindenwerkstätte, der das Holz zu Holzpostkarten verarbeitet. Die Holz-
postkarten veräußert B umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 19 Buchst. b UStG27) für 200 € an 
den Händler H, der diese für 300 € zzgl. 57 € USt an Endverbraucher veräußert. 

Da B nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (§ 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG i.V.m. 
§ 4 Nr. 19 Buchst. b UStG – Steuerbefreiung mit Vorsteuerausschluss ohne Opti-
onsmöglichkeit28), erhält der Staat in Summe einen Betrag von 19 € + 57 € = 76 €. 
Bei einem (Netto-) Umsatz von 300 € mit dem Endverbraucher sollte die Umsatz-
steuer lediglich 57 € betragen. Die um 19 € zu hohe Umsatzsteuerbelastung auf-
grund des fehlenden Vorsteuerabzugs geht nun zu Lasten des Gewinns von B, der 

 

27 Die Befreiungsvorschriften der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) enthalten keine Steuerbefrei-
ung zugunsten der Blinden und Blindenwerkstätten. § 4 Nr. 19 UStG beruht lediglich auf einer Übergangsbe-
stimmung, vgl. Art. 371 i.V.m. Anhang X Teil B Nr. 5 MwStSystRL.  
28 Einen interessanten Fall hatte das FG Niedersachsen zu beurteilen: Konkret ging es um die Lieferung von 
Blindenwaren nach Österreich. Welche Umsatzsteuerbefreiung hat nun Vorrang? § 4 Nr. 19 Buchst. b UStG 
(kein Vorsteuerabzug) oder § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung mit Vorsteu-
erabzug wegen der Rückausnahme nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b UStG)? Das FG Niedersachsen hat mit Ur-
teil vom 24.11.2024, 5 K 17/24, m. Anm. Weitemeyer, npoR 4/2025, S. 185 ff., der Steuerbefreiung nach § 4 
Nr. 1 Buchst. b UStG den Vorrang eingeräumt und damit den Vorsteuerabzug gewährt. Das Verfahren ist nun 
beim BFH unter dem Az. XI R 33/24 anhängig. 
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nur noch auf eine Marge von 200 € ./. 119 € = 81 € kommt. B würde durch die 
Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 19 Buchst. b UStG insoweit „bestraft“. 

Wollte B eine Marge von 100 € erwirtschaften, müsste er die Holzpostkarten für 
219 € an den Händler H verkaufen. Wollte der Händler H ebenfalls eine Marge 
von 100 € erzielen, müsste er die Holzpostkarten für 319 € zzgl. 60,61 € USt ver-
kaufen. In dieser Variante würden die Endverbraucher aufgrund der Steuerbefrei-
ung des § 4 Nr. 19 Buchst. b UStG einen höheren Kaufpreis bezahlen müssen.  

Diese nachteilige Kumulationswirkung innerhalb der Unternehmerkette zeigt, dass die 
Steuerbefreiung für den Privilegierten (in unserem Beispiel der Inhaber B einer anerkann-
ten Blindenwerkstätte) zum Danaergeschenk werden kann: Entweder hat er mit Blick auf 
die zu Kosten gewordenen Vorsteuern einen geringeren Gewinn oder er muss teurer an-
bieten. Hieraus erklärt sich der Sinn eines Verzichts auf eine Steuerbefreiung, den der 
Gesetzgeber mit der Möglichkeit des § 9 UStG teilweise zulässt, wenn der Umsatz inner-
halb der Unternehmerkette bleibt. Diese sog. Option holt den Vorsteuerabzug zurück. 
Sie ist damit kein Steuergeschenk. Der Gesetzgeber stellt vielmehr den Normalzustand 
innerhalb der Unternehmerkette wieder her: Unternehmer können die Umsatzsteuer, die 
ihnen in Rechnung gestellt wurde, als Vorsteuer abziehen.  

1.3.4 Steuerbefreiungen ohne Vorsteuerausschluss  

Das Umsatzsteuergesetz kennt jedoch auch Steuerbefreiungen ohne Vorsteueraus-
schluss. Man spricht hier auch von echten Steuerbefreiungen29. Dies sind insbesondere 
die Steuerbefreiungen für die Ausfuhrlieferung (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG) und für die in-
nergemeinschaftliche Lieferung (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG). Dass hier kein Vorsteueraus-
schluss eintritt, ergibt sich durch die Rückausnahme des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG. 

BEISPIEL: 

Die Bürobedarfshändlerin B erwirbt einen Aktenvernichter für 100 € + 19 € USt 
beim Hersteller H. Diesen liefert sie mit eigenem Lkw für 200 € an den norwegi-
schen Unternehmer NO aus Oslo. 

B erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) mit Ort im Inland (§ 3 Abs. 6 S. 1 UStG). 
Die steuerbare Lieferung ist nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG i.V.m. § 6 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 UStG als sog. Ausfuhrlieferung umsatzsteuerfrei. Der Vorsteuerabzug aus 
dem Erwerb wäre nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG ausgeschlossen. Es greift aller-
dings die Rückausnahme des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG, so dass B aus der 
Anschaffung Vorsteuern in Höhe von 19 € abziehen kann (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
UStG). 

 

29 Der ab 1.1.2023 geltende Nullsteuersatz für die Lieferung/Installation von Photovoltaikanlagen (§ 12 Abs. 3 
UStG) wirkt ähnlich. 
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Wie das vorherige Beispiel zeigt, gelangt die Ware ohne deutsche Umsatzsteuerbelas-
tung über die Grenze und unterliegt ausschließlich der Einfuhrumsatzsteuer in Norwe-
gen. Dem Bestimmungslandprinzip ist damit Rechnung getragen.  

ÜBUNG: 

Wie ist das eben genannte Beispiel zu lösen, wenn der Erwerber nicht in Norwegen an-
sässig wäre, sondern in Portugal?  
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1.3.5 Zusammenfassendes Schaubild 

Im Folgenden finden Sie ein zusammenfassendes Schaubild zu den Steuerbefreiungen30.  

 

2. Der umsatzsteuerliche Unternehmer 

2.1 Kernbegriff des Umsatzsteuerrechts 

Kernbegriff des Umsatzsteuerrechts ist der umsatzsteuerliche Unternehmer. Der Gegen-
begriff ist der Endverbraucher. Nur umsatzsteuerliche Unternehmer können in der Re-
gel31 einen umsatzsteuerbaren Umsatz erbringen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 UStG) und 
Steuerschuldner werden (§ 13a UStG, § 13b UStG); nur der Unternehmer kann den Vor-
steuerabzug vornehmen (§ 15 Abs. 1 UStG). 

BEISPIEL: 

Wer durch eBay-Verkäufe im größeren Stil zum umsatzsteuerlichen Unternehmer 
nach § 2 UStG wird32, hat aus der Anschaffung der Waren einen Vorsteuerabzug 
(§ 15 Abs. 1 UStG), sofern er eine ordnungsgemäße Rechnung nach § 14 UStG 
besitzt. Die Verkäufe unterliegen der Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Bleibt 
der Umsatz jedoch unter 25.000 € / 100.000 €, wird man als Kleinunternehmer 

 

30 Ausnahmeregelungen – wie z.B. § 25c UStG – bleiben aus Vereinfachungsgründen hier außen vor. Das gilt 
auch für den ab 1.1.2023 geltenden Nullsteuersatz für die Lieferung/Installation von Photovoltaikanlagen (§ 12 
Abs. 3 UStG), der ähnlich wie eine Steuerbefreiung ohne Vorsteuerausschluss wirkt. 
31 In Ausnahmefällen werden auch Endverbraucher Schuldner der Umsatzsteuer. So sieht § 1 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 
§ 1b UStG vor, dass der Endverbraucher beim Erwerb eines neuen Fahrzeugs, z.B. ein neuer Pkw, aus einem 
anderen EU-Staat die Umsatzsteuer schuldet. Auch bei der Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) schulden Endver-
braucher die Umsatzsteuer, die hier Einfuhrumsatzsteuer genannt wird; sie wird nicht von den Finanzämtern 
erhoben, sondern von den Zollbehörden, z.B. am Flughafen, siehe auch den Hinweis oben Gliederungs-
punkt 1.1.2. 
32 BFH v. 12.8.2015, XI R 43/13, BStBl. II 2015, S. 919 ff.: Wer planmäßig, wiederholt und mit erheblichem Or-
ganisationsaufwand mindestens 140 fremde Pelzmäntel über eine elektronische Handelsplattform (z.B. „eBay“) 
in eigenem Namen verkauft, wird damit unternehmerisch (wirtschaftlich) tätig. 
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nach § 19 UStG von der Besteuerung ausgenommen und im Ergebnis wie ein 
Nicht-Unternehmer behandelt. 

Umsatzsteuerliche Unternehmer haben jedoch auch eine Privatsphäre. In dieser werden 
sie außerhalb des Anwendungsbereichs der Umsatzsteuer tätig, so dass ihnen insoweit 
kein Vorsteuerabzug zusteht und ausgangsseitig keine Umsatzsteuer anfällt. 

BEISPIEL: 

Die Möbelhändlerin M erwirbt für ihr privates Wohnzimmer zu Hause einen Sessel. 
Da sie als Nicht-Unternehmerin (Privatfrau) auftritt, kann sie keinen Vorsteuerab-
zug aus der Anschaffung vornehmen. Veräußert sie den Sessel Jahre später an 
einen Freund, handelt sie wiederrum als Privatfrau und damit außerhalb der Um-
satzsteuer. 

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 UStG ist Unternehmer, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit selbstständig ausübt, unabhängig davon, ob er nach anderen Vorschriften rechtsfä-
hig ist33. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Ein-
nahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereini-
gung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird (§ 2 Abs. 1 S. 3 UStG). Damit kennt der 
Unternehmerbegriff des § 2 Abs. 1 UStG folgende Tatbestandsmerkmale: 

 Selbstständigkeit 

 Nachhaltigkeit 

 Einnahmeerzielungsabsicht34 

ÜBUNG:  

Wie unterscheidet sich der umsatzsteuerliche Unternehmerbegriff des § 2 Abs. 1 
UStG vom ertragsteuerlichen Begriff des Gewerbetreibenden (§ 15 EStG)? Arbei-
ten Sie die unterschiedlichen Merkmale heraus und nennen Sie Berufsgruppen, 
bei denen Unterschiede bestehen.  

 

33 Der letzte Halbsatz „unabhängig davon, ob er nach anderen Vorschriften rechtsfähig ist“ ist mit dem Jahres-
steuergesetz 2022 zum 1.1.2023 angefügt worden. Damit wird der Versuch unternommen, die Rechtsprechung 
des V. (Umsatzsteuer-)Senats des BFH (Urteil v. 22.11.2018, V R 65/17) zur Nichtunternehmereigenschaft von 
Bruchteilsgemeinschaften auszuhebeln.  
34 Vgl. hierzu Küffner/Zugmaier, Liebhaberei in der Umsatzsteuer?, DStR 2023, S. 2703 ff. 
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2.2 Selbständigkeit natürlicher Personen 

Soweit natürliche Personen einem Unternehmen so eingegliedert sind, dass sie den Wei-
sungen des Unternehmers zu folgen verpflichtet sind, sind sie nicht selbständig tätig (§ 2 
Abs. 2 Nr. 1 UStG). Die Frage nach Selbständigkeit oder Unselbständigkeit beantwortet 
sich demnach grundsätzlich nach dem Innenverhältnis zum Auftraggeber. Ob Selbstän-
digkeit oder Unselbständigkeit anzunehmen ist, bestimmt sich nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse. Die für und gegen die Unternehmereigenschaft sprechenden Merkmale, 
die im Einzelfall unterschiedlich gewichtet werden können, sind gegeneinander abzuwä-
gen35.  

Im Urteil v. 30.5.1996, V R 2/95, BStBl. II 1996, S. 493, das die Selbständigkeit einer gast-
spielverpflichteten Opernsängerin feststellte, führt der BFH die folgenden Merkmale für 
die Unselbständigkeit / Selbständigkeit einer Tätigkeit an: 

▪ persönliche Abhängigkeit, 

▪ Weisungsgebundenheit bezüglich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit, 

▪ feste Arbeitszeiten, 

▪ Ausübung der Tätigkeit gleichbleibend an einem bestimmten Ort, 

▪ feste Bezüge, 

▪ Urlaubsanspruch, 

▪ Anspruch auf sonstige Sozialleistungen, 

▪ Fortzahlung der Bezüge im Krankheitsfall, 

▪ Notwendigkeit der engen ständigen Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern, 

▪ Eingliederung in den Betrieb, 

▪ Schulden der Arbeitskraft und nicht eines Arbeitserfolgs, 

 

35 Abschn. 2.2 Abs. 1 Satz 4-6 UStAE. 
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▪ Ausführung von einfachen Tätigkeiten, bei denen eine Weisungsgebundenheit 

die Regel ist, 

▪ Selbständigkeit in Organisation und Durchführung der Tätigkeit, 

▪ Unternehmerrisiko, 

▪ Unternehmerinitiative, 

▪ Bindung an den Betrieb nur für bestimmte Tage, 

▪ geschäftliche Beziehungen zu mehreren Vertragspartnern. 

2.3 Selbständigkeit von nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen 

Personenvereinigungen (z.B. GbR, OHG, KG, Erbengemeinschaft), die nach außen36 auf-
treten und Leistungen gegen Entgelt erbringen, sind selbständig tätig.  

2.4 Umsatzsteuerliche Organschaft 

Juristische Personen des Privatrechts (z.B. GmbH und AG) sind grundsätzlich selbständig 
tätig. Sind sie aber im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG) als Organgesellschaften in das Unternehmen eines Organträgers eingegliedert, 
verlieren sie umsatzsteuerlich ihre Selbständigkeit.  

HINWEIS: 

Anders als z.B. die körperschaftsteuerliche Organschaft (§§ 14 ff. KStG), die durch 
Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zustande kommt, kann eine umsatz-
steuerliche Organschaft auch unwillkürlich / unbewusst entstehen, wenn die Ein-
gliederungsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vorliegen.  

Umsatzsteuerlicher Unternehmer ist dann der Organträger, der die Umsätze der Organ-
gesellschaften zu versteuern hat. Auch der Vorsteuerabzug für Leistungen an die Organ-
gesellschaften steht dem Organträger zu. Organträger und Organgesellschaften bilden 
einen sog. Organkreis. Leistungen innerhalb des Organkreises (sog. Innenumsätze) sind 
nicht umsatzsteuerbar37.  

In dem folgenden Schaubild ist die M-AG Organträgerin, die beiden Tochtergesellschaf-
ten T1 GmbH und T2 GmbH sowie die beiden Enkelgesellschaften E1 GmbH und E2 
GmbH sind Organgesellschaften. Der Organkreis ist rot eingezeichnet. Erbringt z.B. die 
M-AG Leistungen gegen Entgelt an die T1 GmbH, sind diese als Innenumsätze nicht um-
satzsteuerbar.  

 

36 Bei Innengesellschaften (z.B. stille Gesellschaft iSd. §§ 230 ff. HGB) fehlt es schon an der Unternehmerfähig-
keit. 
37 Abschn. 2.7 Abs. 1 UStAE; EuGH v. 11.7.2024, Rs. C-184/23 – Finanzamt T II 
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Organträger kann eine natürliche Person, eine Personenvereinigung oder eine Kapital-
gesellschaft sein. Nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG kommen nur „juristische 
Personen“ (insb. AG, GmbH etc.) als Organgesellschaften in Betracht. Nach Art. 11 MwSt-
SystRL können demgegenüber Personen, die finanziell, wirtschaftlich und organisato-
risch eng miteinander verbunden sind, eine Organschaft begründen. Eine Eingrenzung 
auf juristische Personen findet hier nicht statt. Folglich lässt der BFH im Anschluss an die 
Rechtsprechung des EuGH eine Organschaft entgegen dem Wortlaut des deutschen Ge-
setzes auch mit Tochter-Personengesellschaften zu38. Die Details sind jedoch umstritten.  

Die Organgesellschaft muss 

▪ finanziell, 

▪ wirtschaftlich und 

▪ organisatorisch 

in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein. Alle drei Voraussetzungen 
müssen gleichzeitig vorliegen, dürfen jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Aus 
dem obigen Schaubild ist erkennbar, dass die M-AG an den beiden Tochtergesellschaf-
ten jeweils zu 100 % beteiligt ist. Diese sind wiederum jeweils zu 100 % an der jeweiligen 
Enkelgesellschaft beteiligt. Alle vier GmbHs sind somit finanziell in das Unternehmen der 
M-AG eingegliedert. Die organisatorische Eingliederung ergibt sich daraus, dass A so-
wohl Vorstand der AG als auch Geschäftsführer aller GmbHs ist (Personalunion der Ge-
schäftsführung). Wenn sich nun alle Gesellschaften gegenseitig fördern und ergänzen, 
liegt auch die wirtschaftliche Eingliederung und damit eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vor. 

3. Bemessungsgrundlage 

Die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist in § 10 UStG geregelt. Bemessungs-
grundlage der Umsatzsteuer ist das Entgelt nach § 10 Abs. 1 S. 1 UStG. Nach § 10 Abs. 1 

 

38 BFH, Urteil v. 2.12.2015, V R 25/13; BFH v. 19.1.2016, XI R 38/12; Abschn. 2.8 Abs. 2 Satz 5, Abs. 5a UStAE. 

Umsatzsteuerliche Organschaft

T1 GmbH T2 GmbH

100 %
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E1 GmbH E2 GmbH

100 %

1
0
0
 %
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0
0
 %

Vorstand: A

GF: A

GF: AGF: A

GF: A

VIDEO 147:  
Umsatzsteuerliche 
Organschaft 
 

 

https://vimeo.com/922890442
https://vimeo.com/922890442
https://vimeo.com/922890442


49 

 

S. 2 UStG ist Entgelt grundsätzlich alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der 
leistende Unternehmer für die Leistung erhält, jedoch abzüglich der für diese Leistung 
gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. 

BEISPIEL:  

Verkauft der Bäcker B ein Brot für 3 €, kommt es nicht darauf an, wie viel das Brot 
tatsächlich wert ist. Maßgebend ist, was der Leistungsempfänger (Kunde) aufwen-
det, um das Brot zu erhalten. Der Kunde wendet 3 € auf. Um das Entgelt zu be-
stimmen, ist die Umsatzsteuer herauszurechnen: 3 € / 1,07 (vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 
UStG: 7 %) = 2,80 €. Die Umsatzsteuer beträgt somit 0,20 €. 

Das umsatzsteuerliche Netto-Entgelt (§ 10 Abs. 1 S. 2 UStG: abzüglich Umsatz-
steuer) und der zivilrechtliche Preis (einschließlich Umsatzsteuer) fallen damit aus-
einander.  

Im Falle der unentgeltlichen Wertabgaben (§ 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG) fehlt 
es am Entgelt, so dass § 10 Abs. 4 UStG auf Ersatzwerte abstellt.  

Bei Leistungen von oder an nahestehende Personen ist umsatzsteuerlich die sog. Min-
destbemessungsgrundlage anzuwenden (§ 10 Abs. 5 UStG). 

Für den Fall einer Änderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage in einem 
späteren Besteuerungszeitraum, trifft § 17 UStG Vorsorge.  

BEISPIEL:  

Die Verkäuferin V verkauft im Besteuerungszeitraum 01 ein Notebook für 1.000 € 
zzgl. 190 € Umsatzsteuer. Im Besteuerungszeitraum 02 tritt ein Mangel an dem 
Notebook auf, so dass sich die beiden Parteien des Kaufvertrags nach erfolglosem 
Nachbesserungsversuch auf eine Minderung von 20 % einigen. Nach § 17 Abs. 1 
S. 1 UStG kann die Verkäuferin V die im Besteuerungszeitraum 01 geschuldete 
Umsatzsteuer von 190 €, um 38 € auf 152 € berichtigen. Die Berichtigung wirkt 
jedoch nicht auf den Besteuerungszeitraum 01 zurück, sondern ist für den Besteu-
erungszeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung der Bemessungsgrundlage 

Bemessungsgrundlage – Entgelt nach § 10 UStG

Brot

Finanzamt

USt: 2,80 € x 7 %

              = 0,20 €

3 €

Bäcker Kunde

BMGr: 3 € / 1,07 = 2,80 €

VIDEO 150:  
Bemessungs-
grundlage – Ent-
gelt nach § 10 
UStG 
 

 

https://vimeo.com/403958739
https://vimeo.com/403958739
https://vimeo.com/403958739
https://vimeo.com/403958739
https://vimeo.com/403958739
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(Minderung) eingetreten ist, also im Besteuerungszeitraum 02 (§ 17 Abs. 1 S. 8 
UStG).  

 

4. Steuersatz 

Der Regelsteuersatz beträgt 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG), der ermäßigte Steuersatz beträgt 
7 % (§ 12 Abs. 2 UStG)39. Seit dem 1.1.2023 wird u.a. die Lieferung und Installation von 
Photovoltaikanlagen mit 0 % besteuert (sog. Nullsteuersatz, § 12 Abs. 3 UStG)40. Damit 
bewegt sich Deutschland innerhalb der Vorgaben der Art. 96 ff. MwStSystRL41. 

Seit dem 1.1.2026 unterliegen auch Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen (sog. 
Restaurationsumsätze) – außer der Abgabe von Getränken – dem ermäßigten Steuersatz 
von 7 % (§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG). Die Frage „zum Hier-Essen oder zum Mitnehmen“ ist 
zumindest in umsatzsteuerrechtlicher Hinsicht passé. 

5. Steuerschuldner 

5.1 Grundsatz: Leistender Unternehmer ist Steuerschuldner 

Nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG ist Steuerschuldner in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
der leistende Unternehmer.  

 

39 Vom 1.7. bis 31.12.2020 hat der Gesetzgeber durch Art. 3 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise vom 29.6.2020 – Zweites Corona-Steuerhilfegesetz (BGBl. I 
2020, S. 1512) den Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG) von 19 % auf 16 % und den ermäßigten Steuersatz (§ 12 
Abs. 2 UStG) von 7 % auf 5 % gesenkt, s. § 28 UStG. 
40 Siehe oben Gliederungspunkt III. Art. 98 Abs. 2 MwStSystRL verwendet der Begriff „Nullsteuersatz“ nicht, 
stattdessen wird hier von „Steuerbefreiung mit dem Recht auf Vorsteuerabzug“ gesprochen; die Wirkungsweise 
eines Nullsteuersatzes ist fast identisch mit der einer echten Steuerbefreiung mit dem Recht auf Vorsteuerab-
zug.  
41 Vgl. zum Stand der Harmonisierung oben Gliederungspunkt II.3. 

Änderung der Bemessungsgrundlage (§ 17 UStG)

Notebook

Finanzamt

1.000 € + 190 € USt

Verkäuferin V Kunde K

190 €38 €

./. 20%: 238 €

VIDEO 155:  
Änderung der Be-
messungsgrund-
lage (§ 17 UStG) 
 

 

https://vimeo.com/395163704
https://vimeo.com/395163704
https://vimeo.com/395163704
https://vimeo.com/395163704
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BEISPIEL:  

Verkauft der Bäcker ein Brot für 3 € an den Kunden, schuldet der Bäcker als leis-
tender Unternehmer die daraus resultierende Umsatzsteuer.  

5.2 Wichtige Ausnahme: Reverse-Charge-Verfahren 

Mit § 13b UStG gibt es eine wichtige Regelung, nach der in bestimmten Fällen nicht der 
leistende Unternehmer, sondern der Leistungsempfänger die Steuer schuldet (sog. Re-
verse-Charge-Verfahren). 

BEISPIEL:  

Die französische Rechtsanwältin RA aus Frankreich berät den deutschen Unter-
nehmer U aus Augsburg. Der Ort der sonstigen Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) liegt 
nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG dort, wo der Leistungsempfänger, also U, sein Unter-
nehmen betreibt, demnach in Augsburg/Inland. Damit müsste die französische 
Rechtsanwältin RA den Umsatz eigentlich in Deutschland versteuern und sich mit 
der deutschen Finanzverwaltung auseinandersetzen. Aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung geht die Steuerschuld von RA auf den Leistungsempfänger U 
über (§ 13b Abs. 1, Abs. 5 S. 1 UStG). Dieser schuldet nun als Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuer. RA stellt nur eine Netto-Rechnung, also ohne Umsatzsteueraus-
weis. U kann die von ihm nach § 13b UStG geschuldete Umsatzsteuer nach § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG als Vorsteuer abziehen.  

 

Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG greift für sehr unterschiedliche 
Fälle, vgl. nur § 13b Abs. 1 UStG sowie die einzelnen Nummern des § 13b Abs. 2 UStG. 
In § 13b Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 UStG steht die Steuervereinfachung im Vordergrund, bei 
den weiteren Nummern in § 13b Abs. 2 UStG geht es darum, Steuerausfälle zu vermeiden 
und Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Wenn – nach Übergang der Steuerschuld nach 

Das Reverse-charge-Verfahren (§ 13b UStG)

Beratung

RA U

Finanzamt

USt 

� �

VSt 
USt 

VIDEO 160:  
Das Reverse-
Charge-Verfahren 
(§ 13b UStG) 
 

 

https://vimeo.com/395165231
https://vimeo.com/395165231
https://vimeo.com/395165231
https://vimeo.com/395165231
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§ 13b UStG – der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, fallen Steuerschuld und Vor-
steuerabzug nicht mehr auseinander; Betrug ist nun nicht mehr möglich42.  

Das Reverse-Charge-Verfahren wird ausführlich im Kapitel VI. dargestellt. 

6. Steuerentstehung 

Zunächst ist zu unterscheiden zwischen der Besteuerung nach sog. vereinbarten Entgel-
ten (Soll-Besteuerung, § 16 Abs. 1 UStG) und der Besteuerung nach sog. vereinnahmten 
Entgelten (Ist-Besteuerung, § 20 UStG).  

Die Soll-Besteuerung nach § 16 Abs. 1 UStG ist die Regel, die Ist-Besteuerung nach § 20 
UStG ist die Ausnahme und nur unter bestimmten Voraussetzungen und nach Genehmi-
gung durch das Finanzamt gestattet43. 

 

ÜBUNGSFALL:  

Die Steuerberatungs-GmbH S (Soll-Besteuerung nach § 16 Abs. 1 UStG) berät 
den Mandanten M im Besteuerungszeitraum 01, stellt die Rechnung im Besteue-
rungszeitraum 02 und erhält den Rechnungsbetrag auf ihrem Konto im Besteue-
rungszeitraum 03 gutgeschrieben. Wann hat die Steuerberatungs-GmbH S den 
Umsatz zu versteuern? 

Alternativ: Bei S handelt es sich um eine Steuerberaterin (Ist-Besteuerung nach 

§ 20 UStG) 

Über die Entstehung des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG enthält das 
Umsatzsteuergesetz keine Regelung. Die Vorsteuer kann – jedenfalls nach bisherigem 
Verständnis – in dem  Besteuerungszeitraum abgezogen werden, in dem die Leistung an 

 

42 Vgl. hierzu Artinger/Putz/Zugmaier, Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussellbetrugs – Kann das italienische 
Modell einer E-Rechnung als Vorbild für Deutschland dienen?, DStR 2021, S. 2273 ff. 
43 Durch das Wachstumschancengesetz ist die Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung nach § 20 S. 1 
Nr. 1 UStG von 600.000 € auf 800.000 € mit Wirkung ab dem 1.1.2024 angehoben worden.  

Soll-Besteuerung und Ist-Besteuerung

Besteuerungsarten

Besteuerung nach 

vereinbarten Entgelten

(§ 16 Abs. 1 UStG)

Besteuerung nach 

vereinnahmten Entgelten 

(§ 20 UStG)

Soll-Besteuerung Ist-Besteuerung

= =

VIDEO 165:  
Soll- und Ist-Be-
steuerung 
 

 

VIDEO 170:  
Soll- und Ist-Be-
steuerung – 
Übungsfall  
 

 

https://vimeo.com/394256052
https://vimeo.com/394256052
https://vimeo.com/394256052
https://vimeo.com/394395612
https://vimeo.com/394395612
https://vimeo.com/394395612
https://vimeo.com/394395612
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den Leistungsempfänger erbracht ist und ihm eine ordnungsgemäße Rechnung vor-
liegt44. 

Zum Besteuerungsverfahren: Umsatzsteuerliche Unternehmer haben nach Ablauf eines 
jeden Voranmeldungszeitraums eine sog. Umsatzsteuer-Voranmeldung abzugeben 
(§ 18 Abs. 1 UStG). Nach § 18 Abs. 2 S. 1 UStG ist Voranmeldungszeitraum das Kalender-
vierteljahr. Bei größeren Unternehmern ist der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum 
(§ 18 Abs. 2 S. 2 UStG). Darüber hinaus hat der Unternehmer nach § 18 Abs. 3 UStG eine 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung abzugeben (siehe hierzu ausführlicher unten Gliede-
rungspunkt V.1). 

7. Prüfungsschema: Ausgangsumsatz 

 

8. Die Ausstellung von Rechnungen 

Unser Umsatzsteuersystem beruht auf zwei Fundamenten, die den Neutralitätsgrundsatz 
der Umsatzsteuer sicherstellen:  

▪ Die Umsatzsteuer auf Ausgangsleistungen des leistenden Unternehmers wird erho-
ben.  

▪ Der leistungsempfangende Unternehmer wird durch den Vorsteuerabzug von der 
Umsatzsteuer auf Eingangsleistungen entlastet.  

Der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG setzt u. a. voraus, dass eine Rech-
nung iSd. §§ 14, 14a UStG vorliegt. Im System der Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerab-
zug muss die Abrechnung über eine Leistung so beschaffen sein, dass im Leistungsbe-
reich zwischen Unternehmern durch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs das Gleichge-

 

44 S. hierzu ausführlicher unten Gliederungspunkt 9.1. 

Prüfungsschema: 

Ausgangsumsatz

I. Steuerbarkeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG)

1. Unternehmer (§ 2 UStG; Umfang des Unternehmens § 2 Abs. 1 S. 2 UStG)

2. Handeln im Rahmen seines Unternehmens

3. Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) oder sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG)

4. Leistung gegen Entgelt

5. Lieferung / sonstige Leistung im Inland: Ort der Lieferung / sonstigen Leistung

II. Steuerpflicht, d.h. keine Steuerbefreiung nach § 4 UStG

III. Bemessungsgrundlage (§ 10 UStG), ggf. spätere Berichtigung (§ 17 UStG)

IV. Steuersatz (§ 12 UStG)

V. Steuerschuldner (§ 13a UStG), ggf. Übergang auf Leistungsempfänger (§ 13b UStG)

VI. Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld (§ 13 Abs. 1 UStG)

VIDEO 172:  
Prüfungsschema – 
Ausgangsumsatz  
 

 

https://vimeo.com/675575718
https://vimeo.com/675575718
https://vimeo.com/675575718
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wicht zwischen der Besteuerung des Leistenden und des Leistungsempfängers herge-
stellt wird. Die Vorschrift des § 14 UStG ist daher in enger Verbindung mit § 15 UStG zu 
sehen: Sie dient der Sichtbarmachung der auf dem Umsatz lastenden Steuer, um die 
technische Voraussetzung für die andere Seite – den Vorsteuerabzug beim Leistungs-
empfänger zu schaffen. 

Außerdem stellt die Rechnung das Bindeglied zwischen Unternehmer und Finanzverwal-
tung dar und ermöglicht dieser, das Leistungsaustauschverhältnis zu kontrollieren.  

8.1 Die Verpflichtung zur Erteilung von Rechnungen 

§ 14 Abs. 2 UStG mit der Regelung der Abrechnungspflicht durch den leistenden Unter-
nehmer enthält drei Varianten in Abhängigkeit der Unternehmereigenschaft des Emp-
fängers: 

 Führt der Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung (§ 3 Abs. 4 S. 1 UStG) 

oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück aus, ist er verpflich-

tet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung aus-

zustellen § 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 UStG). Diese Rechnungsausstellungspflicht trifft den 

Unternehmer unabhängig davon, ob der Leistungsempfänger Unternehmer, juristi-

sche Person oder Privatperson ist. Mit der Pflicht zur Rechnungsausstellung und der 

korrespondierenden Pflicht zur Aufbewahrung der Rechnungen (auch für Privatleute, 

vgl. § 14b Abs. 1 S. 5 UStG) will der Gesetzgeber insbesondere die „Ohne-Rechnung-

Geschäfte“, die bei der Ausführung von Bauleistungen und anderen Leistungen im 

Zusammenhang mit einem Grundstück an Privatpersonen vermutet werden, bekämp-

fen. 

 Führt der Unternehmer eine andere als die eben genannte Leistung aus, ist er be-

rechtigt, eine Rechnung auszustellen (§ 14 Abs. 2 S. 1 UStG). 

 Soweit er einen Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder 

an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist, ausführt, ist er hingegen wiede-

rum verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine 

Rechnung auszustellen (§ 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 UStG). 

Es besteht keine Verpflichtung zur Ausstellung einer Rechnung, wenn der Umsatz nach 

§ 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei ist (§ 14 Abs. 2 S. 2 UStG). 

 

 

Die Verpflichtung zur Erteilung von Rechnungen

Leistung

ggü. einem Unternehmer                       

für dessen Unternehmen / ggü. 
einer juristischer Person

ggü. Privatperson

Verpflichtung zur 

Rechnungsausstellung innerhalb
6 Monaten 

Ausnahme: die Leistung ist nach

§ 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei
Berechtigung zur 

Rechnungsausstellung

Steuerpflichtige Werklieferung / 

sonstige Leistung im Zusammenhang 
mit einem Grundstück andere Leistung

VIDEO 172a:  
Verpflichtung zur 
Erteilung von 
Rechnungen  
 

 

https://vimeo.com/1014257358
https://vimeo.com/1014257358
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Die Verpflichtung des leistenden Unternehmers zur Erteilung einer Rechnung ist einer-
seits zivilrechtlicher Natur. Der Anspruch ist daher vom Berechtigten auf dem Zivilrechts-
weg zu verfolgen. Der Leistungsempfänger hat ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 
BGB, solange der leistende Unternehmer nicht seiner Pflicht zur Erteilung einer ord-
nungsgemäßen Rechnung nachkommt. Andererseits droht bei der Verletzung des Rech-
nungsausstellungspflicht die Verhängung einer Geldbuße: Wer der Verpflichtung zur 
Ausstellung einer Rechnung vorsätzlich oder leichtfertig nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, handelt nach § 26a Abs. 2 Nr. 1 UStG ordnungswidrig. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € geahndet werden45. 

BEISPIEL:  

Janine Scharrer, Inhaberin einer Großbäckerei, hat den Malermeister Johann 

Schmölz beauftragt, Anstricharbeiten in neu ausgebauten Büroräumen der Bäcke-

rei auszuführen. Es ist eine Pauschalvergütung von 5.000 € vereinbart. Gegen die 

von Johann Schmölz am 2.10. erteilte Rechnung über Anstricharbeiten 5.000 € 

zzgl. 19 % USt von 950 € wendet Janine Scharrer ein, dass mangels eines aus-

drücklichen Hinweises auf zusätzlich zu berechnende USt die vereinbarte Pau-

schalvergütung von 5.000 € den zivilrechtlichen Preis für die auszuführenden Ar-

beiten darstelle. Sie verlangt von Johann Schmölz eine Abrechnung, in der die 

Vergütungssumme von 5.000 € aufgeteilt wird in das umsatzsteuerliche Entgelt 

von 4.201,68 € und die darauf entfallende Steuer von 798,32 €. 

Janine Scharrer beruft sich zu Recht darauf, dass der vereinbarte Preis von 5.000 € 

die vom Auftraggeber zivilrechtlich geschuldete Vergütung nach § 631 Abs. 1 BGB 

darstelle, in der die Umsatzsteuer enthalten sei. Nach herrschender Meinung be-

steht kein Handelsbrauch (siehe § 346 HGB) dahingehend, dass Preisvereinbarun-

gen unter Kaufleuten netto zu verstehen seien.  

Wird der Leistungsempfängerin Janine Scharrer die geforderte Rechnung erteilt, 

worauf sie nach § 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 UStG einen zivilrechtlichen Anspruch besitzt, 

so kann sie unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG die 

798,32 € USt als Vorsteuer abziehen. 

  

 

45 Vgl. hierzu Sauter/Zugmaier, in: Offerhaus/Söhn/Lange, § 26a Abs. 2 UStG, Rn. 44 ff. (354. Ergänzungsliefe-
rung, Stand: Oktober 2023) 
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Um als vollständige Rechnung, insbesondere für Zwecke des Vorsteuerabzugs, gelten zu 
können, muss eine Rechnung nach § 14 Abs. 4 UStG folgende Angaben enthalten: 

 den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unterneh-

mers und des Leistungsempfängers, 

 die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm 

vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

 das Ausstellungsdatum (Rechnungsdatum), 

 eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizie-

rung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungs-

nummer), 

 die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände 

oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, 

 den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung; bei Anzahlungen der Zeit-

punkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern dieser 

Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung überein-

stimmt, 

 das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt so-

wie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts (z.B. Boni, Skonti und Ra-

batte), sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,  

 den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag 

oder, im Falle einer Steuerbefreiung, den Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder 

sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt, 

 in den Fällen des § 14b Abs. 1 S. 5 UStG (Werklieferung oder sonstige Leistung im 

Zusammenhang mit einem Grundstück) einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht 

des Leistungsempfängers, und 

 im Falle der Abrechnung im Gutschriftsverfahren die Angabe „Gutschrift“. 

 

Rechnungen

Rechnungen

Rechnungen Gutschriften

Vollständige 

Rechnungen

§ 14 Abs. 4 

UStG

Rechnungen über 

Kleinbeträge 

+

Fahrausweise

VIDEO 173:  
Rechnungen  
 

 

https://vimeo.com/675587522
https://vimeo.com/675587522
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8.2 Rechnung vs. Gutschrift 

Rechnet der leistende Unternehmer mit einem Dokument ab, handelt es sich um eine 
Rechnung. Unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 S. 5, 6 UStG ist daneben eine 
Abrechnung im Gutschriftsverfahren durch den Leistungsempfänger möglich (z.B. der 
Verlag rechnet gegenüber dem Autor ab). 
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Leistender 
(z.B. Autor) 

Leistung 
Leistungsempfänger 

(z.B. Verlag) 
Gutschrift 
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HINWEIS 

Keine Gutschrift in diesem Sinne ist die im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso 
bezeichnete Korrektur einer zuvor ergangenen Rechnung (z.B. der Kunde macht 
eine Minderung geltend, der leistende Unternehmer erteilt dem Kunden darauf-
hin eine entsprechende Gutschrift, vgl. Abschn. 14.3 Abs. 1 S. 6 UStAE). 

8.3 Papierrechnung und E-Rechnung 

Rechnungen können nicht nur in Papierform, sondern auch als elektronische Rechnung 

(E-Rechnung) übermittelt werden.  

8.3.1 Bis Ende 2024: E-Rechnung mit Zustimmung des Empfängers 
möglich 

Nach der bis zum 31.12.2024 geltenden Rechtslage war die Ausstellung und der Emp-

fang einer elektronischen Rechnung nur mit Zustimmung des Empfängers möglich (§ 14 

Abs. 1 S. 7 UStG a.F.). Eine elektronische Rechnung ist nach § 14 Abs. 1 S. 8 UStG a.F. 

eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt wird. Hierunter fallen z.B. 

Rechnungen, die per E-Mail ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Web-Download 

oder im Wege des Elektronischen Datenaustauschs (EDI) übermittelt werden. 

Papier- und elektronische Rechnungen sind umsatzsteuerlich gleich zu behandeln. Beide 

werden für den Vorsteuerabzug anerkannt, wenn die Echtheit der Herkunft der Rech-

nung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet 

sind (§ 14 Abs. 1 S. 2 - 4 UStG a.F.) und die Rechnung alle gesetzlich erforderlichen An-

gaben enthält (vgl. § 14 Abs. 4 UStG, § 14a UStG). 

8.3.2 Verpflichtende E-Rechnung seit 2025 

Seit dem Jahr 2025 ist eine verpflichtende (obligatorische) elektronische Rechnung für 

inländische Umsätze zwischen Unternehmern eingeführt worden. Anders als nach der bis 

zum 31.12.2024 geltenden Rechtslage ist die E-Rechnung verpflichtend und auch nicht 

mehr von der Zustimmung des Empfängers abhängig. Da die E-Rechnung auf europäi-

scher Ebene noch auf sich warten lässt, liegt der verpflichtenden Einführung der E-Rech-

nung in Deutschland eine Ermächtigung des Rates auf Grundlage von Art. 395 MwSt-

SystRL zugrunde46. Die nationale E-Rechnungspflicht wird nun stufenweise seit 2025 ein-

geführt. 

Die E-Rechnungspflicht umfasst seit 1.1.2025 nationale B2B-Umsätze. Dies bedeutet, 
dass ein im Inland ansässiger Unternehmer verpflichtet ist, für in Deutschland steuerbare 
Leistungen (die nicht nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerbefreit sind) E-Rechnungen aus-
zustellen, sofern auch der Rechnungsempfänger ein im Inland ansässiger Unternehmer 
ist (§ 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 UStG n.F.). Als ansässig gelten Unternehmer, die ihren Sitz, ihren 
Ort der Geschäftsleitung, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben oder 
eine inländische (am Umsatz beteiligte) umsatzsteuerliche Betriebsstätte unterhalten 
(§ 14 Abs. 2 S. 3 UStG n.F.). An der generellen Pflicht zur Rechnungsausstellung innerhalb 
von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung wird nicht gerüttelt, § 14 Abs. 2 S. 2 
UStG n.F. Für die der E-Rechnungspflicht unterliegenden Umsätze ist seitens des Rech-
nungsempfängers keine aktive Zustimmung zum Empfang mehr nötig (§ 14 Abs. 1 S. 5 
UStG n.F.). Ausnahmen von der E-Rechnungspflicht bilden einzig Kleinbetragsrechnun-
gen (§ 33 UStDV) und Rechnungen über Fahrausweise (§ 34 UStDV). 

 

46 Abl. L 188 v. 27.7.2023, S. 42. 
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Die bis Ende 2024 geltende Definition einer E-Rechnung war weit gefasst. Mit Einführung 
der E-Rechnungspflicht seit 2025 gibt es eine deutlich engere Definition. Das hat zur 
Folge, dass nicht mehr alle Rechnungen, die bisher als E-Rechnung galten, noch als sol-
che akzeptiert werden. Es wird nun zwischen elektronischen Rechnungen und sonstigen 
Rechnungen unterschieden. 

 

 

Nach § 14 Abs. 1 S. 3 UStG n.F. ist „eine elektronische Rechnung eine Rechnung, die in 
einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird 
und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht“. Eine sonstige Rechnung ist eine Rech-
nung, die in einem anderen elektronischen Format (z.B. PDF-Rechnung) oder auf Papier 
übermittelt wird (§ 14 Abs. 1 S. 4 UStG n.F.). Welche Formate für die strukturierten Daten 
zugelassen sind, bestimmt § 14 Abs. 1 S. 6 UStG n.F. näher. Als E-Rechnung gilt nur noch 
eine elektronische Rechnung, die den Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU – und somit 
der CEN-Norm 16931 – entspricht (§ 14 Abs. 1 S. 6 Nr. 1 UStG n.F.), oder wenn Rech-
nungsaussteller und -empfänger eine Vereinbarung über das genutzte E-Rechnungsfor-
mat geschlossen haben. Im Fall einer solchen Vereinbarung muss das genutzte Format 
die richtige und vollständige Extraktion der erforderlichen Angaben gemäß der Richtlinie 
2014/55/EU ermöglichen oder mit dieser interoperabel sein (§ 14 Abs. 1 S. 6 Nr. 2 UStG 
n.F.). Die zweite Alternative unter Nr. 2 stellt sicher, dass bisherige Investitionen in die 
Digitalisierung von E-Rechnungsprozessen, wie z.B. EDI-Rechnungen, nicht umsonst ge-
wesen sind.  

WICHTIG: PDF-Rechnungen entsprechen nicht den neuen Vorgaben und gelten daher 
nicht als E-Rechnungen. 

Übergangsregelungen (§ 27 Abs. 38 UStG): Die E-Rechnungspflicht gilt seit 1.1.2025. 
Übergangsregelungen gibt es nur für den Rechnungsaussteller, betreffen also allein die 
Ausstellungspflicht. Inländische Rechnungsempfänger sind seit dem 1.1.2025 uneinge-
schränkt zum E-Rechnungsempfang verpflichtet, soweit sie Leistungen von anderen in-
ländischen Unternehmern erhalten. 

Für Rechnungsaussteller gelten folgende Übergangsregelungen: 

▪ In 2025 und 2026 sind neben E-Rechnungen auch weiterhin Papierrechnungen 
und sonstige elektronische Rechnungen (letztere nach wie vor nur mit Zustim-
mung des Rechnungsempfängers) zulässig (§ 27 Abs. 38 S. 1 Nr. 1 UStG). 

E-Rechnung vs. sonstige Rechnung

Rechnungen

E-Rechnung

= Rechnung, die in einem 

strukturierten elektronischen 

Format ausgestellt, übermittelt 

und empfangen wird und eine 

elektronische Verarbeitung 

ermöglicht

sonstige Rechnung

= Rechnung, die in einem 

anderen elektronischen Format 

(z.B. PDF-Rechnung) oder auf 

Papier übermittelt wird

VIDEO 173a:  
E-Rechnung vs. 
sonstige Rech-
nung 
 

 

https://vimeo.com/1014259027
https://vimeo.com/1014259027
https://vimeo.com/1014259027
https://vimeo.com/1014259027
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▪ In 2027 dürfen inländische Unternehmer mit einem Gesamtumsatz von bis zu 
800.000 € im vorangegangenen Kalenderjahr auch weiterhin Papierrechnungen 
und sonstige elektronische Rechnungen (letztere wie bisher nur mit Zustimmung 
des Rechnungsempfängers) an ihre inländischen Unternehmer-Kunden ausstel-
len (§ 27 Abs. 38 S. 1 Nr. 2 UStG). 

▪ In 2027 dürfen weiterhin auch EDI-Rechnungen mit Zustimmung des Rechnungs-
empfängers ausgestellt werden. Darüber hinaus dürfen EDI-Rechnungen nur 
noch genutzt werden, wenn sie kompatibel zur CEN-Norm sind und beide Par-
teien der Nutzung zugestimmt haben (§ 27 Abs. 38 S. 1 Nr. 3 UStG). 

WICHTIG: Der Empfang von E-Rechnungen ist seit dem 1.1.2025 für inländische B2B-
Umsätze verpflichtend.  

8.4 Sondertatbestände des unrichtigen/unberechtigten Steueraus-
weises (§ 14c UStG) 

Nur das Umsatzsteuerrecht kennt mit § 15 UStG den Vorsteuerabzug. Über den Vorsteu-
erabzug können umsatzsteuerliche Unternehmer die ihnen in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer bei Eingangsleistungen von ihrer Umsatzsteuerschuld für ihre Ausgangsleis-
tungen in Abzug bringen. Der Hauptanwendungsfall für den Vorsteuerabzug ist der § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG. Voraussetzung dafür ist, dass der leistende Unternehmer eine 
Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis ausstellt. Nur wenn eine solche Rech-
nung vorliegt, ist der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt. Eine ord-
nungsgemäße Rechnung ist damit für den Leistungsempfänger wirtschaftlich betrachtet 
wie mit einem Scheck zu vergleichen, den der Leistungsempfänger beim Finanzamt ein-
lösen kann.  

Wer Rechnungen jedoch unberechtigt oder unrichtig in den Verkehr bringt, gefährdet 
aus Sicht des Fiskus das Steueraufkommen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in 
§ 14c UStG zwei Gefährdungstatbestände geschaffen. § 14c Abs. 1 UStG regelt die Steu-
erschuld bei einem sog. unrichtigen Steuerausweis. § 14c Abs. 2 UStG führt zu einer Steu-
erschuld bei einem unberechtigten Steuerausweis.  

 

Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis nach

§ 14c UStG

§ 14c UStG

Abs. 1 – unrichtiger 

Steuerausweis 

Beispiel: Unternehmer weist in 

einer Rechnung statt 7 % USt 

fälschlicherweise 19 % USt aus

Abs. 2 – unberechtigter 

Steuerausweis

Beispiel: 

Nichtunternehmer weist USt in 

einer Rechnung aus

VIDEO 095:  
Unrichtiger oder 
unberechtigter 
Steuerausweis 
nach § 14c UStG 
 

 

https://vimeo.com/403952447
https://vimeo.com/403952447
https://vimeo.com/403952447
https://vimeo.com/403952447
https://vimeo.com/403952447
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Zwischenzeitlich hat der EuGH klargestellt, dass eine Rechnung mit überhöhtem Steuer-
ausweis, die an Endverbraucher ausgestellt wurde, keine Steuerschuld nach Art. 203 
MwStSystRL / § 14c UStG auslöst. Aufgrund der fehlenden Berechtigung der Endverbrau-
cher zum Vorsteuerabzug sei eine Gefährdung des Steueraufkommens ausgeschlossen 
– die überhöht ausgewiesene und abgeführte Umsatzsteuer ist daher zu erstatten47.  

9. Die Eingangsseite  

Steuerliche Folgen ergeben sich in der Umsatzsteuer nicht nur ausgangsseitig, sondern 
auch auf der Eingangsseite, also beim Bezug von Leistungen von anderen Unterneh-
mern. Hier geht es vorwiegend um den Vorsteuerabzug. Aber in besonderen Fällen 
schuldet der Unternehmer auch die Steuer, wenn er eine Ware oder Dienstleistung emp-
fängt. Stichworte sind hier: Innergemeinschaftlicher Erwerb (§ 1a UStG) und Übergang 
der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Reverse Charge, § 13b UStG) – dazu spä-
ter mehr. Zunächst wollen wir den Vorsteuerabzug näher betrachten. 

9.1 Der Vorsteuerabzug 

Es geht beim Vorsteuerabzug um die Frage, ob der Unternehmer, der von einem ande-
ren Unternehmer eine Ware oder Dienstleistung bezogen hat, die ihm in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen und von seinem Finanzamt erstattet bekom-
men kann. Der Vorsteuerabzug ist in § 15 UStG geregelt. Im Folgenden schauen wir uns 
den Grundfall des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG an.  

Der Abzug inländischer Vorsteuer ist nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG davon abhängig, 
dass an den Abzugsberechtigten  

 von einem anderen Unternehmer eine Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt 

worden ist, 

 die er als Unternehmer für sein Unternehmen bezogen hat, 

 bei der er Adressat und Inhaber einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. 

Verwendet der vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer die Eingangsleistung jedoch 
zur Erbringung von steuerfreien Ausgangsleistungen, wird der Vorsteuerabzug nach § 15 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG versagt. Dieses Abzugsverbot wird in bestimmten Fällen durch die 
Rückausnahme des § 15 Abs. 3 UStG wieder aufgehoben und der Abzugstatbestand da-
mit wieder in Kraft gesetzt (siehe hierzu oben Gliederungspunkt 1.2.4.). 

Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs: Die Vorsteuer kann in dem Besteuerungszeitraum (Vor-
anmeldungszeitraum) abgezogen werden, in dem die Berechtigung zum Vorsteuerab-
zug entstanden ist; für einen späteren Besteuerungszeitraum kann die Vorsteuer nicht 
abgezogen werden. Fallen Empfang der Leistung und Empfang der Rechnung zeitlich 
auseinander, ist – jedenfalls nach bisherigem Verständnis – der Vorsteuerabzug für den 
Besteuerungszeitraum zulässig, in dem erstmalig beide Voraussetzungen erfüllt sind48. 

 

47 EuGH, Urteil v. 8.12.2022, Rs. C-378/21 – P-GmbH, MwStR 2023, 227, m.Anm. Streit; EuGH, Urteil v. 1.8.2025, 
Rs. C-794/23 – P-GmbH II, MwStR 2025, S. 746, m.Anm. Streit.  
48 Abschn. 15.2 Abs. 2 S. 6 UStAE; EuGH, Urteil vom 29.4.2004, Rs. C- 152/02 – Terra Baubedarf-Handel, DStRE 
2004, S. 830, m. Anm. Kobor/Zugmaier. 
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Zwar hatte das EuG mit Urteil v. 11.2.202649 den Vorsteuerabzug trotz späterem Rech-
nungseingang bejaht. Der Erste Generalanwalt hat jedoch das Überprüfungsverfahren50 
eingeleitet, so dass das EuG-Urteil erst einmal nicht wirksam ist. 

Nach nationalem Recht sollen die eben dargestellten Regelungen nach derzeitigem 
Rechtsstand auch gelten, wenn der leistende Unternehmer die Ist-Besteuerung nach § 20 
UStG anwendet. Dies sieht der EuGH mit Urteil vom 10.2.2022, Rs. C-9/20 – Grundstücks-
gemeinschaft Kollaustraße, als nicht mit der MwStSystRL vereinbar an. Die Vorsteuer 
könne in diesen Fällen erst mit der Bezahlung der Rechnung abgezogen werden. Der 
deutsche Gesetzgeber hat darauf reagiert, aber erst mit Wirkung ab 1.1.2028: § 15 Abs. 1 
S. 2 UStG lautet dann: „Die Vorsteuer ist abziehbar, wenn der Unternehmer eine nach 
den §§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt und … b) soweit eine Zahlung auf eine 
ausgeführte Leistung geleistet worden ist, wenn der leistende Unternehmer die Steuer 
nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG) berechnet, …“. Damit der Leistungsempfän-
ger erfährt, dass der Leistende Ist-Versteuerer ist, wird gleichzeitig eine neue Rech-
nungspflichtangabe eingeführt (§ 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 6a UStG). 

Vorsteueraufteilung: Ist der Ausgangsumsatz teilweise umsatzsteuerpflichtig und teil-
weise umsatzsteuerfrei (und § 15 Abs. 3 UStG nicht einschlägig), sieht § 15 Abs. 4 UStG 
die Aufteilung der Vorsteuer in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil vor.  

BEISPIEL:  

Steuerberaterin S betätigt sich nicht nur als selbstständige Steuerberaterin, son-
dern ist auch als Dozentin in der Steuerberaterausbildung tätig. Ihre klassische 
Steuerberatertätigkeit ist umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig, ihre Dozen-
tentätigkeit ist umsatzsteuerbar, aber nach § 4 Nr. 21 Buchst. b Doppelbuchst. bb 
UStG umsatzsteuerfrei51. Steuerberaterin S schafft sich nun ein Notebook für 
1.000 € zzgl. 190 € USt an. Verwendet sie das Notebook für beide Tätigkeitsberei-
che, steht ihr nach § 15 Abs. 4 UStG nur ein anteiliger Vorsteuerabzug zu; denn 
für ihre Dozententätigkeit ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG 
ausgeschlossen. 

 

49 Das erste Überprüfungsverfahren im Mehrwertsteuerrecht wurde vom Ersten Generalanwalt hinsichtlich des 
EuG-Urteils v. 11.2.2026, T-689/24, in der Rechtssache Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej eingeleitet. Das 
EuG hatte den Vorsteuerabzug trotz späterem Rechnungseingang bejaht. Das Verfahren wird beim EuGH unter 
dem neuen Aktenzeichen C-167/26 RX geführt. Das zusätzliche Kürzel „RX“ steht hierbei für „réexamen“, zu 
deutsch „erneute Überprüfung“. Vgl. hierzu Müller/Wu, Rückwirkender Vorsteuerabzug schon bei Vorliegen der 
Rechnung bis zur Erklärungsabgabe – Revolution für die deutsche Praxis und zugleich Widerspruch zum EuGH?, 
DStR 2026, S. 641 ff. 
50 S. hierzu oben Gliederungspunkt II.5. 
51 Vgl. hierzu Müller/Zugmaier, Bildungsleistungen und Umsatzsteuer – das Warten hat (k)ein Ende, DStR 2026, 
S. 561 ff., sowie Müller/Fischer/Zugmaier, Fernunterrichtsschutzgesetz und Umsatzsteuer – siamesische Zwil-
linge, UR 2026, S. 241 ff. 
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9.2 Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG  

Schafft ein Unternehmer einen Gegenstand an, so kann er nach § 15 Abs. 1 UStG Vor-
steuern, die auf diesen Eingangsumsatz entfallen, sofort in voller Höhe und nicht erst zeit-
anteilig in Abzug bringen. Verwendet er nun diesen Gegenstand sodann innerhalb des 
Berichtigungszeitraums (fünf Jahre bei beweglichen Wirtschaftsgütern, zehn Jahre bei 
Grundstücken und Gebäuden) für umsatzsteuerfreie Zwecke, hat er den vorgenomme-
nen Vorsteuerabzug nach § 15a UStG anteilig zu berichtigen.  

Die Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG

Notebook

1.000 € + 190 € USt
StBin S

Steuerberatung

Dozententätigkeit

Vorsteueraufteilung nach 

§ 15 Abs. 4 UStG

Prüfungsschema: 

Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG

I. Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers (§ 2 Abs. 1 UStG)

II. gesetzliche geschuldete Steuer

III. Erhalt einer steuerpflichtigen Lieferung oder sonstigen Leistung

IV. für das Unternehmen

V. Unternehmereigenschaft des Leistenden

VI. Ordnungsgemäße Rechnung (§§ 14, 14a UStG)

VII. Kein Vorsteuerausschluss gemäß § 15 Abs. 1a und Abs. 1b UStG

VIII. Kein Vorsteuerausschluss gemäß § 15 Abs. 2 UStG

Greift evtl. Rückausnahme des § 15 Abs. 3 UStG?

IX. ggf. Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG

X. Zeitpunkt für die Vornahme des Vorsteuerabzugs

VIDEO 177:  
Prüfungsschema – 
Vorsteuerabzug 
nach § 15 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 UStG  
 

 

VIDEO 175:  
Vorsteuerauftei-
lung  
 

 

https://vimeo.com/675889203
https://vimeo.com/675889203
https://vimeo.com/675889203
https://vimeo.com/675889203
https://vimeo.com/675889203
https://vimeo.com/394440490
https://vimeo.com/394440490
https://vimeo.com/394440490
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BEISPIEL:  

Steuerberaterin S schafft sich für ihre klassische Steuerberatungstätigkeit einen 
Pkw zum 1.1.0152 für 100.000 € zzgl. 19.000 € USt an. Vom 1.1.01 bis einschließ-
lich 31.12.03 verwendet sie den Pkw ausschließlich für klassische Steuerbera-
tungsumsätze. Daher hat sie auch mit der Voranmeldung im Januar 01 den vollen 
Vorsteuerabzug in Höhe von 19.000 € vorgenommen. Ab dem 1.1.04 verwendet 
sie den Pkw nur noch für ihre umsatzsteuerfreie Dozententätigkeit (§ 4 Nr. 21 
Buchst. b Doppelbuchst. bb UStG), so dass nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG der 
Vorsteuerabzug versagt bliebe. Nach § 15a Abs. 1, Abs. 5 UStG hat sie den im 
Januar 01 vorgenommenen Vorsteuerabzug in den Jahren 04 und 05 mit einem 
jeweiligen Betrag von 19.000 € / 5 = 3.800 € zu berichtigen.  

 

 

 

§ 15a UStG regelt mehrere Fälle der Vorsteuerberichtigung. Der Grundfall ist die eben 
dargestellte Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG, also die geänderte Verwen-
dung des Wirtschaftsguts.  

Nach § 15a Abs. 7 UStG ist eine Vorsteuerberichtigung auch beim Wechsel von und zur 
Durchschnittssatzbesteuerung vorzunehmen53. Von § 15a Abs. 7 UStG werden folgende 
Wechsel der Besteuerungsform erfasst54: 

 Regelbesteuerung → Durchschnittssatzbesteuerung nach §§ 23a oder 24 UStG, 

 Durchschnittssatzbesteuerung nach §§ 23a oder 24 UStG → Regelbesteuerung. 

 

52 Bei den Jahreszahlen in dem Beispiel handelt es sich um fiktive Jahre.  
53 S. unten Gliederungspunkt IV.2.5 mit Beispiel. 
54 Bis zum 31.12.2024 war auch der Wechsel von und zur Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) von § 15a 
Abs. 7 UStG erfasst. Seit dem 1.1.2025 erbringen Kleinunternehmer steuerfreie Leistungen (vorher wurde die 
Steuer „nicht erhoben“), so dass beim Wechsel von und zur Kleinunternehmerregelung nun § 15a Abs. 1 UStG 
anwendbar ist. Die Regelung in § 15a Abs. 7 UStG konnte somit entfallen.  

Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG

01 02 03

Erwerb Pkw
100.000 € + 19.000 € USt 

0504

Steuerberatung Dozententätigkeit

3.800 € 3.800 € 3.800 € 3.800 € 3.800 €

§ 15a UStG § 15a UStG

VIDEO 180:  
Vorsteuerberichti-
gung nach § 15a 
UStG  
 

 

https://vimeo.com/394438837
https://vimeo.com/394438837
https://vimeo.com/394438837
https://vimeo.com/394438837
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Ein weiterer wichtiger Fall wird von § 15a Abs. 8 UStG erfasst: Wird das Wirtschaftsgut 
innerhalb des Berichtigungszeitraums veräußert oder entnommen, kommt es zur Berich-
tigung des Vorsteuerabzugs, wenn die Veräußerung / Entnahme zu einer Änderung der 
für den Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse führt. Wie die Vorsteuerberichti-
gung nach § 15a Abs. 8 UStG durchzuführen ist, regelt § 15a Abs. 9 UStG über folgende 
Fiktion: Die Berichtigung ist so vorzunehmen, als wäre das Wirtschaftsgut ab Veräußerung 
/ Entnahme unter entsprechend geänderten Verhältnissen weiterhin für das Unterneh-
men verwendet worden. 

IV. BESTEUERUNGSARTEN, BESONDERE BESTEUERUNGS-
FORMEN UND SONDERREGELUNGEN 

1. Überblick 

 

Diese Kategorisierung findet sich nur ansatzweise im UStG55 wieder. Sie wird auch im 
umsatzsteuerlichen Schrifttum nicht einheitlich verwendet.  

Die Besteuerung nach allgemeinen Durchschnittssätzen nach § 23 UStG wurde zum 
1.1.2023 gestrichen. Auch die §§ 69 - 70 UStDV und die Anlagen hierzu sind entfallen.  

Die Soll- und Ist-Besteuerung wurde bereits oben unter Gliederungspunkt III.6. kurz dar-
gestellt, so dass im Folgenden auf die sowohl in der Praxis als auch in der Ausbildung 
wichtige Kleinunternehmerregelung näher eingegangen wird.  

Wie die Durchschnittssatzbesteuerung für Land- und Forstwirte nach § 24 UStG funktio-
niert, wird in dem folgenden Video erklärt: 

 

55 § 20 S. 3 UStG spricht vom Wechsel der Art der Steuerberechnung (daher „Besteuerungsart“), § 15a Abs. 7 
UStG regelt den Wechsel der Besteuerungsform, ohne dabei die Kategorie „Besteuerungsform“ zu verwenden. 

Besteuerungsarten, Besteuerungsformen, 

Sonderregelungen

Besteuerungsarten Besteuerungsformen Sonderregelungen

§ Soll-Besteuerung (§ 16 UStG)

§ Ist-Besteuerung (§ 20 UStG) 

§ Kleinunternehmer (§ 19 UStG)

§ Allgemeine Durchschnittssätze 
(§ 23 UStG)

§ Durchschnittssätze für 
Körperschaften etc. (§ 23a 

UStG)

§ Durchschnittssätze für land-
und forstwirtschaftliche 

Betriebe (§ 24 UStG)

§ Besteuerung der 
Reiseleistungen (§ 25 UStG)

§ Differenzbesteuerung (§ 25a 

UStG)

§ Besteuerung von Umsätzen mit 

Anlagegold (§ 25c UStG)

KNOLL-VIDEO: 
Vorsteuerberichti-
gung nach § 15a 
Abs. 8, 9 UStG  
 

 

VIDEO 185:  
Besteuerungsar-
ten, Besteue-
rungsformen, Son-
derregelungen  
 

 

https://youtu.be/OqqHt4A8MuA
https://youtu.be/OqqHt4A8MuA
https://youtu.be/OqqHt4A8MuA
https://youtu.be/OqqHt4A8MuA
https://vimeo.com/675906484
https://vimeo.com/675906484
https://vimeo.com/675906484
https://vimeo.com/675906484
https://vimeo.com/675906484


66 

 

VIDEO 900: Durchschnittssätze nach § 24 UStG  
 

 
 

Die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG wird in dem folgenden Video erklärt: 

KNOLL-VIDEO: Differenzbesteuerung nach § 25a UStG 
 

 

2. Besteuerung der Kleinunternehmer nach § 19 UStG 

Die Kleinunternehmerregelung wurde zum 1.1.2025 grundlegend reformiert. Für um-
satzsteuerliche Kleinunternehmer ergeben sich gegenüber der bisherigen Rechtslage 
zwei entscheidende Änderungen: Die Umsatzgrenzen wurden auf 25.000 € und 
100.000 € angehoben und auch in ihrer Wirkungsweise umgestaltet. Zudem können EU-
Kleinunternehmer ab 2025 auch in anderen EU-Staaten von der dortigen Kleinunterneh-
merbefreiung profitieren. Dazu wurden ein besonderes Meldeverfahren und eine neue 
Kleinunternehmer-Identifikationsnummer eingeführt. Im Folgenden wird zunächst die 
bisherige Rechtslage (bis zum 31.12.2024) dargestellt, um sodann auf die Neuregelung 
ab dem 1.1.2025 einzugehen. 

2.1 Die Kleinunternehmerregelung bis zum 31.12.2024 

Unternehmer, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten an-
sässig sind, werden nach § 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F. nicht zur Umsatzsteuer herangezogen 
(„geschuldete Umsatzsteuer wird … nicht erhoben“), wenn der Gesamtumsatz zuzüglich 
der darauf entfallenden Umsatzsteuer 

 im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000 € nicht überstiegen hat und 

 im laufenden Kalenderjahr 50.000 € voraussichtlich nicht übersteigen wird. 

Sofern diese Grenzen nicht überschritten werden, werden Kleinunternehmer weitgehend 
wie Privatpersonen behandelt (zu den Ausnahmen siehe unten Gliederungspunkt 2.1.2). 

Kleinunternehmer sind nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (§ 19 Abs. 1 S. 4 UStG a.F.). 

2.1.1 Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung 

Inländischer Unternehmer: Die Anwendung des § 19 UStG a.F. ist auf Unternehmer be-
schränkt, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten ansässig 
sind (§ 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.). Damit werden im Ausland ansässige Unternehmer von 
der Kleinunternehmerregelung ausgeschlossen56.  

 

56 Diese Beschränkung der Kleinunternehmerregelung auf solche Unternehmer, die im Mitgliedstaat der Leis-
tungserbringung ansässig sind, ist mit unionsrechtlichen Vorgaben (Art. 281 ff. MwStSystRL) vereinbar, vgl. 
EuGH, Urteil v. 26.10.2010, Rs. C-97/09 – Schmelz, DStR 2010, S. 2186, m.Anm. Streit/Zugmaier; bestätigend 
BFH, Urteil v. 12.12.2019, V R 3/19, DStR 2020, S. 1051. Ab dem 1.1.2025 wurde die Kleinunternehmerregelung 
europaweit erheblich ausgeweitet. Die Reform der MwStSystRL soll ermöglichen, auch Kleinunternehmern mit 
Sitz in anderen Mitgliedstaaten eine Mehrwertsteuerbefreiung zu gewähren. Siehe dazu unten Gliederungs-
punkt 2.2. 

https://vimeo.com/922920189
https://youtu.be/fxqkxUUIUx4
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BEISPIEL:  

Schreinermeisterin Mirja Morlok aus Reutte/Tirol (Österreich) baut in das Einfami-

lienhaus des pensionierten Oberarztes Dr. Alban aus Füssen/Allgäu eine von ihr 

vorgefertigte Einbauküche ein. Schreinermeisterin Morlok stellt hierfür 15.000 € 

brutto in Rechnung. Weitere Umsätze in Deutschland führt Schreinermeisterin 

Morlok nicht aus. 

Die Lieferung der Einbauküche samt Einbau ist eine Werklieferung (§ 3 Abs. 4 

UStG), deren Ort in Füssen/Inland liegt (§ 3 Abs. 7 S. 1 UStG), da die Verfügungs-

macht dort verschafft wird. Die Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1 UStG) beträgt 

15.000 € x 100/119 = 12.605 €, die Umsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 UStG: 19 %) 

2.395 €. Die Steuerschuldnerschaft geht nicht nach § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG auf 

Dr. Alban über, da dieser kein umsatzsteuerlicher Unternehmer ist (§ 13b Abs. 5 

S. 1 UStG). Die Kleinunternehmerregelung greift nicht, da Schreinermeisterin 

Morlok nicht im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten an-

sässig ist (§ 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.). Schreinermeisterin Morlok muss sich daher 

in Deutschland registrieren lassen57 und die Umsatzsteuer an das zuständige Fi-

nanzamt München58 abführen. 

Umsatzgrenzen: Die für Umsätze i.S.v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG geschuldete USt wird nicht 
erhoben, wenn der in § 19 Abs. 1 S. 2 UStG a.F. bezeichnete Umsatz „zuzüglich der da-
rauf entfallenden Umsatzsteuer“ (§ 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.) 

 im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000 € nicht überstiegen hat und 

 im laufenden Kalenderjahr 50.000 € voraussichtlich nicht übersteigen wird. 

Beide Voraussetzungen müssen gemeinsam erfüllt sein. Oder anders formuliert: Ist eine 
der beiden Umsatzgrenzen überschritten, kommt die Kleinunternehmerregelung nicht 
zur Anwendung. 

Sollte wider Erwarten der maßgebende Umsatz des laufenden Kalenderjahres doch die 
Grenze von 50.000 € überschreiten, so ist das nicht schädlich, solange der Unternehmer 
zu Beginn des Jahres keine Anhaltspunkte für das Überschreiten der Grenze hatte. 

 

57 Die umsatzsteuerliche Registrierung bedeutet, dass sich ausländische Unternehmer mit Umsätzen im Inland 
beim zuständigen Finanzamt formlos, z.B. per E-Mail, melden. Das Finanzamt übersendet dem Unternehmer 
dann einen Fragebogen. Nach erfolgter steuerlicher Registrierung wird dem umsatzsteuerlichen Unternehmer 
die ihm zugeteilte Steuernummer mitgeteilt. Welches deutsche Finanzamt für ausländische Unternehmer zu-
ständig ist, ist in der nach § 21 Abs. 2 S. 3 AO erlassenen Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZuStV) 
regelt, s. https://www.gesetze-im-internet.de/ustzustv/BJNR381400001.html   
58 § 1 Abs. 1 Nr. 19 UStZuStV 

https://www.gesetze-im-internet.de/ustzustv/BJNR381400001.html
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Nimmt der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im Laufe eines Ka-
lenderjahres neu auf, ist in diesen Fällen allein auf den voraussichtlichen Umsatz des lau-
fenden Kalenderjahres abzustellen. Dabei ist auf die Grenze von 22.000 € abzustellen; 
die 50.000 €-Grenze ist nicht maßgebend. Es kommt somit nur darauf an, ob der Unter-
nehmer nach den Verhältnissen des laufenden Kalenderjahres voraussichtlich die Grenze 
von 22.000 € nicht überschreiten wird. Der voraussichtliche tatsächliche Gesamtumsatz 
i.S.v. § 19 Abs. 1 S. 2 UStG a.F. ist nach § 19 Abs. 3 S. 3, 4 UStG a.F. in einen Jahresge-
samtumsatz umzurechnen. 

Bei der Ermittlung der maßgeblichen Grenzen von 22.000 € und von 50.000 € bleiben 
gemäß § 19 Abs. 1 S. 2 UStG a.F. die Umsätze von Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens unberücksichtigt. Das gilt sowohl für Veräußerungen als auch für Entnahmen für 
nichtunternehmerische Zwecke i.S.v. § 3 Abs. 1b UStG. 

Nach § 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F. ist der in § 19 Abs. 1 S. 2 UStG a.F. bezeichnete Umsatz 
maßgebend. § 19 Abs. 1 S. 2 UStG a.F. knüpft wiederum an den Gesamtumsatz an, der 
in § 19 Abs. 3 UStG a.F. definiert ist: 

Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 UStG a.F.): Der Gesamtumsatz ist die Ausgangsgröße für die 
Ermittlung der Freigrenzen nach § 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F. Darüber hinaus ist die Ermitt-
lung des Gesamtumsatzes auch von Bedeutung für die Zulässigkeit der Besteuerung nach 
vereinnahmten Entgelten iSd. § 20 S. 1 UStG sowie für die Durchschnittssatzbesteuerung 
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 Abs. 1 S. 1 UStG). 

Kleinunternehmerregelung § 19 UStG: Umsatzgrenzen

Vorjahresumsatz £ 22.000 €

voraussichtlich £ 50.000 €

1.1.

VIDEO 190:  
Kleinunterneh-
merregelung § 19 
UStG a.F.: Umsatz-
grenzen  
 

 

https://vimeo.com/675912109
https://vimeo.com/675912109
https://vimeo.com/675912109
https://vimeo.com/675912109
https://vimeo.com/675912109
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Wenn man nun § 19 Abs. 3 UStG a.F. und § 19 Abs. 1 UStG a.F. kombiniert, ergibt sich 
folgendes Rechenschema: 

 Summe der steuerbaren Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG   

./. steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 Buchst. i, Nr. 9 Buchst. b und Nr. 11 bis 29 
UStG (§ 19 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 UStG a.F.)  

./. steuerfreie Hilfsumsätze nach § 4 Nr. 8 Buchst. a bis h, Nr. 9 Buchst. a und Nr. 10 
UStG (§ 19 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UStG a.F.) 

= Gesamtumsatz nach § 19 Abs. 3 UStG a.F.  

+/./. Umrechnung der Umsätze auf vereinnahmte Entgelte (falls die Umsätze nach 
vereinbarten Entgelten ermittelt wurden) nach § 19 Abs. 1 S. 2 UStG a.F. 

./. Umsätze von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (§ 19 Abs. 1 S. 2 UStG 
a.F.) 

= maßgebender Umsatz nach § 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F. 

Bei der Umsatzermittlung ist zu beachten, dass nicht auf die Bemessungsgrundlage iSd. 
§ 10 UStG, sondern auf die vereinnahmten Bruttobeträge (§ 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.: „zu-
züglich der darauf entfallenden Steuer“) abzustellen ist. 

Hat der Unternehmer seine Tätigkeit nur in einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt, so 
ist der tatsächliche Gesamtumsatz in einen Jahresgesamtumsatz umzurechnen (§ 19 
Abs. 3 S. 3 UStG a.F.). 

BEISPIEL:  

Ein Unternehmer beginnt seine unternehmerische Tätigkeit am 25.8. In der Zeit 

vom 25.8. bis 31.12. wird er voraussichtlich einen Gesamtumsatz von 10.000 € er-

zielen. Bei der Umrechnung in einen Jahresgesamtumsatz sind angefangene Ka-

lendermonate in der Regel als volle Kalendermonate zu behandeln. Dies bedeu-

tet, dass die Umrechnung so vorzunehmen ist, als wenn der Unternehmer seine 

gewerbliche Tätigkeit bereits am 1.8. begonnen hätte. Die Umrechnung hat daher 

wie folgt zu geschehen: 

Voraussichtlicher Gesamtumsatz August bis Dezember 10.000 € 

Monatsgesamtumsatz: 10.000 € : 5 = 2.000 €  

Jahresgesamtumsatz: 2.000 € x 12 = 24.000 € 

Der voraussichtliche Jahresgesamtumsatz übersteigt die Grenze von 22.000 €. 

Die Kleinunternehmerregelung des § 19 Abs. 1 UStG a.F. ist nicht anzuwenden. 
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Die Privatnutzung eines Unternehmensgegenstands ist kein Umsatz iSd. § 19 Abs. 1 S. 2, 

Abs. 3 UStG a.F. Die Voraussetzungen für eine Steuerbarkeit der Privatnutzung gemäß 

§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG liegen mangels Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht vor59. 

2.1.2 Rechtsfolge der Kleinunternehmerregelung 

Liegen die Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung vor, wird „die für die Um-
sätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG geschuldete Umsatzsteuer … nicht erhoben.“ 
(§ 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.). Die Nichterhebung erstreckt sich nicht 

 auf die Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) und 

 die Erwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG, sofern die Erwerbsbesteuerung nicht 

ohnehin nach § 1a Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b, Nr. 2 UStG ausgeschlossen ist. 

Entrichten muss der Kleinunternehmer auch die nach 

 § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG, 

 § 13b Abs. 5 UStG, 

 § 14c Abs. 2 UStG und 

 § 25b Abs. 2 UStG 

geschuldete Steuer (§ 19 Abs. 1 S. 3 UStG a.F.). Ferner findet die Kleinunternehmerrege-
lung keine Anwendung, soweit ein Kleinunternehmer ein „neues Fahrzeug“ innergemein-
schaftlich liefert (§ 19 Abs. 4 UStG a.F.).  

Kleinunternehmer sind nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (§ 19 Abs. 1 S. 4 UStG a.F.). 
Ferner sind nach § 19 Abs. 1 S. 4 UStG a.F. nicht anwendbar: 

 Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG, § 6a 

UStG) 

 Verzicht auf Steuerbefreiungen (§ 9 UStG) 

 

59 BFH, Urteil v. 15.9.2011, V R 12/11, BFH/NV 2012, S. 457. 

Gesamtjahresumsatz nach § 19 Abs. 3 S. 3 UStG

Beispiel: Ein Unternehmer beginnt seine unternehmerische Tätigkeit am 25.8. In 
der Zeit vom 25.8. bis 31.12. wird er voraussichtlich einen Gesamtumsatz von 

10.000 € erzielen. 

1.1. 31.12.25.8.

10.000 €

1.8.

§ 19 Abs. 3 

S. 4 UStG

❚ 10.000 € : 5 = 2.000 €

❚ 2.000 € x 12 = 24.000 €

❚ 24.000 € > 22.000 €

❚ § 19 UStG nicht anwendbar 

VIDEO 195:  
Gesamtjahresum-
satz nach § 19 
Abs. 3 S. 3 UStG 
a.F. 
 

 

https://vimeo.com/676001258
https://vimeo.com/676001258
https://vimeo.com/676001258
https://vimeo.com/676001258
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 gesonderter Ausweis der Steuer in einer Rechnung (§ 14 Abs. 4 UStG): Weist der 

Kleinunternehmer in einer Rechnung dennoch Umsatzsteuer gesondert aus, schuldet 

er diese nach § 14c Abs. 2 UStG. Weist der Kleinunternehmer in einer sog. Kleinbe-

tragsrechnung (§ 33 UStDV) das Entgelt und den Steuerbetrag in einer Summe aus, 

schuldet er den Umsatzsteuerbetrag jedenfalls dann nach § 14c Abs. 2 S. 1 UStG, 

wenn die Kleinbetragsrechnung alle in § 33 S. 1 UStDV genannten Angaben enthält60. 

 Angabe der USt-IdNr. in einer Rechnung (§ 14a Abs. 1, Abs. 3, Abs. 7 UStG). 

2.1.3 Option zur Regelbesteuerung 

Der Kleinunternehmer hat die Möglichkeit, nach § 19 Abs. 2 UStG a.F. auf die Anwen-
dung des § 19 Abs. 1 UStG a.F. zu verzichten. Hierzu muss er dem Finanzamt gegenüber 
erklären, dass er auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichtet. Er wird 
dann wie ein der Regelbesteuerung unterliegender Unternehmer behandelt und hat die 
Möglichkeit, Vorsteuern abzuziehen und Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis 
zu erteilen. 

 

Die Erklärung ist formfrei möglich und kann auch konkludent durch Abgabe entspre-
chender Umsatzsteuer-Erklärungen erfolgen. In Zweifelsfällen muss das Finanzamt den 
Kleinunternehmer fragen, welcher Besteuerungsform er seine Umsätze unterwerfen will. 
Verbleiben Zweifel, kann eine Option zur Regelbesteuerung nicht angenommen wer-
den61. Nach § 19 Abs. 2 S. 1 UStG a.F. kann der Unternehmer dem Finanzamt bis zum 
Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres erklären, 
dass er auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet. 

 

60 BFH, Urteil v. 25.9.2013, XI R 41/12, BStBl. II 2014, S. 135 
61 BFH, Urteil v. 24.7.2013, XI R 14/11, BStBl. II 2014, S. 210 

Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung

Computer-
händler

Klein-
unternehmer

Finanzamt

Notebook

3.000 € +

570 € USt

Beratung

U
S

t

V
S

t

VIDEO 200:  
Verzicht auf die 
Kleinunterneh-
merregelung  
 

 

https://vimeo.com/676005057
https://vimeo.com/676005057
https://vimeo.com/676005057
https://vimeo.com/676005057
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2.1.4 Vorsteuerberichtigung beim Wechsel der Besteuerungsform 
nach § 15a Abs. 7 UStG a.F. 

Nach § 15a Abs. 7 UStG a.F. ist eine Vorsteuerberichtigung auch beim Wechsel von und 
zur Kleinunternehmerregelung sowie von und zur Durchschnittssatzbesteuerung vorzu-
nehmen. Von § 15a Abs. 7 UStG a.F. werden folgende Wechsel der Besteuerungsform 
erfasst: 

 Regelbesteuerung → Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG a.F., 

 Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG a.F. → Regelbesteuerung, 

 Regelbesteuerung → Durchschnittssatzbesteuerung nach §§ 23a oder 24 UStG, 

 Durchschnittssatzbesteuerung nach §§ 23a oder 24 UStG → Regelbesteuerung. 

BEISPIEL:  

Ein Unternehmer, der nach den allgemeinen Vorschriften des UStG besteuert wird 

(Regelversteuerer), schafft sich am 1.12.0262 einen Pkw für 50.000 € zzgl. 9.500 € 

USt an, den er ausschließlich für unternehmerische Zwecke und zur Verwendung 

von Abzugsumsätzen nutzt. Den Vorsteuerabzug iHv. 9.500 € nimmt er mit Ablauf 

des Voranmeldungszeitraums (VAZ) Dezember 02 vor. Ab 03 geht er zur Kleinun-

ternehmerbesteuerung nach § 19 Abs. 1 UStG a.F. über. 

Der Unternehmer hat eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 7 i.V.m. Abs. 1 

UStG a.F. zu seinen Ungunsten vorzunehmen. Als Kleinunternehmer hätte er auf-

grund von § 19 Abs. 1 S. 4 UStG a.F. keinen Vorsteuerabzug aus der Pkw-Anschaf-

fung geltend machen können, so dass eine Änderung der für den ursprünglichen 

Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse vorliegt. 

Berichtigungszeitraum: 1.12.02 - 30.11.07 

Berichtigungsbetrag für 03: 1/5 von 9.500 € = 1.900 € 

Zeitpunkt der Berichtigung: im Rahmen der Steuerfestsetzung für den Besteue-

rungszeitraum 03, § 44 Abs. 3 S. 1 UStDV 

Bleibt der Unternehmer auch in den Jahren 04 - 07 Kleinunternehmer, muss er 

auch für diese Jahre eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 7, Abs. 1 UStG 

a.F. zu seinen Ungunsten vornehmen. 

2.1.5 Abschließender Übungsfall (Rechtslage bis 31.12.2024) 

Wolfgang Wagner (W.W.) machte sich zum 1.3.01 mit einer Buchbinderei selbständig. 
Nach dem von ihm im Februar 01 aufgestellten Business-Plan konnte er in den Monaten 
März bis Dezember 01 mit Bruttoeinnahmen von insgesamt 12.000 € rechnen. Er erwarb 
von einem Buchbindermeister eine gebrauchte Bücherpresse. W.W. holte die Bücher-
presse am 1.3.01 in Nürnberg ab. Am 10.4.01 ging bei ihm die Rechnung über 7.000 € 
zzgl. 1.330 € USt ein. Zu seiner Überraschung stellte W.W. zu Beginn des Jahres 02 fest, 
dass sich seine Einnahmen im Jahr 01 auf 23.000 € summiert hatten. Für das Jahr 02 rech-
nete er mit Umsätzen von 40.000 €.  

 

62 Bei den Jahreszahlen in dem Beispiel handelt es sich um fiktive Jahre. 

VIDEO 205:  
Kleinunterneh-
merregelung / 
Abschließender 
Fall  
 

 

https://vimeo.com/676170809
https://vimeo.com/676170809
https://vimeo.com/676170809
https://vimeo.com/676170809
https://vimeo.com/676170809
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Welche/r Aussage(n) ist/sind korrekt? 

▪ W.W. ist im Jahr 01 Kleinunternehmer. 

▪ W.W. ist im Jahr 02 Kleinunternehmer. 

▪ W.W. kann aus dem Erwerb einen Vorsteuerabzug in Höhe von 1.330 € vorneh-
men. 

▪ W.W. kann im Jahr 02 eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 7 UStG a.F. in 
Höhe von 4/5 x 1.330 € = 1.064 € zu seinen Gunsten durchführen. 

2.2 Die Neuregelung seit dem 1.1.2025 

Die seit dem 1.1.2025 geltende Neuregelung enthält für umsatzsteuerliche Kleinunter-
nehmer gegenüber der bisherigen Rechtslage zwei entscheidende Änderungen: Die 
Umsatzgrenzen wurden auf 25.000 € und 100.000 € angehoben und auch in ihrer Wir-
kungsweise umgestaltet. Zudem können EU-Kleinunternehmer seit 2025 auch in anderen 
EU-Staaten von der dortigen Kleinunternehmerbefreiung profitieren. Dazu wurden ein 
besonderes Meldeverfahren und eine neue Kleinunternehmer-Identifikationsnummer 
eingeführt.  

2.2.1 Bis 31.12.2024: Die Kleinunternehmerregelung galt nur im Inland 

Bis zum 31.12.2024 galt die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG nur im Inland63. 
Deutsche Kleinunternehmer mussten daher im EU-Ausland ihren Umsatz ab dem ersten 
Euro umsatzversteuern. Und umgekehrt genauso: Ausländische Kleinunternehmer konn-
ten nicht vom deutschen § 19 UStG profitieren. Der EuGH hatte diese Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit im Jahr 201064 abgesegnet, da sie in der bisherigen Fassung der 
6. EG-RL / MwStSystRL so angelegt war. 

2.2.2 Deutscher Gesetzgeber setzte Änderungen zum 1.1.2025 um 

Die Vorschriften über die Kleinunternehmer in Art. 282 ff. MwStSystRL wurden 2020 da-
her neu gefasst. Die Mitgliedstaaten mussten ihre nationalen Regelungen bis zum 
1.1.2025 anpassen. Deutschland setzte diese Vorgaben mit einem geänderten § 19 UStG 
n.F. (Besteuerung der Kleinunternehmer) und einem neuen § 19a UStG n.F. (Besonderes 
Meldeverfahren) um. Flankiert wurden diese gesetzlichen Regelungen durch eine neue 
Vorschrift zur Rechnungstellung von Kleinunternehmern in § 34a UStDV n.F. 

2.2.3 Im Inland ansässige Kleinunternehmer 

Inländische Umsätze von inländischen Kleinunternehmern sind seit dem 1.1.2025 steuer-
frei. Die etwas seltsam anmutende bisherige Regelung, dass die Steuer nicht erhoben 
wird, ist seit dem Jahreswechsel 2024/25 passé. Dass Kleinunternehmer nun steuerfrei 
agieren, bringt einige Folgewirkungen mit sich: 

▪ Weist ein Kleinunternehmer in seiner Rechnung Umsatzsteuer gesondert aus, 
liegt nun ein Anwendungsfall des unrichtigen Steuerausweises nach § 14c Abs. 1 
UStG vor (bis dato: unberechtigter Steuerausweis nach § 14c Abs. 2 UStG; der 
unrichtige Steuerausweis nach § 14c Abs. 1 UStG ist einfacher zu berichtigen als 
der unberechtigte Steuerausweis nach § 14c Abs. 2 UStG). 

 

63 § 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.: „von Unternehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten 
ansässig sind“ 
64 EuGH, Urteil v. 26.10.2010, Rs. C-97/09 – Ingrid Schmelz, DStR 2010, 2186 ff., m.Anm. Zugmaier/Streit. 
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▪ Wechselte ein Kleinunternehmer zur Regelbesteuerung oder ein Regelbesteue-
rer zur Kleinunternehmerregelung, handelte es sich bisher um Fälle des § 15a 
Abs. 7 UStG (Wechsel der Besteuerungsform). Diese Regelung ist mit der Neu-
fassung des § 19 UStG überflüssig geworden, da nun zwischen Steuerfreiheit 
und Steuerpflicht hin- und hergewechselt wird. Diese Wechsel sind jetzt bereits 
vom Grundfall der Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG umfasst. 

Die Umsatzgrenzen von 22.000 € (Vorjahr) und 50.000 € (laufendes Kalenderjahr) wur-
den auf 25.000 € und 100.000 € angehoben. Dabei ist zu beachten, dass die bisher als 
Bruttogrenzen65 gefassten Beträge außerdem in Nettogrenzen umgewandelt wurden. 
Die bis zum 31.12.2024 geltenden 50.000 € durften im laufenden Kalenderjahr voraus-
sichtlich nicht überschritten werden (Prognoseentscheidung). Ab dem 1.1.2025 gilt für 
den Umsatz des laufenden Kalenderjahres eine „scharfe“ Grenze von 100.000 €, mit de-
ren Überschreiten der Kleinunternehmerstatus sofort unterjährig wegfällt (Fallbeilwir-
kung). Auch die Umrechnung in einen Gesamtjahresumsatz, die bisher in § 19 Abs. 3 S. 3, 
4 UStG a.F. geregelt war, entfällt66. 

 

AUSGANGSBEISPIEL67:  

Tom Flamm betreibt seit einigen Jahren nebenberuflich eine kleine Werkstatt in 

seiner Garage in Augsburg und führt Restaurationsarbeiten durch, die im Inland 

steuerbar sind und für die keine Steuerbefreiung des § 4 UStG in Betracht kommt. 

Im Vorjahr 0168 erwirtschaftete Tom Flamm einen Umsatz i.H.v. 24.000 €. Im 

Jahr 02 hat Tom Flamm in seinem Hauptberuf Kurzarbeit, die er mit einem Jahres-

umsatz i.H.v. 80.000 € aus seiner Werkstatt ausgleicht. 

 

65 § 19 Abs. 1 S. 1 UStG a.F.: „Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer“. 
66 Dies hat insbesondere auch Auswirkungen auf die Prüfung der 800.000 €-Grenze bei der Ist-Besteuerung 
nach § 20 S. 1 Nr. 1 UStG. Es wird nun auch hier auf den tatsächlichen Umsatz des vorangegangenen Kalender-
jahres abgestellt, vgl. Radeisen, Aktuelle Brennpunkte zur Umsatzsteuer 2025 – Teil 1, Stbg. 2025, S. 417 ff., 
425. 
67 Weitere Beispiele finden sich bei Flad/Zugmaier, Die neue Kleinunternehmerregelung ab dem 1.1.2025 – 
Fallgruppen und Praxisbeispiele, DStR 2025, S. 78 ff. 
68 Bei den Jahreszahlen in dem Beispiel handelt es sich um fiktive Jahre. 

Kleinunternehmerregelung: Umsatzgrenzen

Vorjahresumsatz £ 25.000 €

£ 100.000 €

1.1.
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unternehmerrege-
lung: Umsatzgren-
zen 
 

 

https://vimeo.com/1059443818
https://vimeo.com/1059443818
https://vimeo.com/1059443818
https://vimeo.com/1059443818
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In Bezug auf die Werkstatt ist Tom Flamm Unternehmer gemäß § 2 Abs. 1 UStG. 
Sofern er nicht in der Vergangenheit auf die Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung verzichtet hat, erfüllt er in 02 die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 S. 1 
UStG n.F. Der Umsatz überschreitet im Vorjahr (01) die maßgebende Grenze von 
25.000 € nicht. Die nationale Umsatzgrenze des laufenden Jahres von 100.000 € 
wird ebenfalls nicht überschritten. Aufgrund der Steuerbefreiung ist Tom Flamm 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (§ 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG iVm. § 19 Abs. 1 
S. 1 UStG n.F.).  

Zum 1.1.03 folgt für Tom Flamm der Wechsel zur Regelbesteuerung, da im Vor-
jahr (02) die untere nationale Grenze von 25.000 € überschritten wurde. Unter den 
weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG kann Tom Flamm den Vorsteuerabzug 
vornehmen. Der Wechsel zur Regelbesteuerung führt zu einer Änderung der Ver-
hältnisse iSd. § 15a Abs. 1 UStG, sodass etwaige Vorsteuerberichtigungen zu-
gunsten von Tom Flamm zu prüfen sind. 

ABWANDLUNG DES AUSGANGSBEISPIELS:  

Tom Flamm – aus dem Ausgangsbeispiel – erzielt bereits in den Monaten Januar 
bis August 02 Umsätze i.H.v. 90.000 €. Eine weitere Leistung im September 02 
bringt ihm nochmal 15.000 € ein. 

Mit dem Umsatz im September 02 überschreitet Tom Flamm die nationale Um-
satzgrenze des laufenden Jahres von 100.000 €. Die Leistung i.H.v. 15.000 € ist 
daher umsatzsteuerpflichtig. Die „Fallbeilwirkung“ der neuen nationalen Umsatz-
grenze für das laufende Jahr von 100.000 € erfordert es, die Umsätze – zumindest, 
wenn ein Überschreiten nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann – lau-
fend zu überwachen. Vorsteuerbeträge, die mit dem Umsatz des Überschreitens 
und allen nachfolgenden, steuerpflichtigen Umsätzen zusammenhängen, sind 
unter den Voraussetzungen des § 15 UStG abziehbar. Im Jahr 03 ist die Steuerbe-
freiung als Kleinunternehmer ausgeschlossen, da Tom Flamm im Vorjahr 02 die 
maßgebliche Umsatzgrenze von 25.000 € überschritten hat. 

2.2.4 EU-Kleinunternehmer  

2.2.4.1 Überblick  

EU-Kleinunternehmer können seit dem 1.1.2025 auch in anderen EU-Staaten von der 
dortigen Kleinunternehmerregelung profitieren, sofern sie unionsweit eine Umsatz-
grenze von 100.000 € nicht überschreiten. Mitteilen können die Kleinunternehmer dies 
den Finanzbehörden ihres Ansässigkeitsstaates. Für deutsche Kleinunternehmer wurde 
ein neuer § 19a UStG geschaffen (siehe unten 2.2.4.3). EU-Kleinunternehmer erhalten 
eine unionsweit gültige Kleinunternehmer-Identifikationsnummer (KU-IdNr.). 

2.2.4.2 EU-Kleinunternehmer in Deutschland 

Werden im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer in Deutschland aktiv, 
ist die deutsche Kleinunternehmerregelung nach § 19 Abs. 4 UStG n.F. auch auf sie an-
wendbar, wenn 

▪ der nach Art. 288 MwStSystRL ermittelte Jahresumsatz im Gemeinschaftsgebiet, 
also der EU-weite Jahresumsatz, im Vorjahr 100.000 € nicht überschritten hat und 
im laufenden Kalender nicht überschreitet („doppelte 100.000-€-Grenze“) und 

▪ der Unternehmer eine insoweit gültige KU-IdNr. besitzt, die ihm sein Ansässig-
keitsstaat erteilt hat. 
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2.2.4.3 Deutsche Kleinunternehmer im EU-Ausland: besonderes Meldeverfah-
ren / KU-IdNr.  

Beabsichtigt ein deutscher Kleinunternehmer, die Steuerbefreiung in einem anderen Mit-
gliedstaat in Anspruch zu nehmen, muss er nach § 19a UStG n.F. an einem elektronischen 
Meldeverfahren teilnehmen. Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erteilt ihm eine KU-
IdNr. mit einem Annex „EX“. Hierfür ist insbesondere Voraussetzung, dass der Kleinun-
ternehmer die „doppelte 100.000-€-Grenze“ (siehe oben 2.2.4.2) nicht überschreitet und 
die Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung des Mitgliedstaats, der die Steuer-
befreiung gewährt, erfüllt. Letzteres muss das BZSt beim anderen Mitgliedstaat anfragen, 
der sodann das BZSt über das Ergebnis seiner Prüfung informiert. Ist der Unternehmer in 
keinem anderen Mitgliedstaat zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung (bereits) 
registriert, erteilt das BZSt dem Unternehmer eine insoweit gültige KU-IdNr. Damit die 
Einhaltung der Umsatzgrenzen überprüft werden kann, müssen beim BZSt vierteljährlich 
elektronische Umsatzmeldungen mit Angaben zu den Umsätzen in allen Mitgliedstaaten 
abgegeben werden. 

2.2.5 Rechnungen von Kleinunternehmern (§ 34a UStDV) 

Kleinunternehmer dürfen in ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer gesondert auswei-
sen. Sie müssen auf die Steuerbefreiung des § 19 UStG hinweisen (§ 34a Nr. 5 UStDV).  

2.2.6 Option zur Regelbesteuerung 

Erfüllt der Unternehmer die Voraussetzungen nach § 19 Abs. 1 UStG, ist er Kleinunter-
nehmer, eines besonderen Antrags bedarf es nicht. Der Kleinunternehmer hat aber die 
Möglichkeit, nach § 19 Abs. 3 UStG n.F. auf die Anwendung des Absatzes 1 zu verzichten. 
Hierzu muss er dem Finanzamt gegenüber erklären, dass er auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung verzichtet. Er wird dann wie ein der Regelbesteuerung unter-
liegender Unternehmer behandelt und hat die Möglichkeit, Vorsteuern abzuziehen und 
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis zu erteilen. Daher spricht man auch von 
einer Option zur Regelbesteuerung.  
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Der Verzicht kann bis zum letzten Tag des Februars des zweiten auf den Besteuerungs-
zeitraum folgenden Kalenderjahres gegenüber dem Finanzamt erklärt werden; die Erklä-
rung muss unwiderruflich erfolgen. 

BEISPIEL:  

Der Verzicht für das Kalenderjahr 01 muss spätestens bis zum 28.2. (bzw. 29.2.) 

des Jahres 03 erklärt werden. 

Die Verzichtserklärung bindet den Unternehmer für mindestens fünf Kalenderjahre (§ 19 
Abs. 3 S. 3 UStG n.F.). Der Unternehmer kann den Verzicht mit Wirkung von Beginn eines 
darauffolgenden Kalenderjahres an widerrufen (§ 19 Abs. 3 S. 4 UStG n.F.). 

BEISPIEL:  

Hat der Unternehmer wirksam für das Kalenderjahr 01 auf die Kleinunternehmer-

regelung verzichtet, kann er den Verzicht von Beginn des Kalenderjahres 06 an 

widerrufen; der Widerruf muss vor dem 1.1.06 gegenüber dem Finanzamt erklärt 

werden. 

Von einer Doppeloption spricht man im Zusammenhang mit steuerfreien Vermietungs-
umsätzen nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG. Um in den Genuss des Vorsteuerabzugs zu 
gelangen, muss der Vermieter sowohl nach § 19 Abs. 3 UStG n.F. zur Regelbesteuerung 
als auch nach § 9 Abs. 1, Abs. 2 UStG zur Steuerpflicht optieren. Wegen des zehnjährigen 
Berichtigungszeitraums bei Grundstücken und Immobilien (§ 15a Abs. 1 S. 2 UStG), ist 
der „Doppeloptierer“ faktisch zehn Jahre an die Option gebunden. 

V. UMSATZSTEUER UND VERFAHRENSRECHT 

In der Umsatzsteuer gibt es einige verfahrensrechtliche Besonderheiten. 

1. Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuer-Jahreserklä-
rung 

Wie auch bei anderen Steuerarten69 möchte der Fiskus nicht bis zur Abgabe der Jahres-
erklärung, die grundsätzlich bis zum 31. Juli des Folgejahres abzugeben ist (§ 149 Abs. 2 
S. 1 AO), auf sein Geld warten. Daher müssen umsatzsteuerliche Unternehmer nach § 18 
Abs. 1 UStG Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben, darin die Umsatzsteuer selbst be-
rechnen und diese als Umsatzsteuer-Vorauszahlung an das für sie zuständige Finanzamt 
(§ 21 AO) überweisen. 

 

69 So kennt z.B. das Einkommensteuerrecht vierteljährliche Vorauszahlungen, vgl. § 37 EStG, die vor allem Ge-
werbetreibende, Selbständige und Vermieter trifft. Bei Arbeitnehmern sorgt der Steuerabzug vom Arbeitslohn 
(Lohnsteuer) für eine frühzeitige Begleichung der Einkommensteuer, §§ 38 ff. EStG. 

VIDEO 210:  
Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen und 
Umsatzsteuer-Jah-
reserklärung  
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Umsatzsteuer im Vorjahr 

USt  2.000 € 2.000 € < USt  9.000 € USt > 9.000 € 

Voranmeldungen: 

keine 

§ 18 Abs. 2 S. 3 UStG 

Voranmeldungszeitraum: 

Quartal  

§ 18 Abs. 2 S. 1 UStG 

(Grundfall) 

Voranmeldungszeitraum: 

Monat  

§ 18 Abs. 2 S. 2 UStG 

 

Grundsätzlich ist Voranmeldungszeitraum das Kalendervierteljahr (Quartal, § 18 Abs. 2 
S. 1 UStG). Beträgt die Umsatzsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 
9.000 €, müssen monatliche Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben werden (§ 18 
Abs. 2 S. 2 UStG). Beträgt die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr 
als 2.000 €, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe von Umsatzsteuer-
Voranmeldungen befreien (§ 18 Abs. 2 S. 3 UStG). Vereinfacht gesprochen, müssen 
„große“ Unternehmen (die in der Regel mehr als 9.000 € Umsatzsteuer jährlich schulden) 
monatliche Voranmeldungen abgeben. „Mittelgroße“ Unternehmen müssen quartals-
weise Voranmeldungen einreichen, während „kleine“ Unternehmen keine Voranmeldun-
gen abgeben müssen. 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen grundsätzlich spätestens am 10. Tag des Folge-
monats elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden (§ 18 Abs. 1 S. 1 UStG).  

BEISPIEL:  

Die selbständige IT-Beraterin Ina gibt monatliche Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

ab. Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Januar muss sie spätestens am 

10. Februar ihrem Finanzamt elektronisch übermitteln. Führt die Umsatzsteuer-

Voranmeldung zu einer Zahllast (d.h. die zu zahlende Umsatzsteuer auf ihre Um-

sätze ist in diesem Monat höher als ihr Vorsteuerabzug), muss sie den Betrag 

ebenfalls bis zum 10. Februar begleichen. 

Nach § 18 Abs. 6 UStG kann das Bundesfinanzministerium eine Rechtsverordnung erlas-
sen, in der die Fristen für die Voranmeldungen und Vorauszahlungen um einen Monat 
verlängert werden und das Verfahren dazu bestimmt wird. Von dieser Ermächtigung 
wurde mit den §§ 46 - 48 UStDV Gebrauch gemacht und die Voraussetzungen sowie das 
Verfahren für die sog. Dauerfristverlängerung geregelt. 

2. Entstehung und Fälligkeit der Umsatzsteuer 

(Steuer-)juristisch wird zwischen der Entstehung und der Fälligkeit von Ansprüchen un-
terschieden. Ein Anspruch kann bereits entstanden sein, ist aber noch nicht zur Zahlung 
fällig.  

2.1 Entstehung der Umsatzsteuer 

Die Entstehung ist in § 13 UStG geregelt. Für den Hauptanwendungsfall, den Leistungs-
austausch (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), ist zu unterscheiden, ob die Steuer nach vereinbarten 
Entgelten (§ 16 Abs. 1 S. 1 UStG – Soll-Besteuerung) oder nach vereinnahmten Entgelten 
(§ 20 UStG – Ist-Besteuerung) berechnet wird (s.o. Gliederungspunkt III.6.):  

▪ Soll-Besteuerung: Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 1 UStG entsteht die Steuer 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt sind. 
Auf die Rechnungsstellung oder die Vereinnahmung kommt es nicht an. Bei der 

KNOLL-VIDEO: 
Entstehung der 
Umsatzsteuer 
 

 

https://youtu.be/n-MO-1WHxBQ
https://youtu.be/n-MO-1WHxBQ
https://youtu.be/n-MO-1WHxBQ
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Soll-Besteuerung gibt es Sonderregelungen für Anzahlungen (S. 4) und Teilleis-
tungen (S. 2, 3). 

▪ Ist-Besteuerung: Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UStG entsteht die Steuer mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Entgelte vereinnahmt worden 
sind.  

Müssen keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben werden (vgl. § 18 Abs. 2 S. 3 
UStG), tritt an die Stelle des Voranmeldungszeitraum das jeweilige Kalenderjahr. Bei der 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Verfahren) regelt § 13b Abs. 1, 2 
UStG die Entstehung abweichend von § 13 UStG. 

2.2 Fälligkeit der Umsatzsteuer 

Müssen Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben werden, ist die angemeldete Um-
satzsteuer-Vorauszahlung grundsätzlich am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums fällig (§ 18 Abs. 1 S. 4 UStG).  

BEISPIEL:  

Die Großhändlerin Dana Dienstbier gibt ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für 
den Monat Juni am 10.7. mit einer Umsatzsteuer-Zahllast in Höhe von 7.568 € ab. 
Die Umsatzsteuer-Vorauszahlung ist am 10.7. fällig (§ 18 Abs. 1 S. 4 UStG). 

In der Besteuerungspraxis wird die Jahresumsatzsteuer oft abweichend von der Summe 
der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen berechnet. Dies hat nicht immer etwas mit unterjäh-
rigen Ungenauigkeiten oder unscharfen Schätzungen (z.B. die private Fahrleistung eines 
gemischten-genutzten Kfz) zu tun, sondern auch damit, dass der Gesetzgeber bzw. Ver-
ordnungsgeber dies im Rahmen von Vereinfachungsvorschriften zulässt (z.B. § 44 Abs. 3 
S. 1 UStDV). Kommt es bei der Anmeldung der Jahressteuer zu einem Unterschiedsbe-
trag zugunsten des Finanzamts, ist dieser einen Monat nach Eingang der Umsatzsteuer-
Jahreserklärung fällig (§ 18 Abs. 4 S. 1 UStG). Ergibt die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 
einen Überschuss zugunsten des Unternehmers, steht diese erst dann einer Steuerfest-
setzung (unter Vorbehalt der Nachprüfung) gleich, wenn das Finanzamt zustimmt (§ 168 
S. 2, 3 AO, s. dazu gleich unter Gliederungspunkt 3). Fällig wird der Erstattungsbetrag 
mit Bekanntgabe der Zustimmung des Finanzamts.  

3. Steueranmeldungen 

Eine besondere Art von Steuererklärungen sind die Steueranmeldungen, die in § 167 
AO und § 168 AO geregelt sind. Die Steueranmeldungen unterscheiden sich von den 
Steuererklärungen dadurch, dass die Steuerpflichtigen nicht nur die Besteuerungsgrund-
lagen erklären, sondern darüber hinaus die Steuern selbst errechnen müssen. Steueran-
meldungen kommen nur in Betracht, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (§ 167 Abs. 1 
S. 1 AO, § 150 Abs. 1 S. 3 AO). Wichtige Fälle sind70 

• § 18 Abs. 1 UStG (Umsatzsteuer-Voranmeldung), 

• § 18 Abs. 3 UStG (Umsatzsteuer-Jahresanmeldung), 

• § 41a Abs. 1 EStG (Lohnsteuer-Anmeldung), 

• § 45a Abs. 1 EStG (Kapitalertragsteuer-Anmeldung). 

In allen Anwendungsfällen ist die Selbstberechnung der Steuer rechnerisch einfach und 
kann daher dem Steuerpflichtigen auch zugemutet werden. 

 

70 Weitere Fälle finden Sie in AEAO zu § 167, Nr. 1. 
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Nach § 167 Abs. 1 S. 1 AO ist bei Steueranmeldungen eine Steuerfestsetzung nach § 155 
Abs. 1 AO nur erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer abweichenden Steuer führt. 
Übernimmt dagegen das Finanzamt die Anmeldung unbeanstandet, was in der Praxis 
bei der Vielzahl von Steueranmeldungen geschieht, so steht die Anmeldung einer Steu-
erfestsetzung gleich (§ 168 S. 1 AO). Aufgrund dieser gesetzlichen Fiktion hat die Steu-
eranmeldung (des Steuerpflichtigen) in solchen Fällen den Charakter eines Steuerbe-
scheids. Wie sich aus § 355 Abs. 1 S. 2 AO ergibt, kann der Steuerpflichtige damit gegen 
seine eigene Steueranmeldung Einspruch einlegen. Der Bescheid steht automatisch 
(§ 168 S. 1 AO) unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO), was zur Folge 
hat, dass er später nach § 164 Abs. 2 AO zu Gunsten wie zu Ungunsten des Steuerpflich-
tigen korrigiert werden kann, wenn sich herausstellt, dass er unrichtig ist. 

BEISPIEL:  

Die Großhändlerin Dana Dienstbier gibt ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für 
den Monat Juni am 10.7. ab und entrichtet gleichzeitig die fällige Umsatzsteuer 
in Höhe von 7.568 € (§ 18 Abs. 1 UStG). Kurz darauf bemerkt sie, dass sie verse-
hentlich den Vorsteuerabzug aus dem Mietvertrag71 über ihre Werkstatt in Höhe 
von 380 € doppelt vorgenommen hat. Sie gibt am 23.7. eine geänderte Umsatz-
steuer-Voranmeldung ab und entrichtet die restliche Umsatzsteuer von 380 €. 

Es handelt sich um zwei Bescheide iSv. § 168 S. 1 AO. Der Erstbescheid erging 
am 10.7., nachdem ihn das Finanzamt unbeanstandet entgegennahm. Er stand 
unter Vorbehalt der Nachprüfung. Durch die Voranmeldung vom 23.7. wurde der 
Erstbescheid gemäß § 164 Abs. 2 S. 1 AO geändert. Da das Finanzamt auch diese 
Anmeldung unbeanstandet entgegennahm, liegt ein Steueränderungsbescheid 
vor, der den Erstbescheid ersetzt72. 

Führt die Steueranmeldung zu einer Herabsetzung der bisher zu entrichtenden Umsatz-
steuer oder zu einer Steuervergütung, so liegt eine Steuerfestsetzung nur vor, wenn das 
Finanzamt seine Zustimmung erteilt (§ 168 S. 2 AO). Die Zustimmung erfolgt in der Regel 
im Rahmen einer Abrechnung durch das Finanzamt. Die Abrechnung ist kein Steuerver-
waltungsakt. Aus ihr ergibt sich jedoch die Zustimmung des Finanzamts. Da diese nach 
§ 168 S. 3 AO keiner Form bedarf, kann sie auch konkludent (d.h. durch schlüssiges Han-
deln) erteilt werden, z.B. indem das Finanzamt die Gutschrift auf das Konto des Steuer-
pflichtigen veranlasst. 

 

 

71 Verträge erfüllen – ggf. zusammen mit Überweisungsbelegen / Kontoauszügen – die Voraussetzungen einer 
Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne, wenn sie die erforderlichen Rechnungsangaben enthalten, BFH, Be-
schl. v. 7.7.1988, V B 72/86, BStBl. II 1988, 913; Abschn. 14.1 Abs. 2 UStAE. Das stellt eine erhebliche Vereinfa-
chung für die Praxis dar. Daher wird von dieser Möglichkeit bei Dauerschuldverhältnissen, wie der langfristigen 
Vermietung, oftmals Gebrauch gemacht.  
72 BayLfSt, Vfg. v. 21.1.2015, S 0339.1.1-1/2 St42, MwStR 2015, S. 112. 

VIDEO 225:  
Die Umsatzsteuer 
als Anmelde-
steuer  
 

 

Wirkung einer Steueranmeldung  
(§ 168 AO) 

Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der 
Nachprüfung (§ 168 S. 1 AO) 

bei Herabsetzung der Steuer oder Steu-
ervergütung nur mit (formloser) Zustim-
mung des FA (§ 168 S. 2, 3 AO) 

https://vimeo.com/676173810
https://vimeo.com/676173810
https://vimeo.com/676173810
https://vimeo.com/676173810
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Wie sich aus § 355 Abs. 1 S. 2 AO ergibt, kann der Steuerpflichtige gegen seine eigene 

Steueranmeldung Einspruch einlegen. 

BEISPIEL:  

Rainer Wittmann (W) ist selbständiger Vermögensberater. Als umsatzsteuerlicher 

Unternehmer gibt er die Umsatzsteuer-Voranmeldung für den August am 22.9.73 

ab. Die Zahllast beträgt 1.000 €. Nach Rücksprache mit einem Umsatzsteuer-

fachmann ist W der Ansicht, dass seine Umsätze umsatzsteuerfrei seien. Was kann 

W bezüglich der Voranmeldung August unternehmen? 

W hat die Möglichkeit, einen Änderungsantrag zu stellen. Nach § 164 Abs. 2 S. 2 
AO kann der Steuerpflichtige jederzeit die Änderung der Steuerfestsetzung 
beantragen. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist eine Steueranmeldung und 
steht nach § 168 S. 1 AO einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der 
Nachprüfung gleich. 

W kann auch einen Änderungsantrag gem. § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. a AO 
stellen (Antrag auf schlichte Änderung). Der Antrag ist innerhalb der 
Rechtsbehelfsfrist des § 355 Abs. 1 S. 2 AO, also innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Steueranmeldung zu stellen. 

W kann zudem Einspruch nach § 347 AO einlegen. Die Umsatzsteuer-
Voranmeldung ist eine Steueranmeldung und steht nach § 168 S. 1 AO einer 
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Der Einspruch ist 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Steueranmeldung einzulegen (§ 355 
Abs. 1 S. 2 AO). 

4. Verspätungszuschläge und Säumniszuschläge 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuer-Jahreserklärungen sind Steueran-
meldungen und damit Steuererklärungen (§ 150 Abs. 1 S. 3 AO). Werden diese nicht 
fristgemäß abgegeben, droht die Festsetzung eines Verspätungszuschlags.  

Säumniszuschläge fallen an, wenn die Umsatzsteuer nicht bis zum Fälligkeitstag entrich-
tet wird (§ 240 Abs. 1 S. 1 AO). Dabei ist § 240 Abs. 1 S. 3 AO zu beachten. Demzufolge 
tritt die Säumnis nicht ein, bevor die Steuer festgesetzt oder angemeldet worden ist. 

BEISPIEL:  

Rainer Wittmann (W) ist selbständiger Vermögensberater. Als umsatzsteuerlicher 

Unternehmer gibt er die Umsatzsteuer-Voranmeldung für den August am 22.9. 

ab. Die Zahllast beträgt 1.000 €. W überweist den Betrag von 1.000 € am 22.9.; 

der Betrag wird am 23.9. dem Konto der Finanzkasse gutgeschrieben. Mit Be-

scheid vom 6.10. setzt das zuständige Finanzamt einen Verspätungszuschlag von 

50 € fest. 

Verspätungszuschlag: Das Finanzamt konnte dem Grunde nach gem. § 152 

Abs. 8 AO einen Verspätungszuschlag festsetzen, wenn W seine Umsatzsteuer-

Voranmeldung August nicht fristgemäß abgegeben hat. W ist nach § 149 Abs. 1 

S. 1 AO i.V.m. § 18 Abs. 1 UStG verpflichtet, Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab-

zugeben. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist eine Steueranmeldung und damit 

eine Steuererklärung (vgl. § 150 Abs. 1 S. 3 AO). Sie ist nach § 18 Abs. 1 S. 1 UStG 

bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums abzugeben; das ist der 

10.9. W hat seine Voranmeldung August aber erst am 22.9. und damit nicht frist-

gemäß abgegeben. Auch hinsichtlich der Höhe des Verspätungszuschlags sind 

 

73 Zum Verspätungszuschlag und Säumniszuschlag s. unten Gliederungspunkt 4. 

KNOLL-VIDEO: 
Wirkung einer 
Steueranmeldung 

 

 

KNOLL-VIDEO: 
Verspätungszu-
schlag vs. Säum-
niszuschläge 
 

 

https://youtu.be/_YxKhJrSmJw
https://youtu.be/_YxKhJrSmJw
https://youtu.be/_YxKhJrSmJw
https://youtu.be/XNRCHAJicHU?si=TbXn4MHDY083SwWr
https://youtu.be/XNRCHAJicHU?si=TbXn4MHDY083SwWr
https://youtu.be/XNRCHAJicHU?si=TbXn4MHDY083SwWr
https://youtu.be/XNRCHAJicHU?si=TbXn4MHDY083SwWr
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keine Bedenken ersichtlich. Mit 50 € übersteigt der Verspätungszuschlag nicht die 

Grenzen des § 152 Abs. 8 S. 2, Abs. 10 AO. 

Säumniszuschläge fallen hingegen keine an: Zwar ist die Umsatzsteuer-

Vorauszahlung August gem. § 18 Abs. 1 S. 4 UStG am 10.9. fällig, so dass 

grundsätzlich ein Säumniszuschlag nach § 240 Abs. 1 S. 1 AO anfällt. Jedoch tritt 

nach § 240 Abs. 1 S. 3 AO eine Säumnis nicht ein, bevor die Steuer angemeldet 

worden ist. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung August wurde am 22.9. abgegeben, 

so dass bis zum diesem Tag eine Säumnis nicht eintritt. Die Gutschrift am 23.9. auf 

dem Konto der Finanzkasse führt zwar zu einer Säumnis von einem Tag. Nach 

§ 240 Abs. 3 S. 1 AO wird der Säumniszuschlag bei einer Säumnis bis zu drei 

Tagen jedoch nicht erhoben. 
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VI. VERTIEFUNG: REVERSE-CHARGE-VERFAHREN 

In diesem Vertiefungskapitel widmen wir uns dem Reverse-Charge-Verfahren. Hierbei 
lernen Sie die Sonderregelung des § 13b UStG kennen, wonach in bestimmten Fällen 
nicht der leistende Unternehmer Steuerschuldner ist, sondern der Leistungsempfänger. 

1. Systematik 

1.1 Grundsatz: Leistender Unternehmer ist Steuerschuldner 

Nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG ist Steuerschuldner in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
der leistende Unternehmer.  

BEISPIEL:  

Verkauft der Bäcker ein Brot für 3 € an den Kunden, schuldet der Bäcker als leis-
tender Unternehmer die daraus resultierende Umsatzsteuer.  

1.2 Wichtige Ausnahme: Reverse-Charge-Verfahren 

Mit § 13b UStG gibt es eine immer wichtiger werdende Regelung, nach der in bestimm-
ten Fällen nicht der leistende Unternehmer Steuerschuldner ist, sondern der Leistungs-
empfänger (sog. Reverse-Charge-Verfahren). 

BEISPIEL:  

Die französische Rechtsanwältin RA aus Frankreich berät den deutschen Unter-
nehmer U aus Augsburg. Der Ort der sonstigen Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) liegt 
nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG dort, wo der Leistungsempfänger, also U, sein Unter-
nehmen betreibt, demnach in Augsburg/Inland. Damit müsste die französische 
Rechtsanwältin RA den Umsatz eigentlich in Deutschland versteuern und sich mit 
der deutschen Finanzverwaltung auseinandersetzen. Aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung geht nun die Steuerschuld von RA auf den Leistungsempfän-
ger U über (§ 13b Abs. 1, Abs. 5 S. 1 UStG). Dieser schuldet nun als Leistungs-
empfänger die Umsatzsteuer. RA stellt nur eine Netto-Rechnung ohne Umsatz-
steuerausweis. U kann die von ihm nach § 13b UStG geschuldete Umsatzsteuer 
nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG als Vorsteuer abziehen. 
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Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG greift für sehr unterschiedliche 
Fälle, vgl. nur § 13b Abs. 1 UStG sowie die einzelnen Nummern in § 13b Abs. 2 UStG. In 
§ 13b Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 UStG steht die Steuervereinfachung im Vordergrund, bei 
den weiteren Nummern in § 13b Abs. 2 UStG geht es darum, Steuerausfälle zu vermeiden 
und Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen.  

1.2.1 Funktionsweise 

Der eigentliche Übergang der Steuerschuld vom leistenden Unternehmer auf den Leis-
tungsempfänger wird von § 13b Abs. 5 UStG angeordnet. Abs. 5 ist jedoch immer in 
Zusammenhang mit Abs. 1 bzw. Abs. 2 zu sehen, die auf den ersten Blick nur die Entste-
hung der Umsatzsteuer regeln. Der Gesetzgeber hätte das besser formulieren können. 
Mit anderen Worten: Abs. 5 einerseits und Abs. 1 bzw. Abs. 2 andererseits bilden eine 
einheitliche Regelung, die den Übergang der Steuerschuld in den dort genannten Fällen 
anordnen.  

Die Funktionsweise der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers soll an folgen-
dem Beispiel verdeutlicht werden: 

BEISPIEL:  

Bauunternehmerin Ruth Sobola aus München erstellt schlüsselfertige Immobilien 

für gewerbliche Abnehmer. Ihre Vorsteuerabzugsberechtigung liegt bei 100 %. Im 

Januar beauftragt sie Subunternehmer Konrad Doppelmayr, Schreiner-/Tischler-

meister aus Reutte/Österreich, mit dem Einbau der Treppen und Türen in ein in 

München belegenes Objekt. Doppelmayr stellt ihr 100.000 € netto in Rechnung. 

Wer schuldet die Umsatzsteuer?  

Kann Ruth Sobola die Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen? 

Es liegt ein Anwendungsfall des § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG vor (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 

UStG greift nicht, da die Bestimmung des § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG vorgeht).  

Das Reverse-charge-Verfahren (§ 13b UStG)

Beratung

RA U

Finanzamt

USt 

� �

VSt 
USt 

VIDEO 160:  
Das Reverse-
Charge-Verfahren 
(§ 13b UStG) 
 

 

https://vimeo.com/395165231
https://vimeo.com/395165231
https://vimeo.com/395165231
https://vimeo.com/395165231
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Der im Ausland ansässige (§ 13b Abs. 7 S. 1 UStG) Unternehmer Konrad Doppel-

mayr aus Reutte/Österreich erbringt eine im Inland steuerpflichtige Werklieferung 

an die Bauunternehmerin Ruth Sobola; der Einbau der Treppen und Türen ist eine 

Werklieferung (§ 3 A b s .  4 S. 1 UStG); der Ort der Werklieferung liegt gem. 

§ 3 Abs. 7 S. 1 UStG in München. Die BMGr beträgt 100.000 € (§ 10 Abs. 1 

S. 1 UStG). Die USt beläuft sich auf 19.000 €. Gem. § 13b Abs. 5 S. 1 UStG schul-

det Ruth Sobola diese von Konrad Doppelmayr ausgelöste USt iHv. 19.000 €. 

Ruth Sobola kann die USt in Höhe von 19.000 € als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 

S. 1 Nr. 4 UStG, auch ohne Rechnung mit gesondertem Steuerausweis, abziehen. 

 

Wie auch im obigen Beispiel (Beratung durch die französische Rechtsanwältin) steht auch 
hier die Steuervereinfachung im Vordergrund. Obwohl der Ort der Werklieferung in 
Deutschland liegt, muss sich der österreichische Unternehmer nicht mit dem deutschen 
Finanzamt auseinandersetzen (und umgekehrt das deutsche Finanzamt mit ihm auch 
nicht). Er muss sich in Deutschland umsatzsteuerlich nicht erfassen (registrieren) lassen 
und er muss keine Umsatzsteuererklärungen in Deutschland abgeben. Er stellt lediglich 
eine Netto-Rechnung, in der er auf den Übergang der Steuerschuld hinweisen sollte. Da-
mit ist er in Deutschland alle umsatzsteuerlichen Sorgen los.  

Und für die deutsche Unternehmerin Ruth Sobola besteht lediglich ein minimaler admi-
nistrativer Mehraufwand. Sie schuldet zwar die Umsatzsteuer im Reverse-Verfahren, hat 
aber gleichzeitig, also im selben Voranmeldungs-/Besteuerungszeitraum, den Vorsteu-
erabzug. Da sie zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist ihre Liquidität nicht belastet, 
sie muss nur in zwei Feldern in ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldung/Jahreserklärung die 
Umsatzsteuer und den Vorsteuerabzug berücksichtigen.  

1.2.2 Sinn und Zweck der einzelnen § 13b UStG-Fälle 

Die mit § 13b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1, Abs. 7 S. 1, 2 UStG getroffene Regelung 
dient der möglichst einfachen und vollständigen Erfassung bestimmter steuerpflichtiger 
Umsätze, die im Ausland ansässige Unternehmer im Inland erbringen. Vgl. hierzu die bei-
den vorstehenden Absätze. 

Im Stadium der Verwertung von Sicherungsgut ist der Sicherungsgeber häufig illiquide. 
Ohne die Regelung des § 13b Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 S. 1 UStG bestünde für den Fiskus das 

Funktionsweise des Reverse-Charge-Verfahrens

Konrad 
Doppelmayr

Ruth Sobola

Finanzamt

Einbau Treppen/Türen

100.000 € netto

USt VSt

VIDEO 161:  
Funktionsweise 
des Reverse-
Charge-Verfah-
rens  
 

 

https://vimeo.com/1011766127
https://vimeo.com/1011766127
https://vimeo.com/1011766127
https://vimeo.com/1011766127
https://vimeo.com/1011766127
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Risiko, dass einerseits der illiquide Sicherungsgeber, dem im Wege der Verrechnung sei-
ner offenen Verbindlichkeiten mit dem Anspruch auf Herausgabe des Verwertungserlö-
ses das Entgelt zufließt, die USt für die steuerpflichtige Lieferung nicht entrichtet und an-
dererseits der Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug aus der Abrechnung über den 
Verwertungsvorgang geltend machen kann. 

Hintergrund für die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
auch auf Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3, 
Abs. 5 S. 1 UStG), ist folgender: Früher konnte der Grundstückseigentümer, zumeist auf 
Veranlassung der kreditgebenden Bank, als Unternehmer zur Umsatzsteuer optieren, 
wenn er das Grundstück an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ver-
kaufte (§ 9 Abs. 1 UStG). Die kreditgebende Bank konnte den gesamten Bruttoverkaufs-
erlös (inkl. Umsatzsteuer) zur Tilgung der Forderung einsetzen. Die zu zahlende Umsatz-
steuer musste vom verkaufenden Unternehmer entrichtet werden. Der das Grundstück 
erwerbende Unternehmer war mit dem Verzicht auf die Steuerfreiheit des § 4 Nr. 9 
Buchst. a UStG einverstanden, da er die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer als Vor-
steuer nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG abziehen konnte. Die Bank hatte den eben genann-
ten Liquiditätsvorteil und oftmals war nur das Finanzamt Leidtragender dieser Transak-
tion, da aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Insolvenz des veräußernden Unter-
nehmens die Umsatzsteuerforderung nicht mehr zu realisieren war. Durch die Steuer-
schuldumkehr kann nur noch der Nettoverkaufserlös zur Schuldentilgung genutzt wer-
den. 

Auch für bestimmte Bauleistungen geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungs-
empfänger über, sofern dieser selbst Bauleistender ist (§ 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 S. 2 
UStG). Neben den zahlreichen Insolvenzen von Bauunternehmern wurde in der Baubran-
che ein erhöhtes Maß an Betrugsfällen gesehen, die mit der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers vermieden werden sollen. Eine ähnliche Regelung haben wir bei 
den Reinigungsleistungen. Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers findet 
auf die steuerpflichtige Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen (§ 13b Abs. 2 Nr. 8 
UStG) Anwendung, wenn der leistungsempfangende Unternehmer, selbst derartige Rei-
nigungsleistungen erbringt (§ 13b Abs. 5 S. 5 UStG). Ziel der Regelung ist auch hier, Um-
satzsteuerausfälle zu verhindern. 

§ 13b Abs. 2 Nr. 5, Abs. 5 S. 3 und 4 UStG erfasst zum einen den Übergang der Steuer-
schuld auf den Leistungsempfänger für Lieferungen von Gas, Elektrizität, Wärme und Kälte 
in den Fällen des § 3g UStG durch einen im Ausland ansässigen Unternehmer. Zum ande-
ren erfasst die Regelung die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz und von Elektrizität 
durch einen im Inland ansässigen Unternehmer.  

Es hat sich herausgestellt, dass Betrüger den innergemeinschaftlichen Handel mit Emis-
sionszertifikaten im großen Stil für Karussellgeschäfte genutzt haben. Den Mitgliedstaaten 
ist dadurch innerhalb kürzester Zeit ein Steuerschaden in Millionenhöhe entstanden. Des-
halb ist der Übergang der Schuldnerschaft auf den Leistungsempfänger auf den Handel 
mit Emissionszertifikaten anwendbar, wenn der Leistungsempfänger Unternehmer ist 
(§ 13b Abs. 2 Nr. 6, Abs. 5 S. 1 UStG). Mit Wirkung zum 1.1.2023 wurde die Regelung u.a. 
um Gas- und Elektrizitätszertifikate ergänzt. 

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers greift auch für steuerpflichtige Lie-
ferungen von Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen Abfallstoffen (§ 13b Abs. 2 
Nr. 7, Abs. 5 S. 1 UStG). Ziel ist, Umsatzsteuerausfälle zu verhindern, die vorher eingetre-
ten sind, weil bei diesen Leistungen nicht sichergestellt werden konnte, dass sie von den 
leistenden Unternehmern vollständig im allgemeinen Besteuerungsverfahren erfasst 
wurden, bzw. der Fiskus den Steueranspruch beim Leistenden realisieren konnte. Bei Lie-
ferungen von Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen Abfallstoffen wurde vielfach die 
Umsatzsteuer dem Leistungsempfänger in Rechnung gestellt. Der Leistungsempfänger 
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hat die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen, der leistende Un-
ternehmer hat aber die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt ab-
geführt. Die Finanzämter konnten – in den meisten Fällen wegen Zahlungsunfähigkeit 
des leistenden Unternehmers – den Umsatzsteueranspruch nicht mehr durchsetzen.  

Die Umsatzsteuer auf Lieferungen von Gold mit einem Feingehalt von mindestens 
325 Tausendstel, in Rohform oder als Halbzeug und von Goldplattierungen mit einem 
Goldfeingehalt von mindestens 325 Tausendstel wird nach § 13b Abs. 2 Nr. 9, Abs. 5 S. 1 
UStG ebenfalls vom Leistungsempfänger geschuldet. Ziel dieser Erweiterung ist es, Umsatz-
steuerbetrug zu verhindern. 

Die Steuerschuld geht nach § 13b Abs. 2 Nr. 10, Abs. 5 S. 1 UStG bei Lieferungen von 
Mobilfunkgeräten, von integrierten Schaltkreisen (landläufig auch Computerchips ge-
nannt), Tablet-Computer und Spielekonsolen unter bestimmten Voraussetzungen auf 
den Leistungsempfänger über. Hierdurch soll der Umsatzsteuerbetrug in diesem Bereich 
eingedämmt werden.  

Nach § 13b Abs. 2 Nr. 11, Abs. 5 S. 1 UStG ist das -Verfahren auch auf die Lieferungen 
der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände anzuwenden. Dort sind Metalle wie Se-
len, Silber, Gold, Platin, Kupfer, Aluminium etc. aufgeführt. Ziel dieser Regelung ist es, 
Umsatzsteuerbetrug zu verhindern. 

Nach § 13b Abs. 2 Nr. 12, Abs. 5 S. 6 UStG geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leis-
tungsempfänger für sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation über, 
sofern dieser ein Wiederverkäufer dieser Leistungsart ist. 

2. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

2.1 Regelung des § 13b Abs. 5 UStG 

§ 13b Abs. 5 UStG regelt, wer in den Fällen des § 13b Abs. 1 und Abs. 2 UStG die Steuer 
als Leistungsempfänger schuldet. Grundsätzlich sind das nur umsatzsteuerliche Unter-
nehmer, in bestimmten Fällen aber auch juristische Personen. Endverbraucher werden 
nicht erfasst. Der Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger wird also auf 
Personen beschränkt, die für umsatzsteuerliche Zwecke bereits beim Finanzamt regis-
triert sind und denen der Übergang der Steuerschuld zugemutet werden kann. 
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Steuerschuldner iSd. § 13b Abs. 5 S. 1 UStG sind auch: 

 Ärzte, 

 Kleinunternehmer iSv. § 19 UStG, 

 pauschalierende Land- und Forstwirte iSv. § 24 UStG, 

 Kommunen, 

 Banken und 

 Versicherungen. 

Die Steuerschuldnerschaft erstreckt sich sowohl auf Umsätze, die für das Unternehmen 
bezogen werden, als auch auf Umsätze, die für den nichtunternehmerischen Bereich des 
Unternehmers bestimmt sind (§ 13b Abs. 5 S. 7 UStG). 

BEISPIEL:  

Im Auftrag des Steuerberaters Laurin Klein aus Augsburg errichtet die bulgarische 

Bauunternehmerin Atanasova den Rohbau eines Einfamilienhauses, das Laurin 

Klein mit seiner Familie nach dem weiteren Ausbau beziehen wird. 

Die Werklieferung der bulgarischen Bauunternehmerin Atanasova wird im Inland 
ausgeführt (§ 3 Abs. 7 S. 1 UStG) und unterliegt daher der Umsatzbesteuerung in 
Deutschland. Gem. § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1 Halbsatz 1, S. 7 UStG schuldet 
StB Klein die USt iHv. 19 %, die auf die Netto-Werklohnvergütung anfällt. Er hat die 
Steuerschuld in seiner USt-Voranmeldung zu deklarieren und abzuführen. Ein Vor-
steuerabzug nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG scheidet aus, weil kein Bezug für das 
Unternehmen des Leistungsempfängers vorliegt. 

Umkehr der Steuerschuld nach § 13b UStG 

Wer schuldet als 
Leistungsempfänger die 

USt?

Unternehmer

Unternehmer 

bestimmter 

Branchen

Juristische Personen

VIDEO 162:  
Wer schuldet als 
Leistungsempfän-
ger die USt? 
 

 

https://vimeo.com/1011767499
https://vimeo.com/1011767499
https://vimeo.com/1011767499
https://vimeo.com/1011767499
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2.2 Vereinfachungsregelungen und Ausnahmen 

Zu beachten ist, dass es im Rahmen des § 13b UStG Vereinfachungsregelungen (z.B. 
§ 30a UStDV für unfreie Versendungen) und Ausnahmen (§ 13b Abs. 6 UStG, z.B. für Per-
sonenbeförderungen, Messen, Ausstellungen und Kongresse sowie Restaurationsleis-
tungen an Bord von Schiffen, Flugzeugen und der Bahn) gibt. 

3. Bemessungsgrundlage und Steuerberechnung 

Auch hier ist das Entgelt nach § 10 Abs. 1 UStG Bemessungsgrundlage. Da jedoch die 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht, übersendet der leistende Unter-
nehmer nur eine Netto-Rechnung ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis (vgl. § 14a 
Abs. 5 S. 2 UStG). Daher ist auch dieser Netto-Betrag Bemessungsgrundlage für die 
§ 13b UStG-Steuer. Es handelt sich damit um eine von drei Ausnahmen vom Grundsatz, 
dass die Umsatzsteuer aus dem Brutto-Betrag herauszurechnen ist.  

Das folgende Schaubild fasst den Grundsatz und die drei Ausnahmen noch einmal gra-
fisch zusammen.  

RC-Verfahren / nichtunternehmerischer Bereich

Atanasova
StB 

Laurin Klein

Finanzamt

Rohbau EFH

USt VSt

�

VIDEO 163:  
Reverse-Charge-
Verfahren / nicht-
unternehmeri-
scher Bereich 
 

 

https://vimeo.com/1011769132
https://vimeo.com/1011769132
https://vimeo.com/1011769132
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Der Leistungsempfänger hat bei der Steuerberechnung den Steuersatz zugrunde zu le-
gen, der sich für den maßgeblichen Umsatz nach § 12 UStG ergibt, also 19 % oder 7 %. 
Greift der Nullsteuersatz für PV-Anlagen (§ 12 Abs. 3 UStG), kommt es mangels Steuer-
schuld nicht zu einem Übergang nach § 13b UStG.  

BEISPIEL:  

Auf dem Dach eines von Julia Dallmayr steuerfrei vermieteten Wohngebäudes in 

Augsburg wird von einem österreichischen Installationsbetrieb eine Photovoltaik-

Anlage installiert. Insgesamt wurden Solarmodule mit einer Bruttoleistung von 

20 Kilowatt (peak) montiert und auch ein entsprechend dimensionierter Batterie-

speicher installiert. 

Die Installation einer PV-Anlage samt Batteriespeicher stellt eine Werklieferung 
(§ 3 Abs. 4 UStG) mit Ort in Augsburg (§ 3 Abs. 7 S. 1 UStG) dar. Die im Inland 
steuerbare (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und auch steuerpflichtige Werklieferung eines 
ausländischen Unternehmers führt grundsätzlich zum Übergang der Steuerschuld 
nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1, Abs. 7 S. 1 UStG. 

Der Steuersatz beträgt nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG jedoch 0 % (Nullsteuersatz), 
so dass es mangels Steuerschuld zu keinem Übergang dieser nach § 13b UStG 
kommen kann. Der Steuersatz von 0 % ist anwendbar, da es sich bei der Installa-
tion der PV-Anlage um eine (Werk-)Lieferung von Solarmodulen an den Betreiber 
einer PV-Anlage handelt. Der Batteriespeicher wird ebenfalls vom Nullsteuersatz 
erfasst.  

Die Umsatzsteuer und das Zivilrecht III

Bemessungsgrundlage

Ausnahmen

- zivilrechtlich wirksame 

Nettopreisvereinbarung

- innergemeinschaftlicher 

Erwerb (§ 1a UStG)

- Leistungsempfänger als 

Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Grundsatz

Entgelt ist alles, was den Wert 

der Gegenleistung bildet, die der 

leistende Unternehmer … für die 

Leistung erhält oder erhalten soll, 

…, jedoch abzüglich der für diese 

Leistung gesetzlich geschuldeten 

Umsatzsteuer.

(§ 10 Abs. 1 UStG).

VIDEO 045:  
Die Umsatzsteuer 
und das Zivilrecht 
III 
 

 

https://vimeo.com/401576620
https://vimeo.com/401576620
https://vimeo.com/401576620
https://vimeo.com/401576620
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4. Steuerentstehung 

§ 13b Abs. 1 UStG bestimmt, dass für nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland steuerpflichtige 
sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers die 
Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraumes entsteht, in dem die Leistungen ausge-
führt worden sind; auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung kommt es in den Fällen des 
§ 13b Abs. 1 UStG nicht an. 

 Beispiel: 

Eine in Italien ansässige Steuerkanzlei erbringt im August Beratungsleistungen an ein 

Unternehmen in Deutschland. Die italienische Kanzlei rechnet am 31.10. über ihre Be-

ratungsleistungen ab. 

Die Leistung der italienischen Steuerkanzlei wird nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG im Inland 

ausgeführt, da der Leistungsempfänger dort sein Unternehmen betreibt. Nach § 13b 

Abs. 1, Abs. 5 S. 1 UStG geht die Steuerschuld auf das deutsche Unternehmen über. 

Die § 13b UStG-Steuer entsteht mit Ablauf des Monats August. 

Die Steuer für die in § 13b Abs. 2 UStG bezeichneten Umsätze entsteht – wie auch beim 
innergemeinschaftlichen Erwerb (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG) – mit Ausstellung der Rech-
nung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalen-
dermonats (§ 13b Abs. 2 UStG). In der Praxis wird an die Stelle des Zeitpunkts der Rech-
nungsausstellung in aller Regel ihr Eingang beim Rechnungsempfänger treten. 

 Beispiel 1: 

Der in Belgien ansässige Unternehmer Anno Rainer erbringt am 26.11. eine im Inland 

steuerbare und stpfl. Werklieferung (§ 3 Abs. 4 UStG) gegenüber dem in München an-

sässigen deutschen Unternehmer Carsten Wick. Anno Rainer stellt die Rechnung noch 

im November. 

Carsten Wick hat die Steuer noch im November anzumelden (§ 13b Abs. 2 UStG). 

Reverse-Charge-Verfahren / PV-Anlage

Installations-
betrieb

Vermieterin 
Julia Dallmayr

Finanzamt

Solarmodule / Speicher

USt

VIDEO 164:  
Reverse-Charge-
Verfahren / PV-An-
lage 
 

 

https://vimeo.com/1011770549
https://vimeo.com/1011770549
https://vimeo.com/1011770549
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 Beispiel 2: 

Wie vorheriges Beispiel, nur dass Anno Rainer die Rechnung erst im Februar des Folgejah-

res stellt. 

Carsten Wick hat die Steuer für den VAZ Dezember anzumelden, da die Steuer gem. 

§ 13b Abs. 2 UStG spätestens mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden 

Kalendermonats entsteht. 

Darüber hinaus gibt es Regelungen zur Entstehung der Steuer bei sog. Dauerleistungen 
(§ 13b Abs. 3 UStG) sowie bei Anzahlungen (§ 13b Abs. 4 S. 2 UStG). 

5. Rechnungserteilung 

Wird über einen Umsatz abgerechnet, für den der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer 
schuldet, muss folgender Hinweis auf der Rechnung enthalten sein, dass die Steuer-
schuld auf den Leistungsempfänger übergeht: „Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers“ (§ 14a Abs. 1 S. 1, Abs. 5 UStG). Als Alternative zur Angabe „Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers“ kommen Formulierungen in Betracht, die in ande-
ren Amtssprachen für diesen Begriff verwendet werden (z.B. „Reverse charge“74). 

Fehlt der Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“, hat dies nicht zur 
Folge, dass die Steuerschuldnerschaft beim leistenden Unternehmer verbleibt. Auch bei 
einer Abrechnung über eine Leistung iSd. § 13b Abs. 1, Abs. 2 UStG ohne den Hinweis 
auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers geht die Steuerschuld bei Vor-
liegen der übrigen Voraussetzungen auf den Leistungsempfänger über75. 

Wird entgegen der Verpflichtung in § 14a Abs. 1, Abs. 5 UStG überhaupt keine Rech-
nung erstellt, so berührt dies weder den Übergang der Steuerschuldnerschaft noch den 
Vorsteuerabzug. Nach der Bestimmung des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG bleibt der Vor-
steuerabzug dem Leistungsempfänger erhalten, da diese Norm den Vorsteuerabzug 
nicht vom Vorliegen einer Rechnung abhängig macht. 

 

 

74 Abschn. 14a.1 Abs. 6 UStAE 
75 Abschn. 13b.14 Abs. 1 S. 4 UStAE 

Reverse-Charge-Verfahren: Rechnungserteilung

U1 U2

Ordnungsgemäße 
Rechnung mit USt-Ausweis 

Steuerschuldner

U1
U2

Rechnung ohne USt-
Ausweis, Hinweis 

„Steuerschuldnerschaft des 

Leistungsempfängers“
Steuerschuldner

„Normalfall“: kein Reverse-Charge-Verfahren

„Ausnahmefall“: Reverse-Charge-Verfahren

Finanzamt

VSt nur 

mit RE

VSt auch 

ohne RE

VIDEO 165:  
Reverse-Charge-
Verfahren / Rech-
nungserteilung 
 

 

https://vimeo.com/1011773012
https://vimeo.com/1011773012
https://vimeo.com/1011773012
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 Beispiel: 

Die in Bend (Oregon, USA) ansässige IT-Dienstleisterin Annette Lucksinger richtet die 

Website der Immobilienmaklerin Kiral Özdemir aus Augsburg neu ein. Sie vereinbaren 

einen Pauschalpreis von 4.000 US-Dollar. Die Website wird im August fertiggestellt 

und geht im selben Monat online. Eine Rechnung wird nicht erteilt. Der vom Bundes-

ministerium der Finanzen veröffentlichte Durchschnittskurs (vgl. § 16 Abs. 6 UStG) be-

trägt für 1 Euro im Monat August 1,0844 US-Dollar und im Monat September 

1,1012 US-Dollar. 

Die Leistung der US-amerikanischen IT-Dienstleisterin wird nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG 

in Augsburg (Inland) ausgeführt, da die Leistungsempfängerin Kiral Özdemir dort ihr 

Unternehmen betreibt. Nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1 UStG geht die Steuer-

schuld in Höhe von (4.000 US-Dollar / 1,1012 = 3.632,40 € x 19 % =) 690,16 € auf die 

Leistungsempfängerin Kiral Özdemir über. Maßgebend ist der Durchschnittskurs für 

den Monat September, da die § 13b UStG-Steuer mangels Rechnungsstellung mit Ab-

lauf des der Leistung (August) folgenden Kalendermonats (September) entsteht (§ 13b 

Abs. 2 Nr. 1 UStG). Im selben VAZ September kann Kiral Özdemir die USt in Höhe von 

690,16 € als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG abziehen. Einer Rechnung 

bedarf es – anders als in den Fällen des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG – für den Vorsteu-

erabzug nicht. 

Weist der leistende Unternehmer entgegen § 14a Abs. 5 S. 2 UStG in seiner Rechnung 
dennoch die USt gesondert aus, schuldet er diese Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG76. 

 Beispiel: 

Die in Bozen (Südtirol/Italien) ansässige Steuerkanzlei Dr. Bach berät das Vermes-

sungsbüro Frank Royne aus Friedberg bei Augsburg. Die Rechnung der Südtiroler 

Steuerkanzlei lautet über 5.000 € und weist 19 % Umsatzsteuer, also 950 €, gesondert 

aus. 

Die Leistung der Südtiroler Steuerkanzlei wird nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG in Friedberg 

(Inland) ausgeführt, da der Leistungsempfänger Frank Royne dort sein Unternehmen 

betreibt. Nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 S. 1 UStG geht die Steuerschuld auf Frank Royne 

in Höhe von (5.000 € x 19 % =) 950 € über. Frank Royne kann die Umsatzsteuer in Höhe 

von 950 € nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG als Vorsteuer abziehen. 

Da die Steuerkanzlei unrichtigerweise Umsatzsteuer in der Rechnung gesondert aus-

gewiesen hat, schuldet sie diese Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG77. Sie kann diese Steuer 

nach § 14c Abs. 1 S. 2 UStG unter bestimmten Voraussetzungen78 wieder berichtigen.  

Durch § 33 S. 3 UStDV soll die Vereinfachungsregelung für Rechnungen über Kleinbeträge 
bei Leistungen iSd. § 13b UStG ausgeschlossen werden. Dies ist notwendig, weil diese 
Rechnungen nicht alle im Zusammenhang mit einer Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers erforderlichen Angaben (Benennung des Leistungsempfängers, Hinweis auf 
die Steuerschuldnerschaft) enthalten. Es muss daher auch bei Umsätzen mit Entgelten bis 
250 € eine normale Rechnung (nach § 14a Abs. 5 UStG ohne gesonderten Ausweis der 
USt, aber mit Hinweis auf die Übernahme der Steuerschuldnerschaft) ausgestellt werden. 

 

76 Abschn. 13b.14 Abs. 1 S. 5 UStAE 
77 Abschn. 13b.14 Abs. 1 S. 5 UStAE 
78 Abschn. 14c.1 Abs. 5 ff. UStAE 
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6. Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers 

§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG ermöglicht dem Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug für 
die Steuer, die er als Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. Für den Vor-
steuerabzug nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG ist – anders als in den Fällen des § 15 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 UStG – keine Rechnung erforderlich. Es genügt, dass die Umsatzsteuer nach 
§ 13b Abs. 5 UStG geschuldet wird. Folglich wirken sich auch Mängel in einer Rechnung 
weder auf den Übergang der Steuerschuld noch auf den Vorsteuerabzug aus. 

 Beispiel:  

s. oben unter 5. das Beispiel Annette Lucksinger – Kiral Özdemir  

Der Leistungsempfänger ist nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG zum Vorsteuerabzug nur be-
rechtigt, wenn die Leistungen iSd. § 13b Abs. 1, 2 UStG für sein Unternehmen ausgeführt 
worden sind. Wie oben unter Gliederungspunkt 2.1 erläutert, geht die Steuerschuld auf die 
in § 13b Abs. 5 S. 1 – 5 UStG genannten Leistungsempfänger auch dann über, wenn sie die 
Leistungen für ihren nichtunternehmerischen Bereich in Anspruch nehmen (§ 13b Abs. 5 
S. 7 UStG). Die für diese Eingangsleistungen geschuldete Umsatzsteuer kann nicht als Vor-
steuer abgezogen werden. Ebenso wie bei anderen Leistungsbezügen kann der Leistungs-
empfänger die von ihm nach § 13b Abs. 5 S. 1– 5 UStG geschuldete Umsatzsteuer nur dann 
als Vorsteuer abziehen, 

 wenn die Leistungen für seinen unternehmerischen Bereich bestimmt sind und 

 nicht Ausgangsumsätzen zuzuordnen sind, die nach § 15 Abs. 2 UStG den Vorsteuer-

abzug ausschließen. 

7. Betroffene Eingangsumsätze im Einzelnen (Auswahl) – § 13b 
Abs. 1, Abs. 2 UStG 

Im Folgenden werden nur die wichtigsten Eingangsumsätze dargestellt, bei denen die 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht. Eine vollständige Darstellung des – 
im Übrigen immer länger werdenden – Katalogs des § 13b Abs. 1, 2 UStG würde den 
Rahmen dieser Einführung in das Umsatzsteuerrecht sprengen. Oben unter Gliederungs-
punkt 1.2.2 wurde jedoch auf den Sinn und Zweck sämtlicher § 13b UStG-Fälle einge-
gangen, so dass Sie dort den vollständigen Anwendungsbereich des § 13b UStG ersehen 
können. 

7.1 Leistungen von ausländischen Unternehmern 

7.1.1 Sonstige Leistungen iSv. § 3a Abs. 2 UStG eines Unternehmers 
aus dem EU-Ausland (§ 13b Abs. 1 UStG) 

§ 13b UStG regelt zum einen die Fälle, in denen die Steuerschuldnerschaft auf den Leis-
tungsempfänger übergeht, und zum anderen den Zeitpunkt der Steuerentstehung in 
den Fällen, in denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist. 

Von § 13b Abs. 1 UStG werden alle sonstigen Leistungen erfasst, die unter die Regelung 
des § 3a Abs. 2 UStG fallen, im Inland steuerpflichtig sind und von einem im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer nach § 13b Abs. 7 S. 2 UStG erbracht wer-
den. 

§ 13b Abs. 1 UStG bestimmt, dass für diese sonstigen Leistungen die Steuer mit Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums entsteht, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. 
Auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung kommt es in den Fällen des § 13b Abs. 1 UStG 
nicht an. S. oben unter Gliederungspunkt 4., dort auch mit einem Beispiel. 
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7.1.2 Werklieferungen und sonstige Leistungen eines im Ausland an-
sässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG) 

Werklieferungen sind nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 4 S. 1 UStG solche Lieferge-
schäfte, bei denen der leistende Unternehmer die Bearbeitung oder Verarbeitung eines 
Gegenstands übernommen hat und hierbei Stoffe verwendet, die er selbst beschafft, 
wenn es sich bei den Stoffen nicht nur um Zutaten oder sonstige Nebensachen handelt. 
Wesentliche Anwendungsfälle in der Praxis sind die Bau- und Montageleistungen von 
Bauunternehmen und Handwerksbetrieben.  

 Beispiel: 

Der kroatische Bauunternehmer Branislav Olić errichtet auf dem Betriebsgrundstück 

des NWB Verlags, Herne, den Rohbau eines neues Verlagsgebäudes für 1 Mio. €. 

Der NWB Verlag ist als Leistungsempfänger der im Inland (§ 3 Abs. 7 S. 1 UStG) aus-

geführten Werklieferung (§ 3 Abs. 4 S 1 UStG) Schuldner der Umsatzsteuer in Höhe 

von (1 Mio. € x 19 % =) 190.000 €, § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1, Abs. 7 S. 1 UStG.  

Die USt iHv. 190.000 € kann der NWB Verlag nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG als Vor-

steuer abziehen. 

 

Ferner unterfallen alle sonstigen Leistungen iSd. § 3 Abs. 9 UStG der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, deren Ort im Inland ge-
legen ist und die nicht unter § 13b Abs. 1 UStG fallen. Damit werden im Ergebnis alle 
sonstigen Leistungen von im Drittland ansässigen Unternehmern erfasst (s. unten Bei-
spiel 1) sowie diejenigen sonstigen Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet an-
sässigen Unternehmern, für die eine besondere Ortsbestimmung greift (s. unten Bei-
spiel 2). 

 Beispiel 1: 

Eine in der Schweiz ansässige Steuerkanzlei erbringt im August Beratungsleistungen 

an ein deutsches Unternehmen. Die schweizerische Kanzlei rechnet am 31.10. über 

ihre Beratungsleistungen ab. 

Die Leistung der schweizerischen Steuerkanzlei wird nach § 3a Abs. 2 S. 1 UStG im In-

land ausgeführt, da der Leistungsempfänger dort sein Unternehmen betreibt. Da es 

sich bei der schweizerischen Steuerkanzlei nicht um ein Unternehmen handelt, das im 

RC-Verfahren / Werklieferung Unternehmer Ausland

Bauunternehmer

Finanzamt

Rohbau Verlagsgebäude

USt

1 Mio. €
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VIDEO 166:  
Reverse-Charge-
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Werklieferung ei-
nes im Ausland 
ansässigen Unter-
nehmers 
 

 

https://vimeo.com/1011774379
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übrigen Gemeinschaftsgebiet (= EU-Ausland) ansässig ist, greift § 13b Abs. 1 UStG 

nicht. Jedoch ist § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG anwendbar, so dass nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, 

Abs. 5 S. 1 UStG die Steuerschuld auf das deutsche Unternehmen übergeht. Die Steuer 

entsteht mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausfüh-

rung der Leistung folgenden Kalendermonats. Folglich entsteht die § 13b UStG-Steuer 

mit Ablauf des Monats September. 

 Beispiel 2: 

Der in Frankreich ansässige Architekt F plant für den in Stuttgart ansässigen Unterneh-

mer U die Errichtung eines Gebäudes in München. 

Der im Ausland ansässige Unternehmer F erbringt im Inland steuerpflichtige Leistun-

gen an U (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG). Die USt für diese Leistung schuldet der Leistungs-

empfänger U (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1 UStG). 

7.2 Lieferungen von Grundstücken 

Verkauft ein umsatzsteuerlicher Unternehmer ein Grundstück, liegt eine sog. Grund-
stückslieferung von. Das ist auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig, da man im 
allgemeinen Sprachgebrauch nur dann von Lieferungen spricht, wenn es um bewegliche 
Sachen geht. Im Umsatzsteuerrecht liegt nach § 3 Abs. 1 UStG dann eine Lieferung vor, 
wenn die Verfügungsmacht an einem Gegenstand verschafft wird. Gegenstände können 
beweglich, aber auch unbeweglich seien. Damit können auch Grundstücke geliefert wer-
den. Zum „Beweis“, dass es die Grundstückslieferung wirklich gibt, s. § 9 Abs. 3 S. 1 UStG: 
„bei Lieferungen von Grundstücken“  

Die Lieferung von Grundstücken ist nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei, da 
sie der Grunderwerbsteuer unterliegt (§ 1 Abs. 1 Nr.1, 2 GrEStG).  

Nach § 9 Abs. 1 UStG kann der Unternehmer auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 
Buchst. a UStG verzichten, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen erbracht wird. Der Verzicht muss im notariell zu beurkundenden Vertrag 
erklärt werden (§ 9 Abs. 3 S. 2 UStG) 

Wird auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG zulässigerweise verzichtet, 
kommt es automatisch zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsemp-
fänger nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG. 

 Beispiel: 

Der Baumaschinenverleih Bernadette Buckler OHG verkauft ein unbebautes Grund-

stück an die Steuerberaterin Karin Hofstetter, die auf dem Grundstück ein Kanzleige-

bäude errichten will. In der Notarurkunde wird auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 

Buchst. a UStG verzichtet. Der Kaufpreis beträgt 500.000 €. Besitz, Nutzen und Lasten 

gehen sofort auf die Erwerberin über. 

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist wirksam. Die Vo-

raussetzungen des § 9 Abs. 1 UStG sind erfüllt: die erwerbende Steuerberaterin ist um-

satzsteuerliche Unternehmerin iSv. § 2 Abs. 1 UStG und verwendet das Grundstück für 

ihr Unternehmen. Die Form des § 9 Abs. 3 S. 2 UStG wurde eingehalten, so dass die 

Option nach § 9 UStG wirksam ist. 

Die Steuerschuld iHv. (500.000 € x 19 % =) 95.000 € geht damit nach § 13b Abs. 2 

Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG auf die Steuerberaterin als Leistungsempfängerin über. Die 

Steuerberaterin kann die von ihr geschuldete USt iHv. 95.000 € nach § 15 Abs. 1 S. 1 

Nr. 4 UStG als Vorsteuer abziehen. 
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7.3 Bestimmte Bauleistungen 

Nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG geht auch bei Werklieferungen und sonstigen Leistungen, 
die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen (kurz: Bauleistungen) die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungs-
empfänger über, wenn er Unternehmer ist und selbst Bauleistungen erbringt (§ 13b 
Abs. 5 S. 2 UStG). Während es bei den anderen § 13b UStG-Anwendungsfällen genügt, 
dass zwei Voraussetzungen (§ 13b Abs. 1, Abs. 2 UStG einerseits und Eigenschaft als Un-
ternehmer bzw. juristische Person nach § 13b Abs. 5 S. 1 UStG andererseits) vorliegen, 
kommt bei den Bauleistungen nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG (und auch bei den Reini-
gungsleistungen nach § 13b Abs 2 Nr. 8 UStG) eine weitere, dritte Voraussetzung hinzu: 
es muss sich um einen Unternehmer handeln, der selbst nachhaltig Bauleistungen er-
bringt (§ 13b Abs. 5 S. 2 UStG).  

 Beispiel: 

Das Bauunternehmen Hannes Steiner aus Bad Wörishofen ist Mitte Oktober mit dem 

Bau eines Kanzleigebäudes für Steuerberater Levin Lillard zu einem Festpreis von 

500.000 € netto zzgl. Umsatzsteuer beauftragt worden. Da das Bauunternehmen Hannes 

Steiner sehr stark ausgelastet ist, beauftragt es als Subunternehmer das Bauunter-

nehmen Thomas Karl aus Kaufbeuren mit der Erstellung des Rohbaus, der Ende De-

zember fertig gestellt ist. Bauunternehmer Hannes Steiner legt dem Bauunternehmen 

Thomas Karl eine Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 S. 2 Halbs. 2 UStG vor. 

Am 8.1. erhält das Bauunternehmen Hannes Steiner vom Bauunternehmen Thomas 

Karl für die Erstellung des Rohbaus eine Rechnung über 200.000 € netto. Nach Fertig-

stellung und Abnahme des Kanzleigebäudes im August stellt Bauunternehmer Hannes 

Steiner im September eine Rechnung über 500.000 € zzgl. 95.000 € Umsatzsteuer an 

Steuerberater Levin Lillard. 

Bauunternehmer Thomas Karl erbringt eine im Inland (§ 3 Abs. 7 S. 1 UStG) steuerpflich-

tige Werklieferung, § 3 Abs. 4 UStG. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) beträgt 200.000 €, die 

USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) 38.000 €. Da Bauunternehmer Hannes Steiner selbst nach-

haltig Bauleistungen erbringt (vgl. die vorgelegte Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b 

Grundstückslieferung: Steuerbefreiung / Verzicht

Baumaschinen-
verleih

Finanzamt

Grundstück

USt

500.000 € + Option

VSt

Steuerberaterin

❚ § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG
❚ steuerpflichtig

VIDEO 167:  
Grundstücksliefe-
rung: Steuerbe-
freiung / Verzicht 
 

 

https://vimeo.com/1011776332
https://vimeo.com/1011776332
https://vimeo.com/1011776332
https://vimeo.com/1011776332
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Abs. 5 S. 2 Halbs. 2 UStG), schuldet er als Leistungsempfänger die USt iHv. 38.000 € 

(§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG, § 13b Abs. 5 S. 2 UStG). Die Steuer entsteht mit Ausstellung 

der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden 

Kalendermonats (§ 13b Abs. 2 UStG), also mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums 

(VAZ) Januar. Bauunternehmer Hannes Steiner kann mit Ablauf desselben VAZ die USt 

iHv. 38.000 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG). 

Bei der Leistung von Bauunternehmer Hannes Steiner an Steuerberater Levin Lillard 

kommt es hingegen nicht zu einem Übergang der Steuerschuld auf den Steuerberater. 

Es wurden zwar Bauleistungen iSv. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG erbracht und der Steuerbe-

rater ist auch Unternehmer, aber er ist kein Unternehmer, die selbst (nachhaltig) Bauleis-

tungen erbringt /vgl. § 13b Abs. 5 S. 2 UStG). Daher schuldet Bauunternehmer Hannes 

Steiner bei einer BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) von 500.000 € die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 

19 %) in Höhe von 95.000 € mit Ablauf des VAZ August. Da die Rechnung erst im Sep-

tember erteilt wird, kann Steuerberater Levin Lillard die 95.000 € erst im VAZ September 

als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG abziehen. 

 

Reverse-Charge-Verfahren / Bauleistungen

Finanzamt

Bauunter-
nehmer

StB
Kanzlei

f. EUR 500.000

Beratung
Subunternehmer

Rohbau

f. EUR 200.000

VIDEO 168:  
Reverse-Charge-
Verfahren / Bau-
leistungen 
 

 

https://vimeo.com/1011778081
https://vimeo.com/1011778081
https://vimeo.com/1011778081
https://vimeo.com/1011778081
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Hinweis: § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG ist nachrangig gegenüber § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG. Des-
halb findet in den Fällen der Erbringung von Bauleistungen durch einen ausländischen 
Unternehmer (Drittland oder EU) nach § 13b Abs. 5 S. 1 UStG die Regelung des § 13b 
Abs. 2 Nr. 1 UStG Anwendung. Die besonderen weiteren Voraussetzungen des § 13b 
Abs. 5 S. 2 UStG, die für Bauleistungen nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG gelten, greifen da-
mit in diesen Fällen nicht. 

Definition der Bauleistungen: Unter § 13b Abs. 2 Nr. 4 S. 1 UStG fallen Werklieferungen 
und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung 
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Als Faustregel kann gelten: Bauleistungen sind 
grundsätzlich sämtliche Leistungen, die sich unmittelbar auf die Substanz eines Bauwerks 
auswirken, d.h. es muss eine Substanzerweiterung, -verbesserung, -beseitigung oder 
-erhaltung bewirkt werden. Nicht unter die Regelung fallen jedoch nach § 13b Abs. 2 
Nr. 4 S. 1 UStG Planungs- und Überwachungsleistungen. 

Haben der leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger für einen an ihn erbrach-
ten Umsatz § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG angewandt, obwohl dies nach Art der Umsätze unter 
Anlegung objektiver Voraussetzungen nicht zutreffend war, gilt der Leistungsempfänger 
dennoch als Steuerschuldner (§ 13b Abs. 5 S. 8 UStG; Vereinfachungsregelung). Voraus-
setzung ist, dass durch diese Handhabung keine Steuerausfälle entstehen. Dies gilt dann 
als erfüllt, wenn der Umsatz vom Leistungsempfänger in zutreffender Höhe versteuert wird.  
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VII. VERTIEFUNG: UMSATZSTEUER IM EU-BINNENMARKT 

In diesem vertiefenden Kapitel sehen wir uns die Umsatzbesteuerung im EU-Binnen-
markt genau an. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Tatbestands-Duo des in-
nergemeinschaftlichen Erwerbs (§ 1a UStG) und der innergemeinschaftlichen Lieferung 
(§ 6a UStG). Daneben widmen wir uns dem innergemeinschaftlichen Verbringen von 
Gegenständen, dem innergemeinschaftliche Reihengeschäft und – in aller Kürze – dem 
innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft (§ 25b UStG). 

1. Der Europäische Binnenmarkt 

Der Europäische Binnenmarkt ist der gemeinsame Binnenmarkt der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, der seit dem 1.1.1993 existiert. Nach Art. 26 Abs. 2 AEUV umfasst 
der Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Warenverkehr von 
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen gewährleis-
tet ist. Grenzkontrollen kommen damit für innergemeinschaftliche Lieferungen nicht 
mehr in Betracht. Zölle und Einfuhrumsatzsteuer werden nur noch auf Warenbewegun-
gen aus dem Drittlandsgebiet erhoben. 

 

2. System der Umsatzbesteuerung im Binnenmarkt 

Mit Wegfall der Grenzen innerhalb Europas zum 1.1.1993 musste sich der Gesetzgeber 
für innereuropäische Umsätze ein neues Konzept erarbeiten. Dies vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass die Umsatzsteuersätze in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten stark variie-
ren. Hier die wichtigsten Eckpunkte79: 

2.1 Lieferungen 

Für den exportierenden Unternehmer ist die Lieferung vom EU-Exportstaat in einen an-
deren EU-Importstaat als sog. innergemeinschaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei (§ 4 
Nr. 1 Buchst. b UStG i.V.m. § 6a UStG), aber nur, wenn er an einen umsatzsteuerlichen 
Unternehmer liefert. Dieser erwerbende Unternehmer im EU-Importstaat schleust die 

 

79 Lippross, Umsatzsteuer, 25. Auflage, 2022, S. 1520 f. 

VIDEO 300:  
Der Europäische 
Binnenmarkt  
 

 

https://vimeo.com/676174992
https://vimeo.com/676174992
https://vimeo.com/676174992
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nun nicht mit Umsatzsteuer belastete Ware mit der Besteuerung seines sog. innerge-
meinschaftlichen Erwerbs (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG i.V.m. § 1a UStG) auf das inländische 
Umsatzsteuerniveau hinauf. Mit diesem gesetzgeberischen Konzept wird dem Bestim-
mungslandprinzip Rechnung getragen.  

Innergemeinschaftliche Lieferungen an Privatpersonen werden grundsätzlich nach dem 
Ursprungslandprinzip vom Lieferer mit der Umsatzsteuer des Ursprungslandes versteu-
ert. In den Fällen des sog. Fernverkaufs (§ 3c UStG) verlagert sich der Ort in das Bestim-
mungsland. 

Beim Erwerb neuer Fahrzeuge wird durch Sonderregelungen sichergestellt, dass die Be-
steuerung stets im Bestimmungsland erfolgt. Sonderregelungen gibt es auch für ver-
brauchsteuerpflichtige Waren. 

2.2 Dienstleistungen 

Für innergemeinschaftliche Dienstleistungen an Unternehmer (und gleichgestellte juris-
tische Personen mit USt-IdNr.) – sog. B2B-Umsätze – wird der Ort der Dienstleistung in 
den anderen Mitgliedstaat verlagert (§ 3a Abs. 2 UStG). Dort schuldet der Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer (Art. 196 MwStSystRL); im umgekehrten Fall geht die Steuer-
schuld nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 S. 1 UStG auf den inländischen Leistungsempfänger 
über (s. oben ausführlich Kapitel VI – Reverse Charge-Verfahren). 

Innergemeinschaftliche sonstige Leistungen an Privatpersonen – sog. B2C-Umsätze – 
werden grundsätzlich nach dem Ursprungslandprinzip am Sitzort des leistenden Unter-
nehmers besteuert (§ 3a Abs. 1 UStG), es sei denn, es greift eine Sonderregelung zur 
Bestimmung des Leistungsorts. 

 

2.3 Das innergemeinschaftliche Kontrollsystem 

Der Wegfall der Grenzkontrollen im innergemeinschaftlichen Handel seit 1.1.1993 und 
das grundsätzliche Festhalten am Bestimmungslandprinzip für Lieferungen innerhalb der 
EU machen es erforderlich, die korrekte Besteuerung im innergemeinschaftlichen Handel 
auf eine andere Weise als durch Grenzkontrollen zu überwachen, um eine Besteuerung 
sicherzustellen. 

Übersicht 

innergemeinschaftliche Lieferung vs. Dienstleistung

StB

UBeratung USt

Ursprungsmitgliedstaat Bestimmungsmitgliedstaat

❚ steuerbar

❚ steuerfrei

§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG

innergemeinschaftlicher 
Erwerb (vgl. § 1a UStG)

nicht steuerbar
§ 3a Abs. 2 UStG

Leistungsempfänger = Steuer-
schuldner (vgl. § 13b Abs. 1, 5 UStG)

VIDEO 302:  
innergemein-
schaftliche Liefe-
rung vs. Dienst-
leistung 
 

 

https://vimeo.com/912672699
https://vimeo.com/912672699
https://vimeo.com/912672699
https://vimeo.com/912672699
https://vimeo.com/912672699
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Damit die Mitgliedstaaten die für die Durchführung der Kontrollen erforderlichen Daten 
erhalten, wird EU-weit jedem Unternehmer eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-IdNr.) erteilt, die sich (zumindest in Deutschland) von seiner nationalen Steuernum-
mer unterscheidet. Außerdem werden diese Unternehmer verpflichtet, u.a. Meldungen 
über ihre innergemeinschaftlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen (Zusammen-
fassende Meldung – ZM) abzugeben80.  

2.3.1 Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 

Die USt-IdNr. dient im Rahmen des Kontrollsystems der Identifizierung der am innerge-
meinschaftlichen Handel beteiligten Unternehmer. Zu diesem Zweck sind die EU-Mit-
gliedstaaten verpflichtet, alle Personen, denen sie eine USt-IdNr. erteilt haben, mit Namen 
und Anschrift in einer elektronischen Datenbank zu speichern. Die USt-IdNr. fungiert daher 
wie eine Art Personalausweis, da sie ihren Inhaber als umsatzsteuerlichen Unternehmer oder 
als Person, die die Umsatzsteuer schuldet, ausweist. Die USt-IdNr. ist für innergemeinschaft-
liche Transaktionen unabdingbar. 

Nach § 27a UStG kann die USt-IdNr. beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) beantragt 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass eine gültige Steuernummer vom jeweiligen zu-
ständigen Finanzamt erteilt wurde. Jeder Unternehmer erhält nur eine USt-IdNr. Die Gül-
tigkeit der USt-IdNr. eines Abnehmers (z.B. für Zwecke der innergemeinschaftlichen Lie-
ferung), kann sich der Unternehmer vom BZSt bestätigen lassen (§ 18e UStG). Das BZSt 
stellt hierfür ein Online-Portal zur Verfügung.  

BEISPIEL:  

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Sofern aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, verwenden die Unternehmer 
im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr jeweils die gül-
tige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ihres Heimatlandes.“ 

2.3.2 Die Zusammenfassende Meldung (ZM) 

§ 18a UStG verpflichtet die Unternehmer, ihre innergemeinschaftlichen Warenlieferun-
gen und ihre sonstigen Leistungen iSd. § 3a Abs. 2 UStG, für die der im EU-Ausland an-
sässige Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet, in einer monatlich oder vierteljähr-
lich beim BZSt elektronisch einzureichenden Zusammenfassenden Meldung (ZM) zu er-
klären. Durch die ZM erheben die EU-Mitgliedstaaten von den in ihrem Hoheitsgebiet 
ansässigen Unternehmern diejenigen Daten, die zur Kontrolle der Besteuerung in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich sind. Die korrekte Angabe der USt-IdNr. des Abneh-
mers einer innergemeinschaftlichen Lieferung in einer ZM ist zudem Voraussetzung zur 
Geltendmachung der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG.  

KLAUSURHINWEIS:  

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Sofern aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, sind alle Unternehmer ihrer 
Pflicht zur Abgabe von Zusammenfassenden Meldungen (§ 18a UStG) ordnungs-
gemäß nachgekommen.“ 

 

80 Daneben muss der innergemeinschaftliche Warenverkehr auch in der Intrahandelsstatistik erfasst werden 
(sog. Intrastat-Meldung). Zweck ist die Erhebung des gegenseitigen tatsächlichen Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten (Versendungen und Eingänge). 

VIDEO 305:  
Umsatzsteuer-
Identifikations-
nummer (USt-
IdNr.)  
 

 

https://vimeo.com/676176443
https://vimeo.com/676176443
https://vimeo.com/676176443
https://vimeo.com/676176443
https://vimeo.com/676176443
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3. Der innergemeinschaftliche Erwerb nach § 1a UStG 

Die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs ist seit 1.1.1993 an die Stelle der 
Besteuerung der Einfuhr bei grenzüberschreitenden Warenbewegungen innerhalb der 
Gemeinschaft getreten. Soweit es sich hierbei um Warenbewegungen im unternehmeri-
schen Bereich (von Unternehmen zu Unternehmen bzw. Betriebsstätte zu Betriebsstätte) 
oder um Erwerb durch juristische Personen handelt, tritt – abgesehen von Ausnahmen – 
an die Stelle der Einfuhrumsatzsteuer der Tatbestand des innergemeinschaftlichen Er-
werbs. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG führt der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland ge-
gen Entgelt zu einem steuerbaren Umsatz. § 1a UStG regelt, wann ein innergemein-
schaftlicher Erwerb gegen Entgelt vorliegt. Der Ort wird nach § 3d UStG bestimmt. 

Der innergemeinschaftliche Erwerb korrespondiert mit der innergemeinschaftlichen Lie-
ferung (§ 6a UStG). Durch die Steuerbefreiung dieser Lieferung, ohne dass der Vorsteu-
erabzug versagt wird (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG), wird der Liefergegenstand von 
der Umsatzsteuer des Ursprungslands entlastet. Durch die Besteuerung des Erwerbs wird 
die umsatzsteuerliche Belastung des Liefergegenstands im Bestimmungsland gewähr-
leistet. 

Der innergemeinschaftliche Erwerb und die innergemeinschaftliche Lieferung hängen 
wie Siamesische Zwillinge zusammen, das eine Tatbestandsmerkmal ist ohne das andere 
nicht denkbar. Der systematische Zusammenhang zwischen innergemeinschaftlicher Lie-
ferung und innergemeinschaftlichem Erwerb führt allerdings zu keiner rechtlichen Abhän-
gigkeit der Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland von der tatsächlichen Gewäh-
rung der Steuerbefreiung für die Lieferung im Ursprungsland. Dies bedeutet, dass der in-
nergemeinschaftliche Erwerb im Bestimmungsland auch dann zu versteuern ist, wenn die 
Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung im Ursprungsland (z.B. wegen feh-
lenden Buch- oder Belegnachweises) versagt wird. 

Zusammenfassende Meldung (ZM)

_______________________________ 

Jan. 

Feb. 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

Juli/Aug 

Kalenderjahr 

April/Mai  Okt/Nov Jan/Feb 

2. Quart. 1. Quart.  3. Quart.  4. Quart. 

20  

Umsatzsteuer­Identifikationsnummer 

(USt­IdNr.) Bitte 9 Ziffern eintragen 

01  D  E 

Bundeszentralamt für Steuern 

­ Dienstsitz Saarlouis ­

66738 Saarlouis 

Zusammenfassende Meldung 
über innergemeinschaftliche Warenlieferungen 
und innergemeinschaftliche sonstige Leistungen 
und innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte 

02 

(Bitte nur einen Meldezeitraum ankreuzen) Unternehmer, Anschrift, Telefon (Angabe freiwillig) 

Berichtigung 
(falls JA, bitte "x" eintragen) 

Einlagebogen 
Anzahl 

I  I 

Anzeige nach § 18a Abs. 1 UStG 

03 

04 

Die in § 18a Abs. 1 Satz 2 enthaltene Regelung nehme ich nicht in Anspruch. Ich gebe die ZM 
künftig monatlich ab. Diese Anzeige bindet mich bis zum Zeitpunkt des Widerrufes, mindestens 
aber für die Dauer von 12 Kalendermonaten. 

Widerruf meiner Anzeige nach § 18a Abs. 1 UStG 

Ich versichere, die Angaben in dieser Zusammenfassenden Meldung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen 

gemacht zu haben. 

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen seinen Verpflichtungen gem. § 18a Umsatzsteuergesetz (UStG) eine 

Zusammenfassende Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt oder nicht 

bzw. nicht rechtzeitig berichtigt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro 

geahndet werden (§ 26a UStG). 

Bei der Anfertigung dieser ZM hat mitgewirkt: 

Name, Anschrift, Telefon (Angabe freiwillig) 

Datum, Unterschrift 

Datenschutzhinweis: 
Die mit der Zusammenfassenden Meldung angeforderten Daten werden 
aufgrund der §§ 149 ff. Abgabenordnung (AO) und § 18a UStG erhoben. 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der 
Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz­
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der 
Steuerverwaltung (https://www.bzst.de/DatenschutzInfo). 

1  2  3 
Sonstige Leistungen

USt­IdNr. des Summe der  (falls JA, bitte 1 eintragen)

Zeile Länder­ Erwerbers/ Unternehmers Bemessungsgrundlagen  ­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

kenn in einem anderen EU­ Dreiecksgeschäfte

zeichen  Mitgliedstaat volle EUR  Ct  (falls JA, bitte 2 eintragen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Jan. 

Feb. 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

Kalenderjahr 

Juli/Aug April/Mai 

1. Quart.

Jan/Feb  Okt/Nov 

4. Quart.3. Quart.2. Quart.

20

D  E 

zur Zusammenfassenden Meldung für den Meldezeitraum Einlagebogen Nr. 

02 

Umsatzsteuer­Identifikationsnummer 

(USt­IdNr.) Bitte 9 Ziffern eintragen 

Berichtigung 
falls JA, bitte "x" eintragen) (

01 

03 
Meldung der Warenlieferungen vom Inland in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 18a Abs. 7 Nr. 1 u. 2 
UStG), der sonstigen Leistungen (§ 18a Abs. 7 Satz 1 
Nr. 3 UStG) und der Lieferungen i.S.d. § 25b Abs. 2 
UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher 
Dreiecksgeschäfte (§ 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 UStG) 

Bitte beachten! 

Sonstige Leistungen bzw. Dreiecksgeschäfte sind in Spalte 3 
jeweils durch Eintragung der Ziffer "1" oder "2" entsprechend zu 
kennzeichnen. Wurden sowohl Warenlieferungen, sonstige 
Leistungen und/oder Dreiecksgeschäfte an denselben 
Unternehmer erbracht, sind diese in getrennten Zeilen 

anzugeben. 

­
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3.1 Voraussetzungen des innergemeinschaftlichen Erwerbs 

Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt iSv. § 1a UStG liegt vor, wenn nach-
stehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Ein Gegenstand gelangt bei einer Lieferung aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaats 

in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats (§ 1a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Es muss also 

eine grenzüberschreitende Warenbewegung vorliegen.  

 Der Abnehmer ist entweder ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unterneh-

men erwirbt (§ 1a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a UStG), oder eine juristische Person (§ 1a 

Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b UStG). 

 Der Lieferer ist ein Unternehmer, der die Lieferung gegen Entgelt im Rahmen seines 

Unternehmens bewirkt (§ 1a Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a UStG). 

 Die Lieferung ist nicht in dem EU-Mitgliedstaat, der für die Besteuerung des Lieferers 

zuständig ist, aufgrund der Sonderregelung für Kleinunternehmer steuerfrei (§ 1a 

Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b UStG). 

Steuerbarkeit nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG tritt ein, wenn der innergemeinschaftliche Er-

werb im Inland erfolgt. § 3d UStG bestimmt den Ort. Somit müssen fünf Voraussetzungen 

kumulativ erfüllt sein, die im Folgenden im Einzelnen dargestellt werden. 

BEISPIEL: 

Der deutsche Unternehmer DE bestellt für 1 Mio. € bei dem französischen Unter-
nehmer FR eine Maschine, die FR durch einen Spediteur von Frankreich zu DE 
nach Deutschland transportieren lässt. 

 

 

Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs

Der deutsche Unternehmer DE bestellt für 1 Mio. € bei dem französischen Unternehmer FR eine Maschine, 
die FR durch einen Spediteur von Frankreich zu DE nach Deutschland transportieren lässt.

FR DE

��

Verkauf Maschine
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steuer) 
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§ 1 Abs. 1 Nr. 5 
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Entgelt“
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§ 3d S. 1 UStG: 
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„in das Gebiet 

eines anderen 
Mitgliedstaats“

„Erwerber ist 

Unternehmer“
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Unternehmen“

„durch 

Unternehmer im 
Rahmen seines 

Unternehmens“
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Finanzamt

VIDEO 310:  
Tatbestand des in-
nergemeinschaftli-
chen Erwerbs 
 

 

https://vimeo.com/922841800
https://vimeo.com/922841800
https://vimeo.com/922841800
https://vimeo.com/922841800
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3.1.1 Grenzüberschreitende Warenbewegung 

Ein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb setzt insbesondere voraus, dass an den 
Abnehmer (Erwerber) eine Lieferung ausgeführt wird und der Gegenstand dieser Liefe-
rung aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen EU-Mitglied-
staats oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten 
Gebiete gelangt. 

Der innergemeinschaftliche Erwerb setzt zwingend einen physischen Grenzübertritt des 
Gegenstands voraus. Deshalb kann ein innergemeinschaftlicher Erwerb nur im Rahmen 
einer bewegten Lieferung vorkommen. 

BEISPIEL: 

Im obigen Beispiel wird die Maschine von Frankreich (Gebiet eines EU-Mitglied-
staats) nach Deutschland (Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats) geliefert. Die 
Maschine wird versendet (vgl. § 3 Abs. 6 S. 3 UStG), es liegt also eine bewegte 
Lieferung vor. 

3.1.2 Anforderungen an den Erwerber 

Der Erwerb von Gegenständen unterliegt bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
des Abs. 1 nur dann der Besteuerung, wenn der Erwerber (Abnehmer des Liefergegen-
stands) entweder ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen er-
wirbt, oder eine juristische Person ist, auf die die Ausnahmeregelung nach § 1a Abs. 3 
UStG nicht zutrifft. 

Der Begriff des Unternehmers bestimmt sich nach § 2 UStG. Für die Frage, ob der Ge-
genstand der Lieferung durch den Unternehmer für sein Unternehmen erworben wird, 
sind die Grundsätze des § 15 Abs. 1 UStG für das Tatbestandsmerkmal „für sein Unterneh-
men“ maßgeblich. 

BEISPIEL: 

Im obigen Beispiel ist DE umsatzsteuerlicher Unternehmer iSv. § 2 UStG. Und wer 
eine Maschine für 1 Mio. € kauft, wird diese „für sein Unternehmen“ erwerben. 

Soweit juristische Personen Unternehmer sind und den Liefergegenstand im Rahmen ih-
res Unternehmens einsetzen, gehören sie zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a UStG be-
zeichneten Erwerbern. Bei juristischen Personen unterliegen daher grundsätzlich alle in-
nergemeinschaftlichen Erwerbe der Umsatzsteuer. Für juristische Personen, die nicht Un-
ternehmer sind oder nicht für ihr Unternehmen erwerben, kann jedoch die Erwerbs-
schwelle des § 1a Abs. 3 UStG Bedeutung erlangen (s. unten Gliederungspunkt 3.2.1). 
Dies gilt sowohl für juristische Personen des öffentlichen Rechts als auch für juristische 
Personen des privaten Rechts (z.B. Finanzholding in Rechtsform einer GmbH). 

3.1.3 Lieferung durch einen Unternehmer im Rahmen seines Unterneh-
mens 

Der Lieferer muss Unternehmer sein und die Lieferung gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens bewirken (§ 1a Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a UStG). 

BEISPIEL: 

Im obigen Beispiel ist FR umsatzsteuerlicher Unternehmer. Der Lieferung erfolgt 
gegen Entgelt (Kaufpreis 1 Mio. €). Und auch hier gilt: Wer eine Maschine für 
1 Mio. € verkauft, wird diese „im Rahmen seines Unternehmens“ veräußern.  
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3.1.4 Lieferer kein Kleinunternehmer 

Die Lieferung darf nach dem Recht des Mitgliedstaats, der für die Besteuerung des Lie-

ferers zuständig ist, nicht aufgrund der Sonderregelung für Kleinunternehmer (vgl. die 

deutsche Regelung in § 19 UStG) steuerfrei sein. 

BEISPIEL: 

Im obigen Beispiel ist FR umsatzsteuerlicher Unternehmer. Eine Aussage, dass er 
Kleinunternehmer ist, fehlt. Schweigt der Sachverhalt, ist vom Normalfall auszuge-
hen. Und normalerweise sind Unternehmer keine Kleinunternehmer.  

KLAUSURHINWEIS: 

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Sofern aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, versteuern alle angesproche-
nen Unternehmer ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften und nach ver-
einbarten Entgelten.“ Die Versteuerung nach den allgemeinen Vorschriften be-
deutet, dass – sofern aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht – die 
Kleinunternehmerregelung nicht greift. 

3.1.5 Ort im Inland 

Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs muss sich im Inland befinden. Für den in-

nergemeinschaftlichen Erwerb findet sich in § 3d UStG eine spezielle Ortsregelung. 

Grundsätzlich gilt nach § 3d S. 1 UStG, dass der innergemeinschaftliche Erwerb in dem 

Gebiet des Mitgliedstaates bewirkt wird, in dem sich der Gegenstand am Ende der Be-

förderung oder Versendung befindet. 

BEISPIEL: 

Im obigen Beispiel wird die Maschine von Frankreich nach Deutschland versen-
det. Am Ende der Versendung befindet sie sich in Deutschland. Der innergemein-
schaftliche Erwerb befindet sich nach § 3d S. 1 UStG im Inland.  

 

BEISPIEL: 

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen Un-
ternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von Frankreich zu IT 
auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT verwendet seine deut-
sche USt-IdNr.  

Die Tatsache, dass es sich um einen italienischen Bauunternehmer handelt, ist ir-
relevant. IT hat einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Deutschland zu versteu-
ern, da der Tatbestand des § 1a Abs. 1 UStG erfüllt ist und sich der Ort nach § 3d 
S. 1 UStG in Deutschland befindet. 
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Zur besonderen Regelung des § 3d S. 2 UStG s. unten ausführlich unten Gliederungs-
punkt 3.3.2. 

3.2 Ausnahmen von der Erwerbsbesteuerung 

3.2.1 Erwerb durch Schwellenerwerber (sog. Exoten) 

Nach § 1a Abs. 3 UStG liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb bei bestimmten Erwer-
bern nicht vor, wenn ihr Erwerb unter einer Bagatellgrenze (der Erwerbsschwelle) liegt. 
An die Stelle der Erwerbsbesteuerung tritt in diesen Fällen die Besteuerung der Leistung 
des liefernden Unternehmers, die nach den rechtlichen Gegebenheiten in dessen EU-
Mitgliedstaat entweder im Ursprungsland oder im Bestimmungsland durchzuführen ist. 
Beim Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren kommt der Er-
werbsschwelle keine Bedeutung zu. 

In § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG sind diejenigen Erwerber im Einzelnen (und abschließend) auf-
geführt, bei denen eine Erwerbsbesteuerung grundsätzlich unterbleibt. Diese sog. Exo-
ten (Schwellenerwerber) sind im Einzelnen: 

 Unternehmer, die nur vorsteuerschädlich steuerfreie Umsätze ausführen81, 

 Kleinunternehmer gem. § 19 Abs. 1 UStG idF. bis 31.12.202482, 

 nach Durchschnittssätzen besteuernde Land- und Forstwirte (§ 24 UStG), 

 nicht unternehmerisch erwerbende juristische Personen. 

Die Erwerbsbesteuerung unterbleibt aber nur dann, wenn die eben genannten Erwerber 

die Erwerbsschwelle nicht erreichen und auf die Anwendung der Erwerbsschwelle nicht 

verzichtet haben. 

Diese Erwerber unterliegen dann nicht der Erwerbsbesteuerung, wenn der Gesamtbe-

trag der Entgelte für Erwerbe nach § 1a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UStG (§ 10 Abs. 1 UStG) den 

 

81 Seit dem 1.1.2025 sind Umsätze von Kleinunternehmern iSv. § 19 Abs. 1 UStG steuerfrei. Daher fallen sie nun 
unter die Kategorie der Unternehmer, die nur vorsteuerschädlich steuerfreie Umsätze ausführen (§ 1a Abs. 3 
Nr. 1 Buchst. a UStG).  
82 S. die vorstehende Fußnote. § 1a Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b UStG konnte daher ab dem 1.1.2025 gestrichen 
werden, sie galt bis zum 31.12.2024 noch für Kleinunternehmer iSv. § 19 Abs. 1 UStG idF. bis 31.12.2024, da 
die von ihnen geschuldete Umsatzsteuer nicht erhoben wurde.  

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen 

Unternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von 

Frankreich zu IT auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT 

verwendet seine deutsche USt-IdNr. 

FR
IT

��

Verkauf Baumaterialien

Transport Baumaterialien �

�

Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs
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Ort des innerge-
meinschaftlichen 
Erwerbs 
 

 

https://vimeo.com/922894087
https://vimeo.com/922894087
https://vimeo.com/922894087
https://vimeo.com/922894087
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Betrag von 12.500 € im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überstiegen hat und im 

laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Bleibt der Gesamtbetrag 

der Erwerbe unter dieser Erwerbsschwelle und wird auf die Anwendung der Erwerbs-

schwelle nicht verzichtet (§ 1a Abs. 4 UStG), so werden die in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG be-

zeichneten Unternehmer und nicht unternehmerisch tätigen juristischen Personen wie 

private Endverbraucher behandelt, mit der Folge, dass ein innergemeinschaftlicher Er-

werb nicht zu versteuern ist (ausgenommen sind neue Fahrzeuge und verbrauchsteuer-

pflichtige Waren). 

KLAUSURHINWEIS: 

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Sofern aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, wurden die Umsatzschwelle 
iSd. § 3c UStG und Erwerbsschwellen ggf. überschritten.“  

Wenn aus diesen Gründen kein innergemeinschaftlicher Erwerb im Inland besteuert wird, 

sind die entsprechenden Lieferungen stets im anderen EU-Mitgliedstaat steuerbar und 

steuerpflichtig, wenn der Abnehmer den Gegenstand vom anderen EU-Mitgliedstaat in 

das Inland befördert oder versendet. Wird der Liefergegenstand jedoch durch den Lie-

ferer oder einen von ihm beauftragten Dritten aus dem anderen EU-Mitgliedstaat in das 

Inland befördert oder versendet, so kann die Lieferung als im Inland ausgeführt gelten, 

wenn die übrigen Voraussetzungen des § 3c UStG (Fernverkauf) greifen. 

BEISPIEL: 

Der deutsche Kleinunternehmer KU-DE (§ 19 UStG) kauft in Österreich beim ös-
terreichischen Unternehmer AT Arbeitskleidung für sein Unternehmen und nimmt 
sie mit nach Deutschland. KU-DE überschreitet die Erwerbsschwelle nicht und ver-
wendet keine USt-IdNr. 

KU-DE ist Kleinunternehmer iSv. § 19 UStG und damit ein Erwerber nach § 1a 
Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG. Da er die Erwerbsschwelle nach § 1a Abs. 3 Nr. 2 
UStG nicht überschreitet (und er auch nicht auf sie verzichtet, vgl. § 1a Abs. 4 
UStG), liegt kein innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 1a Abs. 1 UStG vor. 

AT erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) mit Ort in Österreich (§ 3 Abs. 6 S. 1 
UStG bzw. der entsprechenden Bestimmung des öUStG). Diese Lieferung ist in 
Österreich auch umsatzsteuerpflichtig, da die Voraussetzungen für eine steuerbe-
freite innergemeinschaftliche Lieferung nicht vorliegen; es fehlt an der Erwerbs-
besteuerung von KU-DE in Deutschland (vgl. die den § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG iVm. 
§ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG entsprechenden Bestimmungen des öUStG). 
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3.2.2 Erwerbsschwelle überschritten? 

Bei der Bemessung, ob die Erwerbsschwelle überschritten wird, ist der Gesamtbetrag der 
Entgelte für Erwerbe nach § 1a Abs. 1 und Abs. 2 UStG aus allen EU-Mitgliedstaaten maß-
gebend. Dabei sind zunächst die Entgelte für die Lieferungen an den Erwerber anzusetzen, 
die an ihn durch andere Unternehmer im Rahmen ihres Unternehmens aus dem übrigen 
Gemeinschaftsgebiet bewirkt worden sind, soweit diese Unternehmer nach dem Recht ih-
res EU-Mitgliedstaats keine Kleinunternehmer sind. 

Im Falle des Verbringens von Gegenständen durch den Unternehmer aus dem übrigen 
Gemeinschaftsgebiet in das Inland (§ 1a Abs. 2 UStG) fehlt es zwar an einem Entgelt im 
Sinne einer Gegenleistung. Da in § 1a Abs. 3 Nr. 2 UStG auch auf den Abs. 2 verwiesen 
wird, ist es notwendig, auch diesen Erwerb einzubeziehen, und zwar mit der sich aus § 10 
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UStG ergebenden Bemessungsgrundlage. 

Bei der Prüfung der Frage, ob die Erwerbsschwelle überschritten ist, muss auf zwei Zeit-
räume abgestellt werden: 

 Ist die Erwerbsschwelle von 12.500 € im vorangegangenen Kalenderjahr überschritten 

worden, unterliegt mit Beginn des darauffolgenden Jahres in diesem Kalenderjahr je-

der Erwerb der Besteuerung nach § 1a Abs. 1, Abs. 2 UStG. 

 Hat der Gesamtbetrag der Entgelte im vorangegangenen Kalenderjahr den Betrag 

von 12.500 € nicht überstiegen, greift die Ausnahmeregelung des § 1a Abs. 3 UStG 

nur ein, wenn der Gesamtbetrag der Entgelte im laufenden Kalenderjahr den Betrag 

von 12.500 € voraussichtlich nicht übersteigen wird. Nach welchen Kriterien die Prog-

nose für das laufende Kalenderjahr anzustellen ist, wird im Gesetz nicht aufgezeigt. 

Ausnahmen von der Erwerbsbesteuerung

Der deutsche Kleinunternehmer KU-DE (§ 19 UStG) kauft in Österreich beim österreichischen Unternehmer 
AT Arbeitskleidung für sein Unternehmen und nimmt sie mit nach Deutschland. KU-DE überschreitet die 

Erwerbsschwelle nicht und verwendet keine USt-IdNr.

AT KU-DE

�

Arbeitskleidung

�

USt 

Kein i.g. Erwerb, da Erwerbsschelle nicht 

überschritten + kein Verzicht 

Lieferung in AT 

steuerbar, § 3 Abs. 6 
S. 1 UStG entspr.

Keine i.g. 

Lieferung, da 
keine Erwerbs-

besteuerung von 

KU-DE in DE

Finanzamt

VIDEO 330:  
Ausnahmen von 
der Erwerbsbe-
steuerung 
 

 

https://vimeo.com/922898881
https://vimeo.com/922898881
https://vimeo.com/922898881
https://vimeo.com/922898881
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Bei laufenden Geschäftsbeziehungen mit anderen EU-Mitgliedstaaten wird man aus der 
Entwicklung der vergangenen Jahre und den Planungen für das beginnende Kalender-
jahr Grundlagen für diese Prognose gewinnen können. Maßgebend sind die zu Beginn 
des Kalenderjahrs vorhersehbaren Verhältnisse. 

Beginnt ein in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneter Erwerber seine unternehmerische Tä-
tigkeit bzw. seine Existenz als juristische Person, so kann nur auf die im laufenden Kalen-
derjahr zu erwartenden innergemeinschaftlichen Erwerben abgestellt werden. 

ÜBUNGSFALL: 

Die in Ulm praktizierende Kinderärztin Karla hat im Jahr 01 folgende Eingangsum-
sätze: 

▪ Erwerb von Spielzeug für das Wartezimmer i.H.v. 1.000 € von einem Groß-
händler aus AT 

▪ Erwerb einer Individualsoftware zur Patientenverwaltung i.H.v. 5.000 € von ei-
nem Softwarehaus aus FR 

▪ Erwerb eines neuen Kfz i.H.v. 34.000 € von einem Kfz-Händler aus PL 

▪ Erwerb von Verbandsmaterial i.H.v. 900 € von der Paul Hartmann AG, Heiden-
heim/DE 

▪ Erwerb von Stühlen für das Wartezimmer i.H.v. 8.000 € von einem Möbelher-
steller aus IT 

Wie hoch ist der Gesamtbetrag der Entgelte i.S.v. § 1a Abs. 3 Nr. 2 UStG?  

 

LÖSUNG: 

Zum Gesamtbetrag der Entgelte i.S.v. § 1a Abs. 3 Nr. 2 UStG zählen der Erwerb 
von Spielzeug für das Wartezimmer i.H.v. 1.000 € von einem Großhändler aus AT 
sowie Erwerb von Stühlen für das Wartezimmer i.H.v. 8.000 € von einem Möbel-
hersteller aus IT. Der Gesamtbetrag beläuft sich also auf 9.000 €.  

Das französische Softwarehaus erbringt mit der Erstellung der Individualsoftware 
eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Ein innergemeinschaftlicher Erwerb i.S.v. 
§ 1a Abs. 1 Nr. 1 UStG scheidet mangels Lieferung aus.  

Erwerbsschwelle

01.01.

Vorjahreserwerbe £ 12.500 €

voraussichtlich £ 12.500 €

Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe 
i.S.d. Abs. 1 Nr. 1 + Erwerbe i.S.d. Abs. 2

VIDEO 340:  
Erwerbsschwelle 
 

 

https://vimeo.com/922901180
https://vimeo.com/922901180
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Nach § 1a Abs. 5 UStG gilt Abs. 3 nicht für den Erwerb neuer Fahrzeuge, das Ent-
gelt i.H.v. 34.000 € zählt nicht zum Gesamtbetrag der Entgelte iSv. § 1a Abs. 3 
Nr. 2 UStG83.  

Das Verbandsmaterial stammt aus Deutschland, es findet somit keine grenzüber-
schreitende Warenbewegung statt. Eine Lieferung iSv. § 1a Abs. 1 Nr. 1 UStG liegt 
nicht vor. 

3.2.3 Option zur Erwerbsbesteuerung 

Die in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneten Erwerber, die die Erwerbsschwelle nicht über-
schreiten und daher von der Besteuerung des Erwerbs ausgenommen wären, können 
nach § 1a Abs. 4 S. 1 UStG auf die Anwendung des § 1a Abs. 3 UStG verzichten. Ihre in-
nergemeinschaftlichen Erwerbe sind dann nach den allgemeinen Grundsätzen im Inland 
zu versteuern. Von der Möglichkeit des Verzichts werden diese Erwerber zweckmäßiger-
weise immer dann Gebrauch machen, wenn andernfalls die Besteuerung der an sie er-
brachten Lieferungen in einem EU-Mitgliedstaat erfolgen müsste, in dem ein höherer 
Steuersatz als im Inland gilt. 

Nach § 1a Abs. 4 S. 2 UStG gilt als Verzicht die Verwendung einer dem Erwerber erteilten 
USt-IdNr. gegenüber dem Lieferer. Der Verzicht bindet den Erwerber für mindestens zwei 
Kalenderjahre (§ 1a Abs. 4 S. 3 UStG). Er gilt über diesen Zeitraum hinaus weiter, wenn 
ihn der Erwerber nicht widerruft. Regelungen über den Widerruf enthält das Gesetz nicht. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Widerruf für ein volles Kalenderjahr erfolgen 
muss. Er sollte spätestens mit dem ersten Erwerb bzw. der ersten sonst fälligen Voranmel-
dung für dieses Kalenderjahr erklärt werden. 

3.2.4 Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren 

Die Ausnahmeregelung des § 1a Abs. 3 UStG gilt nach § 1a Abs. 5 S. 1 UStG nicht beim 
Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren. Der Begriff der neuen 
Fahrzeuge ergibt sich aus § 1b UStG. Verbrauchsteuerpflichtige Waren sind nach § 1a 
Abs. 5 S. 2 UStG Mineralöle, Alkohol und alkoholische Getränke sowie Tabakwaren. Der 
Erwerb dieser Gegenstände unterliegt stets der Erwerbsteuer, auch wenn die in § 1a 
Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneten Erwerber die Erwerbsschwelle von 12.500 € nicht über-
schreiten. 

3.3 Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs (§ 3d UStG) 

Der in § 1a UStG geregelte innergemeinschaftliche Erwerb ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG 
nur steuerbar, wenn er im Inland erfolgt. § 1a UStG bedurfte daher einer ergänzenden 
Regelung, die den Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs festlegt. In § 3d UStG ist 
dies – in Übereinstimmung mit der unionsrechtlichen Regelung – in einer recht kompli-
zierten Weise erfolgt. Es wird dabei der Grundsatz durchbrochen, dass ein bestimmter 
Umsatz nur an einem bestimmten Ort erbracht werden kann.  

Warum ist das so? 

Wer im Inland einen Gegenstand innergemeinschaftlich erwirbt, muss diesen Erwerb ver-
steuern (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG iVm. § 1a UStG). Der Ort des innergemeinschaftlichen 
Erwerbs ist der Mitgliedstaat, an dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung 
oder Versendung befindet (§ 3d S. 1 UStG). Der innergemeinschaftliche Erwerb ist die 
andere Seite der innergemeinschaftlichen Lieferung und gehört zu den Regelungen des 

 

83 Abschn. 1a.1 Abs. 2 S. 1 UStAE. Der innergemeinschaftliche Erwerb neuer Fahrzeuge (und verbrauchsteuer-
pflichtiger Waren) unterliegt unabhängig von der Erwerbsschwelle stets der Erwerbsbesteuerung. 
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Binnenmarkts, die bezwecken, die Besteuerung in das Bestimmungsland als den Ort des 
Verbrauchs zu transformieren (Bestimmungslandprinzip).  

Nun kann es aber vorkommen, dass der Erwerber im Bestimmungsland nicht registriert 
ist, er dort über keine USt-IdNr verfügt. Um sicherzustellen, dass die Besteuerung über 
die Grenze trotzdem funktioniert, hat der Gesetzgeber einen zusätzlichen Erwerbsort ge-
schaffen. Verwendet der Erwerber dem Lieferer gegenüber keine USt-IdNr. des Bestim-
mungslandes, sondern die eines anderen Mitgliedstaates (regelmäßig die seines Heimat-
staates), kommt es zu einer fiktionalen Besteuerung. Denn nach § 3d S. 2 UStG gilt der 
Erwerb in dem Gebiet des Mitgliedstaats als bewirkt. Es gibt also zwei Leistungsorte, die 
einen zweifachen Steuerzugriff auslösen können84. Wie diese Doppelbesteuerung abge-
wendet werden kann, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 

3.3.1 Das Bestimmungsland als Ort des i.g. Erwerbs (§ 3d S. 1 UStG) 

§ 3d S. 1 UStG enthält die generelle Bestimmung des Orts des innergemeinschaftlichen 
Erwerbs. Danach wird der innergemeinschaftliche Erwerb in dem Gebiet des EU-Mit-
gliedstaats bewirkt, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versen-
dung befindet. Dadurch wird die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs im 
Bestimmungsland ermöglicht.  

BEISPIEL: 

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen Un-
ternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von Frankreich zu IT 
auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT verwendet seine deut-
sche USt-IdNr.  

Die Tatsache, dass es sich um einen italienischen Bauunternehmer handelt, ist ir-
relevant. IT hat einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Deutschland zu versteu-
ern, da der Tatbestand des § 1a Abs. 1 UStG erfüllt ist und sich der Ort nach § 3d 
S. 1 UStG in Deutschland befindet. 

  

  

 

84 Heuermann, Dreiecksgeschäft und Erwerbsbesteuerung, UR 2025, S. 111 ff.  

Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen 

Unternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von 

Frankreich zu IT auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT 

verwendet seine deutsche USt-IdNr. 

FR IT

��

Verkauf Baumaterialien

Transport Baumaterialien �

�

Die Tatsache, dass es sich um einen italienischen Bauunternehmer handelt, ist irrelevant. IT hat einen i.g. 
Erwerb in DE zu versteuern, da Tatbestand § 1a Abs. 1 UStG erfüllt und Ort nach § 3d S. 1 UStG in DE.

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen 

Unternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von 

Frankreich zu IT auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT 

verwendet seine deutsche USt-IdNr. 

FR
IT

��

Verkauf Baumaterialien

Transport Baumaterialien �

�

Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs

VIDEO 320:  
Ort des innerge-
meinschaftlichen 
Erwerbs 
 

 

https://vimeo.com/922894087
https://vimeo.com/922894087
https://vimeo.com/922894087
https://vimeo.com/922894087
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3.3.2 Sonderregelung bei der Verwendung einer USt-IdNr. eines ande-
ren EU-Mitgliedstaats (§ 3d S. 2 UStG) 

Für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ist die Verwendung einer USt-IdNr. 
durch den Abnehmer (Erwerber) eine praktisch unabdingbare Voraussetzung. Daher 
wird bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, die beim Abnehmer zu einem innerge-
meinschaftlichen Erwerb führen, der Abnehmer bei der Bestellung seine USt-IdNr. ver-
wenden. Hat der EU-Mitgliedstaat die vom Erwerber verwendete USt-IdNr. erteilt, in des-
sen Gebiet die Beförderung/Versendung des Gegenstands endet, so richtet sich der Ort 
des innergemeinschaftlichen Erwerbs ausschließlich nach S. 1 des § 3d UStG. 

Sind jedoch der EU-Mitgliedstaat, der die USt-IdNr. erteilt hat, und der EU-Mitgliedstaat, 
in dessen Gebiet die Beförderung oder Versendung des Gegenstands endet, nicht iden-
tisch, greift die Sonderregelung des § 3d S. 2 UStG ein. Danach gilt der Erwerb so lange 
in dem Gebiet des EU-Mitgliedstaats als bewirkt, der die USt-IdNr. erteilt hat, bis der Er-
werber nachweist, dass der Erwerb in dem EU-Mitgliedstaat besteuert worden ist, in dem 
die Beförderung oder Versendung geendet hat. Damit wird neben dem in S. 1 festgeleg-
ten Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs ein weiterer Erwerbsort fingiert, der eine 
auflösend bedingte Steuerbarkeit zur Folge hat. 

HINWEIS 

Die Formulierung in § 3d S. 2 UStG „eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat 
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ wird oft missverstanden. Es geht 
nicht um eine USt-IdNr., die von einem anderen Mitgliedstaat als dem „Heimat-
staat“ erteilt wurde, sondern um einen anderen Mitgliedstaat als der nach S. 1 er-
mittelte. 

Das zeigt auch das folgende Beispiel. Der Ort nach § 3d S. 1 UStG ist Deutsch-
land. „Heimatstaat“ ist ebenfalls Deutschland. Aber darauf kommt es nicht an. 
Maßgebend ist vielmehr, dass DE unter seiner italienischen USt-IdNr. auftritt, da Ita-
lien ein anderer Mitgliedstaat als Deutschland (Ort nach § 3d S. 1 UStG) ist. 

BEISPIEL (Abwandlung zum vorherigen Beispiel): 

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen Un-
ternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von Frankreich zu IT 
auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT verwendet seine itali-
enische USt-IdNr.  

Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs befindet sich grundsätzlich in 

Deutschland, da dort die Beförderung/Versendung physisch endet (§ 3d S. 1 

UStG). Allerdings fingiert § 3d S. 2 UStG auch einen innergemeinschaftlichen Er-

werb in Italien, da IT nicht unter seiner deutschen, sondern unter seiner italieni-

schen USt-IdNr. aufgetreten ist. 

§ 3d S. 1 und S. 2 UStG sind nicht alternativ, sondern kumulativ zu verstehen. Der 

Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs wird also zweimal erfüllt, so dass 

IT den innergemeinschaftlichen Erwerb sowohl in Deutschland (EU-Mitgliedstaat, 

in dem die Beförderung/ Versendung tatsächlich physisch endet) als auch in Ita-

lien (EU-Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. verwendet wurde) bewirkt hat. Der inner-

gemeinschaftliche Erwerb soll so lange in Italien als bewirkt gelten, bis IT nach-

weist, dass der Erwerb tatsächlich in Deutschland besteuert wurde. 
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Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3d S. 2 UStG vor, so kann neben dem EU-
Mitgliedstaat, in dessen Gebiet die Beförderung oder Versendung geendet hat, auch der 
andere EU-Mitgliedstaat, der die verwendete USt-IdNr. erteilt hat, die Besteuerung des 
Erwerbs vornehmen. Die Besteuerung durch den anderen EU-Mitgliedstaat ist jedoch 
auflösend bedingt. Sie ist wieder rückgängig zu machen, wenn der Erwerber den Nach-
weis erbringt, dass der Erwerb in dem EU-Mitgliedstaat besteuert worden ist, in dessen 
Gebiet die Beförderung oder Versendung des Gegenstands geendet hat. Die Rechts-
grundlage für die Rückgängigmachung der auflösend bedingten Erwerbsbesteuerung 
im Inland stellt § 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 1 S. 1 UStG dar.  

Wie der Nachweis der Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland zu erbringen ist, 
wird auch in den unionsrechtlichen Vorschriften nicht geregelt. Da bei innergemein-
schaftlichen Erwerben in den Steuererklärungen (Voranmeldungen) nur der Gesamtbe-
trag der innergemeinschaftlichen Erwerbe anzugeben ist, kann allein durch die Vorlage 
der entsprechenden Steuererklärung (Voranmeldung) mit dem entsprechenden Zah-
lungsbeleg dieser Nachweis nicht erbracht werden. Deshalb muss zusätzlich eine Auf-
stellung der innergemeinschaftlichen Erwerbe des betreffenden Besteuerungszeitraums 
vorgelegt werden, aus der sich ergibt, dass in dem erklärten Gesamtbetrag derjenige 
Erwerb, dessen Doppelbelastung rückgängig gemacht werden soll, enthalten ist. Die 
Doppelbelastung bliebe sonst bestehen, da der Vorsteuerabzug in den Fällen des § 3d 
S. 2 UStG versagt wird (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG). 

Die auf den ersten Blick wenig einleuchtende Regelung des § 3d S. 2 UStG hängt mit der 
Technik des IT-gestützten innergemeinschaftlichen Kontrollverfahrens zusammen: Die 
Vorschrift bewirkt, dass die Zusammenfassenden Meldung (§ 18a UStG) in dem Mitglied-
staat des Lieferers mit einem innergemeinschaftlichen Erwerb des Abnehmers in dem 
Mitgliedstaat korrespondiert, der dem Abnehmer die verwendete USt-IdNr. erteilt hat. 
Darüber hinaus sichert § 3d S. 2 UStG auch die Durchführung der Erwerbsbesteuerung 
im Ankunftsmitgliedstaat. 

3.4 Steuerbefreiungen beim innergemeinschaftlichen Erwerb  

Ein im Inland steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb ist nur dann steuerpflichtig, 
wenn keine der Steuerbefreiungen zutrifft, die in § 4b Nr. 1 bis Nr. 4 UStG abschließend 
geregelt sind. 

Der italienische Bauunternehmer IT bestellt für 3.000 € bei dem französischen 

Unternehmer FR Baumaterialien, die FR durch einen Spediteur von 

Frankreich zu IT auf eine Baustelle nach Deutschland transportieren lässt. IT 

verwendet seine italienische USt-IdNr. 

FR
IT

��

Verkauf Baumaterialien

Transport Baumaterialien �

�

Ort des i.g. Erwerbs / § 3d Satz 2 UStG

VIDEO 350:  
Ort des i.g. Er-
werbs / § 3d 
Satz 2 UStG 
 

 

https://vimeo.com/922904104
https://vimeo.com/922904104
https://vimeo.com/922904104
https://vimeo.com/922904104
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BEISPIEL: 

DE erwirbt von FR einige Notebooks. DE verwendet die Notebooks für Lieferun-
gen im Inland, für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach Polen und 
für steuerfreie Ausfuhren nach Norwegen. 

Der Erwerb der Notebooks, die nach Polen und Norwegen steuerfrei geliefert wer-
den, ist nach § 4b Nr. 4 UStG steuerfrei. Die Notebooks, die im Inland verbleiben, 
unterliegen der Erwerbsbesteuerung. 

 

In der Praxis erfolgt nicht selten eine „freiwillige Besteuerung“85, da beim Erwerb oft gar 
nicht feststeht, welche Ware im Inland verbleibt und welche exportiert wird. Da die „frei-
willige“ Erwerbsteuer in aller Regel als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG abge-
zogen werden kann, kommt es – wirtschaftlich betrachtet – zum gleichen Ergebnis. 

3.5 Die Bemessungsgrundlage für den innergemeinschaftlichen Er-
werb 

Soweit der innergemeinschaftliche Erwerb auf einer an den Erwerber ausgeführten inner-
gemeinschaftlichen Lieferung beruht (§ 1a Abs. 1 UStG), wird dieser gemäß § 10 Abs. 1 
S. 1 UStG nach dem Entgelt bemessen. Aufgrund der Steuerbefreiung der innergemein-
schaftlichen Lieferung ist aus dem Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer herauszurechnen. 

Da auch im Zusammenhang mit innergemeinschaftlichen Erwerben Entgelt alles ist, was 
der Erwerber aufzuwenden hat, um die dem Erwerb zugrunde liegende Leistung zu er-
halten, müssen neben dem Nettowarenwert zusätzlich in Rechnung gestellte Aufwendun-
gen, z.B. für Fracht, Verpackung oder Provisionen, in die Bemessungsgrundlage einbezo-
gen werden. Nach § 10 Abs. 1 S. 3 UStG sind beim innergemeinschaftlichen Erwerb auch 
die Verbrauchsteuern, die vom Erwerber geschuldet oder entrichtet werden, in die Be-
messungsgrundlage einzubeziehen. Zu diesen – nicht bereits im Entgelt enthaltenen – 
vom Erwerber geschuldeten oder entrichteten Verbrauchsteuern gehören nicht nur die 

 

85 Abschn. 4b.1 Abs. 3 S. 2 UStAE enthält eine Vereinfachungsregelung. Danach wird es nicht beanstandet, 
wenn der innergemeinschaftliche Erwerb als steuerpflichtig behandelt wird. 

Steuerbefreiungen 

DE erwirbt von FR Notebooks. DE verwendet die Notebooks für Lieferungen im Inland, für steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferungen nach Polen und für steuerfreie Ausfuhren nach Norwegen.

FR DE

�

Notebooks

� �

�

VIDEO 360:  
Steuerbefreiun-
gen beim innerge-
meinschaftlichen 
Erwerb 
 

 

https://vimeo.com/922906773
https://vimeo.com/922906773
https://vimeo.com/922906773
https://vimeo.com/922906773
https://vimeo.com/922906773
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gem. § 1a Abs. 5 UStG auf verbrauchsteuerpflichtige Waren i. S. dieses Gesetzes fallen-
den Verbrauchsteuern. Es fallen darunter alle Verbrauchsteuern, die vom Erwerber neben 
dem Entgelt irgendwo innerhalb der EU geschuldet oder entrichtet werden. 

3.6 Entstehung der Steuerschuld 

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG entsteht die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb 
nach § 1a UStG mit der Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des dem 
Erwerb folgenden Kalendermonats. 

Für den Fall, dass eine Rechnung vor Ausführung der Lieferung erteilt wird, kann es auf 
den Tag der Ausstellung der Rechnung nicht ankommen. Die Steuer entsteht daher zum 
Zeitpunkt, zu dem der innergemeinschaftliche Erwerb tatsächlich bewirkt worden ist. 
Werden vor Ausführung der Lieferung Abschlagszahlungen oder Anzahlungen angefor-
dert, kommt den hierüber erteilten Rechnungen ebenfalls keine Bedeutung zu. Maßge-
bend ist die Schlussrechnung. Mit ihrer Erstellung entsteht grundsätzlich die Steuer auf 
den innergemeinschaftlichen Erwerb. 

3.7 Steuerschuldner 

Steuerschuldner ist nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 UStG der Erwerber. 

3.8 Abzug der Erwerbsteuer als Vorsteuer 

3.8.1 Vorsteuer in den Fällen des § 3d S. 1 UStG 

Nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG kann der Unternehmer die Steuer für den innergemein-
schaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen als Vorsteuer abziehen, so-
weit die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG erfüllt sind. Die Erwerbsteuer kann als 
Vorsteuer abgezogen werden, sobald sie entstanden ist. Eine ordnungsgemäße Rech-
nung iSd. §§ 14, 14a UStG ist nicht Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Dadurch wird 
erreicht, dass der Vorsteuerabzug grundsätzlich in derselben USt-Voranmeldung bzw. 
Jahreserklärung erfolgt, in der die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb ermit-
telt wird. Ist der Unternehmer zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, wird er deshalb 
durch die Besteuerung des Erwerbs nicht belastet. 

3.8.2 Kein Vorsteuerabzug bei fiktivem innergemeinschaftlichem Er-
werb nach § 3d S. 2 UStG 

Nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG ist ein Vorsteuerabzug nur in den Fällen des § 3d S. 1 
UStG möglich. Damit wird der Vorsteuerabzug aus fiktiv besteuerten innergemeinschaft-
lichen Erwerben aufgrund der Anwendung des § 3d S. 2 UStG versagt. 

BEISPIEL: 

Der deutsche Unternehmer DE erwirbt bei Unternehmer FR in Frankreich eine Ma-

schine zu unternehmerischen Zwecken. Die Maschine wird von Frankreich nach 

Italien transportiert. Da DE über keine italienische USt-IdNr. verfügt, verwendet er 

gegenüber FR seine deutsche USt-IdNr. 

DE hat wegen Verwendung seiner deutschen USt-IdNr. in Deutschland zwar den 

Tatbestand der fiktiven Erwerbsbesteuerung verwirklicht (§ 3d S. 2 UStG), der Vor-

steuerabzug nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG daraus bleibt ihm aber versagt. 
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Gründe für die Versagung des Vorsteuerabzugs: Nach Ansicht des EuGH (Urteil v. 
22.4.2010, Rs. C-536/08 – X und C-539/08 – Facet) ist der Grundsatz des Sofortabzugs 
der Vorsteuer ein grundlegendes Prinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems. Der 
Vorsteuerabzug setzt jedoch voraus, dass Lieferungen oder Leistungen für Zwecke der 
besteuerten Umsätze des Unternehmers verwendet werden. Im Fall der fiktiven Erwerbs-
besteuerung stehe jedoch fest, dass die Gegenstände gerade nicht in den Mitgliedstaat 
der fiktiven Erwerbsbesteuerung gelangt sind. Damit liegen keine Umsätze vor, die den 
Vorsteuerabzug in diesem Mitgliedstaat rechtfertigen. Die Regelung zur fiktiven Erwerbs-
besteuerung ziele darauf ab, die Steuereinnahmen auf den Mitgliedstaat zu verlagern, in 
dem der Endverbrauch der Gegenstände erfolge. Würde im Fall der fiktiven Erwerbsbe-
steuerung der Vorsteuerabzug zugelassen, bestünde kein Anreiz mehr für den Unterneh-
mer, die Erwerbsbesteuerung im Bestimmungsland zu erklären. 

4. Die innergemeinschaftliche Lieferung (§ 6a UStG) 

4.1 Allgemeines 

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i.V.m. § 6a UStG 
steuerfrei. Da diese Steuerbefreiung beim liefernden Unternehmer den Vorsteuerabzug 
nicht ausschließt (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG), bewirkt sie die vollständige Entlas-
tung des Liefergegenstands von der Umsatzsteuer des Ursprungslands. Es handelt sich 
also um eine sog. echte Steuerbefreiung.  

Abzug der Erwerbsteuer als Vorsteuer

Der deutsche Unternehmer DE erwirbt bei dem französischen Unternehmer FR eine Maschine, die FR durch 
einen Spediteur von Frankreich nach Italien transportieren lässt. Da DE über keine italienische USt-IdNr. 

verfügt, verwendet er gegenüber FR seine deutsche USt-IdNr. 

FR

DE

�

�

Maschine

�

VIDEO 370:  
Abzug der Er-
werbsteuer als 
Vorsteuer 
 

 

https://vimeo.com/922908640
https://vimeo.com/922908640
https://vimeo.com/922908640
https://vimeo.com/922908640
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Die Belastung mit der Steuer des Bestimmungslands erfolgt durch die Besteuerung des 
innergemeinschaftlichen Erwerbs (s. oben Gliederungspunkt 3). Aufgrund des Zusam-
menhangs zwischen innergemeinschaftlicher Lieferung und innergemeinschaftlichem Er-
werb setzt die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung voraus, dass der 
Erwerb des Liefergegenstandes im Bestimmungsland der Besteuerung unterliegt.  

Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer, die den Erwerb nicht zu 
versteuern haben (Privatpersonen sowie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Unter-
nehmer, Kleinunternehmer, Land- und Forstwirte und nicht unternehmerisch tätige juris-
tische Personen mit Erwerben unterhalb der für sie maßgeblichen Erwerbsschwelle – sog. 
Schwellenerwerber/Exoten, s. oben Gliederungspunkt 3.2.1), werden von der Steuerbe-
freiung nicht erfasst. Diese Lieferungen sind im Inland steuerbar und steuerpflichtig, wenn 
der im Wesentlichen nicht unternehmerisch handelnde Abnehmer den Gegenstand vom 
Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet. Wird der Liefergegen-
stand jedoch durch den Lieferer oder einen von ihm beauftragten Dritten aus dem Inland 
in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats befördert oder versendet, so ist zu prüfen, 
ob die Lieferung als im Bestimmungsland ausgeführt gilt (innergemeinschaftlicher Fern-
verkauf des § 3c UStG), wenn weitere besondere Voraussetzungen auf Seiten des Abneh-
mers und des Erwerbers erfüllt sind. Sie ist dann dort steuerbar. 

Steuerbefreiungen ohne Ausschluss des 

Vorsteuerabzugs II
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VIDEO 125:  
Steuerbefreiun-
gen ohne Aus-
schluss des Vor-
steuerabzugs II 
 

 

https://vimeo.com/403964624
https://vimeo.com/403964624
https://vimeo.com/403964624
https://vimeo.com/403964624
https://vimeo.com/403964624
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4.2 Voraussetzungen der Steuerbefreiung  

4.2.1 Die Angabe des Abnehmers in der Zusammenfassenden Mel-
dung 

Die Voraussetzung der Angabe des Abnehmers in der Zusammenfassenden Meldung 
(§ 18a UStG) findet sich nicht bei der Definition der innergemeinschaftlichen Lieferung in 
§ 6a Abs. 1 UStG, sondern unmittelbar bei der Regelung der Steuerbefreiung in § 4 Nr. 1 
Buchst. b UStG. Die Steuerbefreiung greift demnach nicht ein, wenn der liefernde Unter-
nehmer seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung nicht 
nachgekommen ist oder die Angaben zur steuerfreien innergemeinschaftlichen Liefe-
rung unrichtig oder unvollständig sind. Fehler in der Zusammenfassenden Meldung kön-
nen jedoch grds. noch berichtigt werden, um die Steuerbefreiung anwenden zu können. 

KLAUSURHINWEIS: 

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Sofern aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, sind alle Unternehmer ihrer 
Pflicht zur Abgabe von Zusammenfassenden Meldungen (§ 18a UStG) ordnungs-
gemäß nachgekommen.“  

4.2.2 Grenzüberschreitende Warenbewegung 

Nach § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG muss der Gegenstand der Lieferung vom Inland in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet werden. Die Beförderung oder 
Versendung muss im Inland beginnen und in einem anderen EU-Mitgliedstaat enden.  

BEISPIEL: 

Der französische Unternehmer FR bestellt beim deutschen Unternehmer DE in 

eine Maschine, die DE durch einen Spediteur von Deutschland zu FR nach Frank-

reich transportieren lässt. 

(Vereinfachende) Übersicht:

Lieferung DE EU-Ausland

an Unternehmer, der der 

Erwerbsbesteuerung 
unterliegt

Privatperson

an Unternehmer, der nicht der 

Erwerbsbesteuerung unterliegt 
(Schwellenerwerber/ Exot)

Überschreiten der 

Erwerbsschwelle / 
Verzicht? 

steuerbare + steuerfreie
 i.g. Lieferung

ja

nein

in DE steuerbare + 
steuerpflichtige Lieferung

i.g. Fernverkauf (§ 3c 
UStG) mit Ort im EU-

Ausland

„A
bholfa

ll“

Beförderung/ 

Versand durch 

Lieferer

VIDEO 400:  
(Vereinfachende) 
Übersicht: Liefe-
rung DE ➔ EU-
Ausland 
 

  

https://vimeo.com/923377468
https://vimeo.com/923377468
https://vimeo.com/923377468
https://vimeo.com/923377468
https://vimeo.com/923377468
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Es liegt eine bewegte Lieferung iSd. § 3 Abs. 6 S. 1 UStG vor, der Lieferort befindet 

sich am Beginn des Transports (hier: Deutschland). Da die Maschine von Deutsch-

land nach Frankreich transportiert wird, handelt es sich um eine innergemein-

schaftliche Lieferung, die unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 1 

Buchst. b UStG iVm. § 6a Abs. 1, 3 UStG steuerfrei ist. 

 

  

Innergemeinschaftliche Lieferung

Der französische Unternehmer FR bestellt für 1 Mio. € bei dem deutschen Unternehmer DE eine Maschine, 
die DE durch einen Spediteur von Deutschland zu FR nach Frankreich transportieren lässt.

FR DE

��

Verkauf Maschine

USt (Erwerb-

steuer) 
VSt

1 Mio. €

Transport Maschine 

Finanzamt Finanzamt

steuerfrei

VIDEO 405:  
Innergemein-
schaftliche Liefe-
rung 
 

 

https://vimeo.com/923377827
https://vimeo.com/923377827
https://vimeo.com/923377827
https://vimeo.com/923377827


121 

 

Verbleibt die Ware im Inland, liegt keine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
vor: 

 

Die Beförderung oder Versendung muss – wie gerade eben bereits dargestellt – im Inland 
beginnen und in einem anderen EU-Mitgliedstaat enden. Dabei kann der Gegenstand 
über einen weiteren EU-Mitgliedstaat (z.B. von Deutschland über Österreich nach Italien) 
oder im Wege der Durchfuhr auch über ein Drittland in den anderen EU-Mitgliedstaat 
gelangen (z.B. von Deutschland über die Schweiz nach Italien). 

Wer die Beförderung oder Versendung durchführt, ist unerheblich. Deshalb kann der 
Liefergegenstand durch den liefernden Unternehmer oder durch den Abnehmer in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet werden. 

Der Abnehmer der Lieferung muss nicht im Bestimmungsland ansässig sein. Es können 
daher auch Lieferungen an einen inländischen Abnehmer unter die Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen fallen, wenn der Gegenstand der Lieferung nach-
weislich in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt. Jedoch muss der inländische Ab-
nehmer gegenüber dem Lieferer dennoch eine ausländische USt-IdNr. verwenden (siehe 
unten Gliederungspunkt 4.2.5).  

Innergemeinschaftliche Lieferung: 

Grenzüberschreitende Warenbewegung

deutscher 

Unternehmer X

steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
italienischer    

Unternehmer Y

Warenlager des 

Y (Deutschland)

ITDEWarenweg

(Verwendet seine IT 
USt-IdNr.)

VIDEO 410:  
Grenzüberschrei-
tende Warenbe-
wegung I 
 

 

https://vimeo.com/923378068
https://vimeo.com/923378068
https://vimeo.com/923378068
https://vimeo.com/923378068
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Die Annahme einer innergemeinschaftlichen Lieferung setzt gem. § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
UStG zwingend voraus, dass der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der 
Lieferung physisch in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet. Des-
halb kann nur eine bewegte Lieferung auch eine innergemeinschaftliche Lieferung sein. 

BEISPIEL: 

Der Sportboothändler S aus Leipzig (Inland) verkauft der Unternehmerin I aus Izola 

(Slowenien) ein gebrauchtes Sportboot, das am Bodensee in Konstanz (Inland) 

liegt. 

Die Lieferung ist steuerbar und steuerpflichtig. Es handelt sich um eine unbe-

wegte (ruhende) Lieferung, da das Boot weder befördert noch versendet wird (§ 3 

Abs. 7 S. 1 UStG). Voraussetzung für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lie-

ferung ist, dass eine bewegte Lieferung vorliegt. 

 

Innergemeinschaftliche Lieferung: 

Grenzüberschreitende Warenbewegung

Der Sportboothändler S aus Leipzig 
(Inland) verkauft der Unternehmerin I 

aus Izola (Slowenien) ein gebrauchtes 

Sportboot, das am Bodensee in 

Konstanz (Inland) liegt.

Sportboot-

händler S
Unternehmerin I

Sportboot

DE SL

DE

VIDEO 412:  
Grenzüberschrei-
tende Warenbe-
wegung II 
 

 

VIDEO 414:  
Grenzüberschrei-
tende Warenbe-
wegung III 
 

 

https://vimeo.com/923378415
https://vimeo.com/923378415
https://vimeo.com/923378415
https://vimeo.com/923378415
https://vimeo.com/923378691
https://vimeo.com/923378691
https://vimeo.com/923378691
https://vimeo.com/923378691


123 

 

4.2.3 Anforderungen an den Abnehmer 

Die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung setzt voraus, dass der Ab-
nehmer einem bestimmten Personenkreis angehört. Als Abnehmer kommen nach § 6a 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UStG in Betracht: 

 Unternehmer, die den Gegenstand der Lieferung für ihr Unternehmen erwerben 

(Buchst. a), 

 juristische Personen, die nicht Unternehmer sind oder den Gegenstand der Lieferung 

nicht für ihr Unternehmen erwerben (Buchst. b), 

 Abnehmer der Lieferung eines neuen Fahrzeugs (Buchst. c). 

Da in § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. a UStG der Begriff des Unternehmers ohne Beschrän-
kung auf bestimmte Unternehmer gebraucht wird, werden neben den regelbesteuerten 
Unternehmern mit der Berechtigung zum Vorsteuerabzug auch nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigte Unternehmer, Kleinunternehmer und pauschalierende Land- und Forst-
wirte erfasst.  

 

Ob der Abnehmer der Lieferung Unternehmer ist, muss nach dem Umsatzsteuerrecht 
des jeweiligen EU-Mitgliedstaats beurteilt werden. Von der Unternehmereigenschaft des 
Abnehmers kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn dieser gegenüber dem lie-
fernden Unternehmer mit einer ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilten, im Zeit-
punkt der Lieferung gültigen, USt-IdNr. auftritt. 

Von einem Erwerb des Gegenstands für das Unternehmen des Abnehmers kann regel-
mäßig ausgegangen werden, wenn der Abnehmer mit einer ihm von einem anderen Mit-
gliedstaat erteilten, im Zeitpunkt der Lieferung gültigen, USt-IdNr. auftritt und sich aus 
der Art und Menge der erworbenen Gegenstände keine berechtigten Zweifel an der un-
ternehmerischen Verwendung ergeben. 

Innergemeinschaftliche Lieferung: 

Die Person des Abnehmers

deutsche 

Unternehmerin 

X

steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
(§ 4 Nr. 1 Buchst. b iVm. § 6a UStG) ???

finnischer       
Klein-

unternehmer F 
(Verwendung der FI USt-

IdNr.)DE

VoSt

„inner-
gemeinschaftl. 

Erwerb“ ??

USt

„inner-
gemeinschaftl. 

Erwerb“

FI

VIDEO 416: i.g. Lie-

ferung: Die Person 

des Abnehmers 

 

  

https://vimeo.com/1048839613
https://vimeo.com/1048839613
https://vimeo.com/1048839613
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4.2.4 Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Bestim-
mungsland 

Weitere Voraussetzung für das Vorliegen einer (steuerfreien) innergemeinschaftlichen 
Lieferung ist nach § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG, dass der Erwerb des Gegenstands der Lie-
ferung beim Abnehmer in einem anderen EU-Mitgliedstaat der Umsatzbesteuerung (Er-
werbsbesteuerung) unterliegt. 

Lieferungen an die in § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UStG bezeichneten Abnehmer unterliegen im 
Bestimmungsland grundsätzlich der Besteuerung des Erwerbs. Dies gilt ohne Einschrän-
kung, wenn der Abnehmer ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unterneh-
men erwirbt und Umsätze ausführt, die den Vorsteuerabzug ermöglichen.  

 
 

Erwerben den Liefergegenstand dagegen die sog. Schwellenerwerber (Exoten), also  

 Unternehmer, die nur steuerfreie, den Vorsteuerabzug ausschließende Umsätze be-

wirken, oder 

 pauschalierende Land- und Forstwirte für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, 

oder 

 juristische Personen, die nicht Unternehmer sind oder die den Gegenstand der Liefe-

rung nicht für ihr Unternehmen erwerben, 

erfolgt eine Erwerbsbesteuerung im Bestimmungsland nur dann, wenn die im jeweiligen 
EU-Mitgliedstaat maßgebliche Erwerbsschwelle überschritten wird oder aber auf die An-
wendung der Erwerbsschwelle verzichtet wurde. Vgl. hierzu oben Gliederungs-
punkte 3.2.2 und 3.2.3. 

Die Voraussetzung des § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG ist erfüllt, wenn der Abnehmer gegen-
über dem liefernden Unternehmer mit einer ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteil-
ten, im Zeitpunkt der Lieferung gültigen USt-IdNr. auftritt. Hiermit gibt der Abnehmer zu 
erkennen, dass er den Gegenstand steuerfrei erwerben will, weil der Erwerb in dem an-
deren Mitgliedstaat den dortigen Besteuerungsvorschriften unterliegt. Es ist nicht erfor-
derlich, dass der Erwerb des Gegenstands dort tatsächlich besteuert wird. 

Innergemeinschaftliche Lieferung: 

Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland

deutscher 

Unternehmer X

steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
(§ 4 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 6a UStG)

deutscher    

Unternehmer Y 
(Verwendet seine IT 

USt-IdNr.)

Warenlager des 

Y (Italien)

IT

DE

VoSt

„inner-      

gemeinschaftl. 

Erwerb“

USt

„inner-

gemeinschaftl. 

Erwerb“

Warenweg

VIDEO 418: i.g. Lie-

ferung: Besteuerung 

des Erwerbs im Be-

stimmungsland 

 

 

https://vimeo.com/1048843403
https://vimeo.com/1048843403
https://vimeo.com/1048843403
https://vimeo.com/1048843403
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4.2.5 Das Verwenden einer USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaates 

Nach § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG muss der Abnehmer gegenüber dem liefernden Unter-
nehmer eine ihm von einem anderen EU-Mitgliedstaat als dem Abgangsstaat der Waren 
erteilte USt-IdNr. verwenden. Die verwendete USt-IdNr. muss nicht mit dem Staat des 
Transportendes übereinstimmen (Vorsicht bei der Besteuerung des Abnehmers – Fall des 
§ 3d S. 2 UStG! – s.o. Gliederungspunkte 3.3.2 und 3.8.2). Sie muss lediglich vom Staat 
des Transportbeginns abweichen. Der Abnehmer muss weder im Staat des Transporten-
des noch im Staat der verwendeten USt-IdNr. ansässig sein. 

HINWEIS 

Unternehmer können nicht nur eine USt-IdNr. (ihres Heimatlandes) haben. Wenn 
sie in allen EU-Mitgliedstaaten umsatzsteuerlich aktiv sind, können sie sogar 
27 USt-IdNrn. haben86.  

Ist der Unternehmer nicht im Bestimmungsland der Warenlieferung ansässig, erbringt 
dort aber steuerbare und steuerpflichtige Leistungen oder bewirkt dort innergemein-
schaftliche Erwerbe, muss er sich eine USt-IdNr. des Bestimmungslands erteilen lassen. 
Er muss sich also dort für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen oder die USt-IdNr. 
eines anderen EU-Mitgliedstaats (der nicht Ursprungsland ist) verwenden, wenn er Ab-
nehmer einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung sein will. 

KLAUSURHINWEIS 

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Sofern aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, verwenden Unternehmer im in-
nergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr die USt-IdNr. ihres 
Heimatlandes.“ Sofern der Abnehmer nicht im Staat des Transportbeginns ansäs-
sig ist, ist regelmäßig die Voraussetzung des § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG erfüllt. 
Probleme bereitet dieser Klausurhinweis aber immer dann, wenn der Abnehmer 
im Staat des Transportbeginns ansässig ist: 

 

 

86 Wegen einer Sonderregelung zu Nordirland, das zum Vereinigten Königreich (Drittland) zählt, sind sogar 
28 USt-IdNrn. möglich, vgl. § 30 UStG.  

Innergemeinschaftliche Lieferung: Verwendung einer 

gültigen USt-IdNr. aus einem anderen Mitgliedstaat

deutscher 

Unternehmer X

steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
(§ 4 Nr. 1 Buchst. b iVm. § 6a UStG)

deutscher 

Unternehmer Y 
(Verwendet seine DE 

USt-IdNr.)

Warenlager des 

Y (Italien)

IT

DE
Warenweg

Allgemeine Klausurhinweise: Soweit aus 
dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges 

hervorgeht, verwenden die Unternehmer im 
innergemeinschaftlichen Waren- und 

Dienstleistungsverkehr jeweils die gültige 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ihres 
Heimatlandes. 
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4.3 Nachweis der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 

Nach § 6a Abs. 3 S. 1 UStG hat der Unternehmer die Voraussetzungen der Abs. 1 und 
Abs. 2 dieser Vorschrift nachzuweisen. Dieser Nachweis ist nach den §§ 17a ff. UStDV 
beleg- und buchmäßig zu führen. Wie der Beleg- und Buchnachweis genau zu erfolgen 
hat, ist in der Praxis teilweise umstritten und ist Gegenstand zahlreicher Kontroversen zwi-
schen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen. 

KLAUSURHINWEIS: 

In Klausuren wird hier oft folgender Bearbeitungshinweis gegeben: „Erforderliche 
Belege und Aufzeichnungen sind vorhanden.“ Enthält die Klausur einen solchen 
Bearbeitungshinweis, gilt der Beleg- und Buchnachweis als erbracht. 

4.4 Vertrauensschutz 

§ 6a Abs. 4 UStG enthält eine Vertrauensschutzregelung für Unternehmer, die innerge-
meinschaftliche Lieferungen steuerfrei ausführen. Die Anwendung dieser Regelung setzt 
voraus, dass der liefernde Unternehmer eine Lieferung aufgrund von unrichtigen Anga-
ben des Abnehmers als steuerfrei behandelt hat und er die Unrichtigkeit dieser Angaben 
auch bei der Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen 
konnte. Ist dies der Fall, so ist, obwohl die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG nicht 
vorliegen, die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen. 

4.5 Die Abrechnung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

Ein Unternehmer, der eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach § 6a UStG 
ausführt, ist nach § 14a Abs. 3 S. 1 UStG verpflichtet, bis zum 15. des Folgemonats eine 
Rechnung auszustellen. In dieser Rechnung ist auf die Steuerfreiheit der Lieferung hinzu-
weisen (§ 14 Abs. 4 Nr. 8 UStG) und auch die USt-IdNr. des leistenden Unternehmers und 
die des Leistungsempfängers anzugeben (§ 14a Abs. 3 S. 2 UStG).  

5. Innergemeinschaftliches Verbringen von Gegenständen  

5.1 Allgemeines 

Das bloße Verbringen von Gegenständen innerhalb eines Unternehmens (z.B. von einem 
inländischen Warenlager in ein anderes inländisches Warenlager) ist als sog. Innenum-
satz innerhalb des Unternehmens nicht umsatzsteuerbar. Gleiches gilt für das Verbringen 
vom Inland über eine Drittlandsgrenze in einen Unternehmensteil im Drittland. Nur das 
Verbringen von Gegenständen innerhalb der EU führt zu einem umsatzsteuerbaren Vor-
gang. 
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Das bloße Verbringen von Gegenständen innerhalb der EU führt zu umsatzsteuerlichen 
Konsequenzen, die in der Praxis oftmals übersehen werden. § 3 Abs. 1a UStG stellt durch 
eine gesetzliche Fiktion das unternehmensinterne Verbringen von Gegenständen aus 
dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner Ver-
fügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden Verwendung, einer Lieferung ge-
gen Entgelt gleich. Dieses unternehmensinterne innergemeinschaftliche Verbringen fin-
det seine passive Entsprechung in dem dem innergemeinschaftlichen Erwerb gleichge-
stellten Tatbestand in § 1a Abs. 2 UStG. 

Der Unternehmer gilt im Ausgangs-EU-Mitgliedstaat als Lieferer und im Bestimmungs-
EU-Mitgliedstaat als Erwerber.  

Durch die Zuordnung der Verbringungsfälle in den Bereich der steuerbaren und nach 
§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG iVm. § 6a Abs. 2 UStG steuerfreien Lieferungen sowie die daraus 
folgende Besteuerung des Erwerbs durch denselben Unternehmer im Bestimmungsland 
soll die Belastung des Gegenstands mit der USt des Bestimmungslands sichergestellt 
werden.  

Durch § 1a Abs. 2 UStG wird die Erwerbsbesteuerung angeordnet, soweit Deutschland 
das Bestimmungsland für das Verbringen ist. Für den Fall, dass die Warenbewegung von 
Deutschland ausgeht, wird in § 3 Abs. 1a UStG das unternehmensinterne Verbringen ei-
nes Gegenstands aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unter-
nehmer zu seiner Verfügung per Fiktion einer Lieferung für steuerbar erklärt. 

5.2 Innergemeinschaftliches Verbringen als fiktive innergemein-
schaftliche Lieferung  

Wird ein Gegenstand des Unternehmens aus dem Inland in einen anderen Bereich des-
selben Unternehmens im übrigen Gemeinschaftsgebiet verbracht, so gilt (Fiktion) dieser 
Vorgang nur dann als entgeltliche Lieferung, wenn sämtliche Voraussetzungen des § 3 
Abs. 1a UStG erfüllt sind. 

Weitere Voraussetzung für den Eintritt der Rechtsfolge des § 3 Abs. 1a UStG ist, dass sich 
der Gegenstand des Unternehmens nach dem Verbringen in das übrige Gemeinschafts-
gebiet weiterhin in der Verfügungsmacht des Unternehmers befindet. 

Innergemeinschaftliches Verbringen: 

Allgemeines

U1

DE �

CH �

FR �

MUCDUS
Ware

U2

M
UC

BSL

W
are

U3

MUCBOD
Ware
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Der Gegenstand muss danach bei Beginn des Verbringens aufgrund der Zuordnungs-
entscheidung des Unternehmers dem Unternehmen zugeordnet sein. Voraussetzung 
der Zuordnung zum Unternehmen ist, dass der Gegenstand in einem objektiven und er-
kennbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der gewerblichen oder beruflichen Tä-
tigkeit des Unternehmers steht und diese fördern soll. Da das Unternehmen die gesamte 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers umfasst (§ 2 Abs. 1 S. 2 UStG), 
gehören zum Unternehmen auch diejenigen Aktivitäten, die der Unternehmer nicht im 
Inland entfaltet. 

Ein Gegenstand ist daher auch dann ein Gegenstand des Unternehmens, wenn ihn der 
Unternehmer nur zu dem Zweck erwirbt, herstellt oder einführt, ihn nach dem Verbringen 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet dort für Zwecke seines Unternehmens zu nutzen. 

 Beispiel: 

Steuerberaterin Susi betreibt eine Kanzlei in München sowie eine Zweigniederlassung 

in Bozen (Italien). Da sie in ihrem Bozener Büro oft Umsatzsteuerfälle zu lösen hat, 

nimmt sie den Umsatzsteuer-Kommentar Küffner/Zugmaier aus der Münchner Kanzlei 

mit nach Bozen und stellt ihn in die dortige Bibliothek. 

 

Der in § 3 Abs. 1a UStG verwendete Begriff des Verbringens bedeutet nach dem allge-
meinen umsatzsteuerlichen Sprachgebrauch bereits, dass mit dem Vorgang die Liefe-
rung eines Gegenstands im Leistungsaustausch nicht verbunden sein darf. Dies wird 
noch verdeutlicht durch den Wortlaut des Gesetzes, wonach das Verbringen eines Ge-
genstands durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung erfolgen muss. Die Verfü-
gungsmacht über den Gegenstand muss daher am Ziel der Warenbewegung im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet bei dem verbringenden Unternehmer verblieben sein.  

Diese Voraussetzung ist z.B. dann erfüllt, wenn der Unternehmer Gegenstände, die zur 
Ausführung von Lieferungen bestimmt sind, vom Inland in ein im übrigen Gemeinschafts-
gebiet gelegenes Warenlager verbringt, um sie von dort aus an seine Abnehmer zu lie-
fern, oder wenn er einen Gegenstand, der der Ausführung von Umsätzen nur mittelbar 
dient (ertragsteuerrechtlich betrachtet etwa einen Gegenstand des Anlagevermögens), 

Innergemeinschaftliches Verbringen

StBin

Susi

Büro 
Bozen
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vom Inland in einen im übrigen Gemeinschaftsgebiet gelegenen Bereich seines Unter-
nehmens überführt, um ihn dort nicht nur vorübergehend zur Ausführung von Umsätzen 
zu verwenden (z.B. Lkw, der zur Beförderung von Gegenständen einer Lieferung einge-
setzt wird).  

5.3 Innergemeinschaftliches Verbringen als fiktiver innergemein-
schaftlicher Erwerb  

Fingiert § 3 Abs. 1a UStG das Verbringen eines Gegenstands aus dem Inland in das üb-
rige Gemeinschaftsgebiet als Lieferung gegen Entgelt, wird spiegelbildlich in dem ande-
ren EU-Mitgliedstaat das Verbringen des Gegenstands als innergemeinschaftlicher Er-
werb fingiert (§ 1a Abs. 2 UStG analog). § 1a Abs. 2 UStG stellt durch eine gesetzliche 
Fiktion dem innergemeinschaftlichen Erwerb gegen Entgelt gleich das unternehmensin-
terne Verbringen von Gegenständen aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das In-
land durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorüber-
gehenden Verwendung. 

Der Unternehmer, der den Gegenstand vom übrigen Gemeinschaftsgebiet zu seiner ei-
genen Verfügung in das Inland verbringt, gilt nach § 1a Abs. 2 S. 2 UStG als Erwerber. 

5.4 Verbringen in ein Auslieferungs- bzw. Konsignationslager 

Ein in der Praxis häufiger Fall ist das Verbringen von Waren in ein Auslieferungslager in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat. Hier gilt die Vereinfachungsregelung des § 6b UStG. 

 

Verbringen in ein Konsignationslager

(ohne § 6b UStG)

DE �FR �
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5.5 Verbringen zu einer nicht nur vorübergehenden Verwendung 

Das Verbringen eines Gegenstands des Unternehmens aus dem Inland in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung wird nur dann einer 
Lieferung bzw. einem innergemeinschaftlichen Erwerb gegen Entgelt gleichgestellt, 
wenn der Gegenstand nicht zu einer nur vorübergehenden Verwendung in den Bestim-
mungsmitgliedstaat gelangt. Was unter einer vorübergehenden Verwendung zu verste-
hen ist, wird im Gesetz nicht konkret geregelt. Es ist daher eine Auslegung erforderlich, 
die sich an den Vorgaben der MwStSystRL zu orientieren hat. 

Aus Art. 17 MwStSystRL kann abgeleitet werden, dass ein innergemeinschaftliches Ver-
bringen nicht anzunehmen ist, wenn die Verwendung des Gegenstands entweder ihrer 
Natur nach nur vorübergehend oder aber befristet ist. 

5.5.1 Der Art nach vorübergehende Verwendung 

Eine ihrer Art nach vorübergehende Verwendung, bei der das zeitliche Moment keine 
Rolle spielt, ist anzunehmen, 

 wenn der Unternehmer den Gegenstand im Rahmen oder in unmittelbarem Zusam-

menhang mit einer von ihm bewirkten sonstigen Leistung in den Bestimmungsstaat 

verbringt (Vermietung einer Maschine im übrigen Gemeinschaftsgebiet; Verbringen 

technischer Geräte sowie der Bühnenausstattung eines Konzertveranstalters in das 

übrige Gemeinschaftsgebiet im Rahmen einer Konzerttournee); 

 wenn ein Unternehmer einen Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet ver-

bringt, um ihn dort reparieren zu lassen; 

 Beispiel:  

Der deutsche Bauunternehmer transportiert eine Maschine nach Frankreich, um sie 

dort reparieren zu lassen. Nach erfolgreicher Reparatur wird die Maschine wieder nach 

Deutschland zurückgebracht. Da lediglich eine vorübergehende Verwendung vorliegt, 

Verbringen in ein Konsignationslager

(mit § 6b UStG)
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hat der deutsche Bauunternehmer keine fiktive innergemeinschaftliche Lieferung in 

Deutschland bzw. keinen fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb in Frankreich be-

wirkt. 

 

 wenn ein Unternehmer zu einer an ihn im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten 

Werklieferung aus dem Inland Material gestellt oder beistellt; 

 wenn ein Unternehmer eine Maschine, z.B. einen Baukran, als seinen Gesellschafter-

beitrag einer Arbeitsgemeinschaft überlässt und diesen aus dem Inland zur Baustelle 

im übrigen Gemeinschaftsgebiet verbringt. 

In den genannten Fällen liegt auf Grund der nur vorübergehenden Verwendung somit 
kein Verbringen iSd. § 3 Abs. 1a UStG bzw. § 1a Abs. 2 UStG vor, mithin keine fiktive in-
nergemeinschaftliche Lieferung bzw. kein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb. 

Eine ihrer Art nach vorübergehende Verwendung wird aber auch dann angenommen, 
wenn der Unternehmer zur Ausführung einer im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerba-
ren Werklieferung (z.B. Errichtung einer fest mit dem Grund und Boden verbundenen 
Maschinenanlage in Frankreich oder einer Maschinenhalle in Luxemburg) Gegenstände 
in den Bestimmungs-EU-Mitgliedstaat verbringt.  

Dabei ist es unerheblich, ob der Gegenstand Bestandteil der Lieferung wird und daher 
im Bestimmungs-EU-Mitgliedstaat verbleibt (z.B. Teile der Maschinenanlage oder Bau-
material), oder ob er als Hilfsmittel verwendet wird und später wieder in das Inland zu-
rückgelangt (z.B. Baukran, der bei der Erstellung des Gebäudes verwendet wurde). 

 Beispiel:  

Der deutsche Unternehmer DE bestellt bei dem französischen Maschinenbauunter-

nehmer FR eine Maschinenanlage, die in Karlsruhe zu installieren ist. Der französische 

Unternehmer fertigt die einzelnen Teile dieser Anlage in seinem Herstellungsbetrieb 

in Frankreich an. Er verbringt diese Teile nach Karlsruhe, um sie dort zu einer fest mit 

dem Grund und Boden verbundenen Anlage zu installieren.  

Verbringen zu einer nur vorübergehenden 

Verwendung

DE �FR �

Reparatur-

betrieb

Bauunter-

nehmer
Reparatur

Verbringen eines Krans zur Reparatur nach FR, der nach Reparatur wieder zurück nach DE 
gelangt 
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Der französische Unternehmer erbringt seine als Werklieferung zu qualifizierende Leis-

tung erst, wenn er dem Abnehmer das fertige Werk übergibt. Der französische Unter-

nehmer hat daher zu Beginn und am Ende der Warenbewegung die Verfügungsmacht 

über die einzelnen Teile der Anlage. Diese Teile werden daher zwar zur Verfügung des 

französischen Unternehmers aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland ver-

bracht, sie unterliegen jedoch nicht der Erwerbsbesteuerung. 

Das Verbringen wird (nachträglich) steuerbar, wenn der verbrachte Gegenstand in dem 
Bestimmungsmitgliedstaat untergeht oder entgegen der ursprünglichen Verwendungs-
absicht veräußert wird. 

 Beispiel:  

Der französische Bauunternehmer FR hat eine Baumaschine auf eine Baustelle in 

Deutschland verbracht. Bei einem Großbrand wird die Baumaschine zerstört.  

Im Zeitpunkt der Zerstörung ist der Verbringenstatbestand des § 1a Abs. 2 UStG erfüllt. 

5.5.2 Verbringen zu einer nicht nur befristeten Verwendung 

Eine befristete Verwendung schließt die Annahme einer fiktiven Lieferung durch inner-
gemeinschaftliches Verbringen dann aus, wenn der Unternehmer Gegenstände aus dem 
Inland zu dem Zweck in das übrige Gemeinschaftsgebiet verbringt, sie nur mittelbar zur 
Ausführung von dort bewirkten Umsätzen einzusetzen, um sie dann wieder in das Inland 
zurückzubringen. Für die Befristung sind die EU-rechtlichen Vorschriften über eine voll-
ständige Befreiung von Einfuhrabgaben entsprechend anzuwenden, die gelten würden, 
wenn der Gegenstand zur nur vorübergehenden Verwendung in das Gemeinschaftsge-
biet eingeführt werden würde.  

Diese zoll- und einfuhrumsatzsteuerrechtlichen Abgabebefreiungen sind im Unionszoll-
kodex (UZK) geregelt. In Art. 251 Abs. 2 UZK ist die Höchstdauer der Verwendung grund-
sätzlich auf 24 Monate festgelegt.  

 Beispiel:  

Der deutsche Unternehmer DE verbringt eine Maschine nach Österreich, um sie dort 

auf einer Messe zu präsentieren. Nach Abschluss der dreiwöchigen Messe soll die Ma-

schine wieder nach Deutschland zurückgebracht werden. In diesem Fall bewirkt DE 

umsatzsteuerlich in Deutschland keine Lieferung iSd. § 3 Abs. 1a UStG, da die Ma-

schine nur zu einer befristeten Verwendung nach Österreich verbracht wurde. Entspre-

chend wird auch kein innergemeinschaftlicher Erwerb in Österreich bewirkt. 

Für bestimmte Gegenstände ist eine kürzere Verwendungsdauer bestimmt (z.B. zwölf 
Monate für Eisenbahnfahrzeuge, sechs Monate für Straßenfahrzeuge). Da diese Verord-
nungen im gesamten Gemeinschaftsgebiet unmittelbare Rechtswirkung entfalten, sind 
die in ihnen festgelegten Fristen zugleich zeitliche Grenzen, die für die Frage zu beachten 
sind, ob eine nur vorübergehende Verwendung iSv. § 3 Abs. 1a S. 1 UStG vorliegt. Wer-
den diese Grenzen überschritten, ist das Verbringen mit Ablauf der jeweils vorgesehenen 
Frist als steuerbarer Vorgang zu behandeln. 

Entsprechendes gilt bei Untergang oder Veräußerung der Gegenstände innerhalb der 
(unschädlichen) Verwendungsfrist. 
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5.6 Bemessungsgrundlage bei Verbringungsfällen 

Ist im Rahmen von Verbringungsfällen die fiktive innergemeinschaftliche Lieferung nach 
§ 3 Abs. 1a UStG oder der fiktive innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 1a Abs. 2 UStG 
im Inland steuerbar, wird der Umsatz gemäß § 10 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UStG nach dem Ein-
kaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für den Gegenstand oder für einen gleichartigen 
Gegenstand oder in Ermangelung eines Einkaufspreises nach den Selbstkosten bemes-
sen, jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes. 

5.7 Entstehung der Steuerschuld 

Für fiktive innergemeinschaftliche Erwerbe durch unternehmensinternes Verbringen von 
Gegenständen aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland (§ 1a Abs. 2 UStG) 
enthält das Gesetz keine besondere Regelung über den Zeitpunkt der Entstehung der 
Erwerbsteuer. Da in diesen Fällen eine Rechnung üblicherweise nicht erstellt wird und 
auch begrifflich nicht über eine Leistung abzurechnen ist, entsteht die Steuer nach § 13 
Abs. 1 Nr. 6 UStG mit Ablauf des dem fiktiven Erwerb folgenden Kalendermonats. 

5.8 Rechnungsstellung 

Beim innergemeinschaftlichen Verbringen von Gegenständen besteht keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Ausstellung von Rechnungen. Zur Abwicklung von Verbringungsfällen 
hat der Unternehmer gleichwohl für den ausländischen Unternehmensteil einen Beleg 
auszustellen, in dem die verbrachten Gegenstände aufgeführt und die Bemessungs-
grundlagen, die USt-IdNr. des inländischen Unternehmensteils und die USt-IdNr. des 
ausländischen Unternehmensteils angegeben werden (Pro-Forma-Rechnung). 

6. Das (innergemeinschaftliche) Reihengeschäft 

6.1 Allgemeines 

Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand 
Liefergeschäfte abschließen und dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Verwen-
dung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt (§ 3 
Abs. 6a S. 1 UStG – Legaldefinition). Jede der Lieferungen ist auf ihre umsatzsteuerliche 
Beurteilung hin einzeln zu betrachten.  

HINWEIS 

Die Nationalität der beteiligten Parteien spielt bei Reihengeschäften keine Rolle. 

Die Folge, dass ein deutscher Unternehmer seinem polnischen Kunden portugie-
sische Umsatzsteuer in Rechnung stellt, kann deshalb auch das zutreffende Ergeb-
nis einer konsequenten Anwendung der MwStSystRL und des UStG sein! 
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Der letzte Abnehmer muss kein Unternehmer sein. Damit sind auch Reihengeschäfte mit 
privaten Endabnehmern möglich.  

Bei Reihengeschäften werden im Rahmen einer Warenbewegung (Beförderung oder Ver-
sendung) mehrere Lieferungen ausgeführt, die in Bezug auf den Lieferort und den Lie-
ferzeitpunkt jeweils gesondert betrachtet werden müssen. Die einzelnen Lieferungen in 
der Reihe erfolgen (gedanklich) zeitlich nacheinander. 

6.2 Nur eine Lieferung ist die bewegte Lieferung 

Die Beförderung oder Versendung des Gegenstands kann nur einer der Lieferungen zu-
geordnet werden (§ 3 Abs. 6a S. 1 UStG). Diese Lieferung ist die Beförderungs- oder Ver-
sendungslieferung (bewegte Lieferung).  

Die Beförderung oder Versendung kann durch einen Lieferer, den Endabnehmer oder 
einen von einem der Lieferer oder vom Endabnehmer beauftragten Dritten durchgeführt 
werden. Ein Beförderungs- oder Versendungsfall liegt daher auch dann vor, wenn ein an 
einem Reihengeschäft beteiligter Abnehmer den Gegenstand der Lieferung selbst ab-
holt oder abholen lässt (Abholfall). 

Um den Lieferort der einzelnen Lieferungen bestimmen zu können, muss zunächst fest-
gelegt werden, welcher der Lieferungen in der Reihe die Beförderung oder Versendung 
des Gegenstands zuzuordnen ist; denn nur für diese Lieferung bestimmt sich der Liefe-
rungsort nach § 3 Abs. 6 S. 1 UStG (bewegte Lieferung – Ort des Beginns der Beförderung 
oder Versendung). Alle weiteren Lieferungen erfolgen ohne Beförderung oder Versen-
dung (ruhende Lieferungen). Ihre Ortsbestimmung bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 S. 2 
UStG. 

  

Das (innergemeinschaftliche) Reihengeschäft

Unternehmer 1

�

Unternehmer 2 Unternehmer 3

�

VIDEO 440: Das (in-

nergemeinschaftli-

che) Reihengeschäft 

 

 

https://vimeo.com/1048846113
https://vimeo.com/1048846113
https://vimeo.com/1048846113
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6.3 Zuordnung der Beförderung oder Versendung 

Die Zuordnung der Beförderung oder Versendung zu einer der Lieferungen des Reihen-
geschäfts ist davon abhängig, ob der Gegenstand der Lieferung 

 durch den ersten Unternehmer (§ 3 Abs. 6a S. 2 UStG), 

 den letzten Abnehmer (§ 3 Abs. 6a S. 3 UStG) oder 

 einen mittleren Unternehmer (sog. Zwischenhändler, § 3 Abs. 6a S. 4 UStG) 

in der Reihe befördert oder versendet wird. Die Zuordnungsentscheidung muss einheit-
lich für alle Beteiligten getroffen werden.  

 Befördert oder versendet der erste Unternehmer in der Reihe, erbringt er die bewegte 

Lieferung (§ 3 Abs. 6a S. 2 UStG). 

 

 Wird die Beförderung oder Versendung durch den letzten Abnehmer in der Reihe 

durchgeführt, so empfängt er die bewegte Lieferung (§ 3 Abs. 6a S. 3 UStG). 

 

Das (innergemeinschaftliche) Reihengeschäft

Beförderung / Versendung durch 1. Unternehmer

Unternehmer 1

�

Unternehmer 2 Unternehmer 3

�

bewegte Lieferung

§ 3 Abs. 6a S. 2 UStG

ruhenden Lieferung

Das (innergemeinschaftliche) Reihengeschäft

Beförderung / Versendung durch letzten Abnehmer

Unternehmer 1

�

Unternehmer 2 Unternehmer 3

�

ruhenden Lieferung

bewegte Lieferung

§ 3 Abs. 6a S. 3 UStG
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 Wird die Beförderung oder Versendung schließlich von einem Unternehmer in der 

Reihe durchgeführt (sog. Zwischenhändler), der sowohl Abnehmer als auch Lieferer ist, 

hängt die Zuordnung der Beförderung oder Versendung davon ab, ob dieser Unter-

nehmer die Beförderung oder Versendung in seiner Eigenschaft als Lieferer durchführt. 

Grundsätzlich wird vermutet, dass er die bewegte Lieferung empfängt (§ 3 Abs. 6a S. 4 

Alt. 1 UStG) und damit als Abnehmer der Vorlieferung auftritt.  

 

Hierbei handelt es sich jedoch um eine widerlegbare Vermutung. Befördert oder ver-
sendet der Zwischenhändler in seiner Eigenschaft als Lieferer, erbringt er selbst die 
bewegte Lieferung an seinen Abnehmer (§ 3 Abs. 6a S. 4 Alt. 2 UStG). 

 

  

Das (innergemeinschaftliche) Reihengeschäft

Beförderung / Versendung durch Zwischenhändler – Alt. 1

Unternehmer 1

�

Unternehmer 2 Unternehmer 3

�

bewegte Lieferung

§ 3 Abs. 6a S. 4 Alt. 1 UStG

ruhende Lieferung

Das (innergemeinschaftliche) Reihengeschäft

Beförderung / Versendung durch Zwischenhändler – Alt. 2

Unternehmer 1

�

Unternehmer 2 Unternehmer 3

�

ruhende Lieferung

bewegte Lieferung

§ 3 Abs. 6a S. 4 Alt. 2 UStG
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Wie der Zwischenhändler den Nachweis zu führen hat, dass er als Lieferer aufgetreten ist, 
regeln die Sätze 5 ff. des § 3 Abs. 6a UStG wie folgt: 

 Bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften (Warentransport aus einem EU-Mit-

gliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat) muss er die USt-IdNr. des Abgangsstaa-

tes gegenüber seinem Lieferanten ausdrücklich verwenden (§ 3 Abs. 6a S. 5 UStG). 

 Bei Reihengeschäften mit Warentransport aus der EU ins Drittland muss er die USt-

IdNr. oder eine Steuernummer des Abgangsstaates gegenüber seinem Lieferanten 

aktiv verwenden (§ 3 Abs. 6a S. 6 UStG). 

 Bei Reihengeschäften mit Warentransport aus dem Drittland in die EU muss er als 

Zollanmelder auftreten (§ 3 Abs. 6a S. 7 UStG). 

6.4 Ort der Lieferungen beim Reihengeschäft 

Für die in einem Reihengeschäft ausgeführten Lieferungen ergeben sich die Lieferorte 
sowohl aus § 3 Abs. 6 S. 1 UStG als auch aus § 3 Abs. 7 S. 2 UStG.  

 Die bewegte Lieferung gilt dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung 
an den Abnehmer oder in dessen Auftrag an einen Dritten beginnt (§ 3 Abs. 6 S. 1 
UStG).  

 Nach § 3 Abs. 7 S. 2 Nr. 1 UStG gelten alle ruhenden Lieferungen, die der Beförde-
rungs-/Versendungslieferung vorangehen, dort als ausgeführt, wo die Beförde-
rung/Versendung des Gegenstands beginnt. 

 Ruhende Lieferungen, die der Beförderungs-/Versendungslieferung nachfolgen, gelten 
dort als ausgeführt, wo die Beförderung/Versendung des Gegenstands endet (§ 3 Abs. 7 
S. 2 Nr. 2 UStG). 

Damit liegen die Lieferorte aller Lieferungen in der Reihe entweder im Abgangs- oder im 
Bestimmungsstaat unabhängig davon, wo die beteiligten Unternehmer ansässig sind. 

6.5 Sonstige Regelungen 

Nachdem die Beförderung/Versendung einer Lieferung zugeordnet und die einzelnen 
Lieferorte bestimmt wurden, ist zu prüfen, ob die bewegte Lieferung als innergemein-
schaftliche Lieferung (§ 6a UStG) bzw. Ausfuhrlieferung (§ 6 UStG) steuerfrei sein kann. 
Stellt die bewegte Lieferung eine innergemeinschaftliche Lieferung dar, ist damit auch 
ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Bestimmungsland verbunden. 

HINWEIS 

Beim Reihengeschäft kann immer nur die eine bewegte Lieferung als innerge-
meinschaftliche Lieferung oder als Ausfuhrlieferung umsatzsteuerfrei sein. 

6.6 Registrierungspflicht 

Gemäß § 3 Abs. 7 S. 2 UStG werden die der Beförderungs- oder Versendungslieferung 
vorangehenden, in der Regel steuerpflichtigen Lieferungen dort erbracht, wo die Beför-
derung oder Versendung beginnt; die ihr folgenden, in der Regel steuerpflichtigen Lie-
ferungen werden dort ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung endet. Für das 
innergemeinschaftliche Reihengeschäft, das kein Dreiecksgeschäft nach § 25b UStG ist, 
hat dies zur Folge, dass sich der Unternehmer, der eine der Beförderungs- oder Versen-
dungslieferung vorangehende Lieferung erbringt und in dem Mitgliedstaat, in dem die 
Beförderung beginnt, nicht ansässig ist, im Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung 
oder Versendung für Zwecke der Umsatzsteuer registrieren lassen muss. In gleicher 
Weise muss sich der Unternehmer, der eine der Beförderungs- oder Versendungsliefe-
rung folgende Lieferung erbringt, in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder 
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Versendung endet, für Zwecke der Umsatzsteuer registrieren lassen, wenn er dort nicht 
ansässig ist. Diese Registrierungspflicht kann in bestimmten Konstellationen entfallen, 
wenn die Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelungen des in-
nergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts greifen. 

7. Das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft (§ 25b UStG) 

Die Vorschrift des § 25b UStG normiert eine Vereinfachungsregelung für innergemein-
schaftliche Reihengeschäfte. Wie dargestellt, führen Reihengeschäfte für die beteiligten 
Unternehmer zu umsatzsteuerlichen Registrierungspflichten entweder im Ursprungsland 
oder im Bestimmungsland. Die Vereinfachungsregelung soll insbesondere bei innerge-
meinschaftlichen Reihengeschäften mit drei Unternehmern die Registrierungspflicht für 
den mittleren Unternehmer im Bestimmungsland vermeiden. Darüber hinaus ist ein in-
nergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft unter bestimmten Voraussetzungen auch dann 
möglich, wenn mehr als drei Unternehmer beteiligt sind. 

 

Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft

(ohne § 25b UStG)

Unternehmer 1
Verwendung der IT 

USt-IdNr.

�

� �

Unternehmer 2
Verwendung der FR 

USt-IdNr.

Unternehmer 3
Verwendung der DE 

USt-IdNr.

Finanzamt Finanzamt

Ort bewegte Lieferung

§ 3 Abs. 6 S. 1 UStG: IT

steuerfreie i.g. Lieferung

USt (Erwerbsteuer) 

VSt

i.g. Erwerb

§ 3d S. 1 UStG: DE

Ort ruhende Lieferung

§ 3 Abs. 7 S. 2 Nr. 2 UStG: DE

i.g. Erwerb

§ 3d S. 2 UStG: FR

USt

 (Erwerbsteuer) 

USt f. Lfg an U3

VSt
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Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft

unter Anwendung von § 25b UStG

Unternehmer 1
Verwendung der IT 

USt-IdNr.

�

� �

Unternehmer 2
Verwendung der FR 

USt-IdNr.

Unternehmer 3
Verwendung der DE 

USt-IdNr.

Finanzamt Finanzamt

Ort bewegte Lieferung

§ 3 Abs. 6 S. 1 UStG: IT

steuerfreie i.g. Lieferung

USt (Erwerbsteuer) 

VSt

i.g. Erwerb

§ 3d S. 1 UStG: DE

Ort ruhende Lieferung

§ 3 Abs. 7 S. 2 Nr. 2 UStG: DE

i.g. Erwerb

§ 3d S. 2 UStG: FR

USt

 (Erwerbsteuer) 

USt f. Lfg an U3

VSt

i.g. Erwerb - § 3d S. 2 

a.E. UStG: entfällt

Übergang Steuerschuld 

§ 25b Abs. 2 UStG

Vorsteuerabzug

§ 25b Abs. 5 UStG

gilt als besteuert

§ 25b Abs. 3 UStG
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VIII. VERTIEFUNG: UMSATZBESTEUERUNG VON IMMOBILIEN 

1. Die Grundstücksvermietung und ähnliche Umsätze 

1.1 Allgemeines 

Die Umsatzsteuerbefreiung der Grundstücksmiet- und Grundstückspachtumsätze in § 4 
Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG diente ursprünglich dem Ziel, insbesondere die Wohnungs-
mieten niedrig zu halten. Die Vermietung bzw. Verpachtung von Grundstücken ist gemäß 
§ 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Der Grund-
stücksbegriff umfasst nicht nur unbebaute Grundstücke, sondern auch bebaute Grund-
stücke und Wohn- und Teileigentum nach dem Wohneigentumsgesetz (WEG). Nach 
dem BGB zählen zum Grundstück auch die fest mit dem Grund und Boden verbundenen 
Sachen, insbesondere Gebäude (§ 94 BGB).  

1.1.1 Reiner Grundstücksmiet- oder Grundstückspachtvertrag 

Ein reiner Grundstücksmietvertrag/-pachtvertrag liegt vor, wenn die Leistungsverpflich-
tung ausschließlich oder zum wesentlichen Teil auf die Vermietung oder Verpachtung 
eines Grundstücks oder eines Grundstücksteils gerichtet ist. Bei einem reinen Grund-
stücksmiet-/-pachtvertrag ist die gesamte erbrachte Leistung nach § 4 Nr. 12 S. 1 
Buchst. a UStG steuerfrei.  

Die Steuerfreiheit erstreckt sich auch auf die üblichen Nebenleistungen: Lieferung von 
Wärme, Wasserversorgung, Lieferung von Warmwasser87, Nutzungsüberlassung von 
Waschmaschinen und Wäschetrocknern, Flur- und Treppenreinigung und -beleuchtung, 
Balkonbepflanzung, Lieferung von Strom durch den Vermieter88 und die Überlassung Bü-
romobiliar89. 

Die Lieferung von Heizöl und Heizgas stellt hingegen keine Nebenleistung dar90. Die auf 
diese Leistungen entfallenden Teile des Mietentgelts sind daher der Umsatzsteuer zu un-
terwerfen. 

1.1.2 Zur Überlassung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen 
(§ 4 Nr. 12 S. 2 UStG) 

Die Vermietung von Abstellflächen für Fahrzeuge ist ohne Rücksicht auf die Vermietungs-
dauer von der Steuerbefreiung ausgenommen (§ 4 Nr. 12 S. 2 UStG), so dass die Park-
platzüberlassung generell steuerpflichtig ist. Zu den Fahrzeugen iSd. § 4 Nr. 12 S. 2 UStG 
zählen neben den Landfahrzeugen auch Wasser- und Luftfahrzeuge. 

 

87 BFH, Urteil v. 7.12.2023, V R 15/21, DStR 2024, S. 606: Schuldet der Vermieter von Wohnraum zum vertrags-

gemäßen Gebrauch auch die Versorgung mit Wärme und warmem Wasser, stehen Kosten des Vermieters für 
eine neue Heizungsanlage jedenfalls dann im direkten und unmittelbaren Zusammenhang zur steuerfreien Ver-
mietung, wenn es sich dabei nicht um Betriebskosten handelt, die der Mieter gesondert zu tragen hat. 
88 Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE. Bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine Pho-
tovoltaikanlage selbst erzeugt und an seine Mieter gegen Entgelt abgibt, handelt es sich nicht um eine unselb-
ständige Nebenleistung der umsatzsteuerfreien (langfristigen) Vermietung von Wohnraum, sondern um eine 
selbständige umsatzsteuerpflichtige Leistung, die zum Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen berechtigt, 
da kraft Gesetzes für den Mieter die Möglichkeit besteht, den Stromanbieter frei zu wählen, und die Stromlie-
ferung getrennt und nach individuellem Verbrauch abgerechnet wird, BFH, Urteil v. 17.7.2024, XI R 8/21, DStR 
2024, S. 2260, m.Anm. Treiber. 
89 Abschn. 4.12.1 Abs. 3 S. 4 UStAE. 
90 Abschn. 4.12.1 Abs. 5 S. 5 UStAE. 
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Die Vermietung einer Abstellfläche für Fahrzeuge bleibt jedoch weiterhin steuerfrei, 
wenn sie als unselbständige Nebenleistung zu einer steuerfreien Grundstücksvermietung 
zu beurteilen ist, z.B. die zu einer Wohnungsvermietung gehörende Überlassung eines 
Parkplatzes auf dem Grundstück oder in der Tiefgarage. Eine unselbständige Nebenleis-
tung kann auch dann vorliegen, wenn die steuerfreie Grundstücksvermietung und die 
Stellplatzvermietung zivilrechtlich in getrennten Verträgen vereinbart werden. Beide Ver-
träge müssen aber zwischen denselben Vertragsparteien abgeschlossen sein. Die Ver-
träge können jedoch zu unterschiedlichen Zeiten zustande kommen91. 

BEISPIELE:  

Auf dem Betriebsgrundstück des Unternehmensberaters U befinden sich auf ei-

nem Parkplatz mehrere Pkw-Abstellplätze. 

Einen Parkplatz vermietet U für 50 € monatlich an einen auf der gegenüberliegen-

den Straßenseite praktizierenden Internisten I. 

Ein weiterer Parkplatz ist Gegenstand des Mietvertrags mit dem Beamten B, an 

den die Dachgeschosswohnung, die sich im Betriebsgebäude des U befindet, für 

monatlich 500 € vermietet ist. Für den Parkplatz muss B monatlich 40 € entrichten. 

Für den leitenden Angestellten A ist ein weiterer Stellplatz reserviert, den dieser 

kostenlos nutzen kann. Weil er während der Arbeitszeit häufig seinen Pkw zu 

Dienstfahrten nutzen muss, besteht hierfür eine zwingende betriebliche Notwen-

digkeit. 

LÖSUNG DER BEISPIELE:  

Die Parkplatzvermietung an den Internisten I stellt eine sonstige Leistung (§ 3 

Abs. 9 UStG) dar, die in monatlichen Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 

S. 2, S. 3 UStG) erbracht wird. Ort: Inland (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Buchst. a UStG). 

Die Vermietung von Abstellflächen für Fahrzeuge ist von der Steuerbefreiung des 

§ 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG ausgenommen (§ 4 Nr. 12 S. 2 UStG). Die monatl. 

BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) beträgt (50 € x 100/119 =) 42,02 €, die USt (§ 12 Abs. 1 

UStG, 19 %) 7,98 €. Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 

Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 1-3 UStG). 

Die Wohnungsvermietung an den Beamten B stellt eine sonstige Leistung (§ 3 

Abs. 9 UStG) dar, die in monatlichen Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 

S. 2, S. 3 UStG) erbracht wird. Ort: Inland (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Buchst. a UStG). 

Die Vermietung der Wohnung ist nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfrei. 

Die Parkplatzvermietung ist als unselbständige Nebenleistung zur Hauptleistung 

Wohnungsvermietung zu beurteilen und daher ebenfalls nach § 4 Nr. 12 S. 1 

Buchst. a UStG steuerfrei. 

Die kostenlose Überlassung des Stellplatzes an den leitenden Angestellten A ist 

überwiegend durch betriebliche Interessen des Arbeitgebers veranlasst. Diese 

Nutzungsüberlassung ist daher nicht steuerbar92. 

 

91 Abschn. 4.12.2 Abs. 3 S. 4 ff. UStAE. 
92 Abschn. 1.8 Abs. 4 S. 3 Nr. 5 UStAE. 



142 

 

1.2 Weitere Ausnahmen von der Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 12 S. 2 
UStG 

Bei Grundstücksmietverträgen ist stets zu prüfen, ob die Steuerfreiheit aufgrund von § 4 
Nr. 12 S. 2 UStG ausgeschlossen ist. Von der Steuerbefreiung sind ausgenommen: 

 Vermietung von Wohn-/Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden 

Eine kurzfristige Vermietung iSd. § 4 Nr. 12 S. 2 UStG ist anzunehmen, wenn der Zeit-
raum der tatsächlichen Gebrauchsüberlassung weniger als sechs Monate beträgt93. 
Entscheidend ist dabei jedoch nicht allein die tatsächliche Dauer, sondern die Absicht 
des Vermieters, die Räume nicht auf längere Dauer zur Verfügung zu stellen94. Für 
Beherbergungsleistungen gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz. Nach § 12 Abs. 2 
Nr. 11 UStG unterliegen die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unter-
nehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie die kurzfristige 
Vermietung von Campingflächen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Dies 
gilt jedoch nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch 
wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind95. 

 Kurzfristige Vermietung von Campingflächen 

Bei der Vermietung einer Campingfläche ist eine kurzfristige Vermietung iSd. § 4 
Nr. 12 S. 2 UStG dann gegeben, wenn die tatsächliche Gebrauchsüberlassung weni-
ger als sechs Monate beträgt. Bei diesen Mietverhältnissen kommt es bezüglich der 
Steuerfreiheit auf die tatsächliche Mietdauer an. 

BEISPIEL: 

Eine Campingfläche wird auf unbestimmte Dauer vermietet. Der Vertrag kann 
monatlich gekündigt werden. Die Vermietung ist als langfristig anzusehen und 
daher steuerfrei. Endet die Gebrauchsüberlassung vor Ablauf von sechs Mona-
ten, liegt eine steuerpflichtige kurzfristige Vermietung vor. 

Die Steuersatzermäßigung für Beherbergungsleistungen gilt auch für Beherbergun-

gen auf einem Campingplatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG). 

 Vermietung und Verpachtung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen 

Die Umsatzsteuerbefreiung ist nach § 4 Nr. 12 S. 2 UStG insoweit ausgeschlossen, als 
bei einer Grundstücksvermietung oder -verpachtung eine Betriebsvorrichtung mit 
vermietet oder mit verpachtet ist96. Der Begriff der Betriebsvorrichtung iSd. § 4 Nr. 12 
S. 2 UStG ist identisch mit dem des Bewertungsrechts.  

 

93 BFH, Beschluss v. 18.1.1973, V B 47/72, BStBl. II 1973, S. 426. Zur Sechs-Monats-Grenze siehe den heute 
geltenden § 9 AO.  
94 Abschn. 4.12.9 Abs. 1 UStAE. 
95 Der EuGH sieht dieses Aufteilungsgebot als mit dem Unionsrecht vereinbar an, EuGH, Urteil v. 5.3.2026, 
Rs. C-409/24 bis C-411/24. Ein Mitgliedstaat darf bei Ausübung des ihm nach Art. 98 MwStSystRL eingeräumten 
Wertungsspielraums innerhalb einer in Anhang 3 der MwStSystRL aufgeführten Leistungskategorie (hier: „Be-
herbergung in Hotels und ähnlichen Einrichtungen“) konkrete und spezifische Aspekte herauslösen und sie 
selektiv dem ermäßigten Steuersatz unterwerfen, sofern diese Aufteilung auf klaren, objektiven und genauen 
Kriterien beruht.  
96 Durch die Entscheidung des EuGH v. 4.5.2023, Rs. C-516/21 – FA X, DStR 2023, S. 1076, und die Folgeent-
scheidung des BFH v. 17.8.2023, V R 7/23, DStR 2023, S. 2005, mAnm. Heuermann, haben sich die Parameter 
etwas verschoben. Ein Aufteilungsgebot, wie es von der Rechtsprechung zuvor aus § 4 Nr. 12 S. 2 UStG heraus-
gelesen wurde, gilt nicht mehr. Vorrangig ist nunmehr die Prüfung, ob es sich bei der Grundstücksvermietung 
zusammen mit der Überlassung der Betriebsvorrichtung um eine einheitliche Leistung handelt. Ist das der Fall, 
bestimmt die Hauptleistung (im Urteilsfall: die steuerfreie Gebäudeverpachtung) das steuerrechtliche Schicksal 
des einheitlichen Vorgangs (Heuermann, DStR 2023, S. 2007).  
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1.3 Der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei Grundstücksvermietun-
gen 

1.3.1 Allgemeines 

Nach der bestehenden Rechtslage ist die Grundstücksvermietung bzw. -verpachtung die 
wirtschaftlich bedeutsamste Umsatzart, für die auf die Steuerfreiheit gem. § 9 Abs. 1 UStG 
verzichtet werden kann, wenn die Vermietung an einen Unternehmer für dessen Unter-
nehmen erfolgt und die Option nicht nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen ist. 

ÜBUNGSFALL:  

Gerda Fischer hat im Vorjahr auf einem eigenen Grundstück in Herne ein Wohn- 

und Geschäftshaus errichten lassen. Die beauftragten Bauunternehmer stellen ihr 

1.500.000 € zzgl. 285.000 € USt in Rechnung. Wie von Anfang an geplant, vermie-

tet Gerda Fischer den Neubau ab 1.1. wie folgt: 

▪ Das 200 m² große Erdgeschoss wird an die Copy-Shop Herne GmbH für eine 

monatliche Nettomiete von 3.000 € vermietet. 

▪ Das 200 m² große 1. Obergeschoss wird an Steuerberater Samuel Abeling 

für eine monatliche Nettomiete von 2.600 € vermietet. Steuerberater Abeling 

betreibt darin seine Steuerberaterkanzlei. 

▪ Das 200 m² große 2. Obergeschoss vermietet Gerda Fischer für eine monat-

liche Miete von 2.600 € an die selbständige Versicherungsmaklerin Ramona 

Foitzik, die darin ihr Maklerbüro betreibt. 

▪ Die beiden 100 m² großen Wohnungen im 3. Obergeschoss sind zu Wohn-

zwecken vermietet, und zwar je eine an die angestellte Redakteurin Claudia 

Caspari und an den Steuerberater Samuel Abeling. Beide zahlen eine mo-

natliche Miete von jeweils 1.000 €. 

Soweit umsatzsteuerlich möglich, verzichtet Gerda Fischer auf die Steuerbefrei-

ung des § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG. Angegebene Beträge sind insoweit Netto-

beträge. Der objektbezogene Flächenschlüssel ist als Aufteilungsmaßstab bei Ge-

bäuden präziser als das Verhältnis der Gesamtumsätze des Unternehmers (Gesamt-

schlüssel). Die Ausstattungen der einzelnen Nutzungseinheiten des Gebäudes unter-

scheiden sich nicht erheblich voneinander. 

LÖSUNG:  

Mit den Vermietungen erbringt Gerda Fischer jeweils sonstige Leistungen (§ 3 

Abs. 9 UStG) in Form von Teilleistungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 

S. 2, S. 3 UStG. Ort der sonstigen Leistung ist gem. § 3a Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Buchst. a 

UStG Herne. Die im Inland steuerbaren (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) Vermietungsleis-

tungen sind grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfrei. 

Hinsichtlich der Vermietung des Erdgeschosses kann Gerda Fischer auf die Steu-

erbefreiung des § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG verzichten, da sie an einen anderen 

Unternehmer für dessen Unternehmen (§ 9 Abs. 1 UStG) vermietet. Die Option ist 

nicht nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen, da die Copy-Shop Herne GmbH die 

Räumlichkeiten ausschließlich für steuerpflichtige Ausgangsumsätze verwendet, 

die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) der mo-

natlichen Teilleistungen beträgt 3.000 €. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) beläuft 

sich auf monatlich 570 €. Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ 

(§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 2, S. 3 iVm. S. 1 UStG). 
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Auch bei der Vermietung des 1. Obergeschosses an den Steuerberater Abeling 

kann Gerda Fischer auf die Steuerbefreiung verzichten, da es sich bei Steuerbera-

ter Abeling um einen anderen Unternehmer handelt, der das 1. Obergeschoss für 

Zwecke seiner Steuerberaterkanzlei nutzt (§ 9 Abs. 1 UStG). Da auch Steuerbera-

ter Abeling ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze tätigt, die 

den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, ist die Option nicht nach § 9 Abs. 2 UStG 

ausgeschlossen. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) der monatlichen Teilleistungen be-

trägt 2.600 €. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) beläuft sich auf monatlich 494 €. 

Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 

Buchst. a S. 2, S. 3 iVm. S. 1 UStG). 

Gegenüber der Versicherungsmaklerin Ramona Foitzik kann Gerda Fischer je-

doch nicht optieren. Zwar handelt es sich auch bei ihr um eine Unternehmerin, die 

das Vermietungsobjekt für ihr Unternehmen nutzt (§ 9 Abs. 1 UStG). Jedoch er-

bringt sie als Versicherungsmaklerin nach § 4 Nr. 11 UStG umsatzsteuerfreie Leis-

tungen, die nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG den Vorsteuerabzug ausschließen, 

so dass eine Option aufgrund § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen ist. Die monatliche 

BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) der nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfreien Ver-

mietungsleistung beträgt 2.600 €. 

Bei der Wohnungsvermietung an Claudia Caspari ist eine Option nicht möglich, 

da sie nicht Unternehmerin ist (§ 9 Abs. 1 UStG). Auch bei der Vermietung der 

Wohnung an Steuerberater Abeling kann Gerda Fischer nicht nach § 9 Abs. 1 

UStG optieren. Zwar ist Abeling als Steuerberater umsatzsteuerlicher Unterneh-

mer, jedoch nutzt er die Wohnung nicht für sein Unternehmen, sondern zu Wohn-

zwecken. Die monatliche BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) der nach § 4 Nr. 12 S. 1 

Buchst. a UStG steuerfreien Vermietungsleistungen beträgt jeweils 1.000 €. 

Soweit die von den Bauunternehmern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer auf die 

nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfreien Vermietungsleistungen entfällt, ist 

der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG ausgeschlossen. Diejenigen 

Vorsteuerbeträge, die auf die steuerpflichtigen Vermietungen entfallen, sind hin-

gegen abziehbar. Da ein Herstellungsfall vorliegt, kann keine direkte Zuordnung 

einzelner Vorsteuerbeträge vorgenommen werden. Sämtliche Nutzungseinheiten 

des Gebäudes sind vergleichbar ausgestattet, so dass nur eine Aufteilung nach 

dem objektbezogenen Flächenschüssel in Betracht kommt. Eine Aufteilung nach 

dem Gesamtumsatzschlüssel oder nach dem objektbezogenen Umsatzschlüssel 

ist nicht möglich, da der objektbezogene Flächenschlüssel präziser ist97. Daher 

werden sämtliche Vorsteuerbeträge iHv. 285.000 € gem. § 15 Abs. 4 UStG nach 

dem objektbezogenen Flächenschlüssel aufgeteilt. Damit kann Gerda Fischer 

Vorsteuerbeträge iHv. (400 m² / 800 m² x 285.000 € =) 142.500 € nach § 15 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 4 UStG abziehen. Vorsteuerbeträge iHv. 142.500 € sind hin-

gegen vom Abzug ausgeschlossen (§ 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, Abs. 4 UStG).  

Es ist zulässig, dass eine einheitliche Vermietungsleistung für die Zuordnung zum Unter-
nehmen des Mieters sowohl nach Räumen als auch nach der zeitlichen Nutzung aufge-
teilt wird. Wird bei einer Grundstücksvermietung nur ein Teil der Vermietungsleistung an 
den Mieter für Zwecke seines Unternehmens erbracht, kann gem. § 9 Abs. 1 UStG nur 
bezüglich dieses Teils auf die Steuerbefreiung wirksam verzichtet werden. 

 

97 Abschn. 15.17 Abs. 5 UStAE. 



145 

 

Unter den Begriff des Grundstücks iSd. § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG fallen nicht nur 
Grundstücke insgesamt, sondern auch selbständig nutzbare Grundstücksteile (z.B. Woh-
nungen, gewerbliche Flächen, Büroräume, Praxisräume). Werden mehrere Grundstücks-
teile, räumlich oder zeitlich getrennt, unterschiedlich genutzt, ist die Frage des Verzichts 
auf die Steuerfreiheit bei jedem Grundstücksteil gesondert zu beurteilen. Soweit der Leis-
tungsempfänger das Grundstück oder einzelne, selbständig nutzbare Grundstücksteile 
ausschließlich für Umsätze verwendet, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, kann auch 
nach § 9 Abs. 2 UStG auf die Steuerfreiheit des einzelnen Umsatzes verzichtet werden98. 

Die Ausübung des Verzichts auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG 
ist an keine besondere Form gebunden, also formfrei möglich. Die Option erfolgt, indem 
der leistende Unternehmer den Umsatz steuerpflichtig behandelt. Dies geschieht regel-
mäßig, wenn der Vermieter gegenüber dem Mieter mit gesondertem Umsatzsteueraus-
weis abrechnet oder im Mietvertrag Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen wird99.  

KLAUSURHINWEIS: 

In Klausuren (und auch in der Praxis) wird manchmal auch Umsatzsteuer in den 

Fällen gesondert ausgewiesen, in denen gar keine Option möglich ist (z.B. Ver-

mietung an Nicht-Unternehmer oder an Mieter, der nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt ist). Damit kann eine Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 UStG entste-

hen100. Dies gilt es dann in der Klausur zu erkennen und zu problematisieren.  

Hinsichtlich der Frist der Optionserklärung gibt es jedoch eine Einschränkung. Sowohl 
die Erklärung des Verzichts als auch deren Rücknahme ist nur zulässig, solange die Steu-
erfestsetzung für das Jahr der Leistungserbringung anfechtbar101 oder aufgrund eines 
Vorbehalts der Nachprüfung (§ 164 AO) noch änderbar ist102. 

1.3.2 Einschränkung des Verzichts auf Steuerbefreiungen (§ 9 Abs. 2 
UStG) 

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei Vermietung oder Verpachtung eines Grund-
stücks / Gebäudes an einen anderen Unternehmer eröffnet dem Vermieter die Möglich-
keit, bei der Errichtung des Gebäudes angefallene Vorsteuern abzuziehen. Eine Option 
ist nach § 9 Abs. 1 UStG nicht möglich, wenn das Grundstück zu Wohnzwecken oder an-
deren nichtunternehmerischen Zwecken vermietet wird. Die Gestaltungspraxis hat daher 
zunächst versucht, durch die Einschaltung von gewerblichen Zwischenvermietern einen 
Vorsteuerabzug zu ermöglichen, der bei unmittelbarer Vermietung an den Endnutzer 
nicht erzielt werden kann.  

Mit der weiteren Einschränkung der Option nach § 9 Abs. 2 UStG wird der Vorsteuerab-
zug in den Fällen versagt, in denen Grundstücke an Unternehmer mit steuerfreien Um-
sätzen (z.B. Banken, Versicherungen, Ärzte, Privatschulen, Altenheime, Kindergärten) ver-
mietet wurden. Der Ausschluss des Vorsteuerabzugs durch § 9 Abs. 2 UStG vermeidet 
erhebliche Steuerausfälle und stellt die Gleichstellung aller Unternehmer sicher. Eines 
Rückgriffs auf § 42 AO – wie früher hier üblich – bedarf es damit nicht.  

 

98 Abschn. 9.2 Abs. 1 UStAE. 
99 Abschn. 9.1 Abs. 3 S. 5 ff. UStAE. 
100 Abschn. 14c.1 Abs. 1 S. 6 Nr. 3 UStAE. Ein vom Voreigentümer veranlasster unrichtiger Steuerausweis iSd. 
§ 14c Abs. 1 S. 1 UStG kann dem Grundstückserwerber dabei nicht nach § 566 Abs. 1 BGB zugerechnet wer-
den, BFH, Urt. v. 5.12.2024, V R 16/22, MittBayNot 2026, 97, m.Anm. Tillmanns/Zugmaier. 
101 Anfechtbarkeit bedeutet, dass die Steuerfestsetzung noch mittels Einspruch bzw. Klage angefochten werden 
kann. Insbesondere die Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) bzw. Klagefrist (§ 47 Abs. 1 FGO) darf noch nicht 
verstrichen sein. 
102 Abschn. 9.1 Abs. 3 S. 1 UStAE. 
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1.3.2.1 Regelung des § 9 Abs. 2 UStG 

Bei sog. Neugebäuden (vgl. § 27 Abs. 2 UStG sowie unten Gliederungspunkt 3.2.2) ist 
ein Verzicht auf die Steuerfreiheit  

▪ bei der Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG), 

▪ bei der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (§ 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a 

UStG) und 

▪ bei den in § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. b und Buchst. c UStG bezeichneten Umsätzen 

nur dann zulässig, wenn der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Um-
sätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht aus-
schließen. Eine Option für die (steuerpflichtige) Vermietung von Grundstücken ist damit 
immer dann ausgeschlossen, wenn der Mieter das Grundstück zur Ausführung von Um-
sätzen verwendet, die den Vorsteuerabzug ganz oder teilweise ausschließen (vgl. § 15 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG). Zugleich trifft § 9 Abs. 2 S. 2 UStG noch eine Beweislastregelung: 
Der Vermieter, der nach § 9 UStG optieren will, muss nachweisen, dass der Leistungs-
empfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden be-
absichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Ohne Mitwirkung des Leistungs-
empfängers wird der Unternehmer diesen Nachweis kaum führen können. 

Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 2 UStG wäre der Verzicht auf die Steuerfreiheit der Ver-
mietungsumsätze bereits dann ausgeschlossen, wenn der Mieter / Pächter neben steu-
erpflichtigen Ausgangsumsätzen in nur geringem Umfang Ausschlussumsätze ausführen 
würde. Um Härten zu vermeiden, lässt die Finanzverwaltung den Verzicht auf die Steuer-
befreiung zu, wenn der Leistungsempfänger das Grundstück bzw. einzelne Grundstücks-
teile in nur geringem Umfang für Ausschlussumsätze verwendet. Eine geringfügige Ver-
wendung für Ausschlussumsätze kann angenommen werden, wenn die auf den Mietzins 
entfallende Umsatzsteuer im Besteuerungszeitraum höchstens zu 5 % vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen wäre (Bagatellgrenze)103.  

ÜBUNGSFALL:  

Vermieterin Victoria Veilchen vermietet ein von ihr im Jahre 2022 errichtetes Ge-

bäude an eine Gemeinschaft von Zahnärzten und Kieferorthopäden, die in der Ge-

meinschaftspraxis steuerfreie Umsätze aus der Tätigkeit als Zahnärzte und steuer-

pflichtige Umsätze mit der Lieferung von Zahnprothesen und kieferorthopädi-

schen Apparaten ausführen. Eine räumliche Trennung der zahnärztlichen Tätigkeit 

und der Herstellung von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten ist 

nicht gegeben. 

Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn die zahnprothetischen Tätigkeiten aus-

schließlich in hierfür bestimmten Räumen des Ärztehauses ausgeübt würden? 

LÖSUNG: 

Die Vermietung an die Zahnärztegemeinschaft ist steuerfrei nach § 4 Nr. 12 S. 1 

Buchst. a UStG. Da die Ärztegemeinschaft das Gebäude teilweise zur Ausführung 

steuerfreier Umsätze iSd. § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG verwendet, die den Vorsteuer-

abzug ausschließen (§ 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG), kann die Vermieterin gemäß § 9 

Abs. 2 UStG auf die Steuerfreiheit nicht verzichten. 

Würden die Tätigkeiten in der Zahnprothetik (steuerpflichtige Umsätze, § 4 Nr. 14 

Buchst. a S. 2 UStG) in eigens dafür bestimmten Räumen ausgeübt, dann wäre ein 

 

103 Abschn. 9.2 Abs. 3 UStAE. 
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Verzicht auf die Steuerfreiheit der Vermietung dieser selbständig nutzbaren 

Grundstücksteile möglich104. 

1.3.2.2 Übergangsregelung des § 27 Abs. 2 UStG 

§ 27 Abs. 2 UStG enthält eine Übergangsregelung, wonach § 9 Abs. 2 UStG auf sog. Alt-
gebäude keine Anwendung findet. Ein Altgebäude liegt danach vor, wenn 

▪ das Gebäude Wohnzwecken dient oder zu dienen bestimmt ist, mit der Errichtung 

vor dem 1.6.1984 begonnen und es vor dem 1.4.1985 fertig gestellt wurde, 

▪ das Gebäude anderen nichtunternehmerischen Zwecken dient, mit der Errichtung 

vor dem 1.6.1984 begonnen und es vor dem 1.1.1986 fertig gestellt worden ist, oder 

▪ das Gebäude anderen als den in den beiden vorstehenden Ziffern bezeichneten 

Zwecken (z. B. unternehmerischen Vermietungszwecken) dient oder zu dienen be-

stimmt ist, vor dem 11.11.1993 mit der Errichtung begonnen und es vor dem 

1.1.1998 fertig gestellt worden ist. 

Wird bzw. wurde ein Altgebäude nach den in § 27 Abs. 2 UStG genannten Fristen durch 
Herstellungsarbeiten so umfassend saniert oder umgebaut, dass nach ertragsteuerlichen 
Grundsätzen ein anderes Wirtschaftsgut entsteht bzw. entstand105, wird aus dem „Altge-
bäude“ ein „Neugebäude“. Die Einschränkungen des § 9 Abs. 2 UStG sind dann anwend-
bar106. 

ÜBUNGSFALL:  

Krista Kirs erwirbt von Unternehmer Jörg Hoffmann mit Vertrag vom 16.8.2023 ein 

mit einem Bürogebäude (Baubeginn: 1.5.1993, Fertigstellung: 12.7.1994 – alter-

nativ: Fertigstellung wegen Bauunterbrechung erst 12.1.1998) bebautes Grund-

stück in der Augsburger Innenstadt für 1 Mio. €. Im Notarvertrag wurde vereinbart, 

dass auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet wird und dass 

Besitz, Nutzen und Lasten am 1.9.2023 auf Krista Kirs übergehen. 

Wie von Anfang an geplant, vermietet Krista Kirs das Bürogebäude ab 1.1.2024 

für eine monatliche Miete von 10.000 € zzgl. 1.900 € Umsatzsteuer an die HDI 

Versicherungs-AG, die in dem Gebäude die Verwaltung der Berufshaftpflichtver-

sicherungspolicen für Steuerberater (vgl. § 67 StBerG) unterbringt. 

LÖSUNG:  

Ausgangsfall: Mit der Vermietung des Bürogebäudes führt Krista Kirs eine sons-
tige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) aus, die am Belegenheitsort des Grundstücks in 
Augsburg (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Buchst. a UStG) und wegen der monatlichen 
Mietzahlung in Teilleistungen iSv. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 2, S. 3 UStG er-
bracht wird. Die im Inland steuerbare (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) Vermietung ist gem. 
§ 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG grundsätzlich steuerfrei.  

Die Option ist nach § 9 Abs. 1 UStG möglich, da die HDI Versicherungs-AG als 

umsatzsteuerliche Unternehmerin (§ 2 Abs. 1 UStG) das Bürogebäude für ihr Un-

ternehmen nutzt. § 9 Abs. 2 UStG steht der Option nicht entgegen, da diese Re-

gelung nach § 27 Abs. 2 Nr. 3 UStG nicht anwendbar ist. Da mit der Errichtung 

des Bürogebäudes vor dem 11.11.1993 begonnen wurde und es auch vor dem 

 

104 Abschn. 9.2 Abs. 1 Beispiel 6 UStAE. 
105 H 7.4 EStH 2022 Stichwort „Neubau“ 
106 Abschn. 9.2 Abs. 6 UStAE. 
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1.1.1998 fertig gestellt wurde, liegt ein sog. Altgebäude vor. Durch Umsatzsteu-

erausweis im Mietvertrag hat Krista Kirs wirksam auf die Steuerbefreiung des § 4 

Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG verzichtet. Die monatliche BMGr beträgt 10.000 €, die 

monatliche USt 1.900 €. Sie entsteht mit Ablauf eines jeden monatlichen VAZ 

(§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 1-3 UStG). 

Die Steuerschuldnerschaft aus der steuerpflichtigen Grundstückslieferung des 

Jörg Hoffmann (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG, § 9 Abs. 1, Abs. 3 S. 2 UStG) geht nach 

§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG in Höhe von (1 Mio. € x 19 % =) 190.000 € auf 

die Leistungsempfängerin Krista Kirs über. Da sie das Bürogebäude umsatzsteu-

erpflichtig vermietet, kann sie 190.000 € als Vorsteuern abziehen (§ 15 Abs. 1 S. 1 

Nr. 4 UStG). 

Alternative: Im Alternativfall ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 
S. 1 Buchst. a UStG nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen. Nach § 27 Abs. 2 Nr. 3 
UStG ist § 9 Abs. 2 UStG anwendbar, weil das Bürogebäude nicht vor dem 
1.1.1998 fertig gestellt worden ist. Die HDI Versicherungs-AG führt nach § 4 Nr. 10 
Buchst. a UStG steuerfreie Umsätze aus, die bei ihr zum Ausschluss des Vorsteu-
erabzugs nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG führen. Eine an sich nach § 9 Abs. 1 
UStG zulässige Option wird durch § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen. Die Vermie-
tung an die HDI Versicherungs-AG ist damit nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG 
steuerfrei. 

Die Steuerschuldnerschaft aus der steuerpflichtigen Grundstückslieferung des 

Jörg Hoffmann (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG, § 9 Abs. 1, Abs. 3 S. 2 UStG) geht nach 

§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG in Höhe von (1 Mio. € x 19 % =) 190.000 € auf 

die Leistungsempfängerin Krista Kirs über. Da sie das Bürogebäude nach § 4 

Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei vermietet, ist der Vorsteuerabzug (§ 15 

Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG) nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG ausgeschlossen. 

KLAUSURHINWEIS: 

In der Klausur ist in der Regel folgende Drei-Schritt-Prüfung vorzunehmen: 

▪ Feststellung, dass die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG greift („Die 

Vermietung ist grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfrei.“). 

▪ Ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung (= Option) möglich? 

▪ § 9 Abs. 1 UStG – Umsatz an einen anderen Unternehmer für sein Unterneh-

men? 

▪ § 9 Abs. 2 UStG 

▪ § 27 Abs. 2 UStG – ist § 9 Abs. 2 UStG anwendbar? 

▪ Verwendet der Mieter / Pächter das Grundstück für Umsätze, die den Vorsteu-

erabzug nicht ausschließen? 

▪ ggf. Aufteilung nach Grundstücksteilen (Räume)107 

▪ ggf. 5 %ige Bagatellgrenze108 

▪ Wurde die Option auch ausgeübt? 

▪ in der Regel durch Umsatzsteuerausweis im Mietvertrag109 

▪ oder folgender Hinweis in den Bearbeitungshinweisen: „Soweit möglich, wur-

den auf die Steuerbefreiungen für Grundstücksvermietungen in zutreffender 

Weise verzichtet. Angegebene Beträge sind insoweit Nettobeträge.“ 

 

107 Abschn. 9.2 Abs. 1 UStAE 
108 Abschn. 9.2 Abs. 3 UStAE. 
109 Abschn. 9.1 Abs. 3 S. 5 ff. UStAE 
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2. Steuerbefreiung der Veräußerung von Grundstücken 

2.1 Steuerbefreiung der Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuer-
gesetz fallen 

Die Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG soll grundsätzlich bei der Veräuße-
rung von Grundstücken eine Doppelbelastung mit zwei Verkehrssteuern, nämlich der 
Umsatzsteuer und der Grunderwerbsteuer, ausschließen. Voraussetzung für die Steuer-
freiheit nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist jedoch lediglich, dass der Umsatz grunderwerb-
steuerbar iSd. § 1 GrEStG ist.  

Nicht unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG fällt damit die Errichtung 
von Gebäuden von Bauunternehmern auf Grundstücken ihrer Auftraggeber. 

ÜBUNGSFALL: 

a) B, der sowohl als Bauunternehmer wie auch als Bauträger110 tätig ist, veräu-

ßert am 8.7. ein unbebautes Grundstück für 100.000 € an Käufer K1.  

b) Am 10.7. veräußert B ein mit einem leerstehenden Einfamilienhaus bebautes 

Grundstück für 500.000 € an Käufer K2. 

c) Am 11.1. veräußert B ein unbebautes Grundstück an den Käufer K3. B ver-

pflichtet sich, das Grundstück mit einem Einfamilienhaus zu bebauen. Der 

Kaufpreis beträgt 500.000 €. 

d) Käufer K4 beauftragt B mit der Errichtung eines Einfamilienhauses auf einem 

unbebauten Grundstück, das er seit Jahren sein Eigen nennt. Preis: 

400.000 € zzgl. 76.000 € Umsatzsteuer, Fertigstellung und Abnahme erfol-

gen im Juni. 

LÖSUNG: 

a) Die am 8.7. ausgeführte Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ist nach § 4 

Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.  

b) Die am 10.7. ausgeführte Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ist eben-

falls nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.  

c) Auch die am 11.1. beurkundete Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ist 

nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.  

d) Es handelt sich um eine Werklieferung (§ 3 Abs. 4, Abs. 1 UStG), die mit Ver-

schaffung der Verfügungsmacht im Juni ausgeführt wird. Ort: § 3 Abs. 7 S. 1 

UStG. Es liegt keine nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerbefreite Grund-

stückslieferung vor. BMGr: 400.000 €, USt: 76.000 €. 

Unter das GrEStG fallen Rechtsvorgänge, die auf die Übereignung inländischer Grund-
stücke gerichtet sind oder den Eigentumsübergang beinhalten. Während ein Teil der 
Steuertatbestände des GrEStG sich auf das Verpflichtungsgeschäft bezieht, entsteht die 
Umsatzsteuer – von den Fällen der Ist-Besteuerung nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buchst. a 
S. 4 UStG abgesehen – erst mit der Verschaffung der Verfügungsmacht, also in aller Regel 
mit dem Erfüllungsgeschäft. § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG stellt daher die Erfüllungsgeschäfte 
von der Umsatzsteuer frei, die regelmäßig den grunderwerbsteuerbaren Vorgängen 
nachfolgen. 

 

110 Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Wohn- und Gewerbeimmobilien zum gewerbsmäßigen Vertrieb 

herstellt. Wesentlicher Aspekt der Bauträgertätigkeit ist, dass der Bauträger dem Erwerber das Eigentum so-
wohl am Grundstück (oder grundstücksgleichen Recht) als auch am darauf erstellten Gebäude verschafft, s. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauträger 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnimmobilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbeimmobilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%BCcksgleiches_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4ude
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauträger
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BEISPIEL:  

Der Unternehmer A will ein Grundstück steuerpflichtig an den Unternehmer B ver-

kaufen. Sie einigen sich am 25.7. auf den Kaufpreis von 200.000 €. Am 5.8. beur-

kundet der Notar den Grundstücksverkauf. In der notariellen Urkunde ist geregelt, 

dass Besitz, Nutzen und Lasten am 1.9. auf B übergehen. Die Eintragungsbewilli-

gung des A datiert ebenfalls vom 5.8. Den Kaufpreis iHv. 200.000 € überweist B 

am 28.8. auf das Konto des A. Am 4.10. nimmt das Grundbuchamt die Eintragung 

des B als Eigentümer in das Grundbuch vor. 

Umsatzsteuerlich ist für den Zeitpunkt der Lieferung auf die Verschaffung der Ver-

fügungsmacht abzustellen. Die Verschaffung der Verfügungsmacht beinhaltet 

den von den Beteiligten endgültig gewollten Übergang von wirtschaftlicher Sub-

stanz, Wert und Ertrag eines Gegenstands vom Leistenden auf den Leistungsemp-

fänger. B erlangt daher mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten am 1.9. die 

Verfügungsmacht über das Grundstück. Das Grundstück wird somit am 1.9. gelie-

fert (§ 3 Abs. 1 UStG). 

Das GrEStG geht vom Grundstücksbegriff des BGB aus (§ 93 BGB - § 96 BGB), so dass 
zum Grundstück auch alle seine wesentlichen Bestandteile (§ 94 BGB) gehören, z.B. Ge-
bäude mit allen seinen Bestandteilen. Nicht dazu zählen Scheinbestandteile (§ 95 BGB), 
wie z.B. Forstbäume beim Erwerb eines Waldgrundstücks111. 

Das GrEStG weicht jedoch – wie das Ertragsteuerrecht und das Umsatzsteuerrecht – vom 
bürgerlichen Recht insoweit ab, als Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die 
zu einer Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen), nicht als wesentliche Bestand-
teile des Grundstücks erfasst werden (§ 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GrEStG iVm. § 1 Abs. 1 
GrEStG). Die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen fällt daher nicht unter die Befrei-
ungsvorschrift des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG. 

2.2 Steuerbefreiung der Grundstücksentnahme 

Unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG fällt auch die nach § 3 Abs. 1b 
S. 1 Nr. 1 UStG steuerbare Entnahme von Grundstücken für Zwecke außerhalb des Un-
ternehmens112. 

ÜBUNGSFALL:  

Bauunternehmer Florian Wankmüller schenkt seiner Tochter im Juli zur bevorste-

henden Heirat ein vor sieben Jahren für 200.000 € zzgl. USt angeschafftes unbe-

bautes Grundstück. Dieses wurde bisher als Parkplatz der Bauunternehmung ge-

nutzt. Daher hat es als insgesamt unternehmerisch genutztes Grundstück im Un-

ternehmensvermögen uneingeschränkt zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das 

Grundstück soll mit einem Einfamilienhaus bebaut werden. Seit Anschaffung hat 

sich der Wert des Grundstücks nicht verändert. 

LÖSUNG: 

Es liegt eine steuerbare, nach § 3 Abs. 1b S. 1 Nr. 1 UStG, § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG 

steuerfreie unentgeltliche Wertabgabe zu unternehmensfremden Zwecken vor. Da 

der zehnjährige Berichtigungszeitraum des § 15a Abs. 1 S. 2 UStG im Zeitpunkt der 

Entnahme noch nicht abgelaufen war, hat Wankmüller eine Vorsteuerberichtigung 

gem. § 15a Abs. 8, 9 UStG durchzuführen, und zwar zu seinen Ungunsten. 

 

111 BFH, Urteil v. 25.1.2022, II R 36/10; dazu Zugmaier/Siegel, (Keine) Grunderwerbsteuer beim Erwerb von 
Waldflächen, UVR 2023, S. 61 ff. 
112 Abschn. 4.9.1 Abs. 2 Nr. 6 UStAE. 
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2.3 Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 UStG 

Nach § 9 Abs. 1 UStG kann der Unternehmer auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 
Buchst. a UStG verzichten, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen erbracht wird.  

Wird auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG zulässigerweise verzichtet, 
kommt es automatisch zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsemp-
fänger nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG. 

BEISPIEL:  

Der Baumaschinenverleih Bernadette Buckler OHG verkauft ein unbebautes 

Grundstück an die Steuerberaterin Karin Hofstetter, die auf dem Grundstück ein 

Kanzleigebäude errichten will. In der Notarurkunde wird auf die Steuerbefreiung 

des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet. Der Kaufpreis beträgt 500.000 €. Besitz, 

Nutzen und Lasten gehen sofort auf die Erwerberin über. 

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist wirksam. Die 

Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 UStG sind erfüllt: die erwerbende Steuerberate-

rin ist umsatzsteuerliche Unternehmerin iSv. § 2 Abs. 1 UStG und verwendet das 

Grundstück für ihr Unternehmen. Die Form des § 9 Abs. 3 S. 2 UStG wurde einge-

halten, so dass die Option nach § 9 UStG wirksam ist. 

Die Steuerschuld iHv. (500.000 € x 19 % =) 95.000 € geht damit nach § 13b Abs. 2 

Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG auf die Steuerberaterin als Leistungsempfängerin über. Die 

Steuerberaterin kann die von ihr geschuldete USt iHv. 95.000 € nach § 15 Abs. 1 

S. 1 Nr. 4 UStG als Vorsteuer abziehen. 

 

WICHTIG: Die Einschränkungen des § 9 Abs. 2 UStG greifen nur bei der Bestellung und 
Übertragung von Erbbaurechten, nicht jedoch bei der nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG um-
satzsteuerfreien Grundstückslieferung. Bei der Grundstückslieferung kann daher auch 
dann auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet werden, 
wenn der erwerbende Unternehmer nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist.  

Grundstückslieferung: Steuerbefreiung / Verzicht

Baumaschinen-
verleih

Finanzamt

Grundstück

USt

500.000 € + Option

VSt

Steuerberaterin

❚ § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG
❚ steuerpflichtig

VIDEO 167:  
Grundstücksliefe-
rung: Steuerbe-
freiung / Verzicht 
 

 

https://vimeo.com/1011776332
https://vimeo.com/1011776332
https://vimeo.com/1011776332
https://vimeo.com/1011776332
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BEISPIEL:  

Der Maschinenbauunternehmer Malte Müller verkauft ein unbebautes Grund-

stück, das er bisher als Parkplatz für seine Mitarbeiter genutzt hat, an die örtliche 

Sparkasse, die auf dem Grundstück eine Bankfiliale errichten will. Die Sparkasse 

ist nur zu 5 % zum Vorsteuerabzug berechtigt, da sie zu 95 % nach § 4 Nr. 8 

Buchst. a UStG steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss des Vorsteuer-

abzugs nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG führen. Im notariellen Kaufvertrag verzich-

ten die Parteien auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG. 

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist wirksam. Die 

Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 UStG sind erfüllt: die erwerbende Sparkasse ist 

umsatzsteuerlicher Unternehmer iSv. § 2 Abs. 1 UStG und verwendet das Grund-

stück für ihr Unternehmen. Dass die Sparkasse nicht ausschließlich zum Vorsteu-

erabzug berechtigt ist, ist unschädlich, da die Einschränkungen des § 9 Abs. 2 

UStG bei der Grundstückslieferung nicht greifen. Die Form des § 9 Abs. 3 S. 2 

UStG wurde eingehalten. 

Die Steuerschuld geht damit nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG auf die 
Sparkasse als Leistungsempfängerin über. Die Sparkasse ist jedoch nach § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4, Abs. 4 UStG nur zu 5 % zum Vorsteuerabzug berechtigt.  

Umsatzsteuerlich ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a 

UStG möglich und führt dazu, dass die Sparkasse die Umsatzsteuer schuldet. Da 

sie aber nur zu 5 % zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, macht aus ihrer Sicht die 

Option wirtschaftlich gesehen keinen Sinn.  

Auch bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks ist eine Option nach § 9 UStG 
grundsätzlich möglich. Nach § 9 Abs. 3 S. 1 UStG ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung 
bei Grundstückslieferungen im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Vollstre-
ckungsschuldner an den Ersteher bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Ver-
steigerungstermin zulässig.  

Nach § 9 Abs. 3 S. 2 UStG muss bei allen anderen, nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuer-
freien Grundstücksumsätzen die Option zur Umsatzsteuerpflicht im notariellen Kaufver-
trag erklärt werden. Früher war die Ausübung des Verzichts auf die Steuerbefreiung des 
§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG an keine besondere Form und Frist gebunden. Die Regelung ist 
im Zusammenhang mit dem Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungs-
empfänger nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG zu sehen und soll dem Schutz des 
Leistungsempfängers dienen.  

2.4 Folgen einer steuerpflichtigen Grundstückslieferung  

2.4.1 Bemessungsgrundlage: keine Einbeziehung der Grunderwerb-
steuer 

Die Grunderwerbsteuer wird von den am Erwerbsvorgang Beteiligten als Gesamtschuld-
ner geschuldet (§ 13 Nr. 1 GrEStG). Im Verhältnis zueinander schulden die Beteiligten die 
Grunderwerbsteuer je zur Hälfte (§ 426 BGB). Bei Grundstücksveräußerungen vereinba-
ren die Vertragsparteien jedoch regelmäßig, dass der Erwerber die anfallende Grunder-
werbsteuer allein zu tragen hat. Die Grunderwerbsteuer, die der Käufer eines Grund-
stücks vereinbarungsgemäß zahlt, erhöht jedoch das Entgelt für die Grundstücksliefe-
rung nicht. Gleiches gilt für die Übernahme der Notar- und Grundbuchkosten113.  

 

113 Abschn. 10.1 Abs. 7 S. 6, 7 UStAE 
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2.4.2 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

Nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG geht die Steuerschuldnerschaft bei umsatzsteu-
erpflichtigen Grundstücksveräußerungen auf den Leistungsempfänger über. 

BEISPIEL:  

Unternehmer A veräußert am 2.4. ein Grundstück unter Verzicht auf die Steuerbe-

freiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG für 100.000 € netto an seinen Sohn B, der 

ebenfalls umsatzsteuerlicher Unternehmer ist. Grunderwerbsteuer fällt nicht an 

(§ 3 Nr. 6 GrEStG). Die USt iHv. 19.000 € schuldet nicht der leistende Unterneh-

mer A, sondern der Leistungsempfänger B (§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG), 

der unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG die von 

ihm geschuldete USt als Vorsteuer abziehen kann. B hat A daher auch nur den 

Nettobetrag von 100.000 € zu zahlen. 

2.5 Grundstücksveräußerung als Geschäftsveräußerung 

Die Veräußerung eines Mietwohngrundstücks oder eines Geschäftsgrundstücks kann 
eine Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG) darstellen, wenn die nachhaltige Vermie-
tung des Grundstücks die einzige gewerbliche oder berufliche Betätigung des Veräuße-
rers darstellt. Die Veräußerung eines solchen Grundstücks ist als Veräußerung eines in 
der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betriebs anzusehen, wenn der 
Veräußerer neben der nachhaltigen Vermietung noch weitere gewerbliche oder berufli-
che Tätigkeiten ausübt.  

Der BFH hat dazu wie folgt entschieden:  

 Die Lieferung eines weder vermieteten noch verpachteten Grundstücks ist im Regel-

fall keine Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG114. 

 Bei der Veräußerung eines vermieteten Objekts an den bisherigen Mieter zu dessen 

eigenen wirtschaftlichen Zwecken ohne Fortführung des Vermietungsunternehmens 

liegt keine Geschäftsveräußerung vor115. 

 Wird ein vermietetes oder verpachtetes Grundstück übertragen und setzt der Erwer-

ber die Vermietung bzw. Verpachtung nur hinsichtlich eines Grundstücksteils fort, 

kann insoweit eine Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG vorliegen, unabhän-

gig davon, ob der Grundstücksteil zivilrechtlich selbstständig ist oder nicht116. 

 Bei der Übertragung von nur teilweise vermieteten oder verpachteten Grundstücken 

liegt eine Geschäftsveräußerung vor, wenn die nicht genutzten Flächen zur Vermie-

tung oder Verpachtung bereitstehen und die Vermietungstätigkeit vom Erwerber für 

eine nicht unwesentliche Fläche fortgesetzt wird117. 

Eine Geschäftsveräußerung bzw. die Veräußerung eines in der Gliederung des Unter-
nehmens gesondert geführten Betriebs kann auch mit der Einbringung eines Mietwohn-
grundstücks oder eines Hotelbetriebs in eine Gesellschaft gegeben sein (§ 1 Abs. 1a S. 2 
UStG).  

  

 

114 BFH, Urteil v. 11.10.2007, V R 57/06, BStBl II 2008, S. 447. 
115 BFH, Urteil v. 24.9.2009, V R 6/08, BStBl II 2010, S. 315. 
116 BFH, Urteil v. 6.7.2016, XI R 1/15, BStBl II 2016, S. 909. 
117 BFH, Urteil v. 30.4.2009, V R 4/07, BStBl II 2009, S. 863. 



154 

 

KLAUSURHINWEIS: 

Geschäftsveräußerungen iSv. § 1 Abs. 1a UStG sind in der Regel Weichenstellun-
gen in der Klausur. Wer sich hier falsch entscheidet, erhält nicht nur an dieser Stelle 
keine Wertungspunkte, sondern gelangt auf das falsche Gleis mit der Folge, dass 
es für die weiteren Ausführungen idR. auch keine Punkte mehr gibt. Wenn Sie in 
einer Klausur an eine solche Weichenstellung kommen, müssen Sie also beson-
dere Sorgfalt walten lassen. Nehmen Sie sich die für eine genaue Prüfung notwen-
dige Zeit. 

ÜBUNGSFALL:  

Der pensionierte Ministerialbeamte Kurt Susanek lässt im Jahr 05 auf einem von 

seiner Mutter geerbten, unbebauten Grundstück am Rande der Innenstadt von 

Landsberg/Lech ein Geschäftshaus errichten. Im ersten Halbjahr stellt ihm der Ge-

neralunternehmer 500.000 € zzgl. 95.000 € Umsatzsteuer in Rechnung, die er als 

Vorsteuer abzieht, da er das Gebäude ab 1.7.05 steuerpflichtig an eine Unterneh-

mensberatung und einen Rechtsanwalt zu vermieten beabsichtigt und auch tat-

sächlich vermietet. Die Unternehmensberatung zahlt für die 200 m² im Erdge-

schoss eine monatliche Miete von 22 €/m², der Rechtsanwalt für die 200 m² im 

Obergeschoss eine monatliche Miete von 20 €/m², jeweils zzgl. Umsatzsteuer. 

Nach dem Tod seiner Ehefrau zu Jahresbeginn 06 entschließt sich Kurt Susanek, 

seine Zelte in Deutschland abzubrechen und nach Südamerika auszuwandern. Mit 

notariellem Vertrag vom 15.3.06 (Übergang Nutzen und Lasten am 1.4.06) veräu-

ßert er seine einzige Immobilie für 400.000 € an die SKL Vermögensverwal-

tungs AG. Die AG tritt in die Mietverträge ein und setzt die Vermietungstätigkeit 

unverändert fort. 

 

LÖSUNG:  

Als Vermieter ist Kurt Susanek umsatzsteuerlicher Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG). 

Mit den Vermietungen an die Unternehmensberatung und an den Rechtsanwalt 

führt Kurt Susanek sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) in Form von Teilleistun-

gen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a S. 2, S. 3 UStG) aus. Der Ort der sonstigen Leis-

tungen ist gem. § 3a Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Buchst. a UStG Landsberg/Lech. Die im In-

land steuerbaren Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) sind grundsätzlich gem. § 4 
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Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG steuerfrei. Kurt Susanek hat jedoch nach § 9 Abs. 1, 

Abs. 2 UStG auf die Steuerfreiheit verzichtet, so dass die Vermietungen steuer-

pflichtig sind. Monatl. BMGr Erdgeschoss: 200 m² x 22 €/m² = 4.400 €; monatl. 

USt: 19 % = 836 €; monatl. BMGr Obergeschoss: 200 m² x 20 €/m² = 4.000 €; 

monatl. USt: 19 % = 760 €. 

Er hat daher den Vorsteuerabzug aus der Rechnung des Generalunternehmers zu 

Recht nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG in Höhe von 95.000 € vorgenommen. 

Die Veräußerung des nun bebauten Grundstücks an die AG stellt eine nicht steu-

erbare Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG dar, da Kurt Susanek sein ge-

samtes (Vermietungs-)Unternehmen an einen anderen Unternehmer veräußert. 

Die AG setzt die Vermietungstätigkeit fort.  

Die AG tritt als erwerbende Unternehmerin an die Stelle des Veräußerers Kurt 

Susanek (§ 1 Abs. 1a S. 3 UStG). Die Geschäftsveräußerung unterbricht den 

§ 15a UStG-Berichtigungszeitraum nicht (§ 15a Abs. 10 UStG). Verwendet die AG 

die Immobilie innerhalb des zehnjährigen Berichtigungszeitraums 

(1.7.05 - 30.6.15) zu steuerfreien Zwecken, die den Vorsteuerabzug ausschließen 

(§ 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG), muss sie den von Kurt Susanek (!) vorgenommenen 

Vorsteuerabzug (95.000 €) im Wege der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG 

zu ihren Ungunsten berichtigen. 

 

Grundstücksveräußerung 

Geschäftsveräußerung 
i.S.v. § 1 Abs. 1a UStG? 

nein ja 

Erwerber tritt in die Fußstap-
fen, § 1 Abs. 1a S. 3 UStG, 

§ 15a Abs. 10 UStG 

Option gem. § 9 Abs. 1, 
 Abs. 3 UStG? 

nein ja 

steuerpflichtig steuerfrei 

Übergang der Steuerschuldner-
schaft auf den Erwerber § 13b 
Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG 

nicht steuerbar steuerbar, aber steuerfrei gem. 
§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG 
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3. Vorsteuerabzugsausschluss nach § 15 Abs. 1b UStG 

Das Zuordnungswahlrecht für teils unternehmerisch und teils unternehmensfremd (ins-
besondere privat) genutzten Gegenständen118 gilt nicht nur für bewegliche Wirtschafts-
güter, sondern auch und insbesondere für Grundstücke und Gebäude. Hier galten nach 
der Rechtsprechung des EuGH119 keine Besonderheiten gegenüber anderen Wirtschafts-
gütern, so dass gemischt genutzte Grundstücke voll dem Unternehmensvermögen zuge-
ordnet werden konnten und im Gegenzug der Vorsteuerabzug voll (also auch für den 
privat genutzten Teil) geltend gemacht werden konnte. Die Privatnutzung war als unent-
geltliche Wertabgabe steuerbar und steuerpflichtig. Der Unternehmer kam hierdurch in 
den Genuss eines „zinslosen Darlehens des Finanzamts“ (sog. Seeling-Modell). Dem hat 
der Gesetzgeber zum 1.1.2011 mit dem Vorsteuerabzugsausschluss des § 15 Abs. 1b 
UStG ein Ende gesetzt. 

 Ausschluss unabhängig von Unternehmenszuordnung 

§ 15 Abs. 1b UStG schließt den Vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch genutzten 
Grundstücken unabhängig von der Zuordnung zum Unternehmensvermögen aus, so-
weit das Grundstück nicht unternehmerisch genutzt wird.  

 Teilunternehmerische Verwendung in räumlicher und zeitlicher Sicht 

Eine teilunternehmerische Verwendung liegt nicht nur vor, wenn die verschiedenen 
Nutzungen räumlich voneinander abgegrenzt sind, sondern auch, wenn sie – wie z.B. 
bei Ferienwohnungen oder Mehrzweckhallen – zeitlich wechselnd stattfinden. 

 Aufteilung entsprechend § 15 Abs. 4 UStG 

Nach § 15 Abs. 4 S. 4 UStG gelten für die Aufteilung von Vorsteuerbeträgen für Zwe-
cke des § 15 Abs. 1b UStG die Grundsätze des § 15 Abs. 4 S. 1-3 UStG entsprechend. 

 Keine unentgeltliche Wertabgabe 

In den Fällen des § 15 Abs. 1b UStG entfällt die Besteuerung der Privatnutzung als unent-
geltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG. 

BEISPIEL:  

Unternehmensberater U erwirbt am 1.1.2023 ein Einfamilienhaus samt Grund und 

Boden unter notariell beurkundetem Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 

Nr. 9 Buchst. a UStG zum Kaufpreis von 1 Mio. €, das er ab diesem Zeitpunkt zu 

20 % unternehmerisch und zu 80 % privat nutzt. 

U kann nur einen Vorsteuerabzug in Höhe von 20 % von 190.000 € (19 % von 

1.000.000 €) = 38.000 € vornehmen (§ 15 Abs. 1b S. 1 UStG). Die Besteuerung 

der Privatnutzung als unentgeltliche Wertabgabe entfällt (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 Halb-

satz 2 UStG). 

 Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG 

Sofern sich später innerhalb von zehn Jahren der Anteil der nichtunternehmerischen 
Nutzung des dem Unternehmensvermögen insgesamt zugeordneten Grundstücks im 

 

118 Das Zuordnungswahlrecht ist bei Gegenständen anwendbar, die sowohl unternehmerisch als auch unter-
nehmensfremd genutzt werden, z.B. ein sowohl unternehmerisch als auch privat genutzter Pkw, vgl. Ab-
schn. 15.2c UStAE. Wird das Wahlrecht dergestalt ausgeübt, dass der Gegenstand (z.B. Pkw) vollständig dem 
umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zugeordnet wird, kann der Unternehmer den vollen Vorsteuerab-
zug bei der Anschaffung (z.B. Kauf des Pkws) vornehmen. Im Gegenzug muss der Unternehmer für die private 
Nutzung eine unentgeltliche Wertabgabe versteuern, s. oben Gliederungspunkt III.1.1.1.2 mit Beispiel einer 
selbständigen Steuerberaterin, die einen Pkw anschafft. 
119 Urteil v. 8.5.2003, Rs. C-269/00 – Wolfgang Seeling, BStBl. II 2004, S. 378 = DStR 2003, S. 873 m. Anm. 
Zugmaier. 
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Sinne des § 15 Abs. 1b UStG erhöht, erfolgt eine Berichtigung nach § 15a Abs. 6a 
UStG (dazu sogleich) und keine Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe nach 
§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG. 

FORTFÜHRUNG DES BEISPIELS:  

U erweitert seine unternehmerische Nutzung ab dem 1.1.2024 auf 50 %. 

U kommt für das Jahr 2023 in den Genuss einer Berichtigung des ursprünglichen 

Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 6a UStG zu seinen Gunsten in Höhe von (50 % 

./. 20 % = 30 % x 190.000 € / 10 =) 5.700 €. Dasselbe gilt für die Folgejahre 2024 

bis 2031. 

Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG setzt voraus, dass das Grundstück 
samt Gebäude vollständig dem Unternehmen zugeordnet wurde. Da sich diese voll-
ständige Zuordnung aus der Höhe des geltend gemachten Vorsteuerabzugs nicht 
mehr ergibt, sollten Unternehmer, die ein gemischt genutztes Grundstück / Gebäude 
erwerben oder herstellen, dieses in jedem Fall im Anschaffungs- oder Herstellungs-
zeitpunkt zu 100 % dem Unternehmen zuordnen und dies dem Finanzamt in einem 
Schreiben mitteilen. Dieses Schreiben muss grundsätzlich bis spätestens 31.7. (vgl. 
§ 149 Abs. 2 AO) des Folgejahres dem Finanzamt vorliegen120. Aufgrund der Corona-
pandemie gelten mitunter längere Fristen. 

 Steuerbarkeit der Veräußerung eines teilunternehmerisch genutzten Grundstücks  

Wird ein teilunternehmerisch genutztes und voll dem Unternehmen zugeordnetes 
Grundstück, das nach § 15 Abs. 1b UStG nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt 
hat, veräußert, unterliegt der Umsatz im vollen Umfang der Umsatzsteuer, wenn keine 
Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG vorliegt und wenn auf die Steuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG nach § 9 Abs. 1, S. 3 UStG wirksam verzichtet wird. 
Es liegt insoweit eine Änderung der Verhältnisse vor, die nach § 15a Abs. 8 S. 2 UStG 
zu einer Vorsteuerberichtigung führt. 

BEISPIEL: 

Unternehmensberater U1 erwirbt am 1.1.2023 ein Einfamilienhaus samt Grund 

und Boden unter notariell beurkundetem Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 

Nr. 9 Buchst. a UStG zum Kaufpreis von 1 Mio. €, das er ab diesem Zeitpunkt zu 

20 % unternehmerisch und zu 80 % privat nutzt, so dass er nur einen Vorsteuerab-

zug in Höhe von 20 % von 190.000 € (19 % von 1.000.000 €) = 38.000 € vorneh-

men kann (§ 15 Abs. 1b S. 1 UStG). 

Am 1.1.2024 veräußert U1 das Grundstück samt Einfamilienhaus für 1,2 Mio. € 

an U2, der es vollständig seinem Unternehmensvermögen zuordnet. Eine Ge-

schäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG liegt nicht vor. In der notariellen Ur-

kunde wird wirksam auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzich-

tet (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 S. 2 UStG). 

Die Grundstücksveräußerung unterliegt in vollem Umfang der Umsatzbesteue-

rung. Die Steuerschuld geht in Höhe von 1,2 Mio. € x 19 % = 228.000 € nach 

§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 S. 1 UStG auf U2 über.  

U1 führt folgende Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 8 S. 2, Abs. 9 UStG zu 

seinen Gunsten durch: 

Berichtigungszeitraum (§ 15a Abs. 1 S. 2 UStG, 10 Jahre): 1.1.2023 - 

31.12.2032 

 

120 Vgl. hierzu auch EuGH, Urteil v. 14.10.2021, Rs. C-45/20, C-46/20, DStR 2021, S. 2404. 
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Vorsteuerbetrag: 190.000 € 

Jahresbetrag: 190.000 € : 10 Jahre = 19.000 € 

Ursprüngliche Vorsteuerabzugsquote: 20 % 

steuerpflichtige Veräußerung in vollem Umfang: 100 % 

Änderung in %: 100 % - 20 % = 80 % 

Änderungsbetrag (2024 - 2032): 9 x 19.000 € x 80 % = 136.800 € 

U1 kann mit der Voranmeldung für Januar 2024 (§ 44 Abs. 3 S. 2 UStDV) den 

Änderungsbetrag in Höhe von 136.800 € im Wege der Vorsteuerberichti-

gung vornehmen. 

Die Anwendungsregelung des § 27 Abs. 16 UStG lässt das Seeling-Modell weiterhin für 
diejenigen Grundstücke / Gebäude zu, die vor dem 1.1.2011 angeschafft wurden oder 
mit deren Herstellung vor dem 1.1.2011 begonnen wurde. Bei der Anschaffung kommt 
es nicht auf die Eintragung in das Grundbuch an, sondern auf den Abschluss des notariell 
zu beurkundenden Vertrags. Als Beginn der Herstellung gilt der Zeitpunkt der Stellung 
des Bauantrags bzw. der Einreichung der Bauunterlagen.  
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IX. ANHANG: KLAUSUREN AUS DEM UMSATZSTEUERRECHT 

Im Folgenden finden Sie vier Klausuren aus dem Umsatzsteuerrecht. Es handelt sich da-
bei um Klausuren, die ich im Rahmen meiner Vorlesung an der Juristischen Fakultät der 
Universität Augsburg in den vergangenen Jahren gestellt habe. Die dazugehörige Lö-
sung und Videobesprechung finden Sie auf www.kmlz.de unter unter News & Knowledge 
/ Für Einsteiger, Studenten & Doktoranden.  

Die Klausuren 1, 2 und 4 stammen aus dem Bereich Umsatzbesteuerung von Immobilien, 
die Klausur 3 thematisiert Umsatzsteuerprobleme im EU-Binnenmarkt.  

1. Klausur 1 „Marie und Wotan“ – USt & Immobilien 

1. Marie Müller (M.M.) ist Eigentümerin eines Miethauses in Gauting. Das zunächst unver-
mietete Anwesen Steinweg 17 in Gauting (Nutzfläche insgesamt 1.000 m², verteilt auf 
Erdgeschoss und auf vier gleichgroße Stockwerke, Gebäude errichtet in den Jahren 2020 
und 2021) hat M.M. mit Kaufvertrag vom 18.12.2021 unmittelbar vom Bauträger, der Fa. 
Allgäuer Massivhaus GmbH, für 1,5 Mio. € erworben. Der Notarvertrag wurde so ausge-
staltet, dass er keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne darstellt. Besitz, Nutzen und 
Lasten gingen am 1.1.2022 auf M.M. über. Die Eintragung ins Grundbuch erfolgte am 
10.2.2022. Das Geschäftshaus wurde wie folgt genutzt: 

Die Räume im Erdgeschoss sind ab dem 1.6.2022 an den Fachschriftsteller Wotan Wies-
heu (W.W., s. unten Tz. 2) vermietet, der dort seine fachschriftstellerische Tätigkeit aus-
übt. Monatliche Miete: 4.000 € zuzüglich 760 € Umsatzsteuer. 

Die Räume im 1., 2. und 3. Obergeschoss sind an Greta Streit für eine m²-Miete von 
monatlich 20 € vermietet. Greta Streit übt seit Mietbeginn am 1.1.2022 im 1. Oberge-
schoss ihre Tätigkeit als selbständige Bausparkassenvertreterin aus. Das 2. und 3. Ober-
geschoss nutzt sie als Büro für ihre Tätigkeit als selbständige Immobilienmaklerin. M.M. 
erhielt von Greta Streit eine monatliche Miete von 12.000 € zuzüglich 2.280 € Umsatz-
steuer.  

Das 4. Obergeschoss wird von M.M. ab dem 1.1.2022 zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt; die ortsübliche Miete für entsprechend ausgestattete Wohnungen beträgt 
18 €/m².  

2. W.W. war seit Ende der 90er Jahre als angestellter Redakteur bei einem Fachverlag in 
Augsburg beschäftigt. Seines Chefs überdrüssig machte sich W.W. in Gauting zum 
1.6.2022 als Fachschriftsteller für Landmaschinen selbständig. Nach dem von ihm im Juni 
2022 aufgestellten Business-Plan konnte er in den Monaten Juni bis Dezember 2022 mit 
Bruttoeinnahmen von insgesamt 7.000 € rechnen. 

a) Er erwarb von einem befreundeten Landmaschinenhändler aus D-90429 Nürn-
berg, Spittlertorgraben 13, einen gebrauchten, aber noch gut erhaltenen Prüf-
stand für Motorsägen. W.W. holte den Prüfstand am 1.6.2022 mit eigenem Pkw 
in Nürnberg ab. 

  

https://www.kmlz.de/de/einsteiger_studenten
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Am 10.7.2022 ging bei ihm folgende Rechnung ein: 

Landmaschinenhandel Tel. 0911/92660 
Norbert Buchbinder Fax 0911/926699 
Spittlertorgraben 31 Steuernummer 240/249/34890 
D-90429 Nürnberg  

 
An Wotan Wiesheu 

Steinweg 17 

82131 Gauting 

Nürnberg, den 9. Juli 2022 

Rechnung Nr. 0417 

 
Lieber Wotan, 

für den gebrauchten Prüfstand für Motorsägen, Marke Dubel, Seriennummer 
347385, die Du am 1. Juni 2022 bei mir abgeholt hast, berechne ich Dir wie ver-
einbart: 

Nettobetrag:  7.000 € 
zzgl. 19 % Umsatzsteuer 1.330 € 
Rechnungsbetrag 8.333 € 

 
Bitte überweise mir den Rechnungsbetrag auf mein Konto bei der VR Bank Nürn-
berg (IBAN DE43 7606 0618 0000 2234 59). Vielen Dank! 

 
Liebe Grüße 

Norbert 

W.W. überwies den Rechnungsbetrag am 14.7.2022 auf das angegebene Konto. 

b) Zu seiner freudigen Überraschung stellte W.W. zu Beginn des Jahres 2023 fest, 
dass sich seine Einnahmen aus seiner fachschriftstellerischen Tätigkeit im Jahr 
2022 auf 14.000 € summiert hatten. Für das Jahr 2023 rechnete er mit Umsätzen 
von 60.000 €. 

Allgemeine Hinweise 

Erforderliche Belege und Aufzeichnungen sind vorhanden. Soweit aus dem Sachver-
halt sich nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, enthalten Rechnungen die nach 
§§ 14, 14a UStG bzw. §§ 33, 34 UStDV erforderlichen Angaben. Es wurden keine Erklä-
rungen nach § 19 Abs. 2 UStG abgegeben. 

Alle angesprochenen Unternehmer versteuern ihre Umsätze nach den allgemeinen 
Vorschriften des UStG und nach vereinbarten Entgelten. Voranmeldungszeitraum ist 
der Kalendermonat. Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter wurden dem Unternehmens-
vermögen zugeordnet. Die geplante Verwendung entspricht der tatsächlichen. 

Der objektbezogene Flächenschlüssel ist als Aufteilungsmaßstab bei Gebäuden präzi-
ser als das Verhältnis der Gesamtumsätze des Unternehmers (Gesamtumsatzschlüssel). 
Sämtliche Nutzungseinheiten von Gebäuden sind vergleichbar ausgestattet. 

Soweit sich aus dem Sachverhalt nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, liegen alle 
angegebenen Orte im Inland. 

Auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG wurde – soweit möglich – gege-
benenfalls ordnungsgemäß verzichtet. 
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Die Kalenderjahre bis einschließlich 2021 sind bestandskräftig veranlagt. Die steuerli-
che Beurteilung war jeweils zutreffend. Das Kalenderjahr 2023 gilt als abgelaufen. 

Aufgabe 

Beurteilen Sie die angeführten Sachverhalte in ihrer umsatzsteuerlichen Auswirkung auf 
die M.M. und W.W. in den Besteuerungszeiträumen 2022 und 2023. Hierbei ist insbeson-
dere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige 
Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige 
Umsätze ist zu berechnen. 

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum 
die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann. Weisen Sie ggf. auf Vor-
steuerberichtigungen nach § 15a UStG hin und begründen Sie ggf., warum eine Vorsteu-
erberichtigung durchzuführen ist; Details der Berechnung sind Ihnen erlassen. 

Einleitende Ausführungen zur Unternehmereigenschaft, zum Unternehmensumfang und 
zu Besteuerungsverfahren sind nicht zu machen. 

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Lösung 

Die dazugehörige Lösung und Videobesprechung finden Sie auf www.kmlz.de unter 
News & Knowledge / Für Einsteiger, Studenten & Doktoranden. 

  

https://www.kmlz.de/de/einsteiger_studenten
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2. Klausur 2 „Greta und Konni“ – USt & Immobilien 

1. Greta Gulliver (GG) hat aus der Insolvenzmasse der Fa. Zwackelmann GmbH, Augs-
burg, das Grundstück Tegernseestraße 7, Augsburg, mit einem Bürogebäude günstig 
erwerben können. Auf dem Grundstück hatte die Fa. Zwackelmann GmbH in der Zeit 
vom 12.6.1996 bis 14.2.1997 ein dreigeschossiges Bürogebäude errichtet und darin bis 
Anfang des Jahres 2022 die Verwaltung ihres Großhandels für Tierfutter unterhalten. In 
dem notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 15.1.2022 ist ein Nettopreis von 1,5 Mio. € 
vereinbart. Die anfallende Grunderwerbsteuer hat die Erwerberin übernommen. Besitz, 
Nutzen und Lasten des Ende Januar 2022 geräumten Grundstücks gingen am 1.2.2022 
auf die Erwerberin über. 

Die Räume im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, 70 % der Büroflächen des Gebäu-
des, wurden ab 1.3.2022 an den Schönheitschirurgen Dr. Otto Preußler zu einem monat-
lichen Mietzins von 5.000 € vermietet, der in dem Mietobjekt die Verwaltung seiner na-
hegelegenen Schönheitsklinik unterbrachte. Mit seiner Schönheitsklinik erbringt Dr. Otto 
Preußler – neben ästhetisch-plastischen Leistungen wie z.B. Fettabsaugung, Faltenbe-
handlung, Nasenkorrekturen – im Jahresdurchschnitt auch etwa 15 % medizinisch indi-
zierte Schönheitsoperationen, deren Kosten von den Krankenkassen übernommen wer-
den. Die medizinische Indikation dieser Schönheitsoperationen wurde jeweils durch 
Fachgutachten anderer Fachärzte (z.B. Fachgutachten eines Psychiaters bei Entstellun-
gen) nachgewiesen. 

Die restlichen Büroflächen von 30 % im zweiten Obergeschoss wurden ab 1.4.2022 an 
die Rechtsanwältin Dr. Ronja Hotzenplotz für monatlich 2.000 € vermietet. 

Bei einem Tauchunfall Anfang November 2022 verunglückte Dr. Otto Preußler tödlich. 
Der Betrieb der Schönheitsklinik wurde von den Erben umgehend eingestellt. Die Räum-
lichkeiten im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Grundstücks Tegernsee-
straße 7, Augsburg, wurden zum 31.12.2022 geräumt. Ab 1.1.2023 konnten die Räume 
an die Notarin Dunja Dimpflmoser zum monatlichen Mietzins von 4.800 € vermietet wer-
den, die darin ihr Notariat betrieb.  

2. GG veräußerte das Grundstück Tegernseestraße 7, Augsburg, samt aufstehendem Bü-
rogebäude mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 14.2.2023 für 3 Mio. € an Konni 
Krabat (KK). Besitz, Nutzen und Lasten gingen zum 1.4.2023 auf KK über. KK trat in die 
Mietverträge ein und führte die Mietverhältnisse ab dem 1.4.2023 zunächst unverändert 
fort.  

Als die Rechtsanwältin Dr. Ronja Hotzenplotz das Mietverhältnis Mitte Juni fristgerecht 
zum 30.9.2023 kündigte, konnte KK mit Carolin Cyprinus rasch eine Nachmieterin finden. 
Carolin Cyprinus brachte im zweiten Obergeschoss ab dem 1.10.2023 ihre Versiche-
rungsagentur unter. Für einen große deutschen Versicherer vermittelte sie vor allem Le-
bensversicherungen und private Krankenversicherungen. 

Allgemeine Hinweise 

Erforderliche Belege und Aufzeichnungen sind vorhanden. Soweit aus dem Sachverhalt 
sich nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, enthalten Rechnungen die nach §§ 14, 14a 
UStG bzw. §§ 33, 34 UStDV erforderlichen Angaben. Es wurden Erklärungen nach § 19 
Abs. 2 UStG abgegeben. 

Alle angesprochenen Unternehmer versteuern ihre Umsätze nach den allgemeinen Vor-
schriften des UStG und nach vereinbarten Entgelten. Voranmeldungszeitraum ist der Ka-
lendermonat. Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter wurden dem Unternehmensvermö-
gen zugeordnet. Die geplante Verwendung entspricht der tatsächlichen. 

Der objektbezogene Flächenschlüssel ist als Aufteilungsmaßstab bei Gebäuden präziser 
als das Verhältnis der Gesamtumsätze des Unternehmers (Gesamtumsatzschlüssel). 
Sämtliche Nutzungseinheiten von Gebäuden sind vergleichbar ausgestattet. 
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Soweit sich aus dem Sachverhalt nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, liegen alle an-
gegebenen Orte im Inland. 

Soweit möglich wurde auf die Steuerbefreiungen für Grundstücksvermietungen und 
Grundstücksveräußerungen in zutreffender Weise verzichtet. Angegebene Beträge sind 
insoweit Nettobeträge.  

Die Kalenderjahre bis einschließlich 2021 sind bestandskräftig veranlagt. Die steuerliche 
Beurteilung war jeweils zutreffend. Das Kalenderjahr 2023 gilt als abgelaufen. 

Aufgabe 

Beurteilen Sie die angeführten Sachverhalte in ihrer umsatzsteuerlichen Auswirkung auf 
GG und KK in den Besteuerungszeiträumen 2022 und 2023. Hierbei ist insbesondere auf 
die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze 
und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze 
ist zu berechnen. 

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum 
die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann. Weisen Sie ggf. auf Vor-
steuerberichtigungen nach § 15a UStG hin und begründen Sie ggf., warum eine Vorsteu-
erberichtigung durchzuführen ist; Details der Berechnung sind Ihnen erlassen. 

Einleitende Ausführungen zur Unternehmereigenschaft, zum Unternehmensumfang und 
zu Besteuerungsverfahren sind nicht zu machen. 

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Lösung 

Die dazugehörige Lösung und Videobesprechung finden Sie auf www.kmlz.de unter 
News & Knowledge / Für Einsteiger, Studenten & Doktoranden. 

 

  

https://www.kmlz.de/de/einsteiger_studenten
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3. Klausur 3 „Katja und Waltraud“ – EU-Binnenmarkt 

1. Katja Müller betreibt in Landshut (Deutschland) ein Möbelhaus. Am 23.1.2024 bestellte 
die Gastronomin Patricia Lindner aus Hallbergmoos (Deutschland) eine exklusive Garten-
bank zu einem Preis von 3.570 €. Da Katja Müller keine Gartenbänke mehr auf Lager 
hatte, beauftragte sie den in Zagreb (Kroatien) ansässigen Möbelbauer Calic mit der Her-
stellung der Gartenbank. Katja Müller leistete daraufhin noch im Januar 2024 eine Anzah-
lung von 1.000 €. Nach ihrer Fertigstellung ließ Katja Müller die Gartenbank durch einen 
eigenen Fahrer am 10.2.2024 in Zagreb abholen und nach Hallbergmoos befördern. 
Eine ordnungsgemäße Rechnung über 2.200 € hat Calic Anfang Februar 2024 erteilt.  

2. Waltraud Graml betreibt in Landshut ein gut gehendes Bauunternehmen als Einzelun-
ternehmen. Anfang Januar 2024 erwarb Waltraud Graml einen gebrauchten Turmdreh-
kran vom Bauunternehmen Greta Seitz GmbH, Innsbruck (Österreich). Der Turmdrehkran 
wurde am 4.1.2024 von Waltraud Graml in Innsbruck abgeholt und nach Landshut ge-
bracht. Die vom 7.2.2024 datierende Rechnung über 25.000 € beglich Waltraud Graml 
umgehend. 

3. Im Mai 2024 erhielt Waltraud Graml von der Landwirtin Andrea Zimmermann, den 
Auftrag zur Herstellung einer Brücke für einen privaten Feldweg zu einem vereinbarten 
Festpreis von 500.000 €. Andrea Zimmermann bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen 
Betrieb im Gebiet der Stadt Vils (Österreich). Waltraud Graml führte die Arbeiten in der Zeit 
von Juli bis September 2024 durch, die Brücke wurde mittels von Waltraud Graml betonierter 
Fundamente fest mit dem Erdreich verbunden. 

Für die Bauarbeiten an der Brücke war eine Planierraupe zur Baustelle in Vils (Österreich) 
gebracht worden. Bei den Bauarbeiten wurde die Planierraupe beschädigt. Die Reparatur-
arbeiten konnte der in Vils (Österreich) ansässige Maschinenhändler Anton Siegel im Au-
gust 2024 vor Ort ausführen, weil zu der Reparatur nur Kleinteile in geringem Umfang benö-
tigt wurden. Die Reparaturrechnung vom 15.9.2024 lautet auf 2.600 € zzgl. 494 € Umsatz-
steuer. Nach Absprache mit der Steuerberaterin von Waltraud Graml wurde am 6.10.2024 
nur der Nettobetrag von 2.600 € bezahlt. Anfang Oktober wurde die Planierraupe wieder 
zurück nach Landshut befördert. 

Allgemeine Hinweise 

Erforderliche Belege und Aufzeichnungen sind vorhanden. Soweit aus dem Sachverhalt 
sich nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, enthalten Rechnungen die nach §§ 14, 14a 
UStG bzw. §§ 33, 34 UStDV erforderlichen Angaben. Es wurden ggf. Erklärungen nach 
§ 19 Abs. 2 UStG abgegeben. 

Alle angesprochenen Unternehmer versteuern ihre Umsätze nach den allgemeinen Vor-
schriften des UStG und nach vereinbarten Entgelten. Voranmeldungszeitraum ist der Ka-
lendermonat. Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter wurden dem Unternehmensvermö-
gen zugeordnet. Die geplante Verwendung entspricht der tatsächlichen. Alle Unterneh-
mer verwenden im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer ihres Heimatlandes. Die Umsatzschwelle des § 3c UStG 
wurde ggf. überschritten. Alle Unternehmer sind ihrer Pflicht zur Abgabe von Zusammen-
fassenden Meldungen (§ 18a UStG) ordnungsgemäß nachgekommen. 

Soweit sich aus dem Sachverhalt nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, liegen alle an-
gegebenen Orte im Inland. 

Die Kalenderjahre bis einschließlich 2023 sind bestandskräftig veranlagt. Die steuerliche 
Beurteilung war jeweils zutreffend. Das Kalenderjahr 2024 gilt als abgelaufen. 
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Aufgabe 

Beurteilen Sie die angeführten Sachverhalte in ihrer umsatzsteuerlichen Auswirkung auf 
Katja Müller und Waltraud Graml im Besteuerungszeitraum 2024 im Inland. Hierbei ist ins-
besondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuer-
pflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steu-
erpflichtige Umsätze ist zu berechnen. 

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum 
die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann.  

Einleitende Ausführungen zur Unternehmereigenschaft, zum Unternehmensumfang und 
zum Besteuerungsverfahren sind nicht zu machen. 

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Lösung 

Die dazugehörige Lösung und Videobesprechung finden Sie auf www.kmlz.de unter 
News & Knowledge / Für Einsteiger, Studenten & Doktoranden.  

  

https://www.kmlz.de/de/einsteiger_studenten
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4. Klausur 4 „Anja und Enrico“ – USt & Immobilien 

1. Anja Kandlhaar (AK) erwirbt im Januar 2024 von der THE OHG ein in Oberstdorf bele-
genes unbebautes Grundstück, das die OHG bis dato als Parkplatz für ihre Mitarbeiter 
genutzt hat. Im notariell beurkundeten Vertrag vom 14.1.2024 vereinbaren die Parteien, 
dass auf die Steuerbefreiung für den Verkauf des Grundstücks verzichtet wird. Besitz, Nut-
zen und Lasten gehen zum 1.2.2024 auf AK über. Der Kaufpreis beträgt 500.000 €.  

2. AK lässt ab Februar 2024 auf diesem Grundstück ein Wohn- und Geschäftshaus errich-
ten, das Ende Dezember 2024 fertig gestellt, abgenommen und übergeben wird. Der 
beauftragte Bauunternehmer Frank Geiger stellt ihr für die schlüsselfertige Erstellung am 
17.12.2024 einen Betrag in Höhe von 2.105.264 € zzgl. 400.000 € Umsatzsteuer in Rech-
nung. Wie von Anfang an geplant vermietet AK den Neubau ab 1.1.2025 wie folgt: 

Das 200 m² große Erdgeschoss vermietet AK für monatlich 4.000 € an Benedikt 
Bucha (BB), der die Räumlichkeiten als Baumarkt nutzt. 

Das 200 m² große 1. Obergeschoss vermietet AK an die selbständige plastische 
Chirurgin Dr. Bernadette Zuckowski (BZ) für eine monatliche Miete von 3.000 €, 
die darin ihre Praxis betreibt. Ca. 50 % der ästhetisch-plastischen Operationen, 
die BZ durchführt, sind medizinisch indiziert und umsatzsteuerbefreit. Die restli-
chen von ihr durchgeführten Operationen sind nicht von der Umsatzsteuer be-
freit. 

Das 200 m² große 2. Obergeschoss wird an Hendrik Kussmaul (HK) für eine mo-
natliche Miete von 3.000 € vermietet. HK ist selbständiger Dozent für Zivilrecht 
am Juristischen Repetitorium Alpenhummel (JRA). JRA bietet Kurse zur Vorberei-
tung auf die Erste Juristische Staatsprüfung an. Die zuständige Landesbehörde 
hat JRH nach § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG bescheinigt, dass JRA 
als private Schule bzw. berufsbildende Einrichtung Ausbildung erbringt. HK nutzt 
100 m2 der Räumlichkeiten als Büro zur Vor- und Nachbereitung seines Unter-
richts. In den anderen 100 m2, die baulich vom Büro abgetrennt sind, wohnt er.  

Das 200 m² große Dachgeschoss vermietet AK als Ferienwohnung an wech-
selnde Feriengäste, die in Oberstdorf ihren Urlaub verbringen. Im Jahr 2025 er-
zielt sie Brutto-Mieteinnahmen von insgesamt 11.900 €. 

Soweit umsatzsteuerrechtlich möglich, verzichtet AK auf die Steuerbefreiung des § 4 
Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG und stellt zusätzlich Umsatzsteuer in Rechnung. Insoweit han-
delt es sich bei den angegebenen Beträgen um Nettobeträge. 

3. Nach dem Tod ihres Ehemannes im August 2025 entschließt sich AK, ihre Zelte in 
Deutschland abzubrechen und nach Südafrika auszuwandern. Sie verkauft das Oberst-
dorfer Grundstück samt dem aufstehenden Wohn- und Geschäftshaus an Enrico Weber 
(EW), der in die bestehenden Mietverträge eintritt und diese unverändert fortführt. Im 
notariell beurkundeten Notarvertrag vom 15.11.2025 vereinbaren die Parteien Folgen-
des: 

▪ Der Kaufpreis beträgt 3 Mio. € netto. 
▪ Besitz, Nutzen und Lasten gehen am 1.1.2026 auf den Käufer über. 
▪ Auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG wird verzichtet. 

4. EW führt die Vermietungen ab dem 1.1.2026 zunächst unverändert fort, auch was den 
Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG anbelangt. Nach 
einer fristgerechten Kündigung durch den bisherigen Mieter HK zum 30.6.2026 vermie-
tet EW das gesamte 2. Obergeschoss ab dem 1.7.2026 an den Patentanwalt Dr. Timo 
Mehlhorn (TM) als Kanzlei für eine monatliche Miete von 3.000 €. TM vertritt und berät 
aufgrund seiner japanischen Sprachkenntnisse ausschließlich Unternehmen mit Sitz in Ja-
pan. 
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Allgemeine Hinweise 

Erforderliche Belege und Aufzeichnungen sind vorhanden. Rechnungen enthalten, so-
weit aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, die nach §§ 14, 14a UStG 
bzw. §§ 33, 34 UStDV erforderlichen Angaben. 

Alle angesprochenen Unternehmer versteuern, soweit sich aus dem Sachverhalt nicht 
ausdrücklich etwas Gegenteiliges ergibt, ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des UStG und nach vereinbarten Entgelten. Sie haben ggf. auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung des § 19 Abs. 1 UStG verzichtet. Voranmeldungszeitraum ist 
der Kalendermonat.  

Bei der Gebäudenutzung ist davon auszugehen, dass die Nutzungseinheiten vergleich-
bar ausgestattet sind. Es kommt daher nur eine Aufteilung nach dem objektbezogenen 
Flächenschüssel in Betracht. 

Soweit sich aus dem Sachverhalt nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, liegen alle an-
gegebenen Orte im Inland. 

Das Jahr 2026 gilt als abgelaufen. 

Aufgabe 

Beurteilen Sie die angeführten Sachverhalte in ihrer umsatzsteuerlichen Auswirkung auf 
AK und EW in den Besteuerungszeiträumen 2024, 2025 und 2026. Hierbei ist insbeson-
dere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige 
Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige 
Umsätze ist zu berechnen. 

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum 
die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann. Weisen Sie ggf. auf Vor-
steuerberichtigungen nach § 15a UStG hin und begründen Sie ggf., warum eine Vorsteu-
erberichtigung durchzuführen ist; Details der Berechnung sind Ihnen erlassen. 

Einleitende Ausführungen zur Unternehmereigenschaft, zum Unternehmensumfang und 
zum Besteuerungsverfahren sind nicht zu machen. 

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen. Fassen Sie sich kurz, Ausführungen im Gutachtenstil sind nicht notwendig. 

Lösung 

Die dazugehörige Lösung finden Sie auf www.kmlz.de unter News & Knowledge / Für 
Einsteiger, Studenten & Doktoranden.  

 

https://www.kmlz.de/de/einsteiger_studenten
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